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1 Einführung 

Die acht Gemeinden Drachhausen/Hochoza, Drehnow/Drjenow, Heinersbrück/Móst, 

Jänschwalde/Janšojce, Peitz/Picnjo, Tauer/Turjej, Teichland/Gatojce und Turnow-

Preilack/Turnow-Pśiłuk im Amt Peitz arbeiten an einem gemeinsamen Flächennut-

zungsplan. Dieses Planwerk soll in den kommenden Jahren als wesentliche Grundlage 

für die zukünftige Ausrichtung der Gemeinden dienen und dazu beitragen, geeignete 

Vorhaben für eine positive Entwicklung gezielt voranzutreiben. 

1.1 Aufgabe des Flächennutzungsplans 

Der Flächennutzungsplan (FNP) als vorbereitender Bauleitplan stellt die erste Planungs-

stufe der gemeindlichen Bauleitplanung dar. In diesem Plan ist gemäß § 5 Abs. 1 Bau-

gesetzbuch (BauGB) für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtig-

ten städtebaulichen Entwicklung sowie aus den voraussehbaren Bedürfnissen erge-

bende Art der Bodennutzung in ihren Grundzügen darzustellen. 

Er spiegelt somit den politischen Willen einer Gemeinde wider und stellt für einen mittel- 

bis langfristigen Zeitraum (ca. 15 Jahre) dar, in welche Richtung die städtebauliche 

Entwicklung verlaufen soll. Die Bedeutung des FNPs liegt jedoch nicht nur in der grund-

sätzlichen Darstellung langfristiger Ziele. Er schafft auch Planungssicherheit für die 

nachgeordneten, konkretisierenden Planungsebenen und -instrumente. 

Im Regelfall ist die Aufstellung des FNPs förmliche Voraussetzung und inhaltliche Bin-

dung für die verbindliche Bauleitplanung, d. h. die Bebauungspläne sind gemäß 

§ 8 Abs. 2 BauGB aus dem FNP zu entwickeln. Das gilt auch sinngemäß für Vorhaben- 

und Erschließungspläne gemäß § 12 BauGB. Der FNP stellt - anders als der Bebauungs-

plan - keine verbindliche Rechtsnorm dar. Er wird von der Gemeinde nicht als Satzung 

beschlossen, sondern als verwaltungsinternes Planwerk. Er ist daher für Behörden ver-

bindlich, jedoch nicht für den einzelnen Bürger. Aus seinen Darstellungen sind weder 

Ansprüche auf eine Baugenehmigung noch auf mögliche Entschädigungsleistungen 

abzuleiten. Allerdings leiten sich mittelbare Rechtswirkungen gegenüber Dritten aus 

dem bereits erwähnten Entwicklungsgebot für Bebauungspläne gemäß 

§ 8 Abs. 2 BauGB sowie bei Genehmigungen von Einzelvorhaben im Außenbereich 

gemäß § 35 BauGB ab. Bindungswirkungen aus dem FNP ergeben sich auch gegen-

über den Fachplanungen. Wenn Träger öffentlicher Belange im Rahmen des 
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Beteiligungsverfahrens nicht durch einen förmlich erhobenen Widerspruch zu erken-

nen gegeben haben, dass sie Vorhaben durchführen wollen, die mit den Darstellun-

gen im FNP unvereinbar sind, dann müssen diese Vorhaben nach Wirksamwerden des 

FNPs an dessen Vorgaben angepasst werden. Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird der FNP 

mit seiner Bekanntmachung wirksam. 

1.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 

Der FNP als zentrales Steuerungsinstrument der städtebaulichen Entwicklung formuliert 

die zukünftigen planerischen Ziele einer Gemeinde. Aufgrund der Zukunftsorientierung 

der Planung muss die angestrebte Entwicklung auf Prognosen und Annahmen gestützt 

werden, die ebenso wie andere Rahmenbedingungen der Planung (z. B. der Rechts-

rahmen, die stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen oder die Bedeutung bestimm-

ter öffentlicher Interessen) regelmäßigen Veränderungen unterliegen. Von daher kann 

der FNP nur einen bestimmten Zeitraum in den Blick nehmen und er muss kontinuierlich 

daraufhin überprüft werden und ggf. angepasst, geändert oder fortgeschrieben wer-

den. Denn nur ein FNP, der die aktuellen Rahmenbedingungen berücksichtigt, kann 

die städtebauliche Entwicklung eines Ortes effektiv und nachhaltig steuern. 

Die Stadt und die Gemeinden des Amtes Peitz/Picnjo sind dabei, sich grundlegend, 

perspektivisch in den Fragen der Stadt- und Gemeindeentwicklung und -planung neu 

auszurichten. Weiterhin ist es gemeinsames Ziel, die kooperierenden Gemeinden des 

Amtes Peitz in ihren strukturellen und funktionalen Merkmalen zu stärken und zu entwi-

ckeln. 

Mit den Diskussionen und Handlungsbedarfen zum strukturbedingten und demogra-

phischen Wandel, zu Klimaschutz, Globalisierung, Digitalisierung und weiteren Zu-

kunftsthemen, die die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in der Region 

beeinflussen, werden sich in den nächsten Jahren wesentliche Rahmenbedingungen 

der Entwicklung in der Stadt und den Gemeinden verändern. Die sich mit dem anste-

henden Strukturwandel ergebenden notwendigen Erfordernisse sind angemessen zu 

steuern. 

Bislang haben nur die einzelnen Ortsteile der Gemeinde Jänschwalde (OT Drewitz, OT 

Jänschwalde-Dorf und OT Grießen) sowie die Gemeinde Teichland einen rechtswirk-

samen FNP. Diese Pläne sind älter als 10 Jahre und müssen dementsprechend an neue 

Planungserfordernisse und aktuelle Entwicklungen des Amtes Peitz angepasst werden. 
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Im Zuge der Planung wird ein Gemeinsamer FNP (GFNP) im Maßstab 1:25.000 erstellt. 

Aus diesem Plan werden für die einzelnen Gemeinden FNPs in einem größeren Maß-

stab (1:10.000) entwickelt. 

Der GFNP nach § 204 BauGB stellt eine Sonderform des FNPs dar. Eine gemeindeüber-

greifende Aufstellung eines FNP erfolgt gem. § 204 Abs. 1 S. 1 BauGB dann, wenn be-

nachbarte Gemeinden in ihrer städtebaulichen Entwicklung wesentlich durch ge-

meinsame Voraussetzungen und Bedürfnisse bestimmt werden. Aufgrund der Zugehö-

rigkeit der sieben Gemeinden und der Stadt Peitz zu einem Amt mit gemeinsamer Ver-

waltung ist eine zusammenhängende Betrachtung aus raumordnerischer Sicht sinn-

voll. Der GFNP soll einen gerechten Ausgleich der vielfältigen Themen ermöglichen 

und die Entwicklung benachbarter Gemeinden über kommunale Grenzen hinweg ko-

ordinieren. 

1.3 Ablauf des Verfahrens 

Im Oktober 2021 ist in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz der Aufstel-

lungsbeschluss für den FNP gefasst worden. Im Frühjahr 2022 sind die Beschlüsse auch 

in den sieben Gemeinden gefasst worden. 

Die Erarbeitung des Vorentwurfs erfolgte ab Mai 2023. Im Frühjahr 2024 ist die Billigung 

des Vorentwurfs zur Offenlage in den politischen Gremien der Gemeinden gefasst wor-

den. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Be-

lange (TöB) gemäß § 3 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte von April bis 

Juni (mit Fristverlängerungen bis August). Weitere Abstimmungen mit TöBs und dem 

Amt fanden in den Folgemonaten aufgrund der frühzeitigen Beteiligung statt.  

Nach der Sammlung und Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf wurde der 

Entwurf angefertigt. Nach Beschlüssen im Rahmen der formellen Beteiligung gemäß 

§ 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 1 BauGB wird der Entwurf ab April 2025 ausgelegt. 

Nach Abwägung der Stellungnahmen wird ein abschließendes Dokument erstellt. 

Nach Fassung des Feststellungsbeschlusses kann der GFNP in seiner dann fertigen Form 

zur Genehmigung bei der höheren Verwaltungsbehörde, dem Landkreis Spree-Neiße, 

gemäß § 6 Abs. 1 BauGB eingereicht werden. Mit Bekanntmachung der Genehmi-

gung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB gilt der FNP als wirksam. 
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Grundlagenermittlung (bis 10/23)

• Bestandsanalyse

• Information der Gemeinden und Öffentlichkeit

• Abstimmung zur weiteren Vorgehensweise

Vorentwurf (bis 03/24)

• Erarbeitung der vorläufigen Planfassung inkl. Begründung

• Erwirken der Beschlüsse in den vier Gemeinden

• frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, der Öffentlichkeit 
und der Nachbargemeinden

Entwurf (bis 03/25)

• Abwägung der vorgetragenen Belange

• Abstimmen mit Trägern öffentlicher Belange und Öffentlichkeit

• Erwirken der Beschlüsse in den acht Gemeinden

• förmliche Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, der Öffentlichkeit 
und der Nachbargemeinden

Genehmigung (bis 03/26)

• Abwägung der restlichen vorgetragenen Belange

• Genehmigung beim Landkreis einholen

• Verfahrenabschluss mit Bekanntmachung, geltende Rechtswirksamkeit

Abbildung 1 Zeitstrahl des Verfahrens mit aktuellem Verfahrensstand (dunkel eingefärbt) 
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2 Planerische Rahmenbedingungen 

2.1 Vorgaben überörtlicher Planung 

Planungen für das Amt Peitz müssen sich in einen größeren räumlichen Zusammen-

hang einfügen. Wie alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Land 

Brandenburg ist der GFNP an die Grundsätze und Ziele der Raumordnung, der Landes- 

und der Regionalplanung gebunden. 

2.1.1 Bundesraumordnung 

Nach § 2 Raumordnungsgesetz (ROG) sind ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, 

wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse in Ballungs- als auch ländlichen 

Räumen anzustreben. 

Die Sicherung aller nötigen Grundversorgungsstrukturen und Infrastrukturen der Da-

seinsvorsorge ist in Ballungsräumen als auch in ländlichen Regionen zu sichern. Soziale 

Strukturen sind primär in zentralen Orten zu bündeln. Im Amt Peitz bildet die Stadt Peitz 

einen solchen zentralen Ort. Demographischen als auch sozialen Herausforderungen 

ist Rechnung zu tragen, um auf einen Ausgleich räumlicher und struktureller Ungleich-

gewichte zwischen Regionen hinzuwirken. 

Hinsichtlich der Infrastruktur sind die nötigen Voraussetzungen für nachhaltige Mobilität 

und ein integriertes Verkehrssystem zu schaffen. Dies ermöglicht eine gute Erreichbar-

keit aller Teilräume, was für einen reibungslosen Personen- und Güterverkehr nötig ist. 

Hierzu zählt besonders im Hinblick auf die Verkehrswende und auch die Verlagerung 

von Verkehr auf umweltverträglichere Verkehrsträger wie Schiene oder Wasserstraßen. 

Raumstrukturen sind so zu gestalten, dass die Verkehrsbelastung verringert und zusätz-

licher Verkehr vermieden wird. 

Ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum sowie das Schaffen oder Erhalten von Arbeits-

plätzen auch außerhalb von zentralen Orten ist zu gewährleisten. Es sollen regionale 

Planungsabsichten berücksichtigt werden, um deren Wachstums- und Innovationspo-

tenziale nutzbar zu machen. Es sind die räumlichen Voraussetzungen für die vorsor-

gende Sicherung sowie für die geordnete Aufsuchung und Gewinnung von standort-

gebundenen Rohstoffen zu schaffen. Konversionsflächen sollen geeignete Nachnut-

zungen zugewiesen werden.  
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Eine kostengünstige, sichere sowie umweltverträgliche Energieversorgung ist zu ge-

währleisten. Flora und Fauna sollen geschützt werden, um einen schonenden Umgang 

mit der Umwelt sicherzustellen. Den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes ist 

Rechnung zu tragen, sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwir-

ken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen. Beson-

ders hervorzuheben hierbei ist die Priorisierung des Ausbaus von erneuerbaren Ener-

gien. 

Kulturlandschaften mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern sind zu erhalten und zu ent-

wickeln. Die unterschiedlichen Landschaftstypen und Nutzungen der Teilräume sind 

mit den Zielen eines harmonischen Nebeneinanders, der Überwindung von Struktur-

problemen und zur Schaffung neuer wirtschaftlicher und kultureller Konzeptionen zu 

gestalten und weiterzuentwickeln. Es sind die räumlichen Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, dass die Land- und Forstwirtschaft ihren Beitrag dazu leisten kann, die natür-

lichen Lebensgrundlagen in ländlichen Räumen zu schützen sowie Natur und Land-

schaft zu pflegen und zu gestalten. 

Siedlungstätigkeiten sind primär auf bereits bestehende Siedlungen mit vorhandener 

Infrastruktur zu zentralen Orten auszurichten. So soll die Flächeninanspruchnahme 

möglichst geringgehalten werden, sodass Freiräume erhalten und geschützt werden.  

Durch die Charakterisierung des Plangebiets als größtenteils ländliche Region gilt der 

Fokus auf dem Angleichen der sozialen, infrastrukturellen, wirtschaftlichen, ökologi-

schen und kulturellen Verhältnisse, welche in Ballungsräumen bereits vorherrschen. 

Dies bedeutet eine Fokussierung auf die Ausschöpfung, Nutzung und Stärkung regio-

naler Gegebenheiten und die Ausrichtung der Planungsabsichten auf ebenjene. 

Besonders hervorzuheben hierbei ist die Priorisierung des Ausbaus von erneuerbaren 

Energien, der gemäß §2 EEG 2023 nun im überragenden öffentlichen Interesse und der 

öffentlichen Sicherheit dient.  

Durch die Ausweisung zusätzlicher Flächen für die Solar- und Windenergienutzung 

kann diesem überragenden öffentlichen Interesse effizient Rechnung getragen wer-

den. 
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2.1.2 Landesplanung 

Auf Landesplanungsebene werden die Ziele, welche bereits auf Bundesebene im 

ROG erläutert wurden, kleinräumlicher beschrieben. Laut Grundsatz 4.3 des Landes-

entwicklungsplans der Hauptstadtregion (LEP-HR) sollen ländliche Räume so gesichert 

und weiterentwickelt werden, dass sie einen Eigenständigkeitscharakter aufweisen, 

ihre typische Siedlungsstruktur sowie das ausgeprägte kulturelle Erbe bewahren und 

ihre landschaftliche Vielfalt erhalten. 

Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) 

führt als zuständige Flurneuordnungsbehörde des Landes Brandenburg im Bereich der 

Tagebaufolgelandschaft am Klinger See ein Flurbereinigungsverfahren mit dem Ver-

fahrensnamen „Jänschwalde (Bereich Klinger See)", Verfahrensnummer 6002 M, 

durch. Durch dieses Verfahren werden auch Gemeindegrenzen der Gemeinde Hei-

nersbrück und damit auch vom Amt Peitz betroffen sein.  

Auch wenn die Beschlüsse in den drei betreffenden Gemeinden/Städten Forst, Cott-

bus und Heinersbrück im Frühjahr 2019 gefasst wurden, ist das Verfahren gemäß LELF 

aktuell noch am Stand der Feststellung der Werteermittlung und damit nicht abge-

schlossen. Sollte das Flurbereinigungsverfahren während der Erstellung des GFNP be-

endet werden, werden die Änderungen übernommen.  
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Kurzzusammenfassung Landesplanerische Stellungnahme: 

Mit Schreiben vom 17.01.2024 hat die Gemeinsame Landesplanungsabteilung (GL) 

mitgeteilt, dass folgende Ziele bei der Planung berücksichtigt werden müssen. 

• Z 5.2 Anschluss neuer Siedlungsflächen 

• Z 5.3 Umwandlung von Wochenend- oder Ferienhausgebieten und von weite-

ren Siedlungsflächen 

• Z 5.4 Erweiterung von Streu- und Splittersiedlungen 

• Z 5.5 Eigenentwicklung für den örtlichen Bedarf 

• Z 5.7 Weitere Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung 

• Z 2.6 Bindung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen an Zentrale Orte 

• Z 2.12 Errichtung oder Erweiterung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen au-

ßerhalb Zentraler Orte 

• Z 2.14 Einzelhandelsagglomerationen 

• Z 6.2 Freiraumverbund 

• Z 7.3 Singlestandort BER 

• Z 8.2 Windenergienutzung – Festlegung durch die Regionalplanung 

Außerdem berücksichtigt werden sollen folgende fachliche Planungen im Amtsge-

biet: 

• Teilregionalplan II „Gewinnung und Sicherung oberflächennaher Rohstoffe“ 

• Braunkohlenplanung 

• Hochwasserschutz 

Die in der Stellungnahme genannten Belange wurden in der Planung berücksichtigt.  
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2.1.3 Bergrecht 

Der Tagebau Jänschwalde wurde auf Grundlage der jeweils geltenden Haupt- (HBP) 

und Sonderbetriebspläne (SBP) geführt. Auf der Grundlage einer bergrechtlichen An-

ordnung wurde der Tagebaubetrieb im April 2024 eingestellt. 

Innerhalb der genehmigten Abbaugrenzen wurde Rohbraunkohle gefördert. Die Ein-

stellung des Tagebaubetriebs wurde gemäß § 53 Bundesberggesetz (BbergG) mit ei-

nem Abschlussbetriebsplan eingeleitet. Inhalt des Abschlussbetriebsplans sind die 

bergbaulichen Tätigkeiten nach Einstellung der Kohleförderung im Tagebau Jänsch-

walde sowie die Wiedernutzbarmachung im bergrechtlichen Verantwortungsbereich 

der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG). Die Wiedernutzbarmachung gemäß § 4 

BBergG erfolgt mit dem Ziel, nach deren Durchführung die Bergaufsicht gemäß § 69 

Absatz 2 BBergG im beantragten Geltungsbereich zu beenden. Nach Abschluss der 

Arbeiten gehen lt. ABP von der durchgeführten bergbaulichen Tätigkeit keine Gefah-

ren für Leben, Gesundheit und Sachgüter Dritter aus. Die Bergbaufolge sieht Wasser-

flächen, landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzte Flächen vor, sowie allge-

meine Renaturierungsflächen mit verschiedenen Entwicklungszielen (s. Abb. 2).  

Mit Bescheid vom 23.12.2024 ist der Abschlussbetriebsplan zugelassen. 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  10 

 

Abbildung 2 Ausschnitt Abschlussbetriebsplan mit dem Geltungsbereich (Quelle: LEAG 2023 (a)) 

Zur Verbesserung der Verkehrsbeziehungen zwischen den Tagebaurandgemeinden 

werden zusätzliche Straßenanbindungen durch die ehemaligen Tagebauflächen ent-

stehen. Durch den Braunkohlenbergbau wurden bestehende Straßenverbindungen 

im Abbaugebiet unterbrochen und Ersatztrassen eingerichtet, welche eine deutlich 

längere Weganbindung zwischen den Gemeinden bedeutet hat. Folgende Verbin-

dungen sollen hierbei wiederhergestellt werden: 

- Grötsch – Mulknitz 

- Heinersbrück – Briesnig 

- Heinersbrück – Grießen 
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2.1.4 Regionalplanung 

Das Amt Peitz gehört zur Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-Spreewald. Die re-

gionalplanerischen Ziele orientieren sich an den landesweiten Vorgaben, welche sich 

aus dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP-HR) ergeben. Die Stadt Peitz 

ist laut Regionalplan als Grundfunktionaler Schwerpunkt ausgewiesen. Sie besitzt alle 

elf Ausstattungsmerkmale gemäß Z 3.3 des LEP HR. 

Der sachliche Teilregionalplan „Windenergienutzung“ ist August 2020 als unwirksam er-

klärt worden, und befindet sich aktuell in der Neuaufstellung. Gemäß Z 8.2 des LEP HR 

haben die regionalen Planungsgemeinschaften in Brandenburg in Regionalplänen 

festzulegen, wo vorrangig Windenergienutzung anzusiedeln ist. Ein Vorranggebiet be-

findet sich gemäß des Entwurfs des sachlichen Teilregionalplans „Windenergienut-

zung“ (Stand September 2023) im östlichen Teil des ehemaligen Tagebaus Jänsch-

walde.  

Der sachliche Teilregionalplan II "Gewinnung und Sicherung oberflächennaher Roh-

stoffe" stellt Vorkommen an oberflächennahen Rohstoffen wie Kiese, Sande, Tone, Torf 

und Hartgesteine dar. Hiervon ist je eine Vorbehalts- und Vorrangfläche innerhalb 

Plangebiets vorhanden.  
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2.2 kommunale Planungen  

2.2.1 Flächennutzungspläne 

Im Amt Peitz gibt es folgende rechtswirksame Flächennutzungspläne. Diese sind im In-

ternet abrufbar unter https://www.peitz.de/satzungen oder https://geopor-

tal.peitz.de/index.html.  

Tabelle 1 Rechtswirksame FNP in den Gemeinden des Amtes Peitz (Quelle: Amt Peitz o. J. (g)) 

Gemeinde Jänschwalde 

 • TFNP Jänschwalde OT Jänschwalde, in Kraft getreten 2003 

• TFNP Jänschwalde OT Grießen, in Kraft getreten 2003 

• TFNP Jänschwalde OT Drewitz, in Kraft getreten 2003 

• FNP Jänschwalde, 2. Teil-Änderung, in Kraft getreten 2021 

Gemeinde Teichland 

 • FNP Teichland, in Kraft getreten 2012 

 

Die vier Flächennutzungspläne spiegeln nicht mehr die aktuellen Entwicklungsabsich-

ten der entsprechenden Gemeinden wider. Auch weil andere Gemeinden bislang 

keinen FNP hatten, wird nun die Neuaufstellung eines Gemeinsamen Flächennutzungs-

plans anvisiert. 

2.2.2 Satzungen 

Im Amt Peitz gibt es folgende Satzungen und sonstige Planungen. Diese sind im Inter-

net abrufbar unter https://www.peitz.de/satzungen oder https://geopor-

tal.peitz.de/index.html. 

Tabelle 2 Flächenwirksame Satzungen in den Gemeinden des Amtes Peitz (Quelle: Amt Peitz o. J. (i)) 

Gemeinde Drachhausen 

 • Klarstellungs- und Abrundungssatzung Drachhausen, in Kraft getreten 1998 

• Klarstellungssatzung Drachhausen in Kraft getreten 2022 

Gemeinde Drehnow 

 • Außenbereichssatzung Drehnow "Auf dem Berg", in Kraft getreten 1996 

https://www.peitz.de/satzungen
https://geoportal.peitz.de/index.html
https://geoportal.peitz.de/index.html
https://www.peitz.de/satzungen
https://geoportal.peitz.de/index.html
https://geoportal.peitz.de/index.html
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Gemeinde Heinersbrück 

 • Klarstellungs- und Abrundungssatzung Heinersbrück, in Kraft getreten 2000 

• Klarstellungs- und Abrundungssatzung Heinersbrück OT Radewiese, in Kraft 

getreten 2000 

Gemeinde Jänschwalde 

 • Klarstellungs- und Abrundungssatzung Jänschwalde OT Grießen, in Kraft ge-

treten 1996 

• Außenbereichssatzung Jänschwalde Kolonie "Waldstraße", in Kraft getreten 

1997 

• Ergänzungssatzung Jänschwalde OT Drewitz, in Kraft getreten 2003 

Stadt Peitz 

 • Klarstellungs- und Abrundungssatzung Peitz "Alte Bahnhofstraße", in Kraft ge-

treten 1995 

• Grünordnungsplan „Erholungsgebiet "Garkoschke"“, in Kraft getreten 2001 

Gemeinde Tauer 

 • Klarstellungs- und Abrundungssatzung Tauer, in Kraft getreten 1996 

• Klarstellungs- und Abrundungssatzung OT Schönhöhe, in Kraft getreten 1997 

Gemeinde Teichland 

 • Klarstellungs- und Abrundungssatzung Teichland OT Maust, in Kraft getre-

ten1996 

•  Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Teichland OT Bärenbrück, in Kraft ge-

treten 2018 

Gemeinde Turnow-Preilack 

 • Außenbereichssatzung Turnow-Preilack "Ausbau Windmühle", in Kraft getre-

ten 1996 
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2.2.3 Bebauungspläne 

Im Amt Peitz gibt es folgende rechtskräftige Bebauungspläne. Diese sind im Internet 

abrufbar unter https://www.peitz.de/satzungen oder https://geoportal.peitz.de/in-

dex.html. 

Tabelle 3 Rechtskräftige B-Pläne in den Gemeinden des Amtes Peitz (Quelle: Amt Peitz o. J. (h)) 

Gemeinde Drachhausen 

 • B-Plan „Sand-Kugelfang“, in Kraft getreten 2009 

• B-Plan „Am Auenrand“, in Kraft getreten 2012  

• B-Plan „An der Dorfstraße“, in Kraft getreten 2022 

Gemeinde Drehnow 

 • B-Plan „Neubau einer Lagerhalle“, in Kraft getreten 2002 

• Vorhaben- und Erschließungsplan „Erweiterung Zimmerei Hannusch“, in 

Kraft getreten 2020 

Gemeinde Heinersbrück 

 • B-Plan „Forster Straße“, in Kraft getreten 2000 

• B-Plan „Eigenheimsiedlung Schertkin“, in Kraft getreten 2003 

• B- Plan „Stuhlkontor Hauptstraße 34 B“, in Kraft getreten 2006 

• B- Plan „Stuhlkontor II Peitzer Straße 16“, in Kraft getreten 2011 und 1. Ände-

rung 2016 

Gemeinde Jänschwalde 

 • B- Plan „Photovoltaik-Freiflächenanlage, Flugplatz Cottbus-Drewitz“, in Kraft 

getreten 2011 

• B-Plan „Flur 3, Flurstück 483, 1. Änderung“, in Kraft getreten 2011 

• B- Plan „Chausseestraße“, in Kraft getreten 2012 

Stadt Peitz 

 • B-Plan „Wohnungsbau Malxebogen“, in Kraft getreten 1995  

• B- Plan „Gewerbegebiet zwischen der (ehem.) B 97 und der (ehem.) Eisen-

bahn“, in Kraft getreten 1995 (1. Änderung 1999) 

https://www.peitz.de/satzungen
https://geoportal.peitz.de/index.html
https://geoportal.peitz.de/index.html
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• Vorhaben- und Erschließungsplan „Wohnpark Luisenruh“, in Kraft getreten 

1996  

• Vorhaben- und Erschließungsplan „Wohnungsbau Siedlungsstraße“, in Kraft 

getreten 1996 

• B- Plan „An den Peitzer Teichen“, in Kraft getreten 1996 

• Vorhaben- und Erschließungsplan „Standort Alte Kläranlage“, in Kraft getre-

ten 1997 

• B- Plan „An der Bergstraße“, in Kraft getreten 1997 

• Vorhaben- und Erschließungsplan „Eigenheimbau Ringstraße“, in Kraft ge-

treten 1997 

• B- Plan „Cottbuser Vorstadt“, in Kraft getreten 1998 (1. Änderung 2004) 

• B- Plan „An der Gärtnerei“, in Kraft getreten 1998  

• B- Plan „Wohngebiet Rudolf-Breitscheid-Straße“, in Kraft getreten 1998 

• B- Plan „An der (ehem.) B 97“, in Kraft getreten 2000 (1. Änderung 2002; 2. 

Änderung 2005; 3. Änderung 2010; 4. Änderung 2020) 

• B- Plan „Campingplatz Erholungsgebiet Garkoschke“, in Kraft getreten 2001 

• B- Plan „Finkenweg“, in Kraft getreten 2002 

• B- Plan „An der Frankfurter Straße“, in Kraft getreten 2005 

• B- Plan „Am Zollhaus“ (1. Änderung 2005, 2. Änderung 2019) 

• B- Plan „Zitadelle“, in Kraft getreten 2012 

• B- Plan „Wohnbebauung am Hammergraben“, in Kraft getreten 2019 (1. 

Änderung 2020) 

• B- Plan „Malxe-Center“, in Kraft getreten 2019 

• B-Plan „Wohnbebauung Am Malxebogen“, in Kraft getreten 2020 

• B-Plan „Wohnen am Gerichtspark“, in Kraft getreten 2021 

• B-Plan „Neubau Lagergebäude Triftstraße 14“, in Kraft getreten 2021 

Gemeinde Tauer 

 • B-Plan „Wohngebiet An der Drachhausener Straße“, in Kraft getreten 1996 

• B-Plan „Erholungsgebiet Großsee“, in Kraft getreten 2002 

• B-Plan „Wochenendhaussiedlung Am Großsee“, in Kraft getreten 2005 

Gemeinde Teichland 
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 • Vorhaben- und Erschließungsplan „Fine Wood Siedlung 1“, in Kraft getreten 

1993 

• Vorhaben- und Erschließungsplan „Bauhof Schulz & Diemar GmbH & Co.“, 

in Kraft getreten 1997 

• Vorhaben- und Erschließungsplan „Fine Wood Siedlung 2“, in Kraft getreten 

1997 

• B-Plan „Wohngebiet Siedlungsweg“, in Kraft getreten 1997 

• B-Plan „Muskauer Straße/ Peitzer Straße“, in Kraft getreten 2001 

• B-Plan „Ausbildungs- und Testfeld Watowainz“, in Kraft getreten 2005 

• B-Plan „Eigenheimstandort OT Bärenbrück“, in Kraft getreten 2007 

• B-Plan „Sport- und Freizeitpark Teichland“, in Kraft getreten 2007 

• B-Plan „Tischlerei Zasowk“, in Kraft getreten 2011 

• B-Plan „Wohnbebauung An der Schäferei“, in Kraft getreten 2018 

• B-Plan „Seehafen Teichland.“, in Kraft getreten 2024   

Gemeinde Turnow-Preilack 

 • B-Plan „Gewerbestättengebiet“, in Kraft getreten 1994 

• B-Plan „Wohngebiet Am Kanal“, in Kraft getreten 1997 

• B-Plan „Wohnbebauung an der Ugorina“, in Kraft getreten 2001 

• Vorhaben- und Erschließungsplan „Fotovoltaik-Solarpark 1“, in Kraft getre-

ten 208 

• B-Plan „Fotovoltaik-Solarpark 2“, in Kraft getreten 2010 

• B-Plan „An der Spreewaldstraße“, in Kraft getreten 2013 

 

In der Gemeinde Heinersbrück ist der B-Plan „Eigenheimsiedlung Schertkin“ 2003 in 

Kraft getreten. Es wurden bisher keine Erschließungs- oder Baumaßnahmen ergriffen.  
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3 Räumliche Entwicklung des Amtes 

3.1 Lage und Abgrenzung des Plangebiets 

Das Amt Peitz/Picnjo befindet sich im Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa. Es 

setzt sich zusammen aus den Gemeinden 

• Drachhausen/Hochoza mit den bewohnten Gemeindeteilen Aue/Hugon, 

Dorf/Wjas, Heide/Pódgóla und Sand/Pěski, 

• Drehnow/Drjenow, 

• Heinersbrück/Móst mit dem Ortsteil Grötsch/Groźišćo und dem Wohnteil Rade-

wiese/Radowiza 

• Jänschwalde/Janšojce mit den Ortsteilen Jänschwalde-Dorf/Janšojce-Wjas, 

Jänschwalde-Ost/Janšojce-Pódzajtšo, Drewitz/Drjejce und Grießen/Grěšna, 

• Peitz/Picnjo, 

• Tauer/Turjej mit dem Ortsteil Schönhöhe/Šejnejda, 

• Teichland/Gatojce mit den Ortsteilen Bärenbrück/Barbuk, Maust/Hus und Neu-

endorf/Nowa Wjas und 

• Turnow-Preilack/Turnow-Pśiłuk mit den Ortsteilen Preilack/Pśiłuk und 

Turnow/Turnow. 

Im Süden grenzt das Amt an die Universitätsstadt Cottbus, die Kreisstadt Forst (Lausitz) 

sowie das Amt Döbern-Land. Im Westen schließt das Amt Burg, im Norden das Amt 

Lieberose an. Nordöstlich gelegen befindet sich die Gemeinde Schenkendöbern und 

östlich grenzt das Amt Peitz an die Republik Polen. 

Das Amt ist nicht an das Bundesautobahnnetz angeschlossen. Von Süden nach Nor-

den verläuft die B168, welche südlich von Cottbus kommend gen Norden nach Liebe-

rose führt. Westlich zwischen den ehemaligen Tagebauen Cottbus-Nord und Jänsch-

walde verläuft die B97, welche im Süden an die A15 anbindet sowie im Nordosten an 

der deutsch-polnischen Grenze endet. 
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Abbildung 3 Abgrenzung des Amtes Peitz und seiner Gemeinden zu den benachbarten Städten, Ämtern 

und der Republik Polen, (eigene Darstellung) 

Die nächsten Oberzentren sind Cottbus (ca. 10 km Entfernung) und Frankfurt (Oder) 

(ca. 50 km Entfernung). Das Schienennetz im Plangebiet verläuft von Maust bis Jäns-

chwalde-Ost entlang der Strecke des RE10 von Cottbus nach Frankfurt (Oder). 

In der Gemeinde Teichland gelegen ist das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde 

prägend für das gesamte Amt. Seit 2018 erfolgt die schrittweise Abschaltung der ein-

zelnen Kraftwerksblöcke. Ende 2028 soll das Kraftwerk vollständig stillgelegt werden 

(LEAG o.J.). Der östlich gelegene Tagebau Jänschwalde auf Flächen der 

Gemeinden Jänschwalde und Heinersbrück versorgte das Kraftwerk jahrzehntelang 

mit Braunkohle  LEAG o.J. (a)). 

Infolge der eingestellten Förderung von Kohle im Tagebau Cottbus-Nord wird mit dem 

Cottbuser Ostsee die Bergbaufolgelandschaft gemäß Braunkohleplan 

hergestellt. Auf ca. 1.900 ha soll der Cottbuser Ostsee entstehen und mit ihm eine in-

novative und klimaschutzorientierte Stadtlandschaft entwickelt werden, die in einem 
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ausgewogenen Dialog aus Wohnen, Erholen, Erleben sowie aus Forschung und Wirt-

schaft als Impulsgeber für die ganze Region dienen soll (Stadt Cottbus 2021). 

Die an das Kraftwerk angrenzende Teichlandschaft entstand im 16. Jhd. und 

wurde seit jeher für die Fischzucht genutzt. Heute hat Deutschlands größtes zusam-

menhängendes Teichgebiet nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine ökologi-

sche Bedeutung für die Region. Die Teiche sind Brutgebiet für seltene Wasservogelar-

ten und werden auch als Rastplatz von vielen Zugvögel genutzt (Peitzer Land o.J.). 

In der Nähe der Teichlandschaft gelegen, befindet sich der Erlebnispark Teichland, 

welcher überregional einen Anziehfaktor darstellt. 

Ein weiterer Magnet für Touristen aber auch Einheimische stellt der Großsee dar. 

Im Norden der Gemeinde Tauer befindet sich dieser Gletschersee, welcher am Ostufer 

einen schönen Sandstrand zum Baden hat. 

Im Rahmen der Konversion wird der ehemalige Flugplatz Cottbus-Drewitz neugestal-

tet. Der Bereich soll in einen „grünen“ Industriepark mit der Bezeichnung „Green Areal 

Lausitz“ (GRAL) umgewandelt werden, in dem nicht nur nachhaltig und 

möglichst klimaneutral produziert wird, sondern in welchem auch entsprechende Pro-

dukte entstehen. 

Außerhalb des Plangebiets im nördlich angrenzenden Amt Lieberose befindet sich mit 

den im Ausbau befindlichen „Naturwelten Lieberoser Heide“ auf dem Gebiet des ehe-

maligen Truppenübungsplatzes ein weiteres Großprojekt für die Region. Das unzer-

schnittene Gebiet mit seinem vielfältigen Landschaftsbild verfügt über ausreichend 

Potenzial, den Naturtourismus und die Umweltbildung zu fördern und damit die Wirt-

schaft zu stärken. (Naturwelt Lieberoser Heide GmbH o.J.) 

3.2 Historische Gemeindeentwicklung 

Am 16.07.1992 wurde auf Grundlage des Erlasses der Amtsordnung für das Land Bran-

denburg (AmtsO) vom Dezember 1991 das Amt Peitz als Verwaltungsgemeinschaft 

unter Wahrung der politischen Selbstständigkeit der Gemeinden gegründet. Es be-

stand zunächst aus den zwölf Gemeinden Bärenbrück, Drachhausen, Drehnow, 

Grötsch, Heinersbrück, Maust, Neuendorf, Peitz, Preilack, Tauer und Turnow.  

Durch Gemeindegebietsreformen in den Jahren 1993, 2000, 2001 und 2003 wurden 

Schönhöhe, Bärenbrück, Grötsch, Maust, Neuendorf und Preilack in bestehende 
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Gemeinden eingegliedert bzw. zu neuen Gemeinden zusammengeschlossen. Außer-

dem wurde 2003 das bestehende Amt Jänschwalde in das Amt Peitz aufgenommen 

und hörte somit auf zu existieren. Seit diesem Zeitpunkt besteht das Amt Peitz aus den 

Gemeinden Drachhausen, Drehnow, Heinersbrück, Jänschwalde, Peitz, Tauer, Teich-

land und Turnow-Preilack. (Amt Peitz o. J. (a)) 

Das gesamte Amt liegt im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden. Noch 

heute sind die Menschen eng mit ihren sorbischen/wendischen Wurzeln verbunden 

und pflegen entsprechende Traditionen und Bräuche. 

Drachhausen/Hochoza 

Die erste schriftliche Erwäh-

nung des Ortes Drachhausen 

stammt aus dem Jahr 1504. 

Der sorbische Name ochoz o-

der ochoza bedeutet „Um-

gang um ein zur Siedlungsro-

dung bestimmtes Waldstück“. 

(Amt Peitz o. J. (b)) Im 16. Jhd. 

fungierte Drachhausen als 

Amtsdorf, welches der Verwal-

tung von Cottbus unterstand. 

Von der zweiten Hälfte des 18. 

Jhd. an erfolgte eine räumli-

che Expansion von Drachhau-

sen, bei der um den Ortskern 

herum die historischen Ort-

steile Sand, Aue und Heide 

entstanden. Die Ortsentwick-

lung von Drachhausen wurde 

durch Brände und die Auswir-

kungen der Weltkriege beeinträchtigt, doch diese Rückschläge wurden erfolgreich 

bewältigt. Dies geschah im Zusammenhang mit einer generellen Verbesserung der Le-

bensbedingungen, insbesondere durch den Anschluss an technische Infrastrukturen. 

Große Auswirkungen hatte der Zweite Weltkrieg auf die Einwohnerentwicklung. Durch 

Abbildung 4 Übersichtskarte Gemeinde Drachhausen (eigene 

Darstellung) 
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Flüchtlingsströme stieg die Einwohnerzahl rasant an. Die Bebauung aus dem 18. und 

19. Jhd. ist aufgrund von Bränden nur äußerst wenig erhalten geblieben. In einigen 

historischen Ortsteilen gibt es vereinzelte Wohn- und Wirtschaftsgebäude, die jedoch 

lediglich Fragmente der ursprünglichen, typisch spreewaldischen Bauweise aufweisen. 

Die Siedlungsstruktur der Gemeinde ist durch großflächig angelegte Grundstücke und 

einen ausgeprägten Zersiedlungscharakter heute noch geprägt. (Hübner 2012: 49f.) 

Drehnow/Drjenow 

Der Ort Drehnow wurde 1635 

erstmalig erwähnt. Eine ur-

kundliche Erwähnung des 

Wortes „dren“ (=roter Hartrie-

gel) um 1400 weist jedoch auf 

eine frühere Besiedlung durch 

Sorben/Wenden hin. Bis zum 

30-jährigen Krieg lag das Dorf 

auf einem flachen Sandrü-

cken nahe der Malxe. Nach 

dem Jahr 1750 wurde das ur-

sprüngliche Dorf vollständig 

zerstört und die Fläche fortan 

für landwirtschaftliche Zwecke 

genutzt. Der aktuelle Sied-

lungsort entwickelte sich auf-

grund der anhaltenden Be-

drohung durch Hochwasser 

ungefähr 500m nordöstlich 

des historischen Standorts. 

Von der ursprünglichen Bebauung, die hauptsächlich aus Dreiseitenhöfen bestand, 

sind nur in wenigen Ausnahmen, entlang der Dorfstraße, noch die Grundstrukturen er-

kennbar. Im Ortskern sind neben einzelnen Wirtschaftsgebäuden mit Ziegelfassade aus 

dem späten 19. Jhd. auch einige imposante Klinkerbauten aus dem ersten Drittel des 

20. Jhd. zu finden. Darüber hinaus haben sich einige Gebäude, die das Ortsbild prä-

gen und eng mit der Geschichte verbunden sind, aus der Zeit um 1900 erhalten. (Hüb-

ner 2012: 55f) 

Abbildung 5 Übersichtskarte Gemeinde Drehnow (eigene Darstel-

lung) 
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Heinersbrück/Móst 

Archäologische Funde bele-

gen eine Besiedlung Heiners-

brücks seit der Ur- und Frühge-

schichte. Erstmals 1411 als 

"Heinrichsbrugk" erwähnt, 

wuchs die Bevölkerung bis 

zum Zweiten Weltkrieg konti-

nuierlich. Im späten 19. Jh. 

wandelten sich Bauweise und 

Gehöftform, der unregelmä-

ßige Haufenhof wich dem 

Dreiseitenhof. Erst im 20. Jh. 

verbesserte sich die Infrastruk-

tur, als Wege nach Radewiese 

und Bärenbrück vor dem Zwei-

ten Weltkrieg geschottert wur-

den. Seit den 1970er Jahren 

prägten Braunkohleabbau 

und das Kraftwerk Jänsch-

walde die Region stark. Das 

heutige Ortsbild ist durch gie-

belständige Gebäude und die Dorfkirche von 1900 geprägt. 

Grötsch wurde 1344 als „Grods“ erwähnt und 1993 für den Tagebau Jänschwalde teil-

weise umgesiedelt. 2003 wurde es nach Heinersbrück eingemeindet. 

Radewiese wurde 1527 als „Radeweis“ erwähnt; der sorbische Name "Radowiza" be-

deutet "Siedlung des Radowid."  

Abbildung 6 Übersichtskarte Gemeinde Heinersbrück (eigene 

Darstellung) 
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Jänschwalde/Janšojce 

Jänschwalde wurde erstmals 

1346 als Kirchdorf erwähnt. Der 

sorbische Name „Janšojce“ 

bedeutet „das dem Jan, 

Jansch oder Jänsch gehö-

rende“ und bezog sich ver-

mutlich auf eine Siedlung im 

Malxebruch (Amt Peitz o. J. 

(d)). Landwirtschaft spielte 

aufgrund der Waldgebiete 

und kleinen Äcker eine ge-

ringe Rolle, sodass Bauern zah-

lenmäßig nicht überwogen. Bis 

ins späte 18. Jh. dominierte die 

blockweise Bauweise mit 

Strohdächern; wiederholte 

Brände führten dazu, dass die 

Häuser beim Wiederaufbau 

mit größerem Abstand errich-

tet wurden. Ab Mitte des 19. 

Jh. setzte sich die massive Bau-

weise durch, wobei die traditionelle Hofform verschwand. Im 19. Jh. verdoppelte sich 

die Bevölkerung, und 1867 sprachen alle Bewohner noch Wendisch. Der Ausbau von 

Straßen, eine Chaussee sowie die Bahnlinie Cottbus-Guben-Frankfurt nördlich des Orts 

verbesserten die Verkehrsanbindung erheblich. 

Im 20. Jh. entstand nördlich des Ortsteils und des historischen Ortsteils Kolonie die 

Wohnsiedlung Jänschwalde-Ost für Berufssoldaten und Angestellte der NVA; bis zu 

2.000 Menschen lebten dort zeitweise. 1990 wurde der Standort geschlossen, und viele 

Gebäude wurden abgerissen oder modernisiert. Die Wirtschafts- und Sozialstruktur des 

Ortes wurde im letzten Viertel des 20. Jh. maßgeblich durch das nahe Braunkohlekraft-

werk Jänschwalde beeinflusst, das etwa 4 km südwestlich des Ortes auf der Gemar-

kung Neuendorf liegt. Das langgestreckte Angerdorf wird heute von modernisierten 

Wohnhäusern und teils imposanten Wirtschaftsgebäuden aus dem 20. Jh. geprägt. 

Abbildung 7 Übersichtskarte Gemeinde Jänschwalde (eigene 

Darstellung) 
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Der Ortskern zeichnet sich durch die Dorfaue aus und wird besonders durch die im 

frühen 19. Jh. erbaute Dorfkirche sowie das Kriegerdenkmal geprägt (Hübner 2012: 

266f.). 

1992 bildeten Jänschwalde, Drewitz, Grießen und Horno (2004 wegen des Tagebaus 

abgebaggert) das Amt Jänschwalde, dessen Existenz mit der Gemeindegebietsre-

form 2003 endete. Seitdem gehören Drewitz, Grießen, Jänschwalde-Dorf und Jänsch-

walde-Ost zur Gemeinde. 

Drewitz wurde im 16. Jh. erstmals erwähnt und entstand wahrscheinlich bereits im Zuge 

des hochmittelalterlichen Landesausbaus. Das 20. Jh. prägte besonders der 1936 ein-

gerichtete Militärflugplatz, dessen Betrieb 2020 eingestellt wurde. Brände im 18. und 

19. Jh. hinterließen deutliche Spuren im Baubestand, sodass heute nur die rechteckige 

Struktur des Angerdorfs erhalten ist. Die nördliche Angerlage ist durch die Dorfkirche 

und das Kriegerdenkmal geprägt (Hübner 2012: 58). Der ehemalige Verkehrslande-

platz wird derzeit im Rahmen einer Konversion in einen „grünen“ Industriepark umge-

wandelt, der auf nachhaltige Produktion ausgerichtet ist. 

Grießen wurde 1451 erstmals urkundlich erwähnt und war über Jahrhunderte landwirt-

schaftlich geprägt. Durch einen Bahnhof wurde Grießen in die 1904 eröffnete Neben-

bahn Guben-Forst eingebunden. Der nahe Tagebau Jänschwalde betrifft Teile der 

Fläche; 2004 musste die Verbindungsstraße Peitz-Horno-Grießen dem Tagebau wei-

chen. Entsprechend Grundsatz 7 des Braunkohleplans soll eine Wegeverbindung von 

Heinersbrück nach Grießen über die Kippenflächen des Tagebaus wiederhergestellt 

werden (Hübner 2012: 174f.).  
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Peitz/Picnjo 

Die Fischer- und Festungsstadt 

Peitz ist besonders durch ihre 

Geschichte als Zitadellenstadt 

bekannt und bildet mit Span-

dau und Küstrin das Festungs-

dreieck der Mark Branden-

burg. Der historische Stadtkern 

dokumentiert die einzigartige 

Entwicklung Peitz' als Festung 

unter landesherrlicher Kon-

trolle und als blühendes Zent-

rum der Tuchindustrie (Amt 

Peitz o. J. (e)). Schon früh galt 

das Gebiet um Peitz als Sied-

lungsschwerpunkt; aufgrund 

seiner strategischen Lage ent-

stand hier in frühdeutscher Zeit 

eine Burganlage. Die Stadt-

entwicklung im 14. Jh. war eng 

mit der Burg verbunden, und 

das mittelalterliche Stadtbild war gitterförmig angelegt. Mitte des 16. Jh. wurde die 

Stadt zur Festung ausgebaut, die die heutige Altstadt umfasste. Dabei entstanden der 

Hammergraben, ein künstlicher Nebenarm der Spree und die Teichanlagen südlich 

der Stadt, die zu den bedeutendsten Mitteleuropas gehören. Peitz litt dennoch weiter-

hin unter Überschwemmungen, Pest und Stadtbränden; ein Brand zerstörte 1610 alle 

Bürgerhäuser, Kirche und Rathaus, während die Festungswerke verschont blieben. 

Ende des 18. Jh. wurde die Festung geschleift. Der Wiederaufbau, initiiert vom preußi-

schen König, prägt das heutige Stadtbild maßgeblich. Wälle und Gräben sind zum 

großen Teil in der Stadtstruktur noch heute ablesbar; der Festungsturm und Teile der 

Bastei blieben erhalten. 

Da die Landwirtschaft lange der Haupterwerb war, brachte die Ansiedlung von We-

bern und Tuchmachern ab 1770 eine bedeutende Tuchmanufaktur nach Peitz. Die 

Unterfestung, die Parzellenstruktur und der Straßenverlauf aus dem 16. Jh. wurden 

Abbildung 8 Übersichtskarte Stadt Peitz (eigene Darstellung) 
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beibehalten und prägen noch heute das Stadtbild. Im 18. Jh. entstanden das Kolonis-

tendorf Ottendorf und das Gut Luisenruh, und Tuchfabrikation, Teichwirtschaft, Fisch-

zucht sowie das Eisenhüttenwerk gewannen an wirtschaftlicher Bedeutung. Mit der 

Ansiedlung mehrerer Tuchfabriken ab 1770 begann die Industrialisierung und der wirt-

schaftliche Aufschwung, der das Bevölkerungswachstum förderte: zwischen 1786 und 

1874 vervierfachte sich die Einwohnerzahl auf rund 4.500. Es entstanden neue Stadt-

vororte, darunter die Gubener- und Drehnower Vorstadt sowie die Cottbuser Vorstadt 

im Süden. Peitz entwickelte sich zu einem Industriezweig für Tuch, und die Silhouette 

der Stadt wurde von Fabriken, Schornsteinen und dem Turm der Stadtkirche geprägt. 

In den 1850er Jahren wurde eine Chaussee nach Guben gebaut, und in den 1870er 

Jahren erhielt Peitz Anschluss an die Eisenbahnlinien Cottbus-Grunow und Cottbus-

Frankfurt (Oder). Das Wachstum stagnierte gegen Ende des 19. Jh., und das Stadtbild 

änderte sich vor dem Zweiten Weltkrieg nur geringfügig. Der Krieg führte zu wenigen 

Zerstörungen, aber die Flüchtlingsströme ließen die Bevölkerung wachsen. Der Bau des 

Kraftwerks Jänschwalde in den 1970er Jahren führte zu einem Neubaugebiet und 

städtebaulichen Veränderungen, die das Landschaftsbild bis heute prägen. Das ver-

nachlässigte Zentrum erlitt Abrisse historischer Bausubstanz, während das Wohngebiet 

„Malxebogen“ östlich der Altstadt entstand. Am Ende der DDR war der Instandset-

zungsrückstand im Zentrum deutlich sichtbar, und in den 1990er Jahren wurde die in-

nerstädtische Eisenbahnstrecke stillgelegt (Hübner 2012: 298ff.). 

Die historische Altstadt und Baudenkmäler werden seit den 1990er Jahren schrittweise 

saniert, geschützt durch die Denkmalbereichssatzung seit 1993. Die Festung bildet für 

die Stadt ein Alleinstellungsmerkmal. Im Zuge der Stadtsanierung wurden die Überreste 

der Festung freigelegt und gezielt in die städtische Struktur integriert. Seit 1994 ist Peitz 

Mitglied der AG „Städte mit historischem Stadtkern“, und seit 1997 besteht das Sanie-

rungsgebiet „Historischer Altstadtkern“. Die charakteristischen Baudenkmäler zeich-

nen sich durch ihre außergewöhnliche Baugeschichte aus und sind eng mit der Orts-

geschichte verbunden. Dazu gehören der Festungsturm, Überreste der Magazinbas-

tion (Malzhausbastei) und das Hüttenwerk außerhalb des Sanierungsgebiets. Die heu-

tige Stadtstruktur von Peitz wird maßgeblich von interessanten architektonischen Über-

bleibseln aus der früheren Industriegegenwart geprägt. Diese Zeugnisse dokumentie-

ren die Stadt als einen ehemaligen Schwerpunkt der Tuchherstellung. Der demografi-

sche Wandel führte zu Bevölkerungsrückgang und Leerstand im Wohngebiet 
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„Malxebogen“. Ab 2013 wurde ein Stadtumbaukonzept umgesetzt, das sich mit der 

demografischen und infrastrukturellen Entwicklung des Wohngebiets beschäftigte. Der 

Rückbau leerstehender Wohnblöcke und Infrastrukturen im Stadtumbaugebiet be-

gann 2014 und wurde 2019 abgeschlossen. 

Tauer/Turjej 

Urkundlich erwähnt wurde die 

Gemeinde erstmals 1632. Die 

ausgedehnten Waldgebiete 

nördlich des Ortes wurden seit 

der Frühneuzeit zur Gewin-

nung von Teer genutzt. Dies 

führte zur Entstehung der 

Wohnsiedlung Teerofen 1665 

am Nordrand des Großsees. 

Im 20. Jhd. blieb die Einwoh-

nerzahl annährend konstant. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg 

kam es infolge der Flüchtlinge 

und Vertriebenen aus dem Os-

ten zu einem vorübergehen-

den Bevölkerungswachstum. 

Die Entwicklung des Dorfes 

wurde im 19. und zu Beginn 

des 20. Jhd. maßgeblich von 

einer Gutsbesitzerfamilie be-

einflusst, die verschiedene Bauvorhaben initiierte und unterstützte. Die Struktur und 

Bausubstanz des langgestreckten Straßendorfs wurde maßgeblich durch Brände ab 

dem 16. Jhd. und schwere Verwüstungen im Dreißigjährigen Krieg geprägt. Entlang 

beider Seiten der Hauptstraße sind lediglich Überreste einiger Dreiseitenhöfe erhalten 

geblieben. Das älteste erhaltene Bauwerk ist die Dorfkirche, die gegen Ende des 18. 

Jhd. erbaut wurde. Seit Anfang der 1990er Jahre hat sich der östliche Bereich am Groß-

see zu einem regionalen Erholungsgebiet entwickelt. (Hübner 2012: 366) 

  

Abbildung 9 Übersichtskarte Gemeinde Tauer (eigene Darstel-

lung) 
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Teichland/Gatojce 

Bärenbrück, erstmals 1502 als 

„Bernbruck“ erwähnt, wurde 

ab dem 17. Jh. von Gärtnern 

und Büdnern geprägt. Die Tei-

che des Ortes wurden im Sie-

benjährigen Krieg zerstört, und 

1926 wurde eine Bronzeglocke 

aus der Kirche entnommen, 

die heute im Ortszentrum 

steht. Die Bebauung besteht 

hauptsächlich aus Dreiseiten-

höfen entlang der Dorfstraße. 

Westlich entstand die Bären-

brücker Höhe durch Abraum-

verkippung aus dem Braun-

kohletagebau (Hübner 2012: 

37). 

Neuendorf, erstmals 1632 er-

wähnt, wuchs im 19. Jh. stark 

und erhielt 1934 eine Feuer-

wehr, 1954 eine Dorfkirche und ab 1976 das Kraftwerk Jänschwalde. In den 1990er 

Jahren wurde das Ortsbild modernisiert. Seit 2008 liegt am Westhang der Bärenbrücker 

Höhe der Erlebnispark Teichland. 2022 wurde der Seehafen am entstehenden Cottbu-

ser Ostsee fertiggestellt (Hübner 2012: 290f). 

Maust, 1577 erstmals erwähnt, ist für die Maustmühle bekannt, die bis ins 19. Jh. als 

Ausflugslokal genutzt wurde. Seit 1990 entwickelte sich Maust als Wohnort nahe Cott-

bus, mit neuen Siedlungen wie dem Wohnpark am Erlenweg (Hübner 2012: 282f.). 

 

  

Abbildung 10 Übersichtskarte Gemeinde Teichland (eigene Dar-

stellung) 
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Turnow-Preilack/Turnow-Pśiłuk 

Turnow wurde in Verbindung 

mit der Festung Peitz gegrün-

det und 1567 erstmals als 

„Neue Peiz“ erwähnt. Es entwi-

ckelte sich aus einer Schäferei 

und dem Amtsdorf Turnow, 

das von Bewohnern besiedelt 

wurde, die die Peitzer Fes-

tungsanlagen verlassen muss-

ten. Früher waren mehrere 

Windmühlen in Betrieb, darun-

ter die bis heute erhaltene Hol-

länderwindmühle außerhalb 

des Ortes. Die meisten Ge-

bäude stammen aus dem 

späten 19. Jh., wobei frühere 

Brände das Ortsbild mehrfach 

beeinträchtigten. Ab Mitte des 

19. Jh. wurden die Gebäude 

zur Brandprävention weiter 

auseinander gebaut, und die Hofanlagen, meist Drei- und Vierseithöfe, wurden über 

die Jahre erweitert (Hübner 2012: 371f.). 

Preilack wurde erstmals 1587 als „Preylangk“ erwähnt; der sorbische Name „Psiluk“ ver-

weist auf die Lage im Feuchtwiesengebiet (Amt Peitz o. J. (f)). Die Struktur des Zeilen-

dorfs wird von der hakenförmigen Straße „An der Chaussee“ und der abzweigenden 

Lindenstraße geprägt. Hier befinden sich Dreiseitenhöfe und Wohnhäuser, teils aus den 

1920er und 1930er Jahren (Hübner 2012: 343f.). Ende 2001 fusionierten Turnow und 

Preilack zur Gemeinde Turnow-Preilack (Amt Peitz o. J. (f)).  

Abbildung 11 Übersichtskarte Gemeinde Turnow-Preilack (eigene 

Darstellung) 
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3.3 Einwohnerentwicklung im Amt 

Tabelle 4: Bevölkerungszahlen zum Stichtag 31.12.2022 (Quelle: Statistischer Bericht Berlin Brandenburg)  

 Gemeinde Fläche in km² Einwohner*innen 
Einwohner*in-

nen/km² 

Drachhausen 38,4 750 19,5 

Drehnow 11 504 45,8 

Heinersbrück 23,7 570 24,1  

Jänschwalde 81,2 1503 18,5 

Peitz 13,4 4442 331,5 

Tauer 41,9 683 16,3 

Teichland 35,2 1080 30,7 

Turnow-Preilack 38 1104 29,1  

Gesamt 282,7 10.636 37,6 

Landkreis Spree- Neiße 1.648,00 111.955 67,9 

Die Bevölkerungszahl im Amt Peitz beträgt zum Stichtag 31.12.2022 (Daten aus Vorent-

wurf) 10.636 Einwohner*innen auf einer Fläche von ca. 282,7 Quadratkilometer. Dies 

entspricht einer Bevölkerungsdichte von ca. 38 EW pro Quadratkilometer im Amt. Im 

Vergleich dazu liegt die durchschnittliche Bevölkerungsdichte im Landkreis Spree-

Neiße bei 68 EW pro Quadratkilometer (s. Tab. 1). Daraus wird ersichtlich, dass das Amt 

innerhalb seines eigenen Kreises relativ dünn besiedelt ist. Dies ist bedingt durch einen 

hohen Anteil von Wald- und Wiesenflächen. 

Aktuellen Prognosen zufolge entwickeln sich die Einwohnerzahlen im Amt nach unten 

(s. Abb. 2). Je nach Prognose des Landesamtes für Bauen und Verkehr werden andere 

Entwicklungen für das Amt Peitz vorausgesagt. Während die Prognose von 2014 (LBV 

2015) dem Amt noch einen Bevölkerungsrückgang bis 2030 auf 9.175 EW voraussagte 

gehen die Prognosen von 2017 (LBV 2018) mit 9.416 EW und die Prognose von 2020 

(LBV 2021) mit 9.866 EW von immer geringeren Schrumpfungen für das Amt aus. Dies 

entspricht einem prognostizierten Bevölkerungsrückgang bis 2030 von 1.456 EW (2014), 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  31 

1.213 EW (2017) und von 765 EW (2020). Ein entsprechender Trend der Prognosen des 

Landesamtes für Bauen und Verkehr lässt sich entsprechend klar ablesen.  

Mit dem Hintergrund, dass die Prognosen sich an aktuelle Trends der Bevölkerungsent-

wicklung orientieren, wurden ergänzend zu den Prognosen des Landesamtes für 

Bauen und Verkehr die Entwicklungen der letzten zehn bzw. fünf Jahre betrachtet. 

Unter der Annahme, dass sich die Bevölkerungsentwicklung entsprechend bis 2030 

weiterentwickelt, kommt man für den Trend der letzten zehn Jahre bereits auf einen 

Rückgang von nur ca. 300 EW. Bei der Betrachtung der letzten fünf Jahre geht die 

Prognose nur noch von einem Rückgang von ca. 100 EW für das Amt Peitz aus.  

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Bevölkerungsentwicklung durchaus von 

Gemeinde zu Gemeinde unterscheidet und es sowohl wachsende Gemeinden als 

auch schrumpfende Gemeinden im Amt Peitz geben wird. Grund hierfür sind viele po-

sitiv anzusehenden Entwicklungen, welche die Region nachhaltig stärken werden. 

Hierzu zählen die langfristige Umnutzung des Kraftwerkstandorts, der neue Gewerbe- 

und Industriepark Jänschwalde sowie der Cottbuser Ostsee mit zugehörigem Seeha-

fen Neuendorf, geplantem Feriendorf und Campingplatz als auch die Bergbaufolge-

landschaft mit drei Seen im ehemaligen Tagebau Jänschwalde. Die folgenden Grafi-

ken und Diagramme stellen die Bevölkerungsentwicklung die Alterspyramiden der 

acht Gemeinden des Amtes dar. 

In den folgenden Grafiken sind folgende Inhalte dargestellt: 

Prognose LBV 2014-2040: Die Bevölkerungsvorausschätzung für die entsprechende 

Gemeinde aufgrund der im Jahr 2014 angenommenen Schrumpfungsquote von 17% 

auf Amtsebene  

Prognose LBV 2017-2030: Die Bevölkerungsvorausschätzung für die entsprechende 

Gemeinde aufgrund der im Jahr 2017 angenommenen Schrumpfungsquote von 

13,4% auf Amtsebene 

Prognose LBV 2020-2030: Die Bevölkerungsvorausschätzung für die entsprechende 

Gemeinde aufgrund der im Jahr 2020 angenommenen Schrumpfungsquote von 7,6% 

auf Amtsebene 

Tatsächliche Entwicklung: Die jährliche Einwohnerentwicklung zwischen 2005 und 2023 
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Prognose tatsächliche Entwicklung 2013-2030: Die Prognose der Bevölkerungszahlen 

gemäß der tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung zwischen 2013 und 2023. 

Prognose tatsächliche Entwicklung 2017-2030: Die Prognose der Bevölkerungszahlen 

gemäß der tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung zwischen 2017 und 2023. 

Die eigenen Prognosen sind deshalb zu tätigen, da sie ungleich zu den Prognosen des 

LBV mit Daten auf Amtsebene, die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung in jeder Ge-

meinde und Gebietseinheit betrachten. Es zeigt sich, dass die Prognosen des LBV re-

gelmäßig die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung unterbieten. 

 

Abbildung 12: Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung des Amtes Peitz (Quelle: eigene Darstellung nach 

LBV 2015, LBV 2018, LBV 2021) 

Ein starker Bevölkerungsrückgang zwischen 2005 und 2012 ist mittlerweile in eine na-

hezu konstant stabile Bevölkerungszahl übergegangen. Die Prognosen des LBV zeigen 

bis ins Jahr 2030 eine weiterhin stark zurückgehende Bevölkerung wobei sich bei jeder 

neuveröffentlichten Prognose die Zahlen bereits stetig verbessern (s. Abb. 12). 
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Drachhausen 

 
Abbildung 13 Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Drachhausen (Quelle: eigene Dar-

stellung nach LBV 2015, LBV 2018, LBV 2021) 

Die Gemeinde Drachhausen sieht sich mit einem Bevölkerungsrückgang konfrontiert, 

der sich voraussichtlich bis 2030 fortsetzen wird. Nachdem die Einwohnerzahl 2005 

noch bei etwa 854 lag, liegt sie aktuell niedriger und könnte bis 2030 auf Werte zwi-

schen 676 und 755 sinken. Diese Entwicklung weist auf demografische Herausforderun-

gen hin, bietet jedoch auch die Chance, die Gemeinde gezielt zukunftsfähig zu ge-

stalten. Durch Maßnahmen zur Stabilisierung der Bevölkerung oder zur Förderung des 

Zuzugs könnte die Attraktivität und Lebensqualität langfristig erhalten bleiben (s. Abb. 

13). 
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Abbildung 14 Alterspyramide der Gemeinde Drachhausen 

Die Altersstruktur der Gemeinde Drachhausen im Jahr 2022 zeigt eine stark alternde 

Bevölkerung, wobei die meisten Einwohner in den höheren Altersgruppen liegen. Ins-

besondere der hohe Anteil der 55- bis 74-Jährigen und der geringe Anteil jüngerer Al-

tersgruppen deuten auf eine niedrige Geburtenrate und potenzielle Herausforderun-

gen für die Zukunft hin. Langfristig könnte ein Ungleichgewicht zwischen der erwerb-

stätigen und der älteren Bevölkerung entstehen, was Maßnahmen zur Förderung von 

Zuzug und Unterstützung junger Familien erforderlich machen könnte, um die demo-

grafische Entwicklung auszugleichen (s. Abb. 14). 

  

3%

2%

5%

5%

4%

5%

12%

16%

22%

15%

9%

1%

2%

5%

7%

3%

7%

12%

15%

20%

15%

12%

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

0 - 2 Jahre

3 - 5 Jahre

6 - 11 Jahre

12 - 17 Jahre

18 - 24 Jahre

25 - 34 Jahre

35 - 44 Jahre

45 - 54 Jahre

55 - 64 Jahre

65 - 74 Jahre

75+ Jahre

Altersdiagramm Gemeinde Drachhausen

absolut und prozentual, Jahr 2022, 
*https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/de/de/demografia/eta/drachhausen/20189130/4

Männlich Weiblich



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  35 

Drehnow 

 
Abbildung 15 Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Drehnow (Quelle: eigene Darstel-

lung nach LBV 2015, LBV 2018, LBV 2021) 

Die Gemeinde Drehnow sieht sich langfristig mit einem deutlichen Bevölkerungsrück-

gang konfrontiert. Verschiedene Prognosen zeigen einen stetigen Abwärtstrend der 

Einwohnerzahl, der sich bereits in den vergangenen Jahren abgezeichnet hat. Wäh-

rend die tatsächliche Entwicklung zwischen 2005 und 2021 eine kontinuierliche Ab-

nahme widerspiegelt, gehen auch die Zukunftsprognosen bis 2030 von einem weite-

ren Rückgang aus. Unabhängig vom Prognosejahr oder der angewandten Methode 

fallen alle Vorhersagen ähnlich aus und weisen auf eine Abnahme auf unter 500 Ein-

wohner hin. Dies unterstreicht die Herausforderungen, denen sich die Gemeinde in 

den kommenden Jahren im Hinblick auf demografische Entwicklung und potenzielle 

strukturelle Anpassungen stellen muss (s. Abb. 15). 
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Abbildung 16 Alterspyramide der Gemeinde Drehnow 

Die Altersstruktur der Gemeinde Drehnow im Jahr 2022 zeigt eine Überalterung der 

Bevölkerung, wobei die größten Anteile in den Altersgruppen ab 55 Jahren liegen. Be-

sonders stark vertreten sind die 65- bis 74-Jährigen, gefolgt von den 55- bis 64-Jährigen, 

was auf eine alternde Gesellschaft hindeutet. Die jüngeren Altersgruppen sind im Ver-

gleich deutlich geringer besetzt, was auf zukünftige demografische Herausforderun-

gen hinweist (s. Abb. 16).  
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Heinersbrück 

 
Abbildung 17 Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Heinersbrück (Quelle: eigene Dar-

stellung nach LBV 2015, LBV 2018, LBV 2021) 

Die Bevölkerungsprognose für die Gemeinde Heinersbrück zeigt, dass die Einwohner-

zahl seit 2005 zwar abgenommen hat, jedoch Stabilisierungstendenzen im letzten Jahr-

zehnt sichtbar werden. Während die Zahl von 687 im Jahr 2005 auf etwa 590 im Jahr 

2021 gesunken ist, liegen die Prognosen für 2030 bei Werten zwischen 496 und 610. 

Besonders die oberen Prognosen lassen die Möglichkeit einer weitgehenden Stabilisie-

rung erkennen. Mit gezielten Maßnahmen könnte die Gemeinde eine Entwicklung för-

dern, die den Bevölkerungstrend im stabilen Bereich hält und dem demografischen 

Wandel positiv begegnet (s. Abb. 17). 
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Abbildung 18 Alterspyramide der Gemeinde Heinersbrück 

Die Altersstruktur der Gemeinde Heinersbrück im Jahr 2022 zeigt einen hohen Anteil 

älterer Menschen, insbesondere in der Altersgruppe 55–64 Jahre. Jüngere Altersgrup-

pen sind deutlich weniger vertreten, was auf eine alternde Bevölkerung und eine nied-

rige Geburtenrate hindeutet. Diese demografische Verteilung könnte in Zukunft Her-

ausforderungen in Bezug auf die Altersversorgung und das Arbeitskräftepotenzial mit 

sich bringen, da die jüngeren Generationen im Vergleich zu den älteren deutlich ge-

ringer vertreten sind (s. Abb. 18).  
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Jänschwalde 

 
Abbildung 19 Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Jänschwalde (Quelle: eigene Dar-

stellung nach LBV 2015, LBV 2018, LBV 2021) 

Die Bevölkerungsprognose für die Gemeinde Jänschwalde zeigt einen Rückgang der 

Einwohnerzahl von etwa 2.019 im Jahr 2005 auf rund 1.521 im Jahr 2021. Prognosen 

deuten darauf hin, dass dieser Rückgang bis 2030 voraussichtlich moderat ausfallen 

könnte, mit erwarteten Werten zwischen 1.294 und 1.502. Diese Entwicklung weist auf 

einen demografischen Wandel hin, jedoch auch auf die Möglichkeit einer nahezu 

stabilen Bevölkerungszahl im oberen Bereich der Prognosen. Mit gezielten Maßnah-

men zur Förderung des Zuzugs oder zur Stärkung der Gemeinschaft könnte die Ge-

meinde die demografische Entwicklung positiv beeinflussen und eine stabile Einwoh-

nerzahl erreichen (s. Abb. 19). 
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Abbildung 20 Alterspyramide der Gemeinde Jänschwalde 

Die Altersstruktur der Gemeinde Jänschwalde im Jahr 2022 zeigt eine starke Konzent-

ration in den höheren Altersgruppen, insbesondere bei den 55- bis 74-Jährigen, die 

einen signifikanten Anteil der Bevölkerung ausmachen. Jüngere Altersgruppen sind 

weniger stark vertreten, was auf eine alternde Bevölkerungsstruktur und potenzielle 

Herausforderungen im Hinblick auf die zukünftige Erneuerung der Einwohnerzahl hin-

weist. Die geringe Anzahl an Kindern und Jugendlichen deutet auf eine niedrige Ge-

burtenrate, was langfristig Auswirkungen auf die Alters- und Sozialstruktur der Ge-

meinde haben könnte (s. Abb. 20).  
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Peitz 

 
Abbildung 21 Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung der Stadt Peitz (Quelle: eigene Darstellung nach 

LBV 2015, LBV 2018, LBV 2021) 

Die Bevölkerungsprognose für die Stadt Peitz zeigt einen kontinuierlichen Rückgang 

der Einwohnerzahl von 5.033 im Jahr 2005 auf rund 4.333 im Jahr 2021. Für die kom-

menden Jahre bis 2030 deuten die Prognosen auf mögliche Werte zwischen 3.626 und 

4.299 hin. Während einige Szenarien einen deutlicheren Rückgang vorhersagen, zei-

gen die optimistischeren Prognosen eine potenzielle Stabilisierung im Bereich von etwa 

4.200 bis 4.300 Einwohnern. Die Zahlen deuten darauf hin, dass eine nachhaltige Ent-

wicklung und gezielte Maßnahmen zur Bevölkerungsstabilisierung entscheidend sein 

könnten, um langfristig eine stabile Einwohnerzahl zu erreichen (s. Abb. 21). 
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Abbildung 22 Alterspyramide der Stadt Peitz 

Die Altersstruktur der Stadt Peitz im Jahr 2022 zeigt eine relativ ausgewogene Bevölke-

rung im Vergleich zu anderen Gemeinden. Während die Altersgruppen zwischen 55 

und 74 Jahren stark vertreten sind, gibt es auch eine stabile Verteilung in den jüngeren 

Altersgruppen. Dies deutet auf eine solide Basis für die Bevölkerungsentwicklung hin. 

Um die langfristige Stabilität zu fördern, könnte die Stadt weiterhin Maßnahmen zur 

Unterstützung junger Familien und zum Anziehen junger Einwohner ergreifen. Insge-

samt bietet Peitz eine gute Ausgangslage, um den demografischen Wandel positiv zu 

gestalten (s. Abb. 22).  
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Tauer 

 
Abbildung 23 Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Tauer (Quelle: eigene Darstellung 

nach LBV 2015, LBV 2018, LBV 2021) 

Die Bevölkerungsprognose für die Gemeinde Tauer zeigt nach einem längeren Rück-

gang der Einwohnerzahlen nun positive Tendenzen. Die aktuelle Entwicklung deutet 

auf eine Stabilisierung um die 700 Einwohner hin, und je nach Prognose könnte die 

Bevölkerung bis 2030 sogar leicht wachsen, mit möglichen Werten von bis zu 707 Ein-

wohnern. Diese stabilen oder leicht steigenden Zahlen lassen darauf schließen, dass 

die Gemeinde gute Voraussetzungen für eine stabile Bevölkerungsentwicklung schafft 

und möglicherweise weiterhin attraktiv für Zuzug und Wohnraumentwicklung bleibt (s. 

Abb. 23). 
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Abbildung 24 Alterspyramide der Gemeinde Tauer 

Die Altersstruktur der Gemeinde Tauer im Jahr 2022 zeigt eine ausgewogene Vertei-

lung in den mittleren und älteren Altersgruppen, besonders zwischen 45 und 74 Jahren. 

Diese Altersverteilung deutet auf eine stabile Bevölkerung hin, in der die Mehrheit im 

erwerbsfähigen Alter ist. Jüngere Altersgruppen sind ebenfalls vertreten, was auf Po-

tenzial für eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung hindeutet. Mit dieser Struktur hat 

die Gemeinde eine solide Grundlage für kontinuierliches Wachstum und könnte auch 

zukünftig attraktiv für Zuzug und Familien sein (s. Abb. 24).  
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Teichland 

 
Abbildung 25 Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Teichland (Quelle: eigene Darstel-

lung nach LBV 2015, LBV 2018, LBV 2021) 

Die Bevölkerungsprognose für die Gemeinde Teichland zeigt nach einem längeren 

Abwärtstrend eine mögliche Stabilisierung um etwa 1.098 Einwohner im Jahr 2021. Die 

Prognosen für die kommenden Jahre variieren, wobei einige auf eine moderate Ab-

nahme und andere auf eine weitgehend stabile Entwicklung bis 2030 hindeuten, mit 

Einwohnerzahlen zwischen 959 und 1.075. Diese Tendenz deutet darauf hin, dass Teich-

land durch eine strategische Planung das Potenzial hat, die Bevölkerungszahl stabil zu 

halten und möglicherweise eine attraktive Wohnumgebung für zukünftige Einwohner 

zu schaffen (s. Abb. 25). 
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Abbildung 26 Alterspyramide der Gemeinde Teichland 

Die Altersstruktur der Gemeinde Teichland im Jahr 2022 zeigt eine deutliche Überalte-

rung, wobei die Mehrheit der Bevölkerung in den Altersgruppen 55 bis 74 Jahre liegt. 

Jüngere Altersgruppen, insbesondere Kinder und junge Erwachsene, sind vergleichs-

weise schwach vertreten. Dies deutet auf eine alternde Bevölkerung hin und könnte 

langfristig Herausforderungen im Hinblick auf Nachwuchs und die Sicherstellung des 

Arbeitskräftepotenzials mit sich bringen. Ohne Zuwachs in jüngeren Altersgruppen 

könnte Teichland künftig mit einem demografischen Ungleichgewicht und möglichen 

Engpässen in der Altersversorgung konfrontiert sein (s. Abb. 26). 
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Turnow-Preilack 

 
Abbildung 27 Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Turnow-Preilack (Quelle: eigene 

Darstellung nach LBV 2015, LBV 2018, LBV 2021) 

Die Bevölkerungsprognose für die Gemeinde Turnow-Preilack zeigt einen deutlichen 

Rückgang seit 2005, als die Einwohnerzahl bei 1289 lag. Die tatsächliche Entwicklung 

liegt aktuell bei rund 1110 Einwohnern, und die Prognosen bis 2030 gehen von einem 

weiteren leichten Rückgang aus. Die Schätzungen variieren zwischen 950 und 1082 

Einwohnern. Diese Zahlen deuten auf eine schrumpfende Bevölkerungszahl hin, was 

langfristig Herausforderungen für die Gemeinde darstellen könnte, insbesondere in 

den Bereichen der Infrastruktur und Versorgung von Gemeindediensten (s. Abb. 27). 
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Abbildung 28 Alterspyramide der Gemeinde Turnow-Preilack 

Die Altersstruktur der Gemeinde Turnow-Preilack im Jahr 2022 weist einen hohen Anteil 

älterer Bevölkerung auf, insbesondere in den Altersgruppen 55 bis 74 Jahre, die zusam-

men fast die Hälfte der Einwohner ausmachen. Jüngere Altersgruppen sind dagegen 

deutlich weniger vertreten, was auf eine alternde Bevölkerung und einen demografi-

schen Wandel hinweist. Diese Struktur könnte langfristig Herausforderungen für die Ge-

meinde mit sich bringen, da der Nachwuchs fehlt, um die alternde Bevölkerung aus-

zugleichen und das Arbeitskräftepotenzial zu sichern (s. Abb. 28).  
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3.4 Naturräumliche Gegebenheiten 

Das Amt Peitz befindet sich in einem Landschaftsraum, der von der Weichselkaltzeit 

geprägt wurde. Die Region umfasst typische Formen wie Urstromtäler, Grundmoränen 

und Sanderflächen. Die Stadt Peitz und das Dorf Heinersbrück liegen an der Malxe, 

einem Nebenfluss der Spree, im Bereich des Glogau-Baruther Urstromtals, auch Spree-

Malxe-Niederung genannt. Dieser Raum bildet den östlichen Ausläufer des Spree-

walds (Vorspreewald). 

Das Landschaftsbild wird besonders durch das etwa 1.000 Hektar große Peitzer Teich-

gebiet geprägt, das seit dem 16. Jahrhundert für die Karpfenzucht genutzt wird und 

heute eine geschützte Kulturlandschaft darstellt. Neben seiner ökologischen Bedeu-

tung als Lebensraum für zahlreiche Wasser- und Feuchtpflanzen sowie Vogelarten be-

sitzt es auch eine wichtige hydrologische Funktion. Im südlichen Bereich entsteht durch 

die Flutung des ehemaligen Tagebaus Cottbus-Nord der Cottbuser Ostsee, der künftig 

als größter künstlicher See Brandenburgs das Landschaftsbild und die Nutzungsmög-

lichkeiten bereichern wird. 

Charakteristisch für das Gebiet sind auch ausgedehnte Wiesengebiete, durchzogen 

von Gräben und historisch geprägten Feuchtwiesen, die auf Raseneisenstein-Ablage-

rungen basieren. Im Norden des Amtsbereichs schließt sich der Naturpark Schlaubetal 

mit drei Waldseen an, einer vielfältigen Landschaft aus Trocken- und Feuchtbiotopen. 

Besonders markant sind die Spuren des Braunkohletagebaus, wie etwa die künstlich 

geschaffene Bärenbrücker Höhe, die durch aufgeschüttetes Abraummaterial entstan-

den ist. Diese sowie weitere Bergbaufolgelandschaften prägen das Gebiet und bieten 

Chancen für Rekultivierung und neue Nutzungen. In den Niederungen südlich von 

Peitz finden sich zudem Moore und Sumpfgebiete, die unter besonderem Schutz ste-

hen und für den Naturhaushalt von hoher Bedeutung sind.  
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4 Themen künftiger Entwicklung 

4.1 Klimaschutz und Erneuerbare Energien 

In der Zeit, in welcher wir leben, gilt es Entwicklungen auch mit einem Blick auf die 

Nachhaltigkeitsperspektiven zu betrachten. Umweltverträglichkeit und Klimaschutz 

sind hier zwei wichtige Stichworte. Der Klimawandel sorgt für unvorhersehbare Wette-

rereignisse, welche Flora und Fauna zusätzlich belasten.  

Die Waldflächen im Plangebiet sind analog zu vielen Gebieten in der Umgebung von 

einem starken Besatz an Nadelbäumen geprägt. Nur wenige Laubbäume sorgen im 

Plangebiet für einen gesunden und langfristigen Waldbestand. Die Monokulturen sor-

gen für schnell ausgetrocknete Böden, wodurch auch Waldbrände vermehrt entste-

hen können. Zusätzlich zur Ästhetik der eintönigen Landschaft sind Monokulturen auch 

anfälliger für Befall, welcher sich zwischen gleichen Baumarten auch schneller ausbrei-

ten kann. 

Diese Monokulturen können zu einem instabilen Wasserhaushalt im gesamten Wasser-

einzugsgebiet führen. Dies kann sowohl die Produktivität der Landwirtschaft als auch 

die ökologische Gesundheit der Böden gefährden. Es gilt schonend mit den Ressour-

cen Boden und Wasser umzugehen, um die negativen Auswirkungen des Klimawan-

dels zu verringern und/oder vermeiden. 

Einen Beitrag zum Klimaschutz können erneuerbare Energien leisten. Der sachliche Teil-

regionalplan Windenergienutzung zeigt Flächen auf, welche vorrangig für die Wind-

kraftenergieerzeugung genutzt werden sollen.  

Für Freiflächenphotovoltaikanlagen werden in einer parallel erarbeiteten Potenzial-

analyse Flächen gesucht. Für den Kriterienkatalog wurde das Erneuerbare-Energien-

Gesetz, die Handlungsempfehlung des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Kli-

maschutz des Landes Brandenburg (MLUK) sowie aktuelle Vorgaben der Landes- und 

Regionalplanung berücksichtigt. In Abstimmung mit den Gemeinden werden keine 

der geeigneten Flächen in den Entwurf eingearbeitet, sondern das sich aus dem Kri-

terienkatalog ergebende Kartenwerk als Beiplan angehängt. Die Kriterien welche her-

angezogen werden, sind im Anhang 13.6 aufgelistet. Diese sind mit dem Amt abge-

stimmt. In Anhang 13.7 sind die Steckbriefe der entsprechenden Flächen zur Nachvoll-

ziehbarkeit dargestellt. 
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4.2 Bergbaufolge 

Die zwei Bergbaufolgelandschaften, die das Amtsgebiet Peitz betreffen, sind entschei-

dende Treiber für die regionale Entwicklung. Im Fokus stehen die ehemaligen Tage-

baue Cottbus-Nord und Jänschwalde, in denen durch Flutung mehrere Seen entste-

hen, die vielseitige Nutzungsmöglichkeiten bieten. Damit diese Flächen öffentlich 

nachgenutzt werden können, müssen sie zunächst aus der Bergaufsicht entlassen wer-

den. 

Für den Cottbuser Ostsee, der auf dem Gebiet des ehemaligen Tagebaus Cottbus-

Nord entsteht, regelt der Masterplan Cottbuser Ostsee (aktuell in der 3. Fortschreibung) 

die geplanten Nutzungen. Im Amtsgebiet betrifft dies insbesondere den Ortsteil Neu-

endorf der Gemeinde Teichland. Dort ist der Bau eines Hafens mit rund 100 Liegeplät-

zen sowie die Ansiedlung mehrerer touristischer Nutzungen vorgesehen. Dazu zählen 

eine Promenade, Gastronomiebetriebe, Ferienunterkünfte und weitere Infrastruktur, 

die zur Belebung der Region beitragen sollen. 

Der Abschlussbetriebsplan (ABP) für den Tagebau Jänschwalde, der Ende 2024 zuge-

lassen wurde, definiert die Nachnutzung der Flächen. Geplant sind drei Bergbaufol-

geseen, ergänzt durch forstwirtschaftliche und landwirtschaftliche Nutzungen. Dar-

über hinaus sieht der ABP sonstige Nutzungsmöglichkeiten vor, die auch für touristische 

Zwecke geeignet sein können. Derzeit ergeben sich noch keine konkreten Vorhaben 

aus dem ABP, da die Flächen zunächst gemäß den Vorgaben des ABP rekultiviert und 

für die anschließende Nutzung vorbereitet werden müssen. Der Rekultivierung wider-

sprüchliche Darstellungen werden nicht im GFNP getroffen. 

Die entstehenden Seen und die angrenzenden Bergbaufolgelandschaften bieten der 

Region erhebliche Entwicklungsmöglichkeiten, sei es für Naherholung, Tourismus oder 

nachhaltige wirtschaftliche Nutzungen. Besonders der Cottbuser Ostsee, als größter 

künstlicher See Deutschlands, wird eine zentrale Rolle in der regionalen Entwicklung 

und im Strukturwandel der Lausitz einnehmen. 

4.3 Gewerbe und Industrie 

Das Amt Peitz entwickelt sich zu einem zukunftsweisenden Wirtschaftsstandort, der 

durch innovative Industrieprojekte und nachhaltige Gewerbeinitiativen attraktive Ar-

beitsplätze schaffen soll. Mit Projekten wie dem Green Areal Lausitz, das gezielt 
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Unternehmen anzieht, die auf ökologische und ressourcenschonende Produktion set-

zen, wird die Region zu einem Anziehungspunkt für qualifizierte Fachkräfte. Dieses Ge-

werbegebiet unterstützt den Strukturwandel in der Lausitz, indem es auf grüne Wirt-

schaft und umweltfreundliche Technologien setzt. Zur Erzeugung nachhaltiger Energie 

direkt vor Ort stimmt die Gemeinde grundsätzlich zu, dass in der näheren Umgebung 

bis zu sieben Windkraftanlagen entstehen. Dies wäre ein weiterer Meilenstein auf dem 

Weg zu nachhaltiger Industrie in der Lausitz. 

Ein weiteres Großvorhaben ist das geplante Speicherkraftwerk des Energieunterneh-

mens LEAG. Dort soll unter anderem Wasserstoff erzeugt und genutzt werden, als auch 

eine großtechnische Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien erfolgen. 

Dadurch leistet es einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende. Mit dieser Tech-

nologie schafft die Region nicht nur langfristige, zukunftssichere Arbeitsplätze im Be-

reich erneuerbare Energien, sondern zieht auch technisches Know-how und Fach-

kräfte an, die in der Lausitz neue Perspektiven finden. 

Im Norden der Stadt Peitz liegen Gewerbeflächen, die ursprünglich für Unternehmen 

aus Produktion, Logistik und Dienstleistungen vorgesehen waren. Aktuell sind ca. 40% 

dieser Flächen mit Photovoltaikanlagen belegt. Bei einem möglichen Rückbau der 

Anlagen bieten sie großes Potenzial für gewerbliche Nutzungen mit hervorragender 

Verkehrsanbindung und ausreichend Platz für Expansion. 

Durch die Ansiedlung neuer Unternehmen und die Schaffung attraktiver Arbeitsplätze 

wird das Amt Peitz gestärkt und gewinnt an wirtschaftlicher Bedeutung. Diese positive 

Entwicklung führt zu einem wachsenden Bedarf an Wohnraum, da Fachkräfte und ihre 

Familien in die Region ziehen werden, um die neuen Arbeitsmöglichkeiten zu nutzen. 

Sollte der geplante Ausbau in diesem Umfang realisiert werden, wird das Amt Peitz 

nicht nur als Wirtschaftsstandort, sondern auch als attraktiver Lebensraum weiter an 

Attraktivität gewinnen. Die gezielte Förderung von Wohnbauprojekten könnte daher 

zu einem wichtigen Baustein werden, um den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stär-

ken und die Lebensqualität für die zukünftige Bevölkerung zu sichern. 

4.4 Tourismus 

Im Jahr 2020 wurde das Tourismuskonzept des Landkreis Spree-Neiße verabschiedet. 

Das Kernziel war:  
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„Den Tourismus und Strukturwandel nutzen, um lebenswerter 

und begehrenswerter zu werden. Den Strukturwandel noch ge-

zielter auch für den Tourismus nutzen.“ 

Das Amt Peitz, bestehend aus der Stadt Peitz und ihren umliegenden Gemeinden, ist 

ein vielfältiges touristisches Ziel im Landkreis Spree-Neiße und profitiert von seiner Viel-

falt. Durch die Kombination aus Naturerlebnissen, kulturellem Erbe und Freizeitangebo-

ten zieht die Region sowohl Tagesgäste als auch Urlauber an. Die Nähe zum UNESCO-

Biosphärenreservat Spreewald und zum Lausitzer Seenland unterstützt das Amt Peitz in 

seiner touristischen Entwicklung, wobei der Radtourismus eine besonders wichtige 

Rolle spielt. Gut ausgebaute Radwege, darunter Anbindungen an überregionale Rad-

routen, ermöglichen es Besuchern, die Landschaft und Sehenswürdigkeiten der Re-

gion auf nachhaltige Weise zu erkunden. 

Einer dieser Anziehungspunkte, wo sich viele Fernradwege treffen, ist die historische 

Altstadt Peitz mit dem Terrain der ehemaligen Zitadelle. Geprägt von alten Bürgerhäu-

sern, engen Gassen und historischen Bauwerken, erzählt die Altstadt ihre jahrhunder-

tealte Geschichte. Der gut erhaltene Festungsturm und die Reste der einst mächtigen 

Wehranlage erinnern an die militärische Bedeutung der Stadt. Der Marktplatz mit sei-

nen prächtigen Bürgerhäusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert bildet das Zentrum. 

Ein herausragendes Naturerlebnis südlich der Stadt Peitz ist die Peitzer Teichlandschaft, 

eines der größten Karpfenzuchtgebiete Deutschlands. Hier können Besucher die lange 

Tradition der Fischerei erleben, etwa bei Führungen und beim beliebten Fischerfest. 

Um dieses Gebiet besser zugänglich zu machen, sind Erweiterungsprojekte wie der 

„Karpfen-Express“ geplant – eine E-Bahn, die die Besucher durch das weitläufige 

Teichgebiet führt und neue Perspektiven auf die Kulturlandschaft bietet. 

Einen weiteren spannenden Einblick in die regionale Geschichte ermöglicht das Eisen-

hütten- und Fischereimuseum in Peitz. Dieses Museum ist eines des Leitprojekte im 

Landkreis und vereint die Industrie- und Fischereigeschichte der Region und nutzt mo-

derne Medien wie Audioguides und Virtual-Reality-Elemente, um Besuchern die Ver-

gangenheit auf interaktive Weise näherzubringen. Geplante Erweiterungen sollen die 

Attraktivität des Museums steigern und die Verbindung zur lokalen Kultur stärken. 

Für Aktivurlauber und Familien bietet der Erlebnispark Teichland eine attraktive Mi-

schung aus Natur und Freizeitvergnügen. Mit einer Sommerrodelbahn, Minigolf und 
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weiteren Aktivitäten ist der Park ein beliebtes Ziel, das Besuchern aller Altersgruppen 

abwechslungsreiche Erlebnisse bietet. 

Prägend für die Region, aber auch besonders für die Gemeinden rund um den Tage-

bau Jänschwalde war der Bergbau. In der Bergbaufolgelandschaft des ehemaligen 

Tagebaus Jänschwalde entsteht das Drei-Seen-Konzept, das sich auf den Heinersbrü-

cker, Jänschwalder und Taubendorfer See konzentriert. Die Tagebaurestlöcher wer-

den innerhalb der nächsten Jahrzehnte geflutet und an den Ufern sollen bzw. können 

Naherholungsgebieten geschaffen werden. 

Die Flutung ist am ehemaligen Tagebau Cottbus-Nord bereits nahezu abgeschlossen 

und mehrere Projekte rund um den entstehenden Cottbuser Ostsee zeigen sich bereits 

in der Gemeinde Teichland. Insbesondere das Hafenprojekt am Cottbuser Ostsee soll 

ein bedeutendes Zentrum für Wassersport und Freizeitaktivitäten werden, das Einhei-

mischen und Touristen vielfältige Möglichkeiten zur Erholung bietet. 

Im Norden des Amtes bietet der Großsee in der Gemeinde Tauer ein beliebtes Ziel, 

insbesondere für Camping- und Badeliebhaber. 

Ein weiteres einzigartiges Naturgebiet ist die Lieberoser Heide, ein ehemaliger Truppen-

übungsplatz, der heute als bedeutendes Naturschutzgebiet gilt. Mit ihren Heideflä-

chen und seltenen Tier- und Pflanzenarten zieht die Lieberoser Heide Naturliebhaber 

und Wanderer an und ergänzt das touristische Angebot des Amtes Peitz durch ein 

faszinierendes Ökosystem. 

Diese Kombination aus historischen Stätten, Naturparadiesen und neuen Naherho-

lungsgebieten verleiht dem Amt Peitz eine starke Anziehungskraft. Durch gezielte Maß-

nahmen und ein durchdachtes Tourismuskonzept kann die Region langfristig ihre At-

traktivität sichern und nachhaltig wachsen. 

4.5 Wohnen 

Das Amt Peitz steht vor einer spannenden Entwicklung, die nicht nur den Wirtschafts- 

und Tourismusbereich betrifft, sondern auch das Wohnen. Mit der Ansiedlung neuer 

Unternehmen und Wirtschaftszweige, der Förderung des Tourismus und dem Struktur-

wandel in der Lausitz steigt der Bedarf an attraktivem Wohnraum. Fachkräfte und ihre 

Familien, die durch die neuen Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten in die Region ziehen, 

benötigen moderne und gut angebundene Wohnangebote.   
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Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, ist es notwendig, Wohnbauprojekte zu för-

dern, die sich harmonisch in die bestehende Siedlungsstruktur einfügen und gleichzei-

tig nachhaltig gestaltet sind. Dabei spielt auch die Revitalisierung bereits erschlosse-

ner, jedoch derzeit ungenutzter Flächen eine Schlüsselrolle. Bestehende Infrastrukturen 

können so effizient genutzt werden, um den Flächenverbrauch zu minimieren und 

wertvolle Naturflächen zu schützen.   

Die Nähe zu touristischen Highlights wie der Peitzer Altstadt und der Teichlandschaft, 

der zwei entstehenden Bergbaufolgelandschaften und dem Erlebnispark Teichland 

macht das Amt Peitz zu einem attraktiven Wohnstandort für Menschen, die eine Kom-

bination aus nachhaltiger Arbeit und hoher Lebensqualität suchen. Gleichzeitig bieten 

diese natürlichen Gegebenheiten das Potenzial, Wohngebiete zu schaffen, die durch 

Grünflächen und Naherholungsmöglichkeiten besonders lebenswert sind.   

Eine zentrale Herausforderung besteht darin, nachhaltige Wohnformen zu entwickeln, 

die Klimaschutz und Ressourcenschonung in den Fokus rücken. Der Einsatz von erneu-

erbaren Energien in der Bauplanung, etwa durch Solaranlagen auf Dächern oder 

durch energieeffiziente Gebäudekonzepte, spielt dabei eine entscheidende Rolle.  

Besonders wichtig ist eine Mischung verschiedener Wohnformen – von Einfamilienhäu-

sern bis hin zu barrierefreien Wohnungen. Diese Vielfalt fördert eine heterogene Bevöl-

kerungsstruktur, die das soziale Leben in der Region bereichert und unterschiedlichen 

Lebenssituationen gerecht wird. 

Die strategische Planung neuer Wohngebiete sollte außerdem eine enge Verknüp-

fung mit Gewerbe- und Freizeitangeboten sicherstellen. Kurze Wege zwischen 

Wohnstätten, Arbeitsplätzen und touristischen Attraktionen tragen nicht nur zur Le-

bensqualität bei, sondern stärken auch die Nachhaltigkeit durch reduzierte Verkehrs-

belastung. 

Durch die gezielte Entwicklung von Wohnraum wird das Amt Peitz nicht nur als Wirt-

schafts- und Tourismusstandort gestärkt, sondern auch als attraktiver Lebensraum po-

sitioniert. Moderne, nachhaltige und gut angebundene Wohngebiete sind daher ein 

zentraler Baustein für die künftige Entwicklung der Region und bieten den Menschen 

langfristige Perspektiven vor Ort. 
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5 SWOT Analyse 

Stärken 

▪ Tourismuspotenziale: 

Attraktionen wie die Peitzer Altstadt, die Teichlandschaft, der  

Erlebnispark Teichland, und der entstehende Cottbuser Ostsee. 

▪ Infrastrukturentwicklung:  

Wiederherstellung von Verkehrswegen in der Bergbaufolgelandschaft 

▪ Stabile Bevölkerungsentwicklung: 

Langfristig konstante bis teilweise positive Trends in einzelnen Gemeinden trotz 

regionalem Schrumpfungstrend. 

▪ Kulturelle und historische Bedeutung: 

Region mit starkem sorbischen/wendischen Erbe und reichhaltiger Historie, die 

kulturellen und touristischen Mehrwert bietet. 

▪ Einzigartige Natur- und Kulturlandschaft: 

Attraktive touristische Highlights wie die Teichlandschaft, der Großsee und die 

Lieberoser Heide stärken die Positionierung als Natur- und Kulturdestination. Zu-

sätzlich bieten die Laßzinswiesen wertvolle ökologische Funktionen. 

▪ Regionale Zusammenarbeit:  

Der Gemeinsame Flächennutzungsplan ermöglicht eine koordinierte und effizi-

ente Entwicklungsstrategie über Gemeindegrenzen hinweg. 

▪ Potenzial für erneuerbare Energien: 

Flächen für Solar- und Windenergie, welche die Klimaziele unterstützen und neue 

wirtschaftliche Impulse setzen könnten. 

▪ Entwicklung moderner Wirtschaftsstandorte:  

Projekte wie das Green Areal Lausitz schaffen zukunftsfähige Strukturen für nach-

haltige Produktion und Arbeitsplätze, was die regionale Wirtschaft stärken kann.  
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Schwächen 

▪ Demografische Herausforderungen: 

Alternde Bevölkerung und Abwanderung junger Menschen. 

▪ Infrastrukturelle Schwächen:  

Keine Anbindung an das Autobahnnetz und begrenzte Schienenverkehrsanbin-

dung. 

▪ Rückstände in Flächennutzungsplänen:  

Überalterte FNPs, die nicht den aktuellen Entwicklungen entsprechen. 

▪ Ungleichgewicht bei Projekten und Ressourcen:  

Während einige Projekte wie das Green Areal Lausitz vielversprechend sind, feh-

len Ressourcen zur gleichmäßigen Förderung aller Gemeinden. 

▪ Abhängigkeit von Fördermitteln: 

Viele Projekte sind auf externe Finanzierung angewiesen, was sie anfällig für Ver-

zögerungen und Kürzungen macht. 

▪ Mangelnde wirtschaftliche Diversifikation:  

Eine starke Fokussierung auf Landwirtschaft und wenige Großprojekte reduziert 

die wirtschaftliche Resilienz. 

▪ Klimatische und ökologische Herausforderungen:  

Hochwasserrisiken und notwendige Anpassungen an den Klimawandel belasten 

die Region zusätzlich. 

▪ Fehlende Attraktivität für Zuwanderung:  

Moderne Wohnangebote, urbane Anreize und Freizeitmöglichkeiten fehlen, um 

junge Menschen und Familien anzuziehen. 

▪ Konflikte mit Naturschutz:  

Planungen für erneuerbare Energien und Infrastrukturprojekte werden durch Na-

turschutzanforderungen oft verzögert oder eingeschränkt. 
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Chancen 

▪ Green Areal Lausitz:  

Ehemaliger Flugplatz wird zu grünem Industriepark für nach- 

haltige Produktion und neue Arbeitsplätze mit Energie aus Windkraft und Solar. 

▪ Cottbuser Ostsee:  

Seehafen, Feriendorf und touristische Angebote fördern Tourismus und regionale 

Wertschöpfung. 

▪ Bergbaufolgelandschaft: 

Renaturierung des Tagebaus Jänschwalde schafft Potenziale für Freizeit und 

nachhaltigen Tourismus. 

▪ Erneuerbare Energien:  

Ausbau von Solar- und Windkraft stärkt die Region als Energiewende-Vorreiter. 

▪ Naturtourismus: 

Lieberoser Heide sowie die Erholungsgebiete Garkoschke- und Großssee, als 

nachhaltige Tourismusziele. 

▪ Wohnraum:  

Moderne Wohnflächen fördern Zuzug und wirken demografischem Wandel ent-

gegen. 

▪ Regionale Zusammenarbeit:  

Gemeinsamer Flächennutzungsplan nutzt Synergien für koordinierte Entwicklung. 

▪ Kraftwerk Jänschwalde:  

Umbau des Kraftwerks Jänschwalde zum innovativen Speicherkraftwerk 

▪ Mobilität:  

Verbesserter Nahverkehr und Radwege erhöhen Erreichbarkeit und Attraktivität. 

▪ Förderprogramme:  

Strukturmittel sichern finanzielle Basis für nachhaltige Projekte. 

▪ Regionale Identität:  

Stärkung sorbischer/wendischer Kultur als Alleinstellungsmerkmal. 

▪ Naturschutz:  

Umweltfreundliche Landwirtschaft und Naturschutzmaßnahmen sichern ökologi-

sche Vielfalt. 
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Risiken  

▪ Klimatische Herausforderungen: Der Klimawandel erhöht  

das Risiko für Waldbrände, Hochwasser, Dürren und Ernteausfälle,  

was die ökologische und wirtschaftliche Stabilität der Region gefährden kann. 

▪ Wettbewerb um Fördermittel:  

Verzögerungen oder Kürzungen bei Fördermitteln könnten zentrale Projekte wie 

das Green Areal Lausitz oder den Cottbuser Ostsee gefährden. 

▪ Klimatische Herausforderungen: 

Hochwasserrisiken und steigende Anpassungskosten durch den Klimawandel be-

lasten die regionale Infrastruktur und Ressourcen. 

▪ Abhängigkeit von Investoren:  

Viele Projekte hängen stark von externen Investoren ab, wodurch Unsicherheiten 

bei der Realisierung entstehen können. 

▪ Ungleichheiten zwischen Gemeinden: 

Eine ungleichmäßige Verteilung von Ressourcen und Projektschwerpunkten 

könnte strukturelle Disparitäten zwischen den Gemeinden verschärfen. 

▪ Konflikte mit Naturschutzanforderungen:  

Planungen für erneuerbare Energien oder Infrastrukturprojekte könnten durch 

strenge Naturschutzauflagen verzögert oder eingeschränkt werden. 

▪ Fachkräftemangel:  

Schwierigkeiten, qualifizierte Arbeitskräfte in die Region zu holen, könnten die Um-

setzung von Großprojekten und die wirtschaftliche Entwicklung hemmen. 

▪ Soziale Spannungen durch Strukturwandel:  

Die Transformation der Region könnte soziale Konflikte verstärken, wenn nicht alle 

Bevölkerungsgruppen gleichermaßen profitieren. 

▪ Überlastung durch Großprojekte:  

Die Fokussierung auf wenige Leuchtturmprojekte könnte andere wichtige Maß-

nahmen in der Region verdrängen oder vernachlässigen. 

▪ Demografischer Rückgang:  

Anhaltende Bevölkerungsabnahme könnte die Tragfähigkeit regionaler Infra-

strukturen und sozialer Dienste weiter gefährden. 
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6 Erläuterungen der Planinhalte der Flächennut-

zungspläne 

6.1 Bestandteile des Plans 

Der Entwurf zum GFNP besteht aus der Planzeichnung im Originalmaßstab 1:25.000 auf 

einer topografischen Karte und einem Luftbild, aus textlichen Darstellungen und der 

Begründung. Die Planzeichnung ist in thematische Ebenen unterteilt, um eine einzelne 

Themenbetrachtung zu ermöglichen.  

Ein Beiplan für das gesamte Amtsgebiet ist vorhanden und beschreibt über den FNP 

hinausgehende Entwicklungspotenziale an Wohnbauflächen. 

6.2 Darstellungen des GFNPs 

Im GFNP „Teil A – Planzeichnung“ sind zeichnerisch Bauflächen, welche in ihren Grund-

zügen nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung nach § 1 Abs. 1 BauNVO 

entsprechen, dargestellt. Alle weiteren Flächen sind in § 5 Abs. 2ff BauGB definiert. 

6.2.1 Bauflächen 

Im Plan sind die vier Bauflächen gemäß § 1 Abs. 1 BauNVO wie folgt dargestellt.  

Wohnbauflächen 

Die Siedlungsflächen, die sowohl im Bestand überwiegend dem Wohnen dienen als 

auch zukünftig für eine Wohnnutzung vorgesehen sind, werden im FNP als Wohnbau-

flächen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO dargestellt. Durch die Festlegung der allge-

meinen Art der baulichen Nutzung können die Gemeinden und die Stadt Peitz die 

konkrete Ausgestaltung künftiger Baugebiete auf Bebauungsplanebene mit einer grö-

ßeren Flexibilität entsprechend §§ 2 bis 4a BauNVO vornehmen. 

 

Gemischte Bauflächen 

Als gemischte Bauflächen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO werden sämtliche Sied-

lungsflächen mit folgenden Eigenschaften nach §§ 5 bis 7 BauNVO dargestellt: 
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• Siedlungsflächen, die dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebe-

trieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören (vor allem Dienstleistungs-, 

Handels- und Handwerksbetriebe), dienen oder 

• Siedlungsflächen, die dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebe-

trieben sowie sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen in kleinräumiger 

Nutzungsmischung dienen, soweit diese Betriebe und Einrichtungen die 

Wohnnutzung nicht wesentlich stören oder 

• Siedlungsflächen, die vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben 

sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kul-

tur dienen oder 

• Siedlungsflächen, die der Unterbringung der Wirtschaftsstellen von land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieben, dem Wohnen und der Unterbringung von 

nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben dienen sowie Handwerksbe-

triebe, die der Versorgung der Bewohner des Gebiets dienen. 

Gemischte Bauflächen als Darstellung des FNP sind nicht mit der Festsetzung von 

Mischgebieten (MI) oder Kerngebieten (MK) eines Bebauungsplans gleichzusetzen. 

Gemischte Bauflächen ermöglichen einen größeren Spielraum für die verbindliche 

Bauleitplanung, da in ihnen das Wohnen auch komplett ausgeschlossen werden kann.  

In den meisten Gemeinden sind Bauflächen häufig als gemischte Baufläche ausge-

wiesen, bedingt durch historische Strukturen in dörflichen Lagen. Wohnen, Landwirt-

schaft und Kleingewerbe sind hier gemischt genutzt. Diese Nutzungsmischung soll er-

halten bleiben, um bestehende landwirtschaftliche und handwerkliche Betriebe sowie 

nicht störendes Gewerbe zu sichern. 

Gewerbliche Bauflächen 

Als gewerbliche Bauflächen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO werden sämtliche Sied-

lungsflächen mit Eigenschaften nach §§ 8 und 9 BauNVO dargestellt. Gewerbe- (GE) 

und Industriegebiete (GI) dienen vorrangig der Unterbringung von nicht erheblich stö-

renden Gewerbebetrieben und auch solchen, die in anderen Gebieten unzulässig 

sind. 
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Sondergebiete 

Als Sondergebiete gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO werden sämtliche Gebiete mit Ei-

genschaften nach §§ 10 und 11 BauNVO dargestellt. Die Sondergebiete werden ent-

sprechend ihrer Zweckbestimmung weiter unterteilt. Diese sind: 

• Campingplatz: Flächen für die Errichtung von Campingplatzstrukturen 

• Einzelhandel: Flächen für die Einrichtung von Einzelhandelsversorgung 

• Erholung: Flächen für Erholungszwecke 

• Freizeit: Flächen mit aktiver Freizeitnutzung (hier: Motorsportzentrum) 

• Hafen: Flächen für die Errichtung einer Hafenanlage 

• Photovoltaik: Flächen für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen 

• Schießstand: Flächen mit der Nutzung als Schießstand 

• Tierzucht: Flächen mit Stallanlagen für die Viehwirtschaft 

• Tourismus: Flächen für die Entwicklung touristischer Strukturen 

• EE: Flächen für die allgemeine Erzeugung erneuerbarer Energien 

Die oben genannten Bauflächen werden zusätzlich in drei Kategorien unterteilt. Diese 

richten sich nach dem Zeithorizont, unterteilt in Bestand, Planung und Potenzial.  

Bestand stellt hierbei alle aktuellen rechtsgültigen Satzungen und Planungen dar. 

Diese umfassen Darstellungen aus rechtsgültigen FNPs, rechtskräftigen Satzungen 

nach § 34 und 35 BauGB (Innenbereichs-, Klarstellungs- und Ergänzungs-, Abrundungs- 

und Außenbereichssatzungen) und (vorhabenbezogenen) Bebauungsplänen.  

Die Schraffierung Planung zeigt konkret zu beplanende Flächen, welche innerhalb der 

Eigenentwicklungsoption (EEO) durch den LEP HR umgesetzt werden sollen. Im Falle 

einer Darstellung als Wohnbaufläche erfolgt ggf. die Anrechnung auf die EEO des Lan-

desentwicklungsplans der Hauptstadtregion (LEP HR). Bei gemischten Bauflächen, die 

auch gewerbliche Flächen aufweisen, erfolgt nur eine Anrechnung der Flächen, wel-

che eine Wohnnutzung erfahren. Aus diesem Grund liegen die gesamten geplanten 

Wohn- und Mischbauflächen in jeder Gemeinde über der EEO. Dies liegt einerseits da-

ran, dass der Betrachtungszeitraum des GFNP über die Gültigkeit des aktuellen LEP HR 

hinausgeht, andererseits wird auch nicht alles von den im Plan dargestellten Flächen 

auf die EEO angerechnet. Am Ende wird nur die Fläche auf die EEO angerechnet, 

welche auch eine Wohnbebauung erfährt. Durch die größtenteils getroffene 
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Darstellung als gemischte Baufläche können sich auch gewerbliche Strukturen inner-

halb dieser Flächen niederlassen. 

Die im Vorentwurf getroffene Schraffierung für Bauflächen mit dem Zusatz Potenzial ist 

nicht mehr Teil der Planzeichnung. Diese über die EEO hinausgehenden Flächen sollen 

die langfristige Entwicklung der Gemeinden aufzeigen. Bei einer Aktualisierung des 

FNPs in 10-15 Jahren können dann genannte Flächen schneller eingebunden werden. 

Flächen, die deutlich über die EEO hinausgehen, werden in einem Beiplan dargestellt. 

6.2.2 Flächen für den Gemeinbedarf 

Im FNP ist die Grundausstattung mit Einrichtungen und Anlagen, die der Allgemeinheit 

gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB dienen (Gemeinbedarf), zu berücksichtigen. Diese wer-

den durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 

• Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe, 

• Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit und 

• fehlende oder untergeordnete Bedeutung von privatwirtschaftlichem Gewinn-

streben. 

Hierzu zählen z. B. Schulen, Kirchen, Sport- und Spielanlagen sowie sonstige der Allge-

meinheit sowie sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Zwecken dienende Einrich-

tungen und Gebäude. Zusätzlich dargestellt sind die kommunalen Einrichtungen, in 

welchen die Gemeindevertretungen (in der Stadt Peitz die Stadtverordnetenver-

sammlung) tagen, die Bürgermeister ihre Sprechstunden abhalten und sonstige die 

Gemeinde/Stadt betreffenden Veranstaltungen stattfinden. Eine Übersicht über die 

Gemeinbedarfsflächen entsprechend ihrer Zweckbestimmung für das gesamte Amt 

ist der Tabelle dem Anhang 13.1 zu entnehmen. 

6.2.3 Verkehrsflächen 

Auf der Grundlage der §§ 5 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 4 BauGB werden im GFNP Flächen 

für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge dargestellt. Als 

überörtlicher Verkehr ist dabei der übergemeindliche Verkehr, der eine Gemeinde mit 

den Nachbargemeinden und dem darüberhinausgehenden räumlichen Bereich ver-

bindet, aber auch ein solcher Verkehr, der durch das Gemeindegebiet mit überörtli-

cher Bedeutung hindurchgeführt wird, zu verstehen. Zu den Flächen des überörtlichen 

Verkehrs zählen Autobahnen und autobahnähnliche Straßen (nicht im Amtsgebiet 

vorhanden) sowie Bundes-, Landes und Kreisstraßen. Örtliche Hauptverkehrszüge 
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können u. a. Verbindungsstraßen zwischen Ortsteilen, wichtige Zubringer- und Sam-

melstraßen sowie Ringstraßen zur Erschließung der zentralen Ortsbereiche sein. 

Im Gesamtplan sind nur die Flächen für den überörtlichen Verkehr dargestellt, in den 

FNPs der jeweiligen Gemeinden sind alle örtlichen Straßen zusätzlich dargestellt. 

Zusätzlich sind die Bahnlinien mit den vier Haltepunkten Teichland, Peitz Ost, Jänsch-

walde und Jänschwalde-Ost im gemeinsamen FNP sowie in den Teilflächennutzungs-

plänen dargestellt. 

Der BP „Industrie- und Gewerbepark Jänschwalde“ sieht innerhalb seines Geltungsbe-

reiches Gleisanlagen vor. Diese sowie die geplante Anbindung an das Schienennetz 

sind im Plan dargestellt. Die Planfeststellung erfolgt im Q1 2025. Eine Genehmigung 

wird in Q2 2025 erwartet. 

Des Weiteren werden überregionale Fahrradwege (Gurkenradweg, Historische Stadt-

kerne-Route, Niederlausitzer Bergbautour, Oder-Neiße-Radweg, Spree-Radweg und 

Tour Brandenburg) in allen betreffenden Plänen dargestellt. Eine Darstellung des in 

Aufstellung befindlichen Heide-Radwegs ist ebenfalls erfolgt. Dieser endet zum aktuel-

len Planungsstand in Preilack, mit Anbindung an das örtliche und nicht an das überre-

gionale Radnetz. Auf Wunsch des Amtes wurde eine Anbindung an bestehende Rad-

fernwege im Land Brandenburg im FNP dargestellt. Diese läuft südlich entlang des So-

larparks Preilack und bindet südlich des Großsees an die Tour Brandenburg bzw. Histo-

rische Stadtkerne-Route an. 

Außerdem dargestellt ist der Radrundweg um den Cottbuser Ostsee. Nach Fertigstel-

lung wird dieser auch Teil des Radfernwegnetzes vom Land Brandenburg. 

6.2.4 Flächen für Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung mit den wichtigen Bedarfsgütern Strom, Gas, Wärme und Wasser ist 

ebenso wie die Entsorgung von Abwasser und Abfallstoffen als Teil der allgemeinen 

Daseinsvorsorge eine Aufgabe der öffentlichen Hand. Vor diesem Hintergrund werden 

im FNP die Ver- und Entsorgungsanlagen und -leitungen dargestellt bzw. nachrichtlich 

übernommen, die Teil des übergeordneten bzw. Hauptver- und entsorgungsnetzes des 

Amtes Peitz sind. 

Eine tabellarische Zusammenstellung aller flächigen Ver- und Entsorgungsanlagen im 

gesamten Amt erfolgt im Anhang 13.2. 
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Durch das gesamte Amtsgebiet verlaufen Hochspannungsleitungen zweier Netzbe-

treiber. Beide verweisen auf eine beschränkte Nutzbarkeit der Flächen, welche sich in 

25 m bzw. 35 m Entfernung zu diesen Leitungen befinden. Innerhalb dieser Flächen gilt 

ein beschränktes Bau- und Einwirkungsverbot mit Nutzungs- und Höhenbeschränkun-

gen für Dritte.  

Im östlichen Bereich des Amts und der Gemeinde Jänschwalde verläuft eine Ferngas-

leitung für welche ein Schutzstreifen von 8 m gilt. 

6.2.5 Grünflächen 

Nach § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB können im GFNP Grünflächen, wie Parkanlagen, Dauer-

kleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Badeplätze sowie Friedhöfe dargestellt werden. 

Diese Aufzählung ist nur beispielhaft, im Einzelfall kann es städtebaulich erforderlich 

sein, weitere Zweckbestimmungen für einzelne Grünflächen festzulegen. Einer Konkre-

tisierung der Funktion der Grünfläche bedarf es zur Verdeutlichung der planerischen 

Konzeption grundsätzlich immer.  

Im GFNP werden öffentliche Grünflächen mit ihrer Zweckbestimmung (Symbol) darge-

stellt. Die Zweckbestimmungen sind: 

• Sportplatz 

• Dauerkleingärten 

• Badestelle 

• Reitsportplatz 

• Friedhof 

• Spielplatz 

• Parkanlage 

• Zeltplatz 

• Aussichtsturm 

• Naturlehrpfad 

Nur im Einzelfall kann auf eine Zweckbestimmung verzichtet werden. Diese Grünflä-

chen sind dann lediglich als begrünte Flächen ohne konkrete Nutzung bzw. als Ab-

standsgrün zu verstehen. Private Grünflächen sind auch ohne Zweckbestimmung dar-

gestellt. Unter diese Ausnahmeregelung fallen sämtliche Grünflächen, denen „nur“ 

eine Schutz- bzw. Trennfunktion zwischen verschiedenen baulichen bzw. verkehrlichen 

Nutzungen zukommt oder die als Grünverbindung dienen. 
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6.2.6 Wasserflächen 

Gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB können im FNP Wasserflächen, Häfen und für die Was-

serwirtschaft vorgesehene Flächen sowie Flächen, die im Interesse des Hochwasser-

schutzes und der Regelung des Wasserabflusses freizuhalten sind, dargestellt werden. 

Als Wasserfläche gelten einerseits die natürlichen Oberflächengewässer wie Flüsse, Bä-

che sowie Seen und andererseits die künstlichen Oberflächengewässer, zu denen z. B. 

Kanäle gehören. Sie stellen wichtige Landschaftselemente dar und fungieren als Le-

bensraum für Tiere und Pflanzen. Neben ihrer wasserwirtschaftlichen und ökologischen 

Funktion dienen sie auch Naherholungszwecken. 

Zu allen Oberflächengewässern ist stets ein 5 m breiter Gewässerrandstreifen einzuhal-

ten. Innerhalb diesem sind Handlungen zu unterlassen, welche eine Gewässerunter-

haltung erschweren oder verhindern. Dies betrifft auch sonst genehmigungsfreie An-

lagen wie, Terrassen, Schuppen, Gewächshäuser, Wäschestangen, Zäune, u.v.m. 

Natürliche und naturnahe Binnengewässer im Plangebiet gelten aufgrund § 30 Abs. 1 

BNatSchG als gesetzlich geschützt Biotope, deren Zerstörung oder Beeinträchtigung 

aufgrund von § 30 Abs. 2 BNatSchG verboten ist.  

Im Plan maßgeblich dargestellt sind die Peitzer Teichlandschaft, der Cottbuser Ostsee, 

der Garkoschke- und der Großsee als auch mehrere kleine weitere Seen (Pastling, 

Kleinsee, Mauser Kiessee) sowie kleine Stehgewässer und Flüsse (Malxe und Neiße). Der 

Hammergraben sowie mehrere wei-

tere Gräben und Fließe prägen das 

Amtsgebiet auch. 

In der Bergbaufolgelandschaft sieht 

das Konzept zur Wiedernutzbarma-

chung des ehemaligen Tagebaus 

Jänschwalde (s. Abb. 29) die Schaf-

fung von drei Bergbaufolgeseen vor: 

den Taubendorfer See (Nordosten), 

den Jänschwalder See (Mitte Westen) 

und den Heinersbrücker See (Südwes-

ten).  

 
Abbildung 29 Ausschnitt aus dem Abschlussbetriebs-

plan: Die Bergbaufolgelandschaft mit den drei Seen 

(Quelle: LEAG 2023 (a)) 
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In Anlehnung an ihren vorbergbaulichen Verlauf wird die Malxe in die Bergbaufolge-

landschaft integriert und an die Altläufe bei Bohrau und Heinersbrück (s. Abb. 30) an-

geschlossen.  

 
Abbildung 30 Geplanter Verlauf der Malxe mit Verdichtungs- (orange) und Renaturierungsbereich (grün) 

(Quelle: LEAG 2023 (a)) 

Seit den 1980er Jahren sind die beiden Läufe der Malxe durch den Aufschluss des ehe-

maligen Tagebaus Jänschwalde getrennt. Durch die Anfang 2024 erfolgte Betriebs-

einstellung des Tagebaus Jänschwalde soll auch der Unterlauf der Malxe, welcher von 

Ost (bei Heinersbrück) gen West (südlich von Drachhausen) durch das Plangebiet ver-

läuft, wieder mit dem Oberlauf verbunden werden.  

Im Südosten des Tagebaus angrenzend an die geplante Renaturierung der Malxe be-

findet sich eine Wasserretentionsfläche. Wasserretentionsflächen halten Wasser in der 

Landschaft zurück, verbessern die Wasserqualität und fördern den Klimaschutz. Sie die-

nen der Speicherung von Hochwasser, der Zwischenspeicherung von Niederschlags-

wasser und der Grundwasserneubildung. Ziel ist es, Wasser länger in der Fläche zu hal-

ten, um Hoch- und Niedrigwasserereignisse zu mindern. Sie helfen der Landwirtschaft, 
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sich an den Klimawandel anzupassen, insbesondere bei veränderten Niederschlägen 

und Trockenperioden. 

Das Landesamt für Umwelt (LfU) plant im Bereich Grießen, Posener Schlingen an der 

Neiße, das Hochwasserschutzprojekt „HWS Neißeinsel Grießen“ (s. Abb. 31). Es besteht 

aus drei Teilobjekten, welche jeweils durch die Referate W21, W25 und W26 beplant 

und umgesetzt werden. Aufgrund der Begradigung der Lausitzer Neiße haben sich 

Hochwasserereignisse gehäuft. Ziel ist es, Hochwasserereignisse möglichst schadlos 

abzuführen, unter Berücksichtigung von Naturschutz und den Schutzstatus. Es geht ins-

besondere um die Sicherung und Verbesserung der Abflusskapazität sowie den Schutz 

vor Erosionen und Geschiebeablagerungen. Die Maßnahmen umfassen unter ande-

rem: 

- Errichtung von Bauwerken wie einer Überlaufschwelle, einem Auslaufbauwerk 

und einem Sedimentfang. 

- Abflachung und Schließung von Deichen. 

- Ersatzneubau des Neißewehres zu einer Sohlrampe mit Fischaufstiegsanlage. 

- Profilierung des Gewässerbetts. 

Die Planung ist in verschiedene Teil-

maßnahmen (TO 1 bis TO 3) unterglie-

dert und wird von unterschiedlichen 

Verantwortlichen umgesetzt. Ein zeitli-

cher Rahmen für die Realisierung ist 

aktuell noch unklar. 

 

 

 

  

Abbildung 31 Hochwasserschutzprojekt „HWS Neißeinsel 

Grießen“ (Quelle: Landesamt für Umwelt) 
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Ebenso dargestellt ist das Wasserschutzgebiet mit seinen drei verschiedenen Schutz-

gebietszonen nordöstlich von Peitz. Außerdem gekennzeichnet ist der Hafen in Neu-

endorf am Cottbuser Ostsee. 

Ein weiteres Projekt im Amt Peitz ist die Verbesserung der Gewässerstruktur der Malxe 

im Stadtgebiet Peitz. Der Vorentwurf befindet sich zwischenzeitlich in Abstimmung. In-

nerhalb eines definierten Entwicklungskorridors werden mehrere Maßnahmen umge-

setzt, um ökologische Zielsetzungen mit den Anforderungen des urbanen Raums in Ein-

klang zu bringen (s. Abb. 32). 

 

Abbildung 32 Entwicklungskorridor der Machbarkeitsstudie zur Strukturverbesserung der Malxe im Stadt-

gebiet Peitz (Quelle: IPP Hydro Consult) 
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6.2.7 Flächen für Landwirtschaft und Wald 

Landwirtschaft ist im Sinne des BauGB insbesondere der Ackerbau, die Wiesen- und 

Weidewirtschaft einschließlich Tierhaltung, soweit das Futter überwiegend auf den zum 

landwirtschaftlichen Betrieb gehörenden, landwirtschaftlich genutzten Flächen er-

zeugt werden kann, die gartenbauliche Erzeugung, der Erwerbsobstbau, der Wein-

bau, die berufsmäßige Imkerei und die berufsmäßige Binnenfischerei (vgl. § 201 

BauGB). Flächen, die diesen Nutzungen dienen, können gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) 

BauGB als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt werden. 

Wald im Sinne des Bundeswaldgesetzes (vgl. § 2 Abs. 1 BWaldG) ist jede mit Forstpflan-

zen bestockte Grundfläche. Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete 

Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und 

Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem 

Wald verbundene und ihm dienende Flächen. Diese Flächen können gemäß § 5 Abs. 

2 Nr. 9 b) BauGB als Wald im FNP dargestellt werden. Nicht als Wald zu werten sind 

hingegen kleinere Flächen, die mit einzelnen Baumgruppen, Baumreihen oder mit He-

cken bestockt sind oder als Baumschulen verwendet werden. In der Forstgrundkarte 

des Landesbetriebs Forst Brandenburg sind alle Waldflächen gemäß der oben ge-

nannten Kriterien dargestellt. 

Dargestellt im FNP werden landwirtschaftlich genutzte Flächen, Waldflächen gemäß 

Forstgrundkarte sowie Waldflächen mit der Zweckbestimmung Erholungswald (Erleb-

nispark Teichland). Ergänzend dargestellt ist eine Entwicklungsfläche für den Erlebnis-

park. 

Weitere differenzierte Darstellungen für landwirtschaftliche Flächen (dazu gehören 

Acker-, Wiesen- und Ödlandflächen) sowie für Waldflächen werden im FNP nicht vor-

genommen. 
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6.2.8 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

Dargestellt sind vier verschiedene Schutzgebietsarten, welche das Gebiet maßgeblich 

prägen. Dazu zählen: 

• Naturschutzgebiete (NSG), tlw. ohne Rechtsverordnung 

• Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

• Europäische Vogelschutzgebiete (SPA: Special Protected Areas) 

• Flora-Fauna-Habitate (FFH) 

 

Abbildung 33 Schutzgebiete im Amtsgebiet mit allen Gemarkungen, schwarz: FFH; gelb: LSG; rot: NSG; 

grün: SPA, eigene Darstellung 

Viele Flächen im Amtsgebiet sind außerdem von mehreren Schutzgebieten über-

deckt. Dies ist vor allem an der Peitzer Teichlandschaft zu sehen, welche von allen vier 

dargestellten Schutzgebieten überdeckt sind (s. Abb. 33). 

Hinsichtlich des Naturschutzgebiets „Peitzer Teiche mit dem Teichgebiet Bärenbrück 

und Laßzinswiesen“ (s. hellrot links oben in Abb. 33) herrscht eine unsichere Rechtslage. 

Es ist keine Rechtsverordnung (RechtsVO) vorhanden, sondern vielmehr eine 
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Verfügung der Bezirksverwaltungsbehörde Cottbus aus dem Jahre 1990, welche je-

doch nie in geltendes Recht übergeleitet wurde. Es handelt sich hierbei wohl nur um 

eine einstweilige Sicherung, welche auf 4 Jahre begrenzt war.  

Ein förmliches Verfahren in den Jahren 1994/95, durch welches u. a. auch das be-

troffene NSG durch den Erlass von Verordnungen festgesetzt werden sollte, wurde 

durch das damalige MUNR (Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung) 

eingeleitet, aber nicht fortgeführt. 

Aktuell wird dieses NSG in viele übergeordneten Planungen auch als Naturschutzge-

biet dargestellt, weswegen diese Vorgehensweise auch im GFNP teils fortgeführt wird. 

Das NSG ohne RechtsVO ist als nachrichtliche Übernahme in die Planzeichnung ein-

gearbeitet worden. 

6.2.9 Flächen mit Regelungen für den Denkmalschutz 

In der Planzeichnung werden alle Boden-, Bau- und Naturdenkmale im Amtsgebiet 

dargestellt. Eine tabellarische Zusammenstellung aller bekannten Denkmale jeder Ge-

meinde erfolgt im Anhang 13.3-13.5. 

6.2.10 Sonstige Planzeichen 

Dargestellt sind alle Flächen, welche im Altlastenkataster der unteren Abfallwirtschafts- 

und Bodenschutzbehörde des Landkreises Spree-Neiße registriert sind. Dies sind einer-

seits bereits sanierte Altlastenstandorte, altlastenverdächtige Flächen und auch be-

stätigte Altlastenflächen. Wenn auf einer kleinen Fläche viele Altlastenstandorte regis-

triert sind, wurden diese in der Planzeichnung mit einer Randsignatur zusammenge-

fasst.  

Außerdem als sonstige Planzeichen dargestellt ist die Grenze des räumlichen Geltungs-

bereichs sowie eine Knötchenlinie, welche unterschiedliche Nutzungen gleicher Art 

voneinander abgrenzt. Dies ist der Fall im Erlebnispark Teichland bei der unterschiedli-

chen Nutzung der Waldflächen. 
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6.2.11 Nachrichtliche Übernahmen 

• Gemeindegrenzen und Gemarkungsgrenzen 

Im gesamten GFNP sind alle Gemeindegrenzen und Gemarkungsgrenzen darge-

stellt. In den FNPs der einzelnen Gemeinden sind diese Grenzen der Geltungsbe-

reich. 

• Sicherheitslinie Tagebau Jänschwalde und Tagebau Cottbus-Nord 

Mit der Sicherheitslinie wird die Fläche umschlossen, auf welcher unmittelbare Aus-

wirkungen der Abbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen auf die Geländeoberfläche 

nicht ausgeschlossen werden können, so dass ggf. Maßnahmen zur Abwehr von 

Gefahren erforderlich sind. Ihre Übernahme in räumlich und/oder sachlich be-

troffene Planungen ist deshalb geboten. 

• Flächen mit Hochwassergefahr (HQextrem, HQ100 und HQ10) 

Es sind drei verschiedene Hochwassergefahrsignaturen dargestellt. Diese teilen sich 

in HQ10, HQ100 sowie HQextrem. Die Nummer 10 und 100 beschreiben hierbei die 

Jährlichkeit des Ereignisses, bei HQextrem ist von einer ungefähren Jährlichkeit von 

200 auszugehen. 

Die Hochwassergefahrengebiete befinden sich um die Flüsse Malxe (s. Abb. 34) 

und Neiße (s. Abb. 35). 

 

Abbildung 34 Hochwasserrisikogebiete (HQextrem) in Drehnow, eigene Darstellung 
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Abbildung 35 Hochwasserrisikogebiete in Jänschwalde (von links nach rechts: HQ10, HQ100 und HQext-

rem), eigene Darstellung 

 

• Vorranggebiet Wind 

In der Planzeichnung ist das Vorranggebiet Wind VR-WEN 20 aus dem Sachlichen 

Teilregionalplan Windenergienutzung (aktuell Entwurf) übernommen.  

• Wiederherstellung von Flächen gemäß Abschlussbetriebsplan Tagebau Jänsch-

walde 

Gemäß Abschlussbetriebsplan sind vier verschiedene Nutzungen in den Bereichen 

vorgesehen, welche im GFNP nachrichtlich übernommen wurden: 

o Landwirtschaftliche Nutzung 

Ziel der landwirtschaftlichen Rekultivierung ist es, Bodenbildungsprozesse zu 

fördern, um damit nachhaltig leistungsfähige Produktionsflächen zu schaf-

fen. Zur Mehrung der Bodenfruchtbarkeit der Kippböden wird eine Anlauf-

fruchtfolge über 7 Jahre empfohlen, um:  

▪ den Kippenboden zu erschließen, 

▪ den Humus zu bilden, 

▪ die bodenbiologischen Vorgänge zu aktivieren, 

▪ den Gefügeaufbau und damit 

▪ Die Bodenbildung zu fördern. 
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o Forstwirtschaftliche Nutzung 

Ziel ist es, dass durch die Aufforstung wieder zusammenhängende Waldge-

biete entstehen, die eine langfristige und nachhaltige Bodenfruchtbarkeit 

ermöglichen den Anforderungen an die Schutz- und Erholungsfunktion ge-

recht werden und wirtschaftlich genutzt werden können. Waldränder wer-

den dabei naturnah umgestaltet, um einen Beitrag zu leisten die überwie-

gend monotonen Kieferwälder im Vorfeld des Tagebaus Jänschwalde 

schrittweise in Laubmischwälder umzuwandeln. Die Herstellung der Flächen 

erfolgt größtenteils über Pflanzungen und teilweise auch durch Saatverfah-

ren. 

o Wasserwirtschaftliche Nutzung 

Innerhalb der Flächen mit wasserwirtschaftlicher Nutzung entstehen Berg-

baufolgeseen, sowie die Renaturierung der Malxe und des Düringgrabens. 

Genutzt werden sollen diese Wasserflächen für wasserwirtschaftliche, fische-

reiliche, naturschutzfachliche und touristische Aspekte. 

o Sonstige Nutzung 

Auf den Flächen mit sonstiger Nutzung entstehen Nutzflächen, wie insbeson-

dere durch strukturierte naturschutzrelevante Offenlandbereiche für den Bi-

otop- und Artenschutz (Niederungsbereich der Malxe, Verbindungskorridor 

zum Jänschwalder See) geprägt sind. In die restlichen Flächen ordnen sich 

die Strandbereiche und ebenso die künftigen Ortsverbindungsstraßen ein. 

Im Rahmen des ABP wurden Ziele formuliert, wie einzelne Flächen ausgestaltet wer-

den sollen. Dies beinhaltet wasserwirtschaftliche, fischereiliche, naturschutzfachli-

che und touristische Aspekte. 

• H2-Trasse (geplant) 

Für den Transport von Wasserstoff in Südbrandenburg ist aktuell ein (Aus-)Bau von 

H2-Trassen in Planung. Bislang sind keine lagegenauen Pläne vorhanden. Der Ver-

lauf der Trasse im Plan ist nur als Skizze zu verstehen. Die aktuellen Planungen sehen 

einen Ausbau bis 2030 (Trasse entlang der polnischen Grenze) und 2035 (Trasse 

quer durch das Plangebiet) vor. 
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• Vorrangflächen für die Gewinnung von oberflächennahen Rohstoffen 

Im Plan dargestellt ist die Vorbehaltsfläche VH 15 aus dem Sachlichen Teilregional-

plan II "Gewinnung und Sicherung oberflächennaher Rohstoffe". Die Vorrangflä-

chen VR 18, VR 19, VR21 und VR22 aus dem Sachlichen Teilregionalplan II "Gewin-

nung und Sicherung oberflächennaher Rohstoffe" sind nicht mehr dargestellt, da 

diese durch den Bergbau in Anspruch genommen wurden und die Kohleförderung 

abgeschlossen ist. 

• NSG ohne RechtsVO 

Hinsichtlich des Naturschutzgebiets „Peitzer Teiche mit dem Teichgebiet Bären-

brück und Laßzinswiesen“ herrscht eine unsichere Rechtslage. Es ist keine Rechts-

verordnung (RechtsVO) vorhanden, sondern vielmehr eine Verfügung der Bezirks-

verwaltungsbehörde Cottbus aus dem Jahre 1990, welche jedoch nie in geltendes 

Recht übergeleitet wurde. Es handelt sich hierbei wohl nur um eine einstweilige Si-

cherung, welche auf 4 Jahre begrenzt war.  

Ein förmliches Verfahren in den Jahren 1994/95, durch welches u. a. auch das be-

troffene NSG durch den Erlass von Verordnungen festgesetzt werden sollte, wurde 

durch das damalige MUNR (Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumord-

nung) eingeleitet, aber nicht fortgeführt. 

Aktuell wird dieses NSG in viele übergeordneten Planungen auch als Naturschutz-

gebiet dargestellt, weswegen diese Vorgehensweise auch im GFNP teils fortgeführt 

wird. Das NSG ohne RechtsVO ist als nachrichtliche Übernahme in die Planzeich-

nung eingearbeitet worden. 
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6.2.12 Planzeichen ohne Normcharakter 

Des Weiteren dargestellt sind folgende Flächen: 

• Untersuchungsraum Umfahrungsstraße Peitz 

Eine Umfahrungsstraße, welche südlich von Peitz von der B168 abzweigt, um die 

Innenstadt verkehrlich zu entlasten. Zwischen Peitz und Turnow wird der Verkehr 

wieder auf die B168 in Richtung Lieberose geleitet.  

• Ortsverbindungsstraße (geplant) 

Zur Verbesserung der Verkehrsbeziehungen zwischen den Tagebaurandgemein-

den werden zusätzliche Straßenanbindungen durch die ehemaligen Tagebauflä-

chen entstehen. Durch den Braunkohlenbergbau wurden bestehende Straßenver-

bindungen im Abbaugebiet unterbrochen und Ersatztrassen eingerichtet, welche 

eine deutlich längere Weganbindung zwischen den Gemeinden bedeuten. Fol-

gende Verbindungen sollen hierbei wiederhergestellt werden: 

- Grötsch – Mulknitz 

- Heinersbrück – Briesnig 

- Heinersbrück – Grießen 

In einer Variantenuntersuchung (s. Abb. 36) wird folgende Trassenführung vom Amt 

präferiert und als solche dargestellt.  

„Bei der von den Kommunen bevorzugten Variante ist der Eingriff in die Renaturie-

rungsfläche [bei der Malxe] wesentlich geringer. Des Weiteren haben sich die Kom-

munen daraufhin verständigt, den geringen Zwischenraum zwischen der Bundes-

straße 97 und dem Heinersbrücker See für eine mögliche touristische Nachnutzung 

freizuhalten, da es sich hierbei um die gewachsene Seite handelt. 

Die Gemeinde Heinersbrück hat immer um eine Badestelle an der Malxe gekämpft 

und ist natürlich jetzt mit dem 3-Seen-Konzept mit dem Heinersbrücker See sehr zu-

frieden und möchte diesen auch touristisch nutzen. Mit einer zusätzlichen Straße 

zw. dem See und der B 97 ist keine touristische Nutzung möglich. Der See könnte 

auch noch etwas nach Süden verschoben werden, um eine gefälligere Abbin-

dung der Straße an die schon vorhandene Kreuzung zu ermöglichen.“ (Auszug Stel-

lungnahme Amt Peitz zum Zielabweichungsverfahren ABP TB Jänschwalde) 
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Abbildung 36: Wiederherstellung Verkehrswege zwischen den Tagebaugemeinden (Quelle: LEAG 2023) 

• Ehem. Dorfanger Horno 

Der ehemalige Ortsmittelpunkt (Dorfanger) der durch den Bergbau beanspruch-

ten ehemaligen Gemeinde Horno wird im GFNP dargestellt. Die Gemeinde wurde 

1994 umgesiedelt und in die Stadt Forst als neuer OT integriert. 

Der Bergbaubetreiber hat sich in Gesprächen mit der Stadt Forst (Lausitz) offen ge-

zeigt eine Erinnerungsstätte für den ehemaligen Ort zu schaffen.  
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6.2.13 Geplante Wohnbauflächen in den Gemeinden des Amtes 

Um der Landesplanung zu entsprechen und die Eigenentwicklungsoption (EEO) der 

Gemeinden gemäß Z 5.5 des LEP-HR nicht zu überschreiten, wurde eine Auflistung aller 

geplanten Flächen mit potenzieller Wohnbebauung (Wohnbauflächen und ge-

mischte Bauflächen) für die einzelnen Gemeinden angefertigt und ein zusätzlicher 

Steckbrief erstellt, welcher die Größe und Charakteristika der Fläche benennt. 

Die EEO ist abhängig von der Einwohnerzahl einer Gemeinde/Stadt und wird zum 

Stichtag 31.12.2018 gemessen. Dann wird entsprechend der Formel  

1 ha / 1.000 Einwohner*innen auf 10 Jahre 

das Erweiterungspotenzial bestimmt. Erfolgt in der Regionalplanung eine Festlegung 

als Grundfunktionaler Schwerpunkt gemäß Z 3.3 LEP HR greift eine Wachstumsreserve 

entsprechend Z 5.7 LEP HR in einem Umfang von 2 ha / 1.000 EW auf 10 Jahre. Dies ist 

der Fall für die Stadt Peitz. 

Daraus ergeben sich die folgenden EEO für die Gemeinden im Amt. 

• Drachhausen  0,9 ha 

• Turnow-Preilack  1,2 ha 

• Tauer    0,7 ha 

• Jänschwalde  1,6 ha 

• Drehnow   0,6 ha 

• Teichland   1,1 ha 

• Heinersbrück  0,6 ha 

• Peitz    13,2 ha (4,4 ha EEO und 8,8 ha Wachstumsreserve) 
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6.3 Hinweise 

In der frühzeitigen Beteiligung wurden viele Hinweise gegeben, die von Interesse für 

potenzielle Vorhaben im Plangebiet werden könnten, welche jedoch nicht direkt Pla-

ninhalte des GFNPs werden können. Im Folgenden wird auf verschiedene Sachinhalte 

hingewiesen. 

6.3.1 Bergbau 

• Grundwasserbeeinflussungen 

Die Einrichtung der Bergbaufolgelandschaft beeinflusst das Grundwasser er-

heblich. Während der Bergbaubetrieb durch Sümpfungsmaßnahmen das 

Grundwasser absenkt, beginnt nach der Stilllegung der Wiederanstieg des 

Grundwassers. Die Bergbaufolgeseen, wie der Taubendorfer See oder der Jän-

schwalder See, spielen eine zentrale Rolle. Sie agieren als Wasserspeicher und 

beeinflussen die lokalen und regionalen Grundwasserströmungen. Zum Beispiel 

verschiebt der Taubendorfer See die Grundwasserscheide, was Strömungen 

von der Neiße zur Spree verändert. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wiederherstellung der Grundwasserdynamik 

und die Renaturierung der Malxe. Hierbei werden ökologische Verbindungen 

zwischen den Peitzer Niederungen und der Neißeaue geschaffen. Die Rückver-

legung der Malxe und die Anbindung an Seen wie den Heinersbrücker See die-

nen nicht nur ökologischen, sondern auch wasserwirtschaftlichen Zielen. Diese 

Maßnahmen fördern die Wiederherstellung natürlicher Strukturen und unterstüt-

zen die nachhaltige Entwicklung der Region. 

Zusätzlich beeinflusst die Flutung der Tagebaue den chemischen Zustand des 

Grundwassers, da Rückstände aus dem Bergbau den Sulfat- und Eisenanteil er-

höhen können. Eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Wasser-

bewirtschaftung sind daher entscheidend, um sowohl Umwelt- als auch Nut-

zungsanforderungen zu erfüllen. An der Nordmarkscheide des Tagebaus Cott-

bus-Nord nördlich der Uferlinie des Cottbuser Ostsees (Neuendorf) verläuft die 

unterirdische Dichtwand, die in ihrer Funktion nachbergbaulich zu erhalten ist. 

Eine nachbergbaulich verbleibende Dichtwand verläuft auch an der Ostmark-

scheide des Tagebaus Jänschwalde zur Neiße hin (Grießen). 
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• Markscheiderei 

Die Markscheiderei im ehemaligen Tagebau Jänschwalde spielt eine zentrale 

Rolle bei der Überwachung und Dokumentation der geologischen und hydro-

logischen Verhältnisse. Nach der Beendigung des Bergbaubetriebs werden 

markscheiderische Tätigkeiten genutzt, um die Standsicherheit der Böschun-

gen, die Grundwasserverhältnisse sowie die Flutung und Gestaltung der Berg-

baufolgeseen zu kontrollieren. Zudem unterstützt die Markscheiderei bei der 

Planung und Überwachung von Rekultivierungsmaßnahmen, um die Sicherheit 

und Nachhaltigkeit der Bergbaufolgelandschaft zu gewährleisten.  

• Energielandschaft im ehemaligen Tagebau Jänschwalde 

Die LEAG plant im Rahmen der Bergbaufolge auf den Flächen des ehemaligen 

Tagebaus Jänschwalde eine Energielandschaft einzurichten. Dafür sollen Wind-

kraftanlagen und Freiflächenphotovoltaikanlagen errichtet werden.  

• Bewilligungsfelder 

o Bewilligung Jänschwalde-Ost-1 (22- 0650) 

Eine Bewilligung allein gestattet dem Inhaber noch keine bergbaulichen Tätig-

keiten, wie z. B. Erkundungs- und Gewinnungsarbeiten. Die Durchführung ent-

sprechender Arbeiten ist erst nach gesonderter Zulassung bergrechtlicher Be-

triebspläne durch die Bergverwaltung zulässig. Erst im Betriebsplanverfahren 

wird damit auch entschieden, in welchem Umfang die vom Bergbauunterneh-

men geplanten Arbeiten ausgeübt werden können. 

• Bergwerkseigentümer 

o Bergwerkseigentum Jänschwalde-Nord 1 (31- 1588) 

o Bergwerkseigentum Jänschwalde-Nord II (31- 1589) 

o Bergwerkseigentum Tauer (31- 0105) 

o Bergwerkseigentum Drachhausen (31- 0143) 

o Bergwerkseigentum Cottbus-Nord (31- 0146) 

o Bergwerkseigentum Jänschwalde-Mitte/Neißefeld (31- 0149) 

Bei einem Bergwerkseigentum handelt es sich um ein grundstückgleiches 

Recht. Auf das Bergwerkseigentum entsprechend anwendbar sind die für 

Grundstücke geltenden Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches, z. B. zur 

Übertragung des Eigentums oder zur Belastung mit einem Recht. Eine wesentli-

che Beeinträchtigung der aus dem Bergwerkeigentum hervorgehenden 
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Rechte durch ein mit dem Bergbau konkurrierendem Vorhaben kann zu Ent-

schädigungsforderungen der Rechtsinhaber führen. 

Ein Bergwerkseigentum allein gestattet dem Inhaber noch keine bergbaulichen 

Tätigkeiten, wie z. B. die Aufnahme von Gewinnungsmaßnahmen.  Die Durch-

führung entsprechender Arbeiten ist erst nach gesonderter Zulassung berg-

rechtlicher Betriebspläne durch die Bergverwaltung zulässig. Erst im Betriebs-

planverfahren wird damit auch entschieden, in welchem Umfang die vom 

Bergbauunternehmen geplanten Arbeiten ausgeübt werden können. 

• Baubeschränkungsgebiete 

Innerhalb der genannten Bewilligungsfelder und Bergwerkeigentümer sind fol-

gende Baubeschränkungsgebiete vorhanden: 

o Baubeschränkungsgebiet für Braunkohle „BBG Cottbus-Nord (7076)" 

o Baubeschränkungsgebiet für Braunkohle „BBG Jänschwalde-

Mitte/Neißefeld (7078)" 

Die Rechtsgrundlagen für Baubeschränkungsgebiete sind §§ 107 bis 109 des 

Bundesberggesetzes (BBergG). Innerhalb von Baubeschränkungsgebieten darf 

die für die Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung bauli-

cher Anlagen erforderliche baurechtliche Genehmigung oder Zustimmung o-

der eine diese einschließende Genehmigung nur mit Zustimmung des LBGR er-

teilt werden (§ 108 BBergG). Die Zustimmung darf nur versagt werden, wenn 

durch die bauliche Anlage die Durchführung bergbaulicher Maßnahmen er-

schwert würde. 

• Hinweis zu Bodenbewegungen im Zuge der bergbaubedingten Grundwasser-

beeinflussungen: 

Im Zuge des laufenden Grundwasserwiederanstiegs im Tagebau Cottbus-Nord 

treten im Umfeld des Tagebaus an der Erdoberfläche Hebungen auf, die im 

westlichen Bereich des Tagebaus auch über die Dicht-wand räumlich hinaus-

gehen. Aufgrund der noch laufenden Grundwasserhebung im Tagebau Jäns-

chwalde treten insbesondere im nördlichen und nordwestlichen Bereich des 

Tagebaus an der Erdoberfläche aktuell noch Senkungen auf. Im östlichen an-

grenzenden Bereich zum Tagebaus gehen diese auch über die Dichtwand hin-

aus. Im Falle des großflächigen Auftretens von Hebungen und Senkungen sind 

bei einem ausreichenden Grundwasserabstand Bergschäden an Gebäuden 

und Infrastruktur im Allgemeinen nicht zu erwarten, sie können lokal 
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insbesondere im Bereich von geologischen Anomalien jedoch nicht gänzlich 

ausgeschlossen wer-den. Im Einflussbereich der bergbaulichen Grundwasser-

absenkung sind deshalb die jeweils geplanten (Bau-)maßnahmen ortskonkret 

bzw. objekt- und nutzungsspezifisch bezüglich der geologischen und hydrogeo-

logischen Verhältnisse zu beurteilen. Erforderlichenfalls sind bei der Errichtung, 

Erweiterung oder wesentlichen Änderung baulicher Anlagen Anpassungs- oder 

Sicherungsmaßnahmen (s. § 11Off BBergG) auf Ver-langen des bergbautrei-

benden Unternehmers (LE-B) vorzusehen. 

• Montanhydrologie 

Der südöstliche Bereich des o. g. Flächennutzungsplanes liegt im Beeinflussungs-

bereich der durch den Braunkohlebergbau hervorgerufenen Grundwasserab-

senkung. Der Grundwasserwiederanstieg ist noch nicht abgeschlossen und da-

her weiterhin zu beachten.  

• Tiefbohrungen 

Im Plangebiet befinden sich mehrere verfüllte und unverfüllte Tiefbohrungs-

punkte. Um die verfüllten sind 5 m Abstand zu halten, um unverfüllte 25 m. 

• Wasserrechtlicher Planfeststellungsbeschluss 

Für geplante bauliche Maßnahmen im hydrologischen Wirkraum des Cottbuser 

Sees sind Baugrundverhältnisse unter Berücksichtigung von Grundwasser- und 

Seewasserspiegelschwankungen im Vorfeld zu erkunden. Bei Maßnahmen in 

Kippengelände ist ein geotechnischer Sachverständiger hinzuzuziehen. Das 

LBGR empfiehlt, einen 50-75 m breiten Geländestreifen entlang der finalen Was-

serlinie freizuhalten. Endgültige Ufersanierungen und Sicherungsmaßnahmen 

sollen erst nach Erreichen des Zielwasserstandes durchgeführt werden, insbe-

sondere in Bereichen zwischen dem Kiessee Maust und dem Cottbuser Ostsee. 

6.3.2 Wasser 

• Die LWG bezieht für den Bereich der Tagesanlagen Jänschwalde Trinkwasser 

aus dem Wasserwerk Peitz. Außerdem beliefert die LWG Maust mit Trinkwasser. 

Ein Übergabepunkt zwischen der LWG und der GEWAP befindet sich südlich der 

Ortslage Maust. 

• Bei den planerischen Festlegungen, die Auswirkungen auf die Erreichung der 

Bewirtschaftungsziele des genannten Wasserkörpers haben können, sind das 

Verschlechterungsverbot und das Zielerreichungsgebot nach WHG § 27 zu 
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beachten. Aufgrund des Zielerreichungsgebotes dürfen die planerischen Fest-

legungen auch der Umsetzung künftiger Maßnahmen zur Erreichung der Bewirt-

schaftungsziele nicht entgegenstehen. 

• Die Umweltziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurden in das WHG als 

Bewirtschaftungsziele für die Gewässer übernommen. Um diese Bewirtschaf-

tungsziele zu erreichen, wurden - als Instrumente zur Umsetzung der WRRL - Maß-

nahmenprogramme nach § 82 WHG und Bewirtschaftungspläne nach § 83 

WHG aufgestellt (https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/umwelt/wasser/ge-

waesserschutz-und-entwicklung/europaeische-wasserrahmenrichtlinie-im-

ueberblick/). 

• Das Land Brandenburg hat für die Umsetzung hydromorphologischer Maßnah-

men zur Zielerreichung der EU-WRRL „guter ökologischer Zustand“ für natürliche 

Fließgewässer und „gutes ökologisches“ Potenzial für künstliche Fließgewässer 

für den Berichtszeitraum 2009-2027 prioritäre Gewässer benannt. Für die Ablei-

tung dieser nehmen in der Prioritätenkulisse die überregionalen und regionalen 

Vorranggewässer einen hohen Stellenwert ein (Landeskonzept zur ökologi-

schen Durchgängigkeit der Fließgewässer Brandenburgs; IfB 2010). Grundsätz-

lich sind alle geplanten Maßnahmen im und am Gewässer am Ziel der longitu-

dinalen und lateralen Durchgängigkeit sowie der Gewässerstruktur auszurich-

ten (Zielerreichungsgebot). Im Vorhabengebiet des FNP befinden sich die regi-

onalen Vorranggewässer Malxe (Typ 15 – sand- und lehmgeprägter Tiefland-

fluss) und die Lausitzer Neiße (Typ 17 – kiesgeprägter Tieflandfluss). Beide Fließ-

gewässer haben im Biotopverbund eine große Bedeutung. In den WRRL-Steck-

briefen der im Vorhabengebiet befindlichen berichtspflichtigen Fließgewässer 

wird der fachliche Handlungsbedarf v.a. im Handlungsfeld Hydromorphologie 

zur Erreichung der Umweltziele nach WRRL dargestellt. 

6.3.3 Technische Infrastruktur 

• Für die im Freileitungsbereich ausgewiesenen Flächen für Wald und Natur-

schutzgebiete wird darauf hingewiesen, dass 50Hertz als Übertragungsnetzbe-

treiber gemäß § 11 - 14 EnWG n. F. i. V. m. der DIN EN 50341 (DIN VDE 0210) 

verpflichtet ist, zur Wahrung der technischen Sicherheit/Betrieb der Hochspan-

nungsfreileitung, Trassenpflegemaßnahmen durchzuführen.  Alle Arbeiten, Bau-

vorhaben und Pflanzmaßnahmen, die im Freileitungsbereich der o. g. 

https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/umwelt/wasser/gewaesserschutz-und-entwicklung/europaeische-wasserrahmenrichtlinie-im-ueberblick/
https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/umwelt/wasser/gewaesserschutz-und-entwicklung/europaeische-wasserrahmenrichtlinie-im-ueberblick/
https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/umwelt/wasser/gewaesserschutz-und-entwicklung/europaeische-wasserrahmenrichtlinie-im-ueberblick/
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Hochspannungsfreileitungen geplant oder durchgeführt werden sollen, sind zur 

gesonderten Prüfung und Stellungnahme bei 50Hertz Transmission GmbH, Regi-

onalzentrum Ost, Standort Lübbenau, Sigmund-Bergmann-Straße 1, 03222 Lüb-

benau/Spreewald (E-Mail: leitungsauskunft-rzost@50hertz.com ) einzureichen. 

6.3.4 Kraftwerk Jänschwalde 

Auf dem Gelände des Kraftwerkstandorts Jänschwalde entsteht nach Beendigung 

der Kohleverstromung im Jahr 2028 ein innovatives Speicherkraftwerk. Dort soll unter 

anderem Wasserstoff erzeugt und genutzt werden, als auch eine großtechnische Spei-

cherung von Strom aus erneuerbaren Energien erfolgen. 

Für das geplante innovative Speicherkraftwerk liegt ein Gutachten zur Ermittlung des 

angemessenen Sicherheitsabstands vor. Der Gutachter empfiehlt einen angemesse-

nen Sicherheitsabstand von 200 m für anliegende Bebauungen um die Grenze des 

Betriebsbereichs festzulegen. 

6.3.5 Sonstiges 

Sollten gewerbliche Bauflächen der Ansiedlung von Anlagen mit einem Betriebsbe-

reich nach § 3 Abs. 5a BImSchG dienen, sind die Auswirkungen schwerer Unfälle im 

Sinne von § 50 BImSchG in die Betrachtungen der Auswirkungen aufzunehmen. Grund-

lage hierfür ist der Leitfaden KAS 18 “Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebs-

bereichen nach der Störfallverordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen 

der Bauleitplanung zur Umsetzung des § 50 BImSchG“.  

mailto:leitungsauskunft-rzost@50hertz.com
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7 Flächennutzungspläne der Gemeinden 

7.1 FNP der Gemeinde Drachhausen/Hochoza 

Die Gemeinde Drachhausen/Hochoza ist die westlichste Gemeinde des Amtes Peitz 

und ist überregional bekannt für ihr Dorf- und Erntefest, welches jedes Jahr im Septem-

ber stattfindet. Zusätzlich prägen sorbische Traditionen und Bräuche die Gemeinde 

das ganze Jahr hinüber. In den kommenden Jahren gilt es aus planerischer Sicher die 

bestehende Dorfstruktur in Drachhausen zu stärken und sich bei Bedarf geordnet wei-

terzuentwickeln.  

Einen rechtsgültigen FNP hat die Gemeinde Drachhausen nicht. Seit 1998 gilt eine Klar-

stellungssatzung (Überarbeitung 2024) welche die bebauten Ortsteile darstellt. Für eine 

Weiterentwicklung ist auch im bestehenden Innenbereich ein Nachverdichtungspo-

tenzial vorhanden. So sind in jedem Gemeindeteil einzelne Flächen dem Innenbereich 

zuzuordnen und bislang unbebaut. 

7.1.1 Bauflächen 

Alle Bauflächen sind entsprechend der Klarstellungssatzung (mit Ergänzung) und der 

aktuellen Bebauung dargestellt. 

Wohnbauflächen 

Es werden ergänzend dazu folgenden B-Pläne dargestellt: 

• B-Plan „Sand-Kugelfang“, in Kraft getreten am 25.03.2009 (Art der baulichen 

Nutzung: allg. Wohngebiet) 

• B-Plan „Am Auenrand“, in Kraft getreten am 28.11.2012 (Art der baulichen Nut-

zung: allg. Wohngebiet und Mischgebiet) 

• B-Plan „An der Dorfstraße“, in Kraft getreten am 25.05.2022 (Art der baulichen 

Nutzung: allg. Wohngebiet) 

Gemischte Bauflächen 

Es wird ergänzend dazu folgender B-Plan dargestellt: 

• B-Plan „Am Auenrand“, in Kraft getreten am 28.11.2012 (Art der baulichen Nut-

zung: allg. Wohngebiet und Mischgebiet) 
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Sondergebiete 

Zusätzlich zu den Wohnbauflächen, wird auch ein Sondergebiet dargestellt. Dabei 

handelt es sich um ein Sondergebiet im Süden von Drachhausen mit der Zweckbe-

stimmung Tierzucht. 

7.1.2 Flächen für den Gemeinbedarf 

In der Gemeinde Drachhausen sind fünf Gemeinbedarfsflächen mit sechs verschiede-

nen Zweckbestimmungen dargestellt. Im Gemeindeteil Dorf ist das Heimatmuseum 

"Kólasko" als auch die Kirche der Gemeinde neben einer kommunalen Einrichtung zu 

finden. Außerdem gibt es eine Kindertagesstätte, eine Freiwillige Feuerwehr und das 

Sportsvereinsheim des SV Drachhausen e.V. 1913.  

Eine Auflistung aller Gemeinbedarfsflächen ist im Anhang 13.1 zu sehen. 

7.1.3 Verkehrsflächen 

Durch die Gemeinde Drachhausen verläuft von West gen Ost die Landesstraße L50, 

die weiter Richtung Kolkwitz bzw. auf die B 168 führt. Von Süden schließt die Kreisstraße 

K7138 an, welche Anschluss an die L 50 bzw. die B 168 hat.  

7.1.4 Flächen für Ver- und Entsorgung 

In der Gemeinde Drachhausen sind keine Flächen für Ver- und Entsorgung vorhanden. 

7.1.5 Grünflächen 

In westlicher Siedlungslage entlang der Landesstraße 50 befindet sich der Friedhof der 

Gemeinde Drachhausen. Nordöstlich gelegen befinden sich zwei Sportplätze mit ei-

nem angrenzenden Spielplatz. 

7.1.6 Wasserflächen 

Im Süden der Gemeinde Drachhausen verläuft der Fluss Malxe.  

Darüber hinaus gibt es einzelne kleine Stehgewässer im südlichen und nördlichen Be-

reich der Gemeinde im Wald. 

7.1.7 Flächen für Landwirtschaft und Wald 

Die Gemeinde Drachhausen ist geprägt von einem dichten Waldgebiet, welches den 

Ortskern fast vollkommen umschließt. Im Norden der Gemeinde grenzt eine landwirt-

schaftliche Nutzfläche an, welche zum Gebiet der „Lieberoser Heide“ zählt. 
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7.1.8 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

Die Ortslage Drachhausen ist nahezu vollständig von einem SPA-Gebiet umgeben. 

Ausnahmen sind die bereits überbauten Bereiche. Außerdem befinden sich folgende 

Naturschutzgebiete (NSG) und Flora-Fauna-Habitate (FFH) in der Gemeinde: 

Tabelle 5 Schutzgebiete in der Gemeinde Drachhausen 

Bezeichnung Gebietsart 

Lieberoser Endmoräne NSG 

Tannenwald NSG 

Spreewald und Lieberoser Endmoräne SPA 

Lieberoser Endmoräne und Staakower Läuche FFH 

Spree FFH 

7.1.9 Flächen mit Regelungen für den Denkmalschutz 

Der historische Ortsteil Dorf ist ein Bodendenkmal. Der Ortskern um die Kirche ist eine 

Gesamtanlage, welche unter Denkmalschutz steht. 

Im südlichen Teil des Gemeindegebiets befinden sich mehrere Bodendenkmale. 

Eine genaue Auflistung aller Boden- und Baudenkmale erfolgt im Anhang 13.3 und 

13.4. 

7.1.10 Sonstige Planzeichen 

Im Norden der Gemeinde im Wald befindet sich eine große Fläche mit einer erhebli-

chen Altlastenkonzentration. Hier war früher ein militärischer Übungsplatz. Darüber hin-

aus gibt es vereinzelte Flächen, welche mit umweltgefährdenden Stoffen belastet 

sind. Diese sind innerorts größtenteils auf industriell und gewerblichen genutzten Flä-

chen vorhanden. Hierbei kann es sich einerseits um bestätigte Altlastenstandorte han-

deln, als auch um sanierte Altlastenstandorte oder Verdachtsflächen. 

7.1.11 Nachrichtliche Übernahmen 

Im Westen der Gemeinde befindet sich die Vorbehaltsfläche VH15 des Sachlichen 

Teilregionalplan II "Gewinnung und Sicherung oberflächennaher Rohstoffe". Im Süden 

Drachhausens befindet sich ein Hochwasserrisikogebiet HQextrem. 
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7.1.12 Planzeichen ohne Normcharakter 

In der Gemeinde gibt es keine Planinhalte mit Planzeichen ohne Normcharakter. 

7.1.13 Planungs- und Potenzialflächen in der Gemeinde Drachhausen 

Gemischte Bauflächen und Wohnbauflächen: 

Im Rahmen der Eigenentwicklungsoption (EEO) werden gemischte Bauflächen sowie 

Wohnbauflächen betrachtet, die den örtlichen Bedarf decken und die nachhaltige 

Entwicklung der Gemeinden fördern. Dabei wird die Eigenentwicklungsoption auf Ba-

sis der Einwohnerzahl und des geltenden Entwicklungskonzepts ermittelt. 

Gemäß der Gemeinsamen Landesplanung hat die Gemeinde Drachhausen eine Ei-

genentwicklungsoption von 0,9 ha. 

Die Planungsflächen für Wohnbau- und gemischte Bauflächen in der Gemeinde 

Drachhausen sind: 

• Dorfstraße Aue Drachhausen: Im Ortsteil Aue kann auf einer Fläche von ca. 0,4 

ha eine dörflich genutzte Fläche entstehen, die sowohl für Einfamilienhäuser als 

auch für ein Gehöft geeignet ist. 

• Aue bei der Agrargenossenschaft: östlich der örtlichen Agrargenossenschaft 

gelegen können in einer Baulücke im Umfang von ca. 0,35 ha ca. 3 EFH oder 

ein Gehöft entstehen. 

• Dorfstraße/Heide Drachhausen: nördlich des östlichen Ortsausgangs kann rück-

seitig an ein bestehendes Wohngebäude auf ca. 0,3 ha Platz geschaffen wer-

den für 1-2 weitere Wohnhäuser. 

Eine detaillierte Analyse dieser Flächen ist in Form von Steckbriefen im Anhang 13.6. 

enthalten. Dort werden die Flächen kurz beschrieben und anhand verschiedener Kri-

terien bewertet. Neben städtebaulichen und umweltplanerischen Aspekten werden 

Maßnahmen zur Minimierung von Eingriffen in die Natur vorgeschlagen. Abschließend 

wird jede Fläche in einer Zusammenfassung final bewertet. 

Gewerbliche und Sonderbauflächen: 

Im nächsten Schritt werden die gewerblichen und Sonderbauflächen betrachtet. 

Diese Flächen dienen der Ansiedlung von Unternehmen, der Schaffung von Arbeits-

plätzen und der Sicherung spezieller Infrastrukturbedarfe. Sie werden gezielt für die 
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wirtschaftliche Entwicklung der Region ausgewiesen und sind essenziell für die Diversi-

fikation des Standortportfolios. 

Die Gemeinde Drachhausen hat keine solchen Flächen als Planflächen ausgewiesen. 

Langfristige Potenzialflächen: 

Abschließend werden die Wohnbau- und gemischten Flächen aufgezählt, die über 

die Eigenentwicklungsoption hinausgehen. Diese Flächen sind für die langfristige städ-

tebauliche und infrastrukturelle Entwicklung vorgesehen. 

In der Gemeinde Drachhausen werden keine weiteren Flächen für die langfristige 

Siedlungsentwicklung im Beiplan dargestellt.  
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7.2 FNP der Gemeinde Drehnow/Drjenow 

Drehnow/Drjenow liegt inmitten einer reizvollen Landschaft und überzeugt durch sei-

nen dörflichen Charakter und die Nähe zur Natur. Die Gemeinde ist bekannt für ihre 

Gemeinschaftsaktivitäten und bietet den Bewohnern ein ruhiges und naturnahes Um-

feld. In den kommenden Jahren gilt es aus planerischer Sicher die bestehende 

Dorfstruktur in Drehnow zu stärken und sich bei Bedarf geordnet weiterzuentwickeln. 

Einen rechtsgültigen FNP hat die Gemeinde Drehnow nicht. Seit 1996 gilt eine Außen-

bereichssatzung welche den bebauten Wohnbereich „Auf dem Berge“ im Außenbe-

reich darstellt. Hier sind Wohnanlagen gemäß § 4 Abs. 4 BauGB-Maßnahmengesetz 

zulässig, insofern erfolgt eine Darstellung als Wohnbaufläche im Bestand. Für eine Wei-

terentwicklung ist im bestehenden Innenbereich ein Nachverdichtungspotenzial vor-

handen. So sind in der gesamten Ortslage einzelne Flächen dem Innenbereich zuzu-

ordnen und bislang unbebaut. 

7.2.1 Bauflächen 

Alle Bauflächen sind entsprechend der Außenbereichssatzung und der aktuellen Be-

bauung dargestellt. 

Gemischte Bauflächen 

Es wird ergänzend dazu folgender B-Plan dargestellt: 

• Vorhaben- und Erschließungsplan „Erweiterung Zimmerei Hannusch“, in Kraft 

getreten am 29.01.2020 (Art der baulichen Nutzung: Herstellung eines Wohn-

hauses und zwei gewerblich genutzter Gebäude) 

• B-Plan „Neubau Lagerhalle“, in Kraft getreten am 05.12.2002 (Art der baulichen 

Nutzung: Lagerhalle) 

Sondergebiete 

Zusätzlich zu den genannten Bauflächen ist auch ein Sondergebiet dargestellt. Dabei 

handelt es sich um ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Tierzucht. 

7.2.2 Flächen für den Gemeinbedarf 

In Drehnow gibt es vier Gemeinbedarfsflächen mit unterschiedlichen Zweckbestim-

mungen. Die jetzige Kita in der Hauptstraße 34 soll gemäß Grundsatzbeschluss für die 

nächsten 10 Jahre (bis Ende 2034) erhalten bleiben, und gleichzeitig ein Konzept für 
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ein kommunales Begegnungszentrum für Kita und Vereine am Sportplatz Drehnow er-

arbeitet werden. 

Hier liegt auch das Vereinsheim des SV Eintracht Drehnow e.V.. Im Zentrum der Ge-

meinde befinden sich Feuerwehr, eine kommunale Einrichtung sowie die Kirche. Eine 

Auflistung aller Gemeinbedarfsflächen ist im Anhang 13.1 zu sehen. 

7.2.3 Verkehrsflächen 

Nördlich der Ortslage Drehnow verläuft von West nach Ost die Landesstraße L50, die 

Richtung Kolkwitz bzw. auf die B168 führt. Die Kreisstraße K7138 verläuft durch die Orts-

lage und schließt an die L50 bzw. B168 an. 

Durch Drehnow verlaufen der Gurkenradweg, die Historische Stadtkerne-Route und 

der Spreeradweg. 

7.2.4 Flächen für Ver- und Entsorgung 

In der Gemeinde Drehnow gibt es abgesehen von oberirdischen Stromleitungen keine 

flächigen Ver- oder Entsorgungsanlagen. 

Durch das Gemeindegebiet verlaufen Hochspannungsleitungen eines Netzbetreibers. 

Es wird auf eine beschränkte Nutzbarkeit der Flächen, welche sich in 35 m Entfernung 

zu diesen Leitungen befinden, verwiesen. Innerhalb dieser Flächen gilt ein beschränk-

tes Bau- und Einwirkungsverbot mit Nutzungs- und Höhenbeschränkungen für Dritte.  

Nördlich der Ortslage befinden sich insgesamt sieben Windkraftanlagen. 

7.2.5 Grünflächen 

In nördlicher Siedlungslage, angrenzend zum Wald, befindet sich der Friedhof der Ge-

meinde Drehnow. Östlich davon, in Ortsrandlage, befindet sich darüber hinaus ein 

Sportplatz. Er ist Spielstätte des SV Eintracht Drehnow e. V. 

7.2.6 Wasserflächen 

Südlich der Ortslage Drehnow verläuft der Fluss Malxe als auch kleine Fließe. Darüber 

hinaus gibt es ein stehendes Gewässer westlich der Ortslage an der K7138. 

7.2.7 Flächen für Landwirtschaft und Wald 

Die Gemeinde Drehnow ist geprägt von landwirtschaftlichen Nutzflächen, welche 

den Ort fast vollkommen umschließen. Im Nordwesten der Gemeinde grenzt dichter 

Wald an. 
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7.2.8 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

Die Ortslage Drehnow ist nahezu vollständig von einem SPA-Gebiet umgeben. Aus-

nahmen sind die bereits überbauten Bereiche. Außerdem befinden sich folgende Na-

turschutzgebiete (NSG) und Flora-Fauna-Habitate (FFH) in der Gemeinde: 

Tabelle 6: Schutzgebiete in der Gemeinde Drehnow 

Bezeichnung Gebietsart 

Peitzer Teiche mit dem Teichgebiet Bärenbrück und Laßzinswiesen NSG 

Spreewald und Lieberoser Endmoräne SPA 

Peitzer Teiche FFH 

Spree FFH 

Hinsichtlich des Naturschutzgebiets „Peitzer Teiche mit dem Teichgebiet Bärenbrück 

und Laßzinswiesen“ herrscht eine unsichere Rechtslage. Diese ist in Kapitel 6.2.8 genau 

erläutert. 

7.2.9 Flächen mit Regelungen für den Denkmalschutz 

Der Ortskern der Gemeinde Drehnow ist ein Bereich mit Bodendenkmalen. Innerhalb 

dieses Bereichs steht die alte Schule unter Denkmalschutz. Darüber hinaus befinden 

sich westlich und südlich der Ortslage einige Naturdenkmäler. Eine genaue Auflistung 

aller Boden- und Baudenkmale erfolgt im Anhang 13.3-13.4. 

7.2.10 Sonstige Planzeichen 

In der Gemeinde Drehnow gibt es vereinzelte Flächen, welche mit umweltgefährden-

den Stoffen belastet sind. Diese sind innerorts in dem Sondergebiet sowie zweimal im 

Zusammenhang mit Wohnnutzungen anzutreffen. Darüber hinaus gibt es zwei Flächen 

innerhalb des Waldes. Hierbei kann es sich einerseits um bestätigte Altlastenstandorte 

handeln, als auch um sanierte Altlastenstandorte oder Verdachtsflächen. 

7.2.11 Nachrichtliche Übernahmen 

Darüber hinaus verläuft im südlichen Bereich der Gemeinde die geplante Trasse für 

den Transport von Wasserstoff (H2-Trasse). Bislang sind keine lagegenauen Pläne vor-

handen. Die aktuellen Planungen sehen einen Ausbau bis 2035 vor. 
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Im südlichen Bereich der Gemeinde verläuft ein Hochwassergebiet, das jedoch ledig-

lich mit einer geringen Gefahr (HQ100) bewertet ist (s. Abb. 37). 

 

Abbildung 37 Hochwasserrisikogebiete (HQ100) in Drehnow, eigene Darstellung 

7.2.12 Planzeichen ohne Normcharakter 

In der Gemeinde gibt es keine Planinhalte mit Planzeichen ohne Normcharakter. 
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7.2.13 Planungs- und Potenzialflächen in der Gemeinde Drehnow 

Gemischte Bauflächen und Wohnbauflächen: 

Im Rahmen der Eigenentwicklungsoption (EEO) werden gemischte Bauflächen sowie 

Wohnbauflächen betrachtet, die den örtlichen Bedarf decken und die nachhaltige 

Entwicklung der Gemeinden fördern. Dabei wird die Eigenentwicklungsoption auf Ba-

sis der Einwohnerzahl und des geltenden Entwicklungskonzepts ermittelt. 

Gemäß der Gemeinsamen Landesplanung hat die Gemeinde Drehnow eine Eigen-

entwicklungsoption von 0,6 ha. 

Die Planungsflächen für Wohnbau- und gemischte Bauflächen in der Gemeinde 

Drehnow sind: 

• Nordweg: Südlich des Friedhofs bietet sich die Gelegenheit, auf einer Fläche 

von ca. 0,6 ha eine Baulücke mit einer dörflichen Bebauung zu schließen, die 

Platz für Einfamilienhäuser und Gehöfte schafft. 

• Erweiterung Dorfgewerbe: Eine Fläche von ca. 0,7 ha kann als Erweiterung für 

ein dörfliches, nicht störendes Gewerbe genutzt werden, das sich harmonisch 

in die Umgebung einfügt. 

Eine detaillierte Analyse dieser Flächen ist in Form von Steckbriefen im Anhang 13.6 

enthalten. Dort werden die Flächen kurz beschrieben und anhand verschiedener Kri-

terien bewertet. Neben städtebaulichen und umweltplanerischen Aspekten werden 

Maßnahmen zur Minimierung von Eingriffen in die Natur vorgeschlagen. Abschließend 

wird jede Fläche in einer Zusammenfassung final bewertet. 

Gewerbliche und Sonderbauflächen: 

Im nächsten Schritt werden die gewerblichen und Sonderbauflächen betrachtet. 

Diese Flächen dienen der Ansiedlung von Unternehmen, der Schaffung von Arbeits-

plätzen und der Sicherung spezieller Infrastrukturbedarfe. Sie werden gezielt für die 

wirtschaftliche Entwicklung der Region ausgewiesen und sind essenziell für die Diversi-

fikation des Standortportfolios. 

Die Gemeinde Drehnow hat keine solchen Flächen als Planflächen ausgewiesen. 
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Langfristige Potenzialflächen: 

Abschließend werden die Wohnbau- und gemischten Flächen aufgezählt, die über 

die Eigenentwicklungsoption hinausgehen. Diese Flächen sind für die langfristige städ-

tebauliche und infrastrukturelle Entwicklung vorgesehen.  

Die Potenzialflächen für die langfristige Vision der Siedlungsentwicklung in der Ge-

meinde Drehnow sind: 

• Nordweg Erweiterung: Westlich des Friedhofs kann auf einer Fläche von ca. 0,3 

ha eine Lückenbebauung umgesetzt werden, die sowohl Einfamilienhäuser als 

auch Gehöfte ermöglicht. 

• Eichenweg: Östlich des Friedhofs bietet sich auf einer Fläche von ca. 0,7 ha die 

Option, eine Spiegelbebauung mit Einfamilienhäusern oder Gehöften zu reali-

sieren. 

• Hauptstraße Präsidentengraben: Am östlichen Dorfausgang könnte auf einer 

Fläche von ca. 0,2 ha durch die Bebauung einer Baulücke ein Einfamilienhaus 

entstehen. 
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7.3 FNP der Gemeinde Heinersbrück/Móst 

Heinersbrück bietet eine ländliche Atmosphäre, geprägt von traditionellem Dorfleben. 

Die Gemeinde liegt nahe den ehemaligen Tagebauflächen und plant, von deren Re-

naturierung zu profitieren. Ziel ist es, den dörflichen Charakter zu stärken und eine 

nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. 

Heinersbrück hat keinen rechtsgültigen FNP. Die Bauflächen werden entsprechend 

der Klarstellungs- und Abrundungssatzungen für den Ortsteil Heinersbrück und den 

Wohnteil Radewiese aus dem Jahr 1997 dargestellt. Für eine Weiterentwicklung ist 

auch im bestehenden Innenbereich ein Nachverdichtungspotenzial vorhanden. So 

sind in jedem Gemeindeteil einzelne Flächen dem Innenbereich zuzuordnen und bis-

lang unbebaut. 

7.3.1 Bauflächen 

Alle Flächen sind entsprechend der aktuellen Bebauung dargestellt. 

Wohnbauflächen 

Es wird ergänzend dazu folgender B-Plan dargestellt: 

• B-Plan „Forster Straße“, in Kraft getreten am 19.01.2000 (Art der baulichen Nut-

zung: Allgemeines Wohngebiet) 

• B-Plan „Bebauungsplan Eigenheimsiedlung „Schertkin“, in Kraft getreten am 

10.04.2003 (Art der baulichen Nutzung: Kleinsiedlungsgebiet; Allgemeines 

Wohngebiet) 

Gemischte Bauflächen 

Es werden ergänzend dazu folgende B-Pläne dargestellt: 

• B-Plan „Stuhlkontor II Peitzer Straße 16“, in Kraft getreten am 04.05.2011, 1. Än-

derung am 24.03.2016 (Art der baulichen Nutzung: Errichtung eines Stuhlkontors 

mit dazugehöriger Betriebswohnung) 

Gewerbliche Bauflächen 

Es werden ergänzend dazu folgende B-Pläne dargestellt: 

• B-Plan „Stuhlkontor Hauptstraße 34b“, in Kraft getreten am 08.11.2006 (Art der 

baulichen Nutzung: Gewerbegebiet) 
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7.3.2 Flächen für den Gemeinbedarf 

In der Gemeinde Heinersbrück sind mehrere Gemeinbedarfsflächen mit verschiede-

nen Zweckbestimmungen dargestellt. Soziale Einrichtungen umfassen die KITA-Kinder-

hort in der Hauptstraße sowie die Kita "Im Zeichen der Linde" in der Hornoer Straße. Die 

evangelische Kirche befindet sich ebenfalls in der Hauptstraße. Für den Brandschutz 

sorgen drei Freiwillige Feuerwehren in den Ortsteilen Heinersbrück, Grötsch und Rade-

wiese. Zusätzlich gibt es kommunale Einrichtungen in Heinersbrück und Grötsch, die als 

kulturelle Treffpunkte für die Einwohner dienen. 

Eine Auflistung aller Gemeinbedarfsflächen ist im Anhang 13.1 zu sehen. 

7.3.3 Verkehrsflächen 

Von Norden nach Westen verläuft die Bundesstraße B97 durch die Gemeinde. Sie führt 

nach Cottbus/Dresden bzw. Richtung Guben. Nördlich der Ortslage Heinersbrück ver-

läuft die Landesstraße L474, die aus Peitz kommend an die B97 anschließt. Die K7135 

verbindet den OT Heinersbrück mit dem OT Grötsch und die K7139 verbindet den OT 

Heinersbrück mit dem Wohnteil Radewiese. 

Durch das Gemeindegebiet verläuft der Radfernweg „Niederlausitzer Bergbautour“. 

7.3.4 Flächen für Ver- und Entsorgung 

In der Gemeinde Heinersbrück gibt es flächige Ver- und Entsorgungsanlagen in Form 

einer Druckerhöhungsstation in der Jänschwalder Straße 40 sowie der Umspannwerke 

Heinersbrück 1 und 2 an der B97. Zusätzlich verlaufen durch das Gemeindegebiet 

oberirdische Stromleitungen. Es wird auf eine beschränkte Nutzbarkeit der Flächen, 

welche sich in 25 m Entfernung zu diesen Leitungen befinden, verwiesen. Innerhalb 

dieser Flächen gilt ein beschränktes Bau- und Einwirkungsverbot mit Nutzungs- und Hö-

henbeschränkungen für Dritte. Im Süden der Gemeinde entstehen drei Windkraftan-

lagen im Vorranggebiet Wind VR-WEN 20. Eine Auflistung aller flächigen Ver- und Ent-

sorgungsflächen ist im Anhang 13.2 zu sehen. 

7.3.5 Grünflächen 

Nördlich der Ortslage Radewiese, westlich der Ortslage Heinersbrück sowie im Wald-

stück nahe des Ortsteils Grötsch befinden sich Friedhöfe. Darüber hinaus gibt es im 

Gemeindegebiet zwei Spielplätze. Sie befinden sich in Radewiese sowie am 
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Gemeindezentrum Grötsch. Der einzige Sportplatz der Gemeinde befindet sich in Hei-

nersbrück. 

7.3.6 Wasserflächen 

Von Norden nach Osten verläuft durch die Gemeinde Heinersbrück die Malxe. Mit der 

Einstellung der Kohleförderung bzw. Wiedernutzbarmachung der Bergbaufolgeland-

schaft soll auch der Unterlauf der Malxe, wieder mit dem Oberlauf verbunden werden. 

Seit den 1980er Jahren sind diese beiden Läufe durch den Aufschluss des ehemaligen 

Tagebaus Jänschwalde getrennt.  

Östlich von Heinersbrück entsteht in den nächsten Jahren der Heinersbrücker See. Ent-

lang des Sees sollen naturnahe Nutzungen für Freizeit und Tourismus entstehen. 

Weitere stehende Gewässer befinden sich östlich der Ortslage Heinersbrück sowie 

ganz im Süden der Gemeinde. 

Zudem ist eine Retentionsfläche (Überflutungsfläche) an der Grenze zum ehemaligen 

Tagebau Jänschwalde dargestellt. Sie dient der Regulierung des Wasserhaushalts.  

7.3.7 Flächen für Landwirtschaft und Wald 

Die Gemeinde Heinersbrück ist großflächig von Flächen für die Landwirtschaft ge-

prägt. Östlich und südlich befinden sich vereinzelte Waldflächen. 

7.3.8 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

Die Gemeinde Heinersbrück befindet sich großflächig im Bereich eines Europäischen 

Vogelschutzgebiets (SPA). Es handelt sich um folgendes SPA-Gebiet: 

Tabelle 7: Schutzgebiete in der Gemeinde Heinersbrück 

Bezeichnung Gebietsart 

Spreewald und Lieberoser Endmoräne SPA 

7.3.9 Flächen mit Regelungen für den Denkmalschutz 

Ein großer Teil der Ortslage Heinersbrück befindet sich in einem Bereich mit Boden-

denkmalen. Innerhalb dieses Bereichs steht die Kirche mit umliegenden Werken unter 

Denkmalschutz. Außerhalb des Bereichs befindet sich ein weiteres Baudenkmal. 

Eine genaue Auflistung aller Boden-, Bau- und Naturdenkmale erfolgt im Anhang 13.3-

13.4. 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  100 

7.3.10 Sonstige Planzeichen 

Im Gemeindegebiet sind vereinzelte Flächen vorhanden, die mit umweltgefährden-

den Stoffen belastet sind. Diese befinden sich überwiegend außerhalb von Bauflä-

chen. Bei den belastetsten Bauflächen handelt es sich um ein Sondergebiet sowie drei 

gemischte Bauflächen mit Wohnnutzung. Hierbei kann es sich einerseits um bestätigte 

Altlastenstandorte handeln, als auch um sanierte Altlastenstandorte oder Verdachts-

flächen. 

7.3.11 Nachrichtliche Übernahmen 

Die Gemarkungsgrenzen sind nachrichtlich übernommen worden. 

Mit der Sicherheitslinie wird die Fläche umschlossen, auf welcher unmittelbare Auswir-

kungen der Abbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen auf die Geländeoberfläche nicht 

ausgeschlossen werden können, so dass ggf. Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren 

erforderlich sind. Ihre Übernahme in räumlich und/oder sachlich betroffene Planungen 

ist deshalb geboten. Nachrichtlich sind außerdem die zu wiederherstellenden Flächen 

gemäß des ABP Tagebau Jänschwalde übernommen. 

Innerhalb dieser ehemaligen Abbauflächen befindet sich das Windvorranggebiet aus 

dem Entwurf des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung (Stand September 

2023). Hier sollen drei Windkraftanlagen entstehen. 

7.3.12 Planzeichen ohne Normcharakter 

Östlich an die B97 sowie südlich an die K7135 anschließend sind zwei geplante Orts-

verbindungsstraßen dargestellt. Durch die Schließung des Tagebaus Jänschwalde und 

die Wiedernutzbarmachung der Flächen, sollen Querverbindungen von Heinersbrück 

und Grötsch in Richtung Grießen und Briesnig erfolgen. 
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7.3.13 Planungs- und Potenzialflächen in der Gemeinde Heinersbrück 

Gemischte Bauflächen und Wohnbauflächen: 

Im Rahmen der Eigenentwicklungsoption (EEO) werden gemischte Bauflächen sowie 

Wohnbauflächen betrachtet, die den örtlichen Bedarf decken und die nachhaltige 

Entwicklung der Gemeinden fördern. Dabei wird die Eigenentwicklungsoption auf Ba-

sis der Einwohnerzahl und des geltenden Entwicklungskonzepts ermittelt. 

Gemäß der Gemeinsamen Landesplanung verfügt die Gemeinde Heinersbrück über 

eine Eigenentwicklungsoption (EEO) von 0,6 ha. Ein B-Plan von 2003 mit knapp 2 ha 

wird darauf angerechnet, wodurch die EEO aktuell entfällt. Folgende gemischte Bau-

fläche wird als Potenzial dargestellt: 

• Gewerbefläche Hauptstraße: Im Zentrum der Gemeinde, westlich des Sportplat-

zes, kann eine bestehende kleine Mischbaufläche mit gewerbenaher Nutzung 

auf einer Fläche von ca. 0,1 ha rückseitig erweitert werden. Eine Inanspruch-

nahme der EEO ist bei einer gewerblichen Nutzung nicht fällig. 

Gewerbliche und Sonderbauflächen: 

Im nächsten Schritt werden die gewerblichen und Sonderbauflächen betrachtet. 

Diese Flächen dienen der Ansiedlung von Unternehmen, der Schaffung von Arbeits-

plätzen und der Sicherung spezieller Infrastrukturbedarfe. Sie werden gezielt für die 

wirtschaftliche Entwicklung der Region ausgewiesen und sind essenziell für die Diversi-

fikation des Standortportfolios. In der Gemeinde Heinersbrück werden keine geplan-

ten Flächen für Gewerbe und Sonderbauflächen dargestellt. 

Langfristige Potenzialflächen: 

Abschließend werden die Wohnbau- und gemischten Flächen aufgezählt, die über 

die Eigenentwicklungsoption hinausgehen. Diese Flächen sind für die langfristige städ-

tebauliche und infrastrukturelle Entwicklung vorgesehen. 

Die Potenzialflächen für die langfristige Vision der Siedlungsentwicklung in der Ge-

meinde Heinersbrück sind: 

▪ Briesniger Straße: Im Osten der Gemeinde, angrenzend an den Wald, können 

auf einer Fläche von ca. 0,6 ha Einfamilienhäuser entstehen. 

▪ An der Hauptstraße: Entlang der Verbindungsstraße nach Bärenbrück bietet 

eine Fläche von ca. 0,6 ha Platz für Einfamilienhäuser oder Gehöfte.  
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7.4 FNP der Gemeinde Jänschwalde/Janšojce 

Jänschwalde ist geprägt von sorbischen Traditionen und den renaturierten Flächen 

des ehemaligen Tagebaus. Die Gemeinde plant, diese Landschaft in die Entwicklung 

einzubeziehen, um nachhaltigen Nutzen für Natur und Einwohner zu schaffen und die 

Dorfstruktur zu erhalten. Mit Entwicklungen wie dem GRAL stellt sich die Gemeinde 

nachhaltig für die Zukunft auf. Dazu zählt auch das Erzeugen von erneuerbaren Ener-

gien in Form von Windkraftanlagen in der Nähe des Industrie- und Gewerbeparks Jän-

schwalde (s. Abb. 38). 

 

Abbildung 38 Betrachtungsbereich potenzielle Fläche zur Erzeugung von Windenergie gemäß Grund-

satzbeschluss, angrenzend Bebauungsplan „Gewerbe- und Industriepark Jänschwalde“ 

Jänschwalde hat drei rechtsgültige Flächennutzungspläne (FNP): OT Grießen, OT Jän-

schwalde und OT Drewitz, alle gültig seit 2003. Die FNPs vom OT Jänschwalde und OT 

Drewitz wurden 2021 zuletzt teilgeändert, um Flächen des ehemaligen Flugplatzes 

Cottbus-Drewitz zu ergänzen. Sie bilden die bebauten Ortsteile ab und ergänzen die 

Klarstellungs-, Abrundungs- und Außenbereichssatzung für OT Jänschwalde (1997). In 

den Außenbereichsflächen im Nordosten sind Wohnanlagen nach § 4 Abs. 4 BauGB-
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Maßnahmengesetz zulässig. Zudem gelten die Innenbereichssatzung für OT Grießen 

(1996) und die Ergänzungssatzung für OT Drewitz (2003). 

7.4.1 Bauflächen 

Alle Flächen sind entsprechend der aktuellen Bebauung dargestellt. Ergänzend dazu 

werden folgende Pläne dargestellt. 

Wohnbauflächen 

• B-Plan „Chausseestraße“, in Kraft getreten am 02.04.2012 (Art der baulichen 

Nutzung: Kleinsiedlungsgebiet) 

Gemischte Bauflächen 

• B-Plan „Flur 3, Flurstück 483, 1. Änderung“, in Kraft getreten am 18.08.2011 (Art 

der baulichen Nutzung: Mischgebiet) 

Gewerbliche Bauflächen 

• B-Plan „Gewerbe- und Industriepark Jänschwalde“, (Art der baulichen Nut-

zung: Industriegebiet, Gewerbegebiet) 

Sondergebiete 

• B-Plan „Photovoltaik-Freiflächenanlage, Flugplatz Cottbus-Drewitz“ in Kraft ge-

treten am 28.07.2011 (Art der baulichen Nutzung: Sondergebiet Photovoltaik) 

7.4.2 Flächen für den Gemeinbedarf 

In der Gemeinde Jänschwalde sind vielfältige Gemeinbedarfsflächen mit unter-

schiedlichen Zweckbestimmungen vorhanden. Bildungsangebote umfassen die Kra-

bat-Grundschule in Jänschwalde-Ost, während die Kita Lutki in derselben Ortschaft 

die Kinderbetreuung übernimmt. Mehrere Kirchen, darunter die Kirche in Jänsch-

walde-Dorf, die Wehrkirche Grießen und die Dorfkirche Drewitz, prägen das religiöse 

Leben der Gemeinde. Für den Brandschutz sorgen Freiwillige Feuerwehren in Jänsch-

walde-Dorf, Grießen und Drewitz. Kulturelle Begegnungen ermöglicht das Wendisch-

Deutsche Heimatmuseum mit Pfarrscheune und Stallgebäude in Jänschwalde-Dorf. 

Zudem dient die kommunale Einrichtung in der Gubener Straße als zentraler Treffpunkt 

für Veranstaltungen und Aktivitäten. Eine Auflistung aller Gemeinbedarfsflächen ist im 

Anhang 13.1 zu sehen. 
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7.4.3 Verkehrsflächen 

Durch den Ortsteil Grießen verläuft die Bundesstraße B112 zwischen Forst (Lausitz) und 

bis kurz vor Küstrin. Horizontal durch die Gemeinde verläuft die Bundesstraße 97. Sie 

führt nach Cottbus/Dresden bzw. Richtung Guben.  Im Norden der Gemeinde verläuft 

von Ost nach West die Landesstraße L50. Sie führt weiter auf die B320 bei Schenkendö-

bern bzw. die B168 bei Peitz. Die Landesstraße L502 führt weiter auf die B168 bei Peitz 

bzw. die B97. K7141. Die Kreisstraße K7139 führt von der L502 weiter nach Radewiese.  

Durch das Gemeindegebiet verläuft zudem die Bahntrasse Cottbus/Frankfurt (Oder) 

mit den Haltepunkten Jänschwalde und Jänschwalde Ost. Im Rahmen der Entwick-

lung des „Industrie- und Gewerbepark Jänschwalde“ soll eine Bahnanbindung zu den 

Flächen des ehemaligen Flugplatzes Cottbus-Drewitz gebaut werden. Die dargestell-

ten Bahnanlagen sind entsprechend der eingereichten Fachplanungen dargestellt. 

Im Norden des Gemeindegebiets verläuft mit der „Tour Brandenburg“ der längste 

Radfernweg Deutschlands. Entlang der Neiße bei Grießen verläuft der „Oder-Neiße 

Radweg“. Dieser überschneidet sich auf dieser Strecke entlang der Neiße auch mit 

dem Radfernweg „Niederlausitzer Bergbautour“, welcher um die Bergbaufolgeland-

schaft zurück ins Gemeindegebiet durch Jänschwalde führt. Zudem verläuft die „His-

torische Stadtkerne-Route“ durch das Gemeindegebiet und verbindet kulturelle und 

historische Sehenswürdigkeiten.  
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7.4.4 Flächen für Ver- und Entsorgung 

In der Gemeinde Jänschwalde gibt es verschiedene Ver- und Entsorgungsanlagen. 

Dazu zählen das Wasserkraftwerk Grießen in der Bahnhofstraße, das Wasserwerk Jän-

schwalde-Ost in der Flugplatzstraße, eine Druckerhöhungsstation an der Kreuzung 

Flugplatzstraße und Chausseestraße sowie eine Abwasserpumpstation in der Flugplatz-

straße. Das Umspannwerk Radewiese an der B97 ist ein zentraler Bestandteil der Strom-

versorgungsanlagen für die Tagebaue und wird voraussichtlich nicht vor 2030 zurück-

gebaut. Eine Darstellung im FNP erfolgt daher weiterhin. 

Durch das Gemeindegebiet verlaufen Hochspannungsleitungen zweier Netzbetrei-

ber. Es wird auf eine beschränkte Nutzbarkeit der Flächen, welche sich in 25 m bzw. 35 

m Entfernung zu diesen Leitungen befinden, verwiesen. Innerhalb dieser Flächen gilt 

ein beschränktes Bau- und Einwirkungsverbot mit Nutzungs- und Höhenbeschränkun-

gen für Dritte. Im östlichen Bereich der Gemeinde verläuft zudem eine Ferngasleitung, 

für die ein Schutzstreifen von 8 m Breite gilt. 

Im Süden der Gemeinde entstehen zwei Windkraftanlagen im Vorranggebiet Wind VR-

WEN 20. Eine Auflistung aller flächigen Ver- und Entsorgungsflächen ist im Anhang 13.2 

zu sehen. 

7.4.5 Grünflächen 

Eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten befindet sich 

im Ortsteil Jänschwalde-Ost. Grünflächen mit der Zweckbestimmung Sportplatz gibt es 

in den Ortsteilen Drewitz, Jänschwalde-Ost und Jänschwalde-Dorf. Grünflächen mit 

der Zweckbestimmung Friedhof befinden sich in Drewitz und Jänschwalde-Dorf. Öf-

fentliche Spielplätze sind in den Ortsteilen Drewitz und Grießen vorhanden. Zudem gibt 

es im Ortsteil Jänschwalde-Dorf eine private Grünfläche ohne Zweckbestimmung. In 

Grießen befindet sich ein Naturlehrpfad. 

7.4.6 Wasserflächen 

An der östlichen Gemeindegrenze, die gleichzeitig die Grenze zur Republik Polen dar-

stellt, verläuft der Fluss Neiße sowie daran angrenzend ein Kanal im Zusammenhang 

mit dem Wasserkraftwerk Grießen. 

Im ehemaligen Tagebau Jänschwalde werden mit der Wiedernutzbarmachung der 

Bergbaufolgelandschaft zwei Seen im Gemeindegebiet entstehen: der Jänschwalder 
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See und der Taubendorfer See. Der Jänschwalder See befindet sich östlich von Jäns-

chwalde-Dorf und südlich von Jänschwalde-Ost. Der Taubendorfer See ist größtenteils 

auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde Schenkendöbern im Nordosten der Ge-

meinde Jänschwalde. Entlang dieser Seen sollen naturnahe Nutzungen für Freizeit und 

Tourismus entstehen.  

Weitere stehende Gewässer befinden sich in den Naturschutz- und Landschaftsschutz-

gebieten im nördlichen Bereich der Gemeinde. 

Dargestellt ist zudem eine Retentionsfläche (Überflutungsfläche) an der südlichen 

Amts- und Gemeindegrenze in der Bergbaufolgelandschaft des ehemaligen Tage-

baus Jänschwalde. Sie dient der Regulierung des Wasserhaushalts.  

Das Landesamt für Umwelt (LfU) plant im Bereich Grießen, Posener Schlingen an der 

Neiße, das Hochwasserschutzprojekt „HWS Neißeinsel Grießen“. Es besteht aus drei Tei-

lobjekten, welche jeweils durch W25, W26 und W21 beplant und umgesetzt werden. 

7.4.7 Flächen für Landwirtschaft und Wald 

Der überwiegende Teil des unbebauten Gemeindegebiets ist durch flächende-

ckende Waldflächen geprägt. Westlich des Ortsteils Jänschwalde-Dorf schließen land-

wirtschaftlich genutzte Flächen an. 

7.4.8 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

Die Gemeinde Jänschwalde ist geprägt von zahlreichen Schutzgebieten. Es befinden 

sich folgende Naturschutzgebiete (NSG), Landschaftsschutzgebiete (LSG), Europäi-

sche Vogelschutzgebiete (SPA) und Flora-Fauna-Habitate (FFH) in der Gemeinde: 

Tabelle 8: Schutzgebiete in der Gemeinde Jänschwalde 

Bezeichnung Gebietsart 

Pinnower Läuche und Tauersche Eichen NSG 

Calpenzmoor NSG 

Pastlingsee NSG 

Pastling-See LSG 

Pinnower See LSG 
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Neißeaue um Grießen LSG 

Spreewald und Lieberoser Endmoräne SPA 

Pinnower Läuche und Tauersche Eichen FFH 

Calpenzmoor FFH 

Pastlingsee FFH 

Peitzer Teiche FFH 

Oder-Neiße Ergänzung FFH 

7.4.9 Flächen mit Regelungen für den Denkmalschutz 

Als Gesamtanlage unter Denkmalschutz steht ein Teil des Ortskerns Jänschwalde-Dorf 

inklusive der Kirche, einer Pfarrscheune und einem Stallgebäude. Im Ortsteil Drewitz ist 

der Ortskern ein Bodendenkmalbereich. Die Kirche ist ein bauliches Einzeldenkmal. Ein-

zelanlagen unter Denkmalschutz gibt es darüber hinaus im Ortsteil Grießen. 

Eine genaue Auflistung aller Boden- und Baudenkmale erfolgt im Anhang 13.3-13.4. 

7.4.10 Sonstige Planzeichen 

Im Norden der Gemeinde im Wald befindet sich eine Fläche mit einer erheblichen 

Altlastenkonzentration. Des Weiteren gibt es eine Vielzahl an Einzelflächen, die mit um-

weltgefährdenden Stoffen belastet sind. Diese befinden sich westlich des Ortsteils Grie-

ßen, nördlich des Ortsteils Jänschwalde-Dorf, rund um den Flugplatz Drewitz sowie im 

nördlichen Bereich des Waldstücks. Hierbei kann es sich einerseits um bestätigte Altlas-

tenstandorte handeln, als auch um sanierte Altlastenstandorte oder Verdachtsflä-

chen. 

7.4.11 Nachrichtliche Übernahmen 

Die Gemarkungsgrenzen sind nachrichtlich übernommen worden.  

Mit der Sicherheitslinie wird die Fläche umschlossen, auf welcher unmittelbare Auswir-

kungen der Abbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen auf die Geländeoberfläche nicht 

ausgeschlossen werden können, so dass ggf. Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren 

erforderlich sind. Ihre Übernahme in räumlich und/oder sachlich betroffene Planungen 

ist deshalb geboten. Nachrichtlich sind außerdem die zu wiederherstellenden Flächen 

gemäß des ABP Tagebau Jänschwalde übernommen. 
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Die Vorrangfläche VR21 wurde teilweise durch den Tagebau Jänschwalde in An-

spruch genommen. Für den Bereich außerhalb der Sicherheitslinie wird aktuell ein 

Hauptbetriebsplan aufgestellt.  

Im Südosten der Gemeinde, auf den Flächen der Bergbaufolgelandschaft, stehen 

zwei Windkraftanlagen. Diese befinden sich in einem Windeignungsgebiet, welches in 

Zukunft weitere Windkraftanlagen in Aussicht stellt. 

Außerdem befindet sich eine H2-Trasse in Planung, welche in unterschiedlichen Aus-

bauphasen bis 2040 realisiert werden soll. 

Um die Neiße sind mehrere Hochwasserrisikogebiete vorhanden. Hochwasserereig-

nisse treten hier in unterschiedlichen Ausprägungen in wiederkehrenden Rhythmen 

auf (s. Abb. 39). 

 

Abbildung 39 Hochwasserrisikogebiete in Jänschwalde (von links nach rechts: HQ10, HQ100 und HQext-

rem), eigene Darstellung 

7.4.12 Planzeichen ohne Normcharakter 

Durch den südlichen Teil der Gemeinde verläuft eine geplante Ortsverbindungsstraße 

zwischen Heinersbrück und Grießen sowie Briesnig.  

Der ehemalige Ortsmittelpunkt (Dorfanger) der durch den Bergbau beanspruchten 

ehemaligen Gemeinde Horno wird im GFNP dargestellt. Die Gemeinde wurde 1994 

umgesiedelt und in die Stadt Forst als neuer OT integriert. Der Bergbaubetreiber hat 
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sich in Gesprächen mit der Stadt Forst (Lausitz) offen gezeigt eine Erinnerungsstätte für 

den ehemaligen Ort zu schaffen. 

7.4.13 Planungs- und Potenzialflächen in der Gemeinde Jänschwalde 

Gemischte Bauflächen und Wohnbauflächen: 

Im Rahmen der Eigenentwicklungsoption (EEO) werden gemischte Bauflächen sowie 

Wohnbauflächen betrachtet, die den örtlichen Bedarf decken und die nachhaltige 

Entwicklung der Gemeinden fördern. Dabei wird die Eigenentwicklungsoption auf Ba-

sis der Einwohnerzahl und des geltenden Entwicklungskonzepts ermittelt. 

Gemäß der Gemeinsamen Landesplanung hat die Gemeinde Jänschwalde eine Ei-

genentwicklungsoption von 1,6 ha. 

Die Planungsflächen für Wohnbau- und gemischte Bauflächen in der Gemeinde Jän-

schwalde sind: 

• Dorfstraße Nord Drewitz: In Drewitz, angrenzend an ein bestehendes Gewerbe, 

bietet eine Fläche von ca. 0,4 ha die Möglichkeit für dörfliche Nutzungen. 

• Feldweg Jänschwalde-Dorf: Am südwestlichen Ortsausgang von Jänschwalde-

Dorf können auf einer Fläche von ca. 0,7 ha mehrere Einfamilienhäuser oder 

Gehöfte entstehen. 

• Hauptstraße am Bahnhof: Unmittelbar am Bahnhof und entlang der Bahngleise 

steht eine Fläche von ca. 0,3 ha zur Verfügung, auf der Wohnbebauung reali-

siert werden kann. 

• Kurzer Weg: Im Norden von Jänschwalde-Dorf können auf einer Fläche von ca. 

0,2 ha zwei Einfamilienhäuser errichtet werden, um eine Baulücke zu schließen.  

Eine detaillierte Analyse dieser Flächen ist in Form von Steckbriefen im Anhang 13.6 

enthalten. Dort werden die Flächen kurz beschrieben und anhand verschiedener Kri-

terien bewertet. Neben städtebaulichen und umweltplanerischen Aspekten werden 

Maßnahmen zur Minimierung von Eingriffen in die Natur vorgeschlagen. Abschließend 

wird jede Fläche in einer Zusammenfassung final bewertet. 

Gewerbliche und Sonderbauflächen: 

Im nächsten Schritt werden die gewerblichen und Sonderbauflächen betrachtet. 

Diese Flächen dienen der Ansiedlung von Unternehmen, der Schaffung von Arbeits-

plätzen und der Sicherung spezieller Infrastrukturbedarfe. Sie werden gezielt für die 
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wirtschaftliche Entwicklung der Region ausgewiesen und sind essenziell für die Diversi-

fikation des Standortportfolios. 

Die Planungsflächen für Gewerbliche und Sonderbauflächen in der Gemeinde Jäns-

chwalde sind: 

▪ Gewerbeflächen südlich des GRALs: Entwicklungsflächen zur möglichen Erwei-

terung des GRALs werden auf einer Fläche von ca. 81 ha freigehalten. 

Langfristige Potenzialflächen: 

Abschließend werden die Wohnbau- und gemischten Flächen aufgezählt, die über 

die Eigenentwicklungsoption hinausgehen. Diese Flächen sind für die langfristige städ-

tebauliche und infrastrukturelle Entwicklung vorgesehen.  

Die Potenzialflächen für die langfristige Vision der Siedlungsentwicklung in der Ge-

meinde Jänschwalde sind: 

▪ Dorfstraße Süd Drewitz: Am südlichen Ortseingang in Drewitz kann auf einer Flä-

che von ca. 0,9 ha, die bereits im ehemaligen FNP dargestellt ist, neuer Wohn-

raum geschaffen werden. 

▪ Friedhof Süd Drewitz: Südlich des Friedhofs bietet eine Fläche von ca. 1,0 ha 

Potenzial für dörfliche Nutzungen wie nicht störendes Gewerbe, Gehöfte oder 

Einfamilienhäuser und ermöglicht so eine Abrundung des Siedlungskörpers. 

▪ Jänschwalde-Ost: In direkter Nähe zum GRAL besteht in Jänschwalde-Ost lang-

fristig die Möglichkeit, den wachsenden Wohnflächenbedarf aufzufangen. Da-

für stehen insgesamt über 8 ha Fläche zur Verfügung, um auch ein starkes 

Wachstum zu bewältigen. 

▪ Cottbuser Straße: Am südwestlichen Ortsausgang von Jänschwalde-Dorf kön-

nen auf ca. 1,0 ha Flächen für Wohnnutzung entstehen. 

▪ Lindenstraße: Im nördlichen Bereich von Jänschwalde-Dorf ist eine Fläche von 

ca. 0,9 ha vorhanden, die gemischte dörfliche Nutzungen ermöglicht. 

▪ Gubener Straße: Entlang der Gubener Straße könnte auf ca. 0,4 ha eine Spie-

gelbebauung mit Wohnnutzung umgesetzt werden. entstehen. 
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7.5 FNP der Stadt Peitz/Picnjo 

Die Stadt Peitz, zentraler Ort des Amtes, ist bekannt für ihre historische Festungsanlage 

und den Peitzer Karpfen. Mit einer gut ausgebauten Infrastruktur und einem regen kul-

turellen Leben dient sie als regionaler Anziehungspunkt. Die Stadt zeichnet sich durch 

das Bewahren ihrer historischen Werte aus und gleichzeitig moderne Entwicklung zu 

fördern. 

Die Stadt Peitz hat keinen rechtsgültigen FNP. Es gibt eine Abrundungssatzung für den 

Bereich der Alten Bahnhofstraße aus dem Jahr 1995 und einen Grünordnungsplan für 

das Naherholungsgebiet Garkoschke aus dem Jahr 2001. Es sind folgende Flächen 

und Nutzungen dargestellt: 

7.5.1 Bauflächen 

Alle Flächen sind entsprechend der aktuellen Bebauung dargestellt. 

Wohnbauflächen 

Es werden ergänzend dazu folgende B-Pläne dargestellt: 

• B-Plan „Wohnungsbau Malxebogen“, in Kraft getreten am 16.02.1995 (Art der 

baulichen Nutzung: allgemeines Wohngebiet)  

• Vorhaben- und Erschließungsplan „Wohnungsbau Luisenruh“, in Kraft getreten 

am 09.01.1996 (Art der baulichen Nutzung: allgemeines Wohngebiet)  

• Vorhaben- und Erschließungsplan „Wohnpark Siedlungsstraße“, in Kraft getre-

ten am 01.02.1996 (Art der baulichen Nutzung: allgemeines Wohngebiet)  

• B-Plan „An der Bergstraße“, in Kraft getreten am 26.06.1997 (Art der baulichen 

Nutzung: allgemeines Wohngebiet)  

• Vorhaben- und Erschließungsplan „Eigenheimbau Ringstraße“, in Kraft getreten 

am 24.07.1997 (Art der baulichen Nutzung: Kleinsiedlungsgebiet)  

• B-Plan „Cottbuser Vorstadt“, in Kraft getreten am 23.04.1998 (Art der baulichen 

Nutzung: allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet)  

• B-Plan „An der Gärtnerei“, in Kraft getreten am 10.12.1998 (Art der baulichen 

Nutzung: allgemeines Wohngebiet)  

• B- Plan „Wohngebiet Rudolf-Breitscheid-Straße“, in Kraft getreten am 24.12.1998 

(Art der baulichen Nutzung: allgemeines Wohngebiet)  
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• B-Plan „An der (ehemaligen) B97“, in Kraft getreten am 08.03.2000, 1. Änderung 

am 24.10.2002, 2. Änderung am 02.11.2005, 3. Änderung am 22.12.2010, 4. Än-

derung 29.01.2020 (Art der baulichen Nutzung: allgemeines Wohngebiet, Klein-

siedlungsgebiet, Mischgebiet und Sondergebiet mit Zweckbestimmung Einzel-

handel)  

• B-Plan „Finkenweg“, in Kraft getreten am 28.08.2002 (Art der baulichen Nut-

zung: allgemeines Wohngebiet) 

• B-Plan „An der Frankfurter Straße“, in Kraft getreten am 13.07.2005 (Art der bau-

lichen Nutzung: allgemeines Wohngebiet und Mischgebiet)  

• B-Plan „Zitadelle“, in Kraft getreten am 24.05.2012 (Art der baulichen Nutzung: 

besonderes Wohngebiet) 

• B-Plan „Wohnbebauung am Hammergraben“, in Kraft getreten am 24.04.2019, 

1. Änderung 25.11.2020 (Art der baulichen Nutzung: allgemeines Wohngebiet) 

• B- Plan „Wohnbebauung am Malxebogen“, in Kraft getreten am 29.01.2020 (Art 

der baulichen Nutzung: allgemeines Wohngebiet) 

• B- Plan „Wohnen am Gerichtspark“, in Kraft getreten am 28.04.2021 (Art der 

baulichen Nutzung: allgemeines Wohngebiet) 

• B-Plan „Neubau Lagergebäude Triftstraße 14“, in Kraft getreten am 24.11.2021 

(Art der baulichen Nutzung: allgemeines Wohngebiet) 

Gemischte Bauflächen 

Es werden ergänzend dazu folgende B-Pläne dargestellt: 

• B-Plan „Cottbuser Vorstadt“, in Kraft getreten am 23.04.1998, 1. Änderung am 

28.01.2004 (Art der baulichen Nutzung: allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet)  

• B-Plan „An der (ehemaligen) B97“, in Kraft getreten am 08.03.2000, 1. Änderung 

am 24.10.2002, 2. Änderung am 02.11.2005, 3. Änderung am 22.12.2010, 4. Än-

derung 29.01.2020 (Art der baulichen Nutzung: allgemeines Wohngebiet, Klein-

siedlungsgebiet, Mischgebiet und Sondergebiet mit Zweckbestimmung Einzel-

handel)  

• B-Plan „Am Zollhaus“, 1. Änderung am 06.10.2005, 2. Änderung am 24.04.2019 

(Art der baulichen Nutzung: Mischgebiet) 

• B-Plan „An der Frankfurter Straße“, in Kraft getreten am 13.07.2005 (Art der bau-

lichen Nutzung: allgemeines Wohngebiet und Mischgebiet)  

Gewerbliche Bauflächen 
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Es werden ergänzend dazu folgende B-Pläne dargestellt: 

• B-Plan „Gewerbegebiet zwischen der (ehem.) B 97 und der (ehem.) Eisen-

bahn“, in Kraft getreten am 11.05.1995, 1. Änderung am 20.01.1999 (Art der 

baulichen Nutzung: Gewerbe- und Industriegebiet) 

• B-Plan „An den Peitzer Teichen“, in Kraft getreten am 28.02.1996 (Art der bauli-

chen Nutzung: Gewerbegebiet)  

• Vorhaben- und Erschließungsplan „Standort Alte Kläranlage Peitz“, in Kraft ge-

treten am 13.03.1997 (Art der baulichen Nutzung: gewerbliche Baufläche) 

Sondergebiete 

Es werden ergänzend dazu folgende B-Pläne dargestellt: 

• B-Plan „An der (ehemaligen) B97“, in Kraft getreten am 08.03.2000, 1. Änderung 

am 24.10.2002, 2. Änderung am 02.11.2005, 3. Änderung am 22.12.2010, 4. Än-

derung 29.01.2020 (Art der baulichen Nutzung: allgemeines Wohngebiet, Klein-

siedlungsgebiet, Mischgebiet und Sondergebiet mit Zweckbestimmung Einzel-

handel)  

• B-Plan „Campingplatz Erholungsgebiet Garkoschke“, in Kraft getreten am 

21.11.2001 (Art der baulichen Nutzung: Sondergebiet mit Zweckbestimmung 

Camping) 

• B-Plan „Malxe-Center“, in Kraft getreten am 26.06.2019 (Art der baulichen Nut-

zung: Sondergebiet mit Zweckbestimmung Einzelhandel) 

7.5.2 Flächen für den Gemeinbedarf 

Die Stadt Peitz bietet eine Vielzahl an Gemeinbedarfsflächen mit unterschiedlichen 

Funktionen. Bildungsangebote umfassen die Mosaik-Grundschule in der Schulstraße 

und die Oberschule Peitzer Land in der Juri-Gagarin-Straße. Für die Kinderbetreuung 

stehen die Evangelische Kita und die Kita "Sonnenschein" zur Verfügung. Der WERG 

e.V. bietet mit der Tafel, Möbelbörse und Flüchtlingsberatung wichtige soziale Unter-

stützungsangebote. Begegnungen finden im Zentrum "Oase 99" statt. 

Religiöse Zentren sind die Evangelische Kirche am Markt und die Katholische Kirche St. 

Josef. Die Amtsverwaltung befindet sich in der Schulstraße, während die Freiwillige 

Feuerwehr in der Mauerstraße für Sicherheit sorgt. Kulturelle Highlights der Stadt sind 

das Hütten- und Fischereimuseum, der Festungsturm und die Malzhausbastei. Das 
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Rathaus am Markt dient als kommunale Einrichtung und Veranstaltungsort. Eine Auflis-

tung aller Gemeinbedarfsflächen ist im Anhang 13.1 zu sehen. 

7.5.3 Verkehrsflächen 

Durch das Stadtgebiet verläuft die Bundesstraße B168. Am Markt zweigt die B168 in 

Richtung Lieberose ab und die Landesstraße L50 führt gen Nordosten über Preilack 

und Tauer weiter nach Guben. Am Kreisverkehr südlich der Innenstadt zweigt die Lan-

desstraße L474 von der B168 ab und verbindet die B168 mit der B97 bei der Gemeinde 

Heinersbrück.  

Entlang der östlichen Gemeindegrenze verlaufen Gleisanlagen. Der Bahnhof „Peitz 

Ost“ befindet sich entlang dieser Strecke am Stadtrand. 

Durch das Stadtgebiet verlaufen die Fernradwege “Tour Brandenburg“ sowie der 

„Spree-Radweg“. 

Durch Peitz verlaufen der Gurkenradweg, der Spreeradweg, die Historische Stadt-

kerne-Route und die Tour Brandenburg. 
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7.5.4 Flächen für Ver- und Entsorgung 

In der Stadt Peitz gibt es verschiedene Ver- und Entsorgungsanlagen. Dazu zählen die 

Kläranlage in der Kraftwerkstraße 28 und das Wasserwerk in der Straße der Völker-

freundschaft 5. 

Durch das Gemeindegebiet verlaufen Hochspannungsleitungen zweier Netzbetrei-

ber. Es wird auf eine beschränkte Nutzbarkeit der Flächen, welche sich in 25 m bzw. 35 

m Entfernung zu diesen Leitungen befinden, verwiesen. Innerhalb dieser Flächen gilt 

ein beschränktes Bau- und Einwirkungsverbot mit Nutzungs- und Höhenbeschränkun-

gen für Dritte. Eine Auflistung aller flächigen Ver- und Entsorgungsflächen ist im Anhang 

13.2 zu sehen. 

7.5.5 Grünflächen 

In der Stadt Peitz gibt es vier verschiedene Friedhöfe. Diese befinden sich entlang der 

Triftstraße, der Kraftwerkstraße, der Spreewaldstraße und der Dammzollstraße.  

Der zentrale gelegene Volkspark bietet einen Ort der Erholung inmitten der Stadt. Au-

ßerdem gibt es eine weitere kleine Parkanlage nördlich der August-Bebel-Straße 29. 

Vier Kleingartenanlagen sind im Stadtgebiet vorhanden. In Ottendorf, angrenzend an 

den Volkspark, westlich der Amtsverwaltung sowie südlich des Gewerbegebiets in der 

Straße „Am Bahnhof“. 

In Peitz sind zwei Sportplätze vorhanden. Am Malxebogen befindet sich ein Schulsport-

platz, der Vereinssportplatz des ortsansässigen Fußballvereins befindet sich entlang der 

Straße der Völkerfreundschaft. 

Nördlich des Schulsportplatzes befindet sich ein Spielplatz. 

Darüber hinaus sind mehrere Grünflächen ohne Zweckbestimmung im Stadtgebiet 

von Peitz vorhanden. Hierzu zählt unter anderem auch der erhaltene Grünzug um die 

historische Altstadt.  

7.5.6 Wasserflächen 

Durch das Stadtgebiet verläuft der Unterlauf der Malxe. In Zukunft wird dieser an den 

Oberlauf, welcher seit den 1980er Jahren durch den ehemaligen Tagebau Jänsch-

walde getrennt war, wieder verbunden.  

Im Westen der Stadt Peitz befindet sich der Badesee Garkoschke. 
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Die Peitzer Teichlandschaft befindet sich größtenteils im benachbarten Gemeindege-

biet Teichland. Vier einzelne Teiche befinden sich im Stadtgebiet. 

Im Nordosten der Stadt in Richtung der Laßzinswiesen ist ein Wasserschutzgebiet mit 3 

Zonen ausgewiesen. 

• Schutzzone I: Direkt um die Entnahmestellen gelegen, schützt diese Zone das 

Grundwasser vor direkter Verunreinigung. Jegliche Nutzung ist hier untersagt. 

• Schutzzone II: Das Einzugsgebiet mit strengen Regeln für Landwirtschaft und Ge-

werbe. 

• Schutzzone III: Das weitere Einzugsgebiet mit Maßnahmen zur langfristigen Si-

cherung der Wasserqualität, wie Einschränkungen für Industrie und Schadstoffe. 

7.5.7 Flächen für Landwirtschaft und Wald 

Die Ortslage von Peitz ist umgeben von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Wald-

flächen sind im Stadtgebiet nur vereinzelt an den Siedlungsrändern vorhanden. 

7.5.8 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

Es befinden sich folgende Naturschutzgebiete (NSG), Landschaftsschutzgebiete (LSG), 

Europäische Vogelschutzgebiete (SPA) und Flora-Fauna-Habitate (FFH) auf der Ge-

markung Peitz: 

Tabelle 9: Schutzgebiete in der Stadt Peitz 

Bezeichnung Gebietsart 

Peitzer Teiche mit dem Teichgebiet Bärenbrück und Laßzinswiesen NSG 

Peitzer Teichlandschaft mit Hammergraben LSG 

Spreewald und Lieberoser Endmoräne SPA 

Peitzer Teiche FFH 

Spree FFH 

Hinsichtlich des Naturschutzgebiets „Peitzer Teiche mit dem Teichgebiet Bärenbrück 

und Laßzinswiesen“ herrscht eine unsichere Rechtslage. Diese ist in Kapitel 6.2.8 genau 

erläutert. 
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7.5.9 Flächen mit Regelungen für den Denkmalschutz 

Die Innenstadt von Peitz stellt rund um die ehemalige Festungsanlage ein Bodendenk-

mal dar. Weitere Bodendenkmale gibt es rund um den Badesee Garkoschke, am Hüt-

tenwerk nördlich der Peitzer Teiche sowie in der Drehnower Vorstadt.  

Der Bereich des historischen Stadtkerns steht als Gesamtanlage unter Denkmalschutz. 

In dem Bereich befinden sich Einzeldenkmale. Ebenfalls stehen der westlich der Alt-

stadt befindliche Wohnpark Luisenruh und der Friedhof in der Dammzollstraße als Ge-

samtanlagen unter Denkmalschutz. Das Areal um das Hüttenwerk steht gesamtheitlich 

unter Denkmalschutz.  

Auf dem „Alten Friedhof“ an der Dammzollstraße ist ein Naturdenkmal vorhanden.  

Eine genaue Auflistung aller Boden-, Bau- und Naturdenkmale erfolgt im Anhang 13.3-

13.5. 

7.5.10 Sonstige Planzeichen 

Im gesamten Stadtgebiet gibt es Einzelflächen, die mit umweltgefährdenden Stoffen 

belastet sind. Hierbei kann es sich einerseits um bestätigte Altlastenstandorte handeln, 

als auch um sanierte Altlastenstandorte oder Verdachtsflächen. 

7.5.11 Nachrichtliche Übernahmen 

Im Nordosten des Stadtgebiets ist aktuell der grobe Verlauf der H2-Trasse dargestellt. 

7.5.12 Planzeichen ohne Normcharakter 

Die Skizzierung einer Umfahrungsstraße ist in der Planzeichnung ebenfalls zu erkennen.  

Diese zweigt südlich von Peitz von der B168 ab, um die Innenstadt verkehrlich zu ent-

lasten. Zwischen Peitz und Turnow wird der Verkehr wieder auf die B168 in Richtung 

Lieberose geleitet. 

Ein weiteres Projekt im Amt Peitz ist die Verbesserung der Gewässerstruktur der Malxe 

im Stadtgebiet Peitz. Der Vorentwurf befindet sich zwischenzeitlich in Abstimmung. In-

nerhalb eines definierten Entwicklungskorridors werden mehrere Maßnahmen umge-

setzt, um ökologische Zielsetzungen mit den Anforderungen des urbanen Raums in Ein-

klang zu bringen.  
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7.5.13 Planungs- und Potenzialflächen in der Stadt Peitz 

Gemischte Bauflächen und Wohnbauflächen: 

Im Rahmen der Eigenentwicklungsoption (EEO) werden gemischte Bauflächen sowie 

Wohnbauflächen betrachtet, die den örtlichen Bedarf decken und die nachhaltige 

Entwicklung der Gemeinden fördern. Dabei wird die Eigenentwicklungsoption auf Ba-

sis der Einwohnerzahl und des geltenden Entwicklungskonzepts ermittelt. 

Gemäß der Gemeinsamen Landesplanung hat die Stadt Peitz eine Eigenentwick-

lungsoption von 4,4 ha. Zusätzlich hat Peitz eine Wachstumsreserve von 8,8 ha auf-

grund der Festlegung als Grundfunktionaler Schwerpunkt. Insgesamt ergibt sich so eine 

Fläche von 13,2 ha, welche beplant werden kann. 

Die Planungsflächen für Wohnbau- und gemischte Bauflächen in der Stadt Peitz sind: 

• Am Malxebogen Hornoer Ring: Als Abrundung des bestehenden Siedlungskör-

pers können auf ca. 0,8 ha neue Wohnbauflächen geschaffen werden. 

• Am Malxebogen beim Sportplatz: Nördlich der Rettungswache, im Stadtinne-

ren, bietet eine Fläche von ca. 0,6 ha Potenzial für die Schaffung weiteren 

Wohnraums. 

• Richard-Wagner-Straße: Eine bereits erschlossene Fläche von ca. 1,4 ha in der 

Reihenhaussiedlung am Malxebogen könnte passend zur Umgebung bebaut 

werden. 

• Juri-Gagarin-Straße: Auf einer Grünbrache von ca. 4,5 ha, die direkt an einen 

Schulstandort grenzt, besteht die Möglichkeit, zusätzlichen Wohnraum zu schaf-

fen. 

• Frankfurter Straße: Am westlichen Ortsausgang können auf einer noch uner-

schlossenen Fläche von ca. 3,5 ha mehrere Einfamilienhäuser entstehen. 

• Ringstraße: Im Stadtviertel Ottendorf, angrenzend an eine Kleingartensiedlung, 

kann auf ca. 0,1 ha Baugrund für 1-2 Einfamilienhäuser entstehen. 

Eine detaillierte Analyse dieser Flächen ist in Form von Steckbriefen im Anhang 13.6 

enthalten. Dort werden die Flächen kurz beschrieben und anhand verschiedener Kri-

terien bewertet. Neben städtebaulichen und umweltplanerischen Aspekten werden 

Maßnahmen zur Minimierung von Eingriffen in die Natur vorgeschlagen. Abschließend 

wird jede Fläche in einer Zusammenfassung final bewertet. 
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Gewerbliche und Sonderbauflächen: 

Im nächsten Schritt werden die gewerblichen und Sonderbauflächen betrachtet. 

Diese Flächen dienen der Ansiedlung von Unternehmen, der Schaffung von Arbeits-

plätzen und der Sicherung spezieller Infrastrukturbedarfe. Sie werden gezielt für die 

wirtschaftliche Entwicklung der Region ausgewiesen und sind essenziell für die Diversi-

fikation des Standortportfolios. 

Im Stadtgebiet Peitz sind keine Planflächen dieser Art geplant. 

Langfristige Potenzialflächen: 

Abschließend werden die Wohnbau- und gemischten Flächen aufgezählt, die über 

die Eigenentwicklungsoption hinausgehen. Diese Flächen sind für die langfristige städ-

tebauliche und infrastrukturelle Entwicklung vorgesehen. 

Im Stadtgebiet Peitz sind keine langfristigen Potenzialflächen geplant. 
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7.6 FNP der Gemeinde Tauer/Turjej 

Tauer beeindruckt mit seiner malerischen Umgebung und der Nähe zum Spreewald. 

Die Gemeinde pflegt ein aktives Dorfleben, geprägt von Gemeinschaftsveranstaltun-

gen und Traditionen. Planerisch soll die bestehende Struktur bewahrt und behutsam 

weiterentwickelt werden, um die Lebensqualität zu erhalten. 

Die Gemeinde Tauer hat keinen rechtsgültigen FNP. Durch die Klarstellungs- und Ab-

rundungssatzung aus dem Jahr 1997 für die Gemeinde Tauer wurden Festlegungen 

über die Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteils getroffen und Außenbe-

reichsflächen darin einbezogen. Gleiches wurde durch die Klarstellungs- und Abrun-

dungssatzung aus dem Jahr 1997 für den OT Schönhöhe beschlossen. Es werden fol-

gende Flächen und Nutzungen dargestellt: 

7.6.1 Bauflächen 

Alle Flächen sind entsprechend der aktuellen Bebauung dargestellt. 

Wohnbauflächen 

Es wird ergänzend dazu folgender B-Plan dargestellt: 

• B-Plan „Wohngebiet An der Drachhausener Straße“, in Kraft getreten am 

12.12.1996 (Art der baulichen Nutzung: Kleinsiedlungsgebiet; Allgemeines 

Wohngebiet) 

Sondergebiete 

Es werden ergänzend dazu folgende B-Pläne dargestellt: 

• B-Plan „Erholungsgebiet Großsee“, in Kraft getreten am 09.05.2002 (Art der bau-

lichen Nutzung: Sondergebiet mit den Zweckbestimmungen Campingplatz-, 

Wochenendplatz- und Ferienhausgebiet)  

• B-Plan „Wochenendhaussiedlung Am Großsee“, in Kraft getreten am 24.08.2005 

(Art der baulichen Nutzung: Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Wochen-

endhaussiedlung)  
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7.6.2 Flächen für den Gemeinbedarf 

Die Gemeinde Tauer verfügt über verschiedene Gemeinbedarfsflächen, die wichtige 

Funktionen für die Gemeinschaft erfüllen. Die Kita "Spatzennest" in der Hauptstraße be-

treut die Kinder der Gemeinde. Religiöser Mittelpunkt ist die Evangelische Kirche in der 

Alten Schulstraße.  

Für den Brandschutz sorgt die Freiwillige Feuerwehr in der Hauptstraße. Kulturelle und 

gemeinschaftliche Aktivitäten finden im Heimatmuseum und in der kommunalen Ein-

richtung statt, die ebenfalls in der Hauptstraße liegen und das Dorfleben bereichern. 

Eine Auflistung aller Gemeinbedarfsflächen ist im Anhang 13.1 zu sehen. 

7.6.3 Verkehrsflächen 

Durch die Ortslage verläuft die L50 von Peitz kommend in Richtung Guben. Am nord-

östlichen Ortsende zweigt die L502 ab in Richtung Jänschwalde weiter auf die B97 und 

von der L50 zweigt nordöstlich von Tauer die K7143 ab bis zum Großsee. Nördlich des 

Großsees ist Schönhöhe über eine Gemeindestraße angebunden. 

Durch Tauer verlaufen der Gurkenradweg und die Historische Stadtkerne-Route. Der 

neu entstehende Heide-Radweg wird zwischen der Ortslage Tauer und dem Großsee 

an die bestehenden Radfernweg im Gemeindegebiet anschließen. 

7.6.4 Flächen für Ver- und Entsorgung 

In der Gemeinde Tauer gibt es verschiedene Ver- und Entsorgungsanlagen. Dazu zäh-

len die Kleinkläranlage südlich des Ortsteils Schönhöhe und das Wasserwerk Schön-

höhe in der Dorfstraße 35, Ortsteil Schönhöhe. 

Durch das Gemeindegebiet verlaufen Hochspannungsleitungen zweier Netzbetrei-

ber. Es wird auf eine beschränkte Nutzbarkeit der Flächen, welche sich in 25 m bzw. 35 

m Entfernung zu diesen Leitungen befinden, verwiesen. Innerhalb dieser Flächen gilt 

ein beschränktes Bau- und Einwirkungsverbot mit Nutzungs- und Höhenbeschränkun-

gen für Dritte. Eine Auflistung aller flächigen Ver- und Entsorgungsflächen ist im Anhang 

13.2 zu sehen. 

7.6.5 Grünflächen 

Im nördlichen Bereich der Ortslage Tauer befinden sich drei Grünflächen. Dazu zählen 

ein Friedhof, ein Spiel- sowie ein Sportplatz. Darüber hinaus ist am Großsee eine Grün-

fläche mit der Zweckbestimmung Camping und Badestelle dargestellt. 
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7.6.6 Wasserflächen 

In der Gemeinde Tauer befindet sich der Großsee sowie mehrere kleine Stehgewässer. 

7.6.7 Flächen für Landwirtschaft und Wald 

Die Ortslagen Tauer, Schönhöhe und Teerofen sind umgeben von landwirtschaftlich 

genutzten Flächen. Im weiteren Umfeld überwiegen jedoch weitläufige Waldflächen. 

7.6.8 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

Es befinden sich folgende Naturschutzgebiete (NSG), Landschaftsschutzgebiete (LSG), 

Europäische Vogelschutzgebiete (SPA) und Flora-Fauna-Habitate (FFH) in der Ge-

meinde: 

Tabelle 10: Schutzgebiete in der Gemeinde Tauer 

Bezeichnung Gebietsart 

Peitzer Teiche mit dem Teichgebiet Bärenbrück und Laßzinswiesen NSG 

Pinnower Läuche und Tauersche Eichen NSG 

Calpenzmoor NSG 

Groß See LSG 

Pinnower See LSG 

Spreewald und Lieberoser Endmoräne SPA 

Lieberoser Endmoräne und Staakower Läuche FFH 

Pinnower Läuche und Tauersche Eichen FFH 

Calpenzmoor FFH 

Peitzer Teiche FFH 

Hinsichtlich des Naturschutzgebiets „Peitzer Teiche mit dem Teichgebiet Bärenbrück 

und Laßzinswiesen“ herrscht eine unsichere Rechtslage. Diese ist in Kapitel 6.2.8 genau 

erläutert. 
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7.6.9 Flächen mit Regelungen für den Denkmalschutz 

Im Ortskern der Gemeinde Tauer sind mehrere flächige Bodendenkmale laut Denk-

malbehörde registriert. Südlich der Ortslage in Richtung Laßzinswiesen sind weitere ein-

zelne Bodendenkmale vorzufinden. 

Im Zentrum der Gemeinde befinden sich mehrere Einzelanlagen unter Denkmalschutz. 

Entlang der ortsdurchquerenden Landesstraße L50 sind zwei Naturdenkmale vorhan-

den. 

Eine genaue Auflistung aller Boden-, Bau- und Naturdenkmale erfolgt im Anhang 13.3-

13.5. 

7.6.10 Sonstige Planzeichen 

Südlich des Großsees im Wald befindet sich eine Fläche mit einer erheblichen Altlas-

tenkonzentration. Des Weiteren gibt es eine Vielzahl an Einzelflächen, die mit umwelt-

gefährdenden Stoffen belastet sind. Diese befinden sich verteilt über die nördlichen 

Waldflächen des Gemeindegebiets. Hierbei kann es sich einerseits um bestätigte Alt-

lastenstandorte handeln, als auch um sanierte Altlastenstandorte oder Verdachtsflä-

chen. 

7.6.11 Nachrichtliche Übernahmen 

Die Gemarkungsgrenzen sind nachrichtlich übernommen worden.  

7.6.12 Planzeichen ohne Normcharakter 

In der Gemeinde sind keine Planzeichen ohne Normcharakter dargestellt. 

7.6.13 Planungs- und Potenzialflächen in der Gemeinde Tauer 

Gemischte Bauflächen und Wohnbauflächen: 

Im Rahmen der Eigenentwicklungsoption (EEO) werden gemischte Bauflächen sowie 

Wohnbauflächen betrachtet, die den örtlichen Bedarf decken und die nachhaltige 

Entwicklung der Gemeinden fördern. Dabei wird die Eigenentwicklungsoption auf Ba-

sis der Einwohnerzahl und des geltenden Entwicklungskonzepts ermittelt. 

Gemäß der Gemeinsamen Landesplanung hat die Gemeinde Tauer eine Eigenent-

wicklungsoption von 0,7 ha. 
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Die Planungsflächen für Wohnbau- und gemischte Bauflächen in der Gemeinde Tauer 

sind: 

• Bergstraße: Am östlichen Ortsausgang bietet eine Fläche von ca. 0,6 ha die 

Möglichkeit zur Schaffung neuen Wohnraums. 

• Turnower Straße: Im nordwestlichen Bereich der Gemeinde Tauer kann auf ca. 

0,2 ha das Siedlungsgefüge durch die Errichtung von zwei Einfamilienhäusern 

harmonisch abgerundet werden. 

Eine detaillierte Analyse dieser Flächen ist in Form von Steckbriefen im Anhang 13.6 

enthalten. Dort werden die Flächen kurz beschrieben und anhand verschiedener Kri-

terien bewertet. Neben städtebaulichen und umweltplanerischen Aspekten werden 

Maßnahmen zur Minimierung von Eingriffen in die Natur vorgeschlagen. Abschließend 

wird jede Fläche in einer Zusammenfassung final bewertet. 

Gewerbliche und Sonderbauflächen: 

Im nächsten Schritt werden die gewerblichen und Sonderbauflächen betrachtet. 

Diese Flächen dienen der Ansiedlung von Unternehmen, der Schaffung von Arbeits-

plätzen und der Sicherung spezieller Infrastrukturbedarfe. Sie werden gezielt für die 

wirtschaftliche Entwicklung der Region ausgewiesen und sind essenziell für die Diversi-

fikation des Standortportfolios. 

In der Gemeinde sind keine Flächen dieser Art geplant. 

Langfristige Potenzialflächen: 

Abschließend werden die Wohnbau- und gemischten Flächen aufgezählt, die über 

die Eigenentwicklungsoption hinausgehen. Diese Flächen sind für die langfristige städ-

tebauliche und infrastrukturelle Entwicklung vorgesehen. 

Die Potenzialflächen für die langfristige Vision der Siedlungsentwicklung in der Ge-

meinde Tauer sind: 

• Schönhöher Weg: Westlich des Sportplatzes grenzt eine Fläche von ca. 0,5 ha 

an das Vogelschutzgebiet. Eine Erweiterung der Wohnnutzung ist hier möglich, 

muss jedoch in Einklang mit den Anforderungen des Naturschutzes erfolgen. 

• Südlich Hauptstraße: Auf ca. 1 ha könnte vorbehaltlich von Bodenuntersuchun-

gen eine Bebauung grundsätzlich realisiert werden. 
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• Jänschwalder Straße: Ein ca. 0,5 ha großes Waldstück bietet sich bei Bedarf als 

Fläche für eine gemischte dörfliche Nutzung an.  
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7.7 FNP der Gemeinde Teichland/Gatojce 

Teichland ist bekannt für seine attraktiven Freizeitmöglichkeiten, darunter der Erlebnis-

park Teichland und die vielfältige Natur. Die Gemeinde strebt an, ihre touristische Inf-

rastruktur zu stärken und gleichzeitig die Wohnqualität für die Einwohner zu sichern und 

auszubauen. 

Die Gemeinde Teichland hat einen rechtsgültigen FNP aus dem Jahr 2012. Durch die 

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den Ortsteil Bärenbrück aus dem Jahr 1997 

und die Überarbeitung aus dem Jahr 2018 wurden die Grenzen für den im Zusammen-

hang bebauten Ortsteil definiert. Mit der Innenbereichssatzung des Ortsteils Maust aus 

dem Jahr 1996 wird die räumliche Abgrenzung des unbeplanten Innenbereichs vom 

Außenbereich definiert. Es werden folgende Flächen und Nutzungen dargestellt: 

7.7.1 Bauflächen 

Alle Flächen sind entsprechend der aktuellen Bebauung dargestellt. 

Wohnbauflächen 

Es werden ergänzend dazu folgende B-Pläne dargestellt: 

• Vorhaben- und Erschließungsplan „Fine Wood Siedlung 1“ OT Maust, in Kraft ge-

treten am 20.09.1993 (Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet)  

• Vorhaben- und Erschließungsplan „Fine Wood Siedlung 2“ OT Maust, in Kraft ge-

treten am 10.09.1997 (Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet)  

• B-Plan „Muskauer Straße/ Peitzer Straße“ OT Neuendorf, in Kraft getreten am 

30.08.2001 (Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet)  

• B-Plan „Eigenheimstandort OT Bärenbrück“, in Kraft getreten am 08.08.2007 (Art 

der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet) 

• B-Plan „Wohnbebauung An der Schäferei“ OT Maust, in Kraft getreten am 

25.09.2019 (Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet)  

• B-Plan „Seehafen Teichland“ OT Neuendorf, Satzung 2024 (Art der baulichen 

Nutzung: Sondergebiet mit den Zweckbestimmungen Ferienhausgebiet, Mariti-

mes Gewerbe und Maritimtouristik; Allgemeines Wohngebiet)  

Gemischte Bauflächen 

Es werden ergänzend dazu folgende B-Pläne dargestellt: 
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• B-Plan „Tischlerei Zasowk“ OT Maust, in Kraft getreten am 21.12.2011 (Art der 

baulichen Nutzung: Mischgebiet) 

• B-Plan „Wohngebiet Siedlungsweg“ OT Maust, in Kraft getreten am 17.11.1997 

(Art der baulichen Nutzung: Mischgebiet) 

Gewerbliche Bauflächen 

Es wird ergänzend dazu folgender B-Plan dargestellt: 

• Vorhaben- und Erschließungsplan „Bauhof Schulz & Diemar GmbH & Co.“ OT 

Neuendorf, in Kraft getreten am 27.02.1997 (Art der baulichen Nutzung: Gewer-

begebiet)  

Sondergebiete 

Es werden ergänzend dazu folgende B-Pläne dargestellt: 

• B-Plan „Ausbildungs- und Testfeld Watowainz“ OT Neuendorf, in Kraft getreten 

am 09.03.2005 (Art der baulichen Nutzung: Sondergebiet mit der Zweckbestim-

mung Wind, Industriegebiet)  

• B-Plan „Sport- und Freizeitpark Teichland“ OT Neuendorf, in Kraft getreten am 

10.10.2007 (Art der baulichen Nutzung: Sonstiges Sondergebiet mit der Zweck-

bestimmung Rodel-, Ski- und Freizeitzentrum)  

• B-Plan „Seehafen Teichland“ OT Neuendorf, Satzung 2024 (Art der baulichen 

Nutzung: Sondergebiet mit den Zweckbestimmungen Ferienhausgebiet, Mariti-

mes Gewerbe und Maritimtouristik; Allgemeines Wohngebiet)  

7.7.2 Flächen für den Gemeinbedarf 

Die Gemeinde Teichland bietet eine Vielzahl von Gemeinbedarfsflächen in ihren Orts-

teilen Neuendorf, Maust und Bärenbrück. Die Kita "Spatzennest" in Neuendorf betreut 

die jüngsten Einwohner. Religiöses Zentrum ist die Dorfkirche in der Jänschwalder 

Straße in Neuendorf. 

Für die Sicherheit sorgen Freiwillige Feuerwehren in allen drei Ortsteilen: Neuendorf, 

Maust und Bärenbrück. Die kommunalen Einrichtungen in Maust, Bärenbrück und Neu-

endorf dienen als Treffpunkte für Gemeinschaftsveranstaltungen und kulturelle Aktivi-

täten und tragen zur Stärkung des dörflichen Lebens bei. Eine Auflistung aller Gemein-

bedarfsflächen ist im Anhang 13.1 zu sehen. 
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7.7.3 Verkehrsflächen 

Im Westen des Gemeindegebiets verläuft die B168 zwischen Cottbus und Peitz/Liebe-

rose. Über die abzweigende L473 ist der OT Neuendorf angebunden. Im Nordosten 

verläuft die L474 zwischen Peitz und Heinersbrück.  

Durch Teichland verlaufen der Spreeradweg, der Gurkenradweg, die Niederlausitzer 

Bergbautour und die Tour Brandenburg. 

Nördlich des OT Neuendorf schließt der Haltepunkt Teichland die Gemeinde an das 

Schienennetz an, auf welchem der RE10 zwischen Cottbus und Frankfurt (Oder) ver-

kehrt. 

7.7.4 Flächen für Ver- und Entsorgung 

In der Gemeinde Teichland gibt es verschiedene Ver- und Entsorgungsanlagen. Dazu 

zählen das Umspannwerk Neuendorf in der Straße Am Schaltwerk 1 im Ortsteil Neuen-

dorf und eine Abwasserpumpstation im Ortsteil Bärenbrück. 

Durch das Gemeindegebiet verlaufen Hochspannungsleitungen eines Netzbetreibers. 

Es wird auf eine beschränkte Nutzbarkeit der Flächen, welche sich in 25 m Entfernung 

zu diesen Leitungen befinden, verwiesen. Innerhalb dieser Flächen gilt ein beschränk-

tes Bau- und Einwirkungsverbot mit Nutzungs- und Höhenbeschränkungen für Dritte. 

Im Osten des Kraftwerkstandorts befindet sich eine Windkraftanlage. Diese liegt in ei-

nem Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Wind. Eine Auflistung aller flächigen Ver- 

und Entsorgungsflächen ist im Anhang 13.2 zu sehen. 

7.7.5 Grünflächen 

Im Gemeindegebiet sind 2 Sportplätze in den OT Neuendorf und Bärenbrück vorhan-

den. 

Im OT Maust sind mehrere Dauerkleingartenanlagen in der östlichen Ortslage vorzufin-

den. 

In allen Ortslagen sind Spielplätze und Friedhöfe vorhanden. 

Südlich vom OT Maust ist ein Reitsportplatz, welcher die Zweckbestimmung Reitsport 

erhalten hat. 
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Im Erlebnispark Teichland im OT Neuendorf befindet sich ein Aussichtsturm, für dessen 

Umgebungsbereich die Zweckbestimmung Aussichtsturm aus dem entsprechenden B-

Plan übernommen wurde. 

7.7.6 Wasserflächen 

Im Süden des OT Neuendorf ist in der Bergbaufolge der Cottbuser Ostsee entstanden. 

Er ist der größte künstlich angelegte See Deutschlands. Außerdem entsteht in Neuen-

dorf ein Hafen mit bis zu 100 Wasserliegeplätzen für Boote.  

Auch dargestellt ist der Kiessee Maust, als auch mehrere Teiche im Gemeindegebiet. 

7.7.7 Flächen für Landwirtschaft und Wald 

Das Gemeindegebiet ist gleichmäßig von Wald- und Landwirtschaftsflächen geprägt. 

Landwirtschaftsflächen sind eher im Westen, Waldflächen eher im Osten anzutreffen. 

Eine zusätzliche Darstellung stellt der Erholungswald in Teichland dar. Innerhalb dieser 

Flächen wird ein Wald dargestellt, welcher eine zusätzliche Funktion als Naherholungs-

raum innehat. Eine Erweiterungsfläche des Erlebnisparks nordöstlich des Aussichtsturms 

wird ergänzend dargestellt. 
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7.7.8 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

Es befinden sich folgende Naturschutzgebiete (NSG), Landschaftsschutzgebiete (LSG), 

Europäische Vogelschutzgebiete (SPA) und Flora-Fauna-Habitate (FFH) in der Ge-

meinde: 

Tabelle 11: Schutzgebiete in der Gemeinde Teichland 

Bezeichnung Gebietsart 

Peitzer Teiche mit dem Teichgebiet Bärenbrück und Laßzinswiesen NSG 

Peitzer Teichlandschaft mit Hammergraben LSG 

Spreewald und Lieberoser Endmoräne SPA 

Peitzer Teiche FFH 

Hinsichtlich des Naturschutzgebiets „Peitzer Teiche mit dem Teichgebiet Bärenbrück 

und Laßzinswiesen“ herrscht eine unsichere Rechtslage. Diese ist in Kapitel 6.2.8 genau 

erläutert. 

7.7.9 Flächen mit Regelungen für den Denkmalschutz 

Alle 3 Ortsteilkerne sind als Bodendenkmale bei der unteren Denkmalschutzbehörde 

des Landkreises Spree-Neiße registriert. 

Einzelanlagen unter Denkmalschutz sind jeweils einmal in allen Ortsteilen vorhanden 

sowie entlang der B168 im Westen. 

Eine genaue Auflistung aller Boden- und Baudenkmale erfolgt im Anhang 13.3-13.4.  

7.7.10 Sonstige Planzeichen 

Der Kraftwerkstandort ist eine Fläche mit einer erheblichen Altlastenkonzentration. Des 

Weiteren gibt es vereinzelte Flächen, die mit umweltgefährdenden Stoffen belastet 

sind. Diese befinden sich alle in den einzelnen Ortsteilen sowie verteilt übers Gemein-

degebiet. Hierbei kann es sich einerseits um bestätigte Altlastenstandorte handeln, als 

auch um sanierte Altlastenstandorte oder Verdachtsflächen. 

7.7.11 Nachrichtliche Übernahmen 

Die Gemarkungsgrenzen sind nachrichtlich übernommen worden. 
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Im Nordosten des Gemeindegebiets ist aktuell der grobe Verlauf der sich in Planung 

befindlichen H2-Trasse dargestellt. Diese soll in unterschiedlichen Ausbauphasen bis 

2040 realisiert werden. 

Um die Spree (verläuft außerhalb des Gemeindegebiets) im Westen sind mehrere 

Hochwasserrisikogebiete vorhanden, die sich in das Gemeindegebiet erstrecken. 

Hochwasserereignisse treten hier nur sehr selten auf. 

Mit der Sicherheitslinie wird die Fläche umschlossen, auf welcher unmittelbare Auswir-

kungen der Abbau- bzw. Sanierungsmaßnahmen auf die Geländeoberfläche nicht 

ausgeschlossen werden können, so dass ggf. Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren 

erforderlich sind. Ihre Übernahme in räumlich und/oder sachlich betroffene Planungen 

ist deshalb geboten. 

7.7.12 Flächen ohne Normcharakter 

In der Gemeinde sind keine Planzeichen ohne Normcharakter dargestellt. 

7.7.13 Planungs- und Potenzialflächen in der Gemeinde Teichland 

Gemischte Bauflächen und Wohnbauflächen: 

Im Rahmen der Eigenentwicklungsoption (EEO) werden gemischte Bauflächen sowie 

Wohnbauflächen betrachtet, die den örtlichen Bedarf decken und die nachhaltige 

Entwicklung der Gemeinden fördern. Dabei wird die Eigenentwicklungsoption auf Ba-

sis der Einwohnerzahl und des geltenden Entwicklungskonzepts ermittelt. 

Gemäß der Gemeinsamen Landesplanung hat die Gemeinde Teichland eine Eigen-

entwicklungsoption von 1,1 ha.  

Es gibt zwei Bebauungspläne aus den Jahren 2019 und 2024 („An der Schäferei Maust“ 

und „Seehafen Teichland“), welche auf die EEO anzurechnen sind, weswegen diese 

für die Gemeinde Teichland zum aktuellen Zeitpunkt wegfällt. Es werden keine Planflä-

chen im GFNP dargestellt. 

Gewerbliche und Sonderbauflächen: 

Im nächsten Schritt werden die gewerblichen und Sonderbauflächen betrachtet. 

Diese Flächen dienen der Ansiedlung von Unternehmen, der Schaffung von Arbeits-

plätzen und der Sicherung spezieller Infrastrukturbedarfe. Sie werden gezielt für die 

wirtschaftliche Entwicklung der Region ausgewiesen und sind essenziell für die Diversi-

fikation des Standortportfolios. 
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Die Planungsflächen für Gewerbliche und Sonderbauflächen in der Gemeinde Teich-

land sind: 

▪ Solarpark Teichland: Nördlich des Erlebnisparks Teichland ergab sich durch die 

Potenzialanalyse Solar eine Potenzialfläche für die Errichtung von Freiflächen-

photovoltaikanlagen. Eine genaue Beschreibung der Fläche kann dem An-

hang 13.8 entnommen werden. Alle Auswahlkriterien sind im Anhang 13.7 auf-

gelistet. 

▪ Erweiterung Erlebnispark Teichland: östlich des Erlebnisparks Teichland soll eine 

Fläche von ca. 6,9 ha freigehalten werden für eine Erweiterung des Freizeitan-

gebotes. Konkrete Nutzungen sind noch nicht bekannt und ergeben sich aus 

nachgeordneten Verfahren. 

▪ Feriendorf und Campingplatz Cottbuser Ostsee: Als touristisches Angebot soll 

auf einer ca. 25 ha großen Fläche westlich des OT Neuendorf in der Gemeinde 

Teichland ein Feriendorf mit Campingplatz am Kiessee entstehen. Diese Fläche 

ist bereits im Masterplan zum Cottbuser Ostsee inkludiert als auch im alten FNP 

der Gemeinde Teichland 

Langfristige Potenzialflächen: 

Abschließend werden die Wohnbau- und gemischten Flächen aufgezählt, die über 

die Eigenentwicklungsoption hinausgehen. Diese Flächen sind für die langfristige städ-

tebauliche und infrastrukturelle Entwicklung vorgesehen. 

Die Potenzialflächen für die langfristige Vision der Siedlungsentwicklung in der Ge-

meinde Teichland sind: 

▪ Am Sportplatz Bärenbrück: Südlich des Sportplatzes in Bärenbrück bietet sich 

die Möglichkeit, den Innenbereich sinnvoll zu erweitern. Auf einer Fläche von 

etwa 0,3 Hektar können hier drei Einfamilienhäuser realisiert werden. 

▪ Dorfstraße Ost Bärenbrück: In zentraler Lage des Dorfes steht ein Areal von 0,3 

Hektar zur Verfügung, das Raum für den Bau von drei Einfamilienhäusern 

schafft. 

▪ Dorfstraße West Bärenbrück: Am westlichen Ortsausgang in Richtung Neuen-

dorf befindet sich ein weiteres Grundstück. Hier können auf einer Fläche von 0,3 

Hektar ebenfalls drei Einfamilienhäuser entstehen. 
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▪ Groß Lieskower Straße Nord: Am östlichen Ortsausgang bietet ein großzügiges 

Areal von 0,7 Hektar ausreichend Platz, um sieben Einfamilienhäuser zu errich-

ten. 

▪ Groß Lieskower Straße Süd: Unweit des Seehafens Teichland liegt eine Fläche 

von 0,5 Hektar, die genutzt werden kann, um eine Baulücke zu schließen und 

fünf Einfamilienhäuser zu bauen. 

▪ Am Schaltwerk: Entlang der Straße "Am Schaltwerk" lässt sich der Innenbereich 

abrunden. Hier können auf einer Fläche von 0,4 Hektar vier Einfamilienhäuser 

entstehen.  
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7.8 FNP der Gemeinde Turnow-Preilack/Turnow-Pśiłuk 

Die Gemeinde Turnow-Preilack ist bekannt für ihr naturnahes Umfeld und ein lebendi-

ges Dorfleben. Mit ihrer Nähe zum Spreewald bietet sie sowohl Erholung als auch zahl-

reiche kulturelle Veranstaltungen. Planerisch liegt der Schwerpunkt auf einer ausge-

wogenen Entwicklung, die Tradition und Moderne verbindet. 

Die Gemeinde hat keinen rechtsgültigen FNP. Durch die Außenbereichssatzung „Aus-

bau Windmühle“ für den Ortsteil Turnow aus dem Jahr 1995 wurden bebaute Bereiche 

im Außenbereich definiert, in denen Wohnbauvorhaben allgemein zulässig sind. Es 

werden folgende Flächen und Nutzungen dargestellt: 

7.8.1 Bauflächen 

Alle Flächen sind entsprechend der aktuellen Bebauung dargestellt. 

Wohnbauflächen 

Es werden ergänzend dazu folgende B-Pläne dargestellt: 

• B-Plan „Wohngebiet Am Kanal“ OT Turnow, in Kraft getreten am 27.02.1997 (Art 

der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet) 

• B-Plan „Wohnbebauung an der Ugorina“ OT Preilack, in Kraft getreten am 

30.08.2001 (Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet) 

Gemischte Bauflächen 

Es werden ergänzend dazu folgende B-Pläne dargestellt: 

• B-Plan „Gewerbestättengebiet“ OT Turnow, in Kraft getreten am 14.03.1994 (Art 

der baulichen Nutzung: Gewerbegebiet; Gewerbegebiet mit eingeschränkter 

Nutzung; Mischgebiet)  

• B-Plan „An der Spreewaldstraße“ OT Turnow, in Kraft getreten am 04.07.2013 

(Art der baulichen Nutzung: Mischgebiet) 

Gewerbliche Bauflächen 

Alle Flächen sind entsprechend der aktuellen Bebauung dargestellt. 

Sondergebiete 

Es werden ergänzend dazu folgende B-Pläne dargestellt: 
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• Vorhaben- und Erschließungsplan „Fotovoltaik-Solarpark 1“, in Kraft getreten 

am 06.02.2008 (Art der baulichen Nutzung: Sonstiges Sondergebiet mit der 

Zweckbestimmung Fotovoltaik-Freiflächenanlagen) 

• B-Plan „Fotovoltaik-Solarpark 2“, in Kraft getreten am 01.12.2010 (Art der bauli-

chen Nutzung: Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Fotovoltaik-

Freiflächenanlagen)  

• B-Plan "Solarpark Präsidentengraben", aktuell im Verfahren (Art der baulichen 

Nutzung: Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Fotovoltaik-Freiflä-

chenanlagen) 

7.8.2 Flächen für den Gemeinbedarf 

In der Gemeinde Turnow-Preilack gibt es vielfältige Gemeinbedarfsflächen, die das 

gemeinschaftliche Leben prägen. Die Betreuung der Kinder erfolgt in den Kitas "Ben-

jamin Blümchen" in Turnow und "Kunterbunt" in Preilack. Die Kirche Turnow, auch als 

Marie-Lobach-Heim bekannt, dient als religiöses Zentrum der Gemeinde. 

Für den Brandschutz sorgen die Freiwilligen Feuerwehren in den Ortsteilen Turnow und 

Preilack. Ein kulturelles Highlight ist die Holländermühle in Turnow, die an die historische 

Tradition der Region erinnert. Die kommunale Einrichtung in Turnow bietet Raum für 

Versammlungen und Veranstaltungen, die das Gemeinschaftsleben stärken. Eine Auf-

listung aller Gemeinbedarfsflächen ist im Anhang 13.1 zu sehen. 

7.8.3 Verkehrsflächen 

Südwestlich der Ortslage Turnow verläuft die Bundesstraße B168 zwischen Cottbus und 

Lieberose. Durch den OT Preilack verläuft die Landesstraße L50, welche gen Nordosten 

weiter nach Guben führt.  

Durch Turnow-Preilack verlaufen der Spreeradweg und der Gurkenradweg. Bei 

Preilack entsteht durch die nördlich an die Gemeinde angrenzenden Naturwelten der 

neue Heide-Radweg, welcher gen Osten an bestehende Radfernwege in der Ge-

meinde Tauer angebunden wird. 

7.8.4 Flächen für Ver- und Entsorgung 

In der Gemeinde Turnow-Preilack gibt es verschiedene Ver- und Entsorgungsanlagen. 

Dazu zählt das Umspannwerk Turnow-Preilack an der Chaussee im Ortsteil Preilack. 

Durch das Gemeindegebiet verlaufen Hochspannungsleitungen zweier 
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Netzbetreiber. Es wird auf eine beschränkte Nutzbarkeit der Flächen, welche sich in 25 

m bzw. 35 m Entfernung zu diesen Leitungen befinden, verwiesen. Innerhalb dieser 

Flächen gilt ein beschränktes Bau- und Einwirkungsverbot mit Nutzungs- und Höhen-

beschränkungen für Dritte. Im Norden des Ortsteils Turnow befinden sich zwei Wind-

kraftanlagen. Eine Auflistung aller flächigen Ver- und Entsorgungsflächen ist im An-

hang 13.2 zu sehen. 

7.8.5 Grünflächen 

In beiden Ortsteilen ist je ein Friedhof und ein Sportplatz vorhanden. 

7.8.6 Wasserflächen 

Im Süden des Gemeindegebiets fließt die Malxe. 

7.8.7 Flächen für Landwirtschaft und Wald 

Die Gemeinde ist im Norden von einer starken Bewaldung und im Süden von weit aus-

gedehnten Wiesen- und Landwirtschaftsflächen geprägt. 
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7.8.8 Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

Es befinden sich folgende Naturschutzgebiete (NSG), Landschaftsschutzgebiete (LSG), 

Europäische Vogelschutzgebiete (SPA) und Flora-Fauna-Habitate (FFH) in der Ge-

meinde: 

Tabelle 12: Schutzgebiete in der Gemeinde Turnow-Preilack 

Bezeichnung Gebietsart 

Peitzer Teiche mit dem Teichgebiet Bärenbrück und Laßzinswiesen NSG 

Lieberoser Endmoräne NSG 

Spreewald und Lieberoser Endmoräne SPA 

Lieberoser Endmoräne und Staakower Läuche FFH 

Spree FFH 

Peitzer Teiche FFH 

Hinsichtlich des Naturschutzgebiets „Peitzer Teiche mit dem Teichgebiet Bärenbrück 

und Laßzinswiesen“ herrscht eine unsichere Rechtslage. Diese ist in Kapitel 6.2.8 genau 

erläutert. 

7.8.9 Flächen mit Regelungen für den Denkmalschutz 

Beide Ortskerne sind geprägt von Bodendenkmalbereichen. Auch außerhalb der bei-

den Ortslagen gibt es einzelne kleinere Bodendenkmalbereiche. 

Der Hammergraben an der südlichen Grenze der Gemeinde ist eine Gesamtanlage 

unter Denkmalschutz. 

Außerdem gibt es im Gemeindegebiet zwei Einzelanlagen unter Denkmalschutz. 

Eine genaue Auflistung aller Boden- und Baudenkmale erfolgt im Anhang 13.3-13.4.  

7.8.10 Sonstige Planzeichen 

Der Fotovoltaik-Solarpark im Norden des Gemeindegebiets ist eine Fläche mit einer 

erheblichen Altlastenkonzentration. Des Weiteren gibt es vereinzelte Flächen, die mit 

umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. Hierbei kann es sich einerseits um bestä-

tigte Altlastenstandorte handeln, als auch um sanierte Altlastenstandorte oder Ver-

dachtsflächen. 
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7.8.11 Nachrichtliche Übernahmen 

Die Gemarkungsgrenzen sind nachrichtlich übernommen worden.  

Von Ost nach West durch das Gemeindegebiet verlaufend ist aktuell der grobe Ver-

lauf der sich in Planung befindlichen H2-Trasse dargestellt. Diese soll in unterschiedli-

chen Ausbauphasen bis 2040 realisiert werden. 

Im südlichen Bereich der Gemeinde verläuft ein Hochwassergebiet, das jedoch ledig-

lich mit einer geringen Gefahr (HQ100) bewertet ist. 

7.8.12 Planzeichen ohne Normcharakter 

In der Planzeichnung auch zu erkennen ist die Skizzierung einer Umfahrungsstraße. 

Diese zweigt südlich von Peitz von der B168 ab, um die Innenstadt verkehrlich zu ent-

lasten. Zwischen Peitz und Turnow wird der Verkehr wieder auf die B168 in Richtung 

Lieberose geleitet. 

7.8.13 Planungs- und Potenzialflächen in der Gemeinde Turnow-Preilack 

Gemischte Bauflächen und Wohnbauflächen: 

Im Rahmen der Eigenentwicklungsoption (EEO) werden gemischte Bauflächen sowie 

Wohnbauflächen betrachtet, die den örtlichen Bedarf decken und die nachhaltige 

Entwicklung der Gemeinden fördern. Dabei wird die Eigenentwicklungsoption auf Ba-

sis der Einwohnerzahl und des geltenden Entwicklungskonzepts ermittelt. 

Gemäß der Gemeinsamen Landesplanung hat die Gemeinde Turnow-Preilack eine 

Eigenentwicklungsoption von 1,2 ha. 

Die Planungsflächen für Wohnbau- und gemischte Bauflächen in der Gemeinde 

Turnow-Preilack sind: 

• Schulweg Turnow: Gegenüber dem Sportplatz bietet eine Fläche von ca. 0,5 

ha zentral in der Gemeinde Platz für die Errichtung von fünf Einfamilienhäusern. 

• Ugorina Preilack: Am Ende der Schulstraße, rund um ein kleines Rondell, steht 

eine Fläche von ca. 0,6 ha zur Verfügung, auf der eine Bebauung mit einzelnen 

Einfamilienhäusern realisiert werden kann. 

Eine detaillierte Analyse dieser Flächen ist in Form von Steckbriefen im Anhang 13.6 

enthalten. Dort werden die Flächen kurz beschrieben und anhand verschiedener Kri-

terien bewertet. Neben städtebaulichen und umweltplanerischen Aspekten werden 
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Maßnahmen zur Minimierung von Eingriffen in die Natur vorgeschlagen. Abschließend 

wird jede Fläche in einer Zusammenfassung final bewertet. 

Gewerbliche und Sonderbauflächen: 

Im nächsten Schritt werden die gewerblichen und Sonderbauflächen betrachtet. 

Diese Flächen dienen der Ansiedlung von Unternehmen, der Schaffung von Arbeits-

plätzen und der Sicherung spezieller Infrastrukturbedarfe. Sie werden gezielt für die 

wirtschaftliche Entwicklung der Region ausgewiesen und sind essenziell für die Diversi-

fikation des Standortportfolios. 

Die Planungsflächen für Gewerbliche und Sonderbauflächen in der Gemeinde 

Turnow-Preilack sind: 

▪ Solarpark Präsidentengraben: an der Gemeindegrenze zur Stadt Peitz ist aktuell 

ein Änderungsverfahren zu einem bestehenden Bebauungsplan im Verfahren. 

Die Umweltbelange und genaue Planinhalte werden in dem entsprechenden 

Bauleitverfahren behandelt. 

Langfristige Potenzialflächen: 

Abschließend werden die Wohnbau- und gemischten Flächen aufgezählt, die über 

die Eigenentwicklungsoption hinausgehen. Diese Flächen sind für die langfristige städ-

tebauliche und infrastrukturelle Entwicklung vorgesehen.  

Die Potenzialflächen für die langfristige Vision der Siedlungsentwicklung in der Ge-

meinde Turnow-Preilack sind: 

▪ Am Kanal Turnow: Im nordwestlichen Teil des Ortsteils Turnow kann auf einer Lü-

cke von ca. 0,5 ha zwischen zwei bestehenden Wohngebieten Platz für etwa 

fünf Einfamilienhäuser geschaffen werden. 

▪ An der Chaussee: Entlang der L50, an der Ortsausfahrt nach Tauer, bietet eine 

Fläche von ca. 0,8 ha die Möglichkeit zur Abrundung des Siedlungskörpers. 

▪ Wiesenstraße: Eine Fläche von ca. 0,6 ha bietet Potenzial für die Verlängerung 

der Wiesenstraße, die mit etwa sechs Einfamilienhäusern bebaut werden 

könnte. 
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8 Flächenbilanz 

Tabelle 13 Flächenbilanz im Amt Peitz 

Nutzungsart der Flächen Gesamtfläche (ha) Gesamtfläche (%) 

Wohnbauflächen 203,5 0,72 

davon Bestand 187,2 0,66 

davon Planung 16,3 0,06 

gemischte Bauflächen 544,3 1,92 

davon Bestand 539,0 1,90 

davon Planung 5,3 0,02 

gewerbliche Bauflächen 666,2 2,35 

davon Bestand 584,9 2,06 

davon Planung 81,3 0,29 

Sonderbauflächen 470,7 1,66 

davon Bestand 407,3 1,43 

davon Planung 63,4 0,22 

Flächen für den Gemeinbedarf 26,1 0,09 

Verkehrsflächen  44,2 0,16 

Flächen für Ver- und Entsorgung 39,5 0,14 

Grünflächen 114,4 0,40 

Gewässer (Stehgewässer) 1.167,3 4,11 

Flächen für Landwirtschaft und Wald 20.691,3 72,86 

davon Flächen für Wald 12.356,9 43,52 

davon Flächen für die Landwirtschaft 8.334,4 29,35 

Flächen in der Bergbaufolgelandschaft 4.429,3 15,60 

davon Forstwirtschaftliche Nutzung 2.797,2 9,85 

davon Landwirtschaftliche Nutzung 825,7 2,91 

davon wasserwirtschaftliche Nutzung 372,6 1,31 

davon sonstige Nutzung 433,8 1,53 

Geltungsbereich 28.396,8 100,00 

Gesamt 28.396,8 100,00 
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9 Umweltbericht 

9.1 Einführung 

Der Umweltbericht für den Gemeinsamen Flächennutzungsplan des Amtes Peitz bildet 

eine zentrale Grundlage für die planerische Gestaltung der Gemeinden Drachhausen, 

Drehnow, Heinersbrück, Jänschwalde, Peitz, Tauer, Teichland und Turnow-Preilack. Ziel 

ist es, eine nachhaltige, den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen ange-

passte Entwicklung zu ermöglichen. Dabei berücksichtigt der Bericht nicht nur die na-

turräumlichen Gegebenheiten, sondern auch die sozialen, wirtschaftlichen und kultu-

rellen Rahmenbedingungen, die dem ländlich geprägten Raum seine Identität ge-

ben. 

Im Rahmen des Umweltberichts werden die potenziellen Auswirkungen der Planungen 

auf wesentliche Schutzgüter, wie Boden, Wasser, Klima, Luft, Flora, Fauna, Landschaft, 

Mensch sowie Kultur- und Sachgüter, detailliert analysiert. Diese umfassende Betrach-

tung dient dazu, eine umweltverträgliche Ausrichtung des Gemeinsamen Flächennut-

zungsplans sicherzustellen und negative Auswirkungen durch geeignete Maßnahmen 

zu minimieren. Der Bericht basiert auf fundierten Daten aus der Landschafts- und Um-

weltplanung und wurde im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben sowie den Pla-

nungsleitlinien des Landes Brandenburg erstellt. 

Der Umweltbericht verfolgt ebenfalls das Ziel, den regionalen Strukturwandel sowie die 

städtebauliche Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung von Klimaschutz, er-

neuerbaren Energien, den Folgen des Braunkohleabbaus und der regionalen demo-

grafischen Veränderungen zu begleiten und zu unterstützen. Dabei ist es wesentlich, 

nicht nur die Einzelinteressen der Gemeinden, sondern auch die übergreifenden Be-

lange und Synergien zu betrachten, um eine ausgewogene Entwicklung im gesamten 

Amtsgebiet zu fördern. 

9.1.1 Kurzdarstellung der Inhalte des Gemeinsamen Flächennutzungsplans 

Ziel und Struktur des Gemeinsamen Flächennutzungsplans 

Der Gemeinsame Flächennutzungsplan des Amtes Peitz (s. Abb. 40) als übergeord-

nete Planungsgrundlage verfolgt das Ziel, die räumliche Entwicklung der Gemeinden 

Drachhausen, Drehnow, Heinersbrück, Jänschwalde, Peitz, Tauer, Teichland und 
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Turnow-Preilack strategisch zu lenken. Er legt die Art der Bodennutzung in den Grund-

zügen fest und ermöglicht eine räumliche Ordnung, die den Anforderungen an Wirt-

schaft, Wohnen, Verkehr und Umwelt gerecht wird. Dabei deckt der Gemeinsame Flä-

chennutzungsplan einen Zeithorizont bis 2040 ab und ist flexibel genug, um auf sich 

ändernde Rahmenbedingungen und Bedarfe reagieren zu können.  

Neben der Erfüllung der aktuellen Wohn- und Gewerbebedarfe berücksichtigt der 

Plan auch den Schutz und die Entwicklung der natürlichen Lebensräume sowie die 

Auswirkungen des Strukturwandels und der Bergbaufolgelandschaft. Der Gemein-

same Flächennutzungsplan sieht vor, Flächen für Siedlungsentwicklung, Gewerbe, 

Landwirtschaft, Forstwirtschaft sowie Natur- und Landschaftsschutz auszuweisen. Da-

bei sind insbesondere folgende Nutzungen dargestellt: 

Bauflächen: Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen und Gewerbeflächen zur 

Förderung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung. 

Flächen für gemeindliche Bedarfe: Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Sport- 

und Freizeitanlagen sowie kulturelle Einrichtungen. 

Verkehrsflächen: Straßen, Schienenwege und sonstige Verkehrsinfrastrukturen, um 

die Erreichbarkeit und Mobilität im Amtsgebiet sicherzustellen. 

Grün- und Freiflächen: Flächen für Erholung, Naturschutz und Landschaftspflege, 

einschließlich der Kompensation für Eingriffe in die Natur. 

Flächen für erneuerbare Energien: Vorranggebiete für Wind- und Solarenergie, um 

die Energiewende aktiv zu unterstützen. 

Bergbaufolgelandschaften: Wiedernutzbarmachung und Renaturierung der 

durch den Tagebau Jänschwalde beeinflussten Flächen, einschließlich neuer 

Wasserflächen und Naturräume. 
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Abbildung 40 Gemeinsamer Flächennutzungsplan des Amtes Peitz 

Planflächen im Amtsgebiet 

Für die zukünftige Entwicklung des Amtsgebiets wurden etwa 60 Planflächen abge-

grenzt. Diese Planflächen repräsentieren räumlich zusammenhängende Gebiete, die 

den entsprechenden Nutzungen zugeordnet wurden. Die Darstellungen orientieren 

sich an der bestehenden Nutzung und dienen der Sicherung und Weiterentwicklung 

bestehender Strukturen. 

Von den rund 60 Planflächen sind etwa die Hälfte für eine geplante bauliche Nutzung 

vorgesehen. Dazu zählen Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen sowie Flächen für 

den Gemeinbedarf und gewerbliche Zwecke. Die übrigen Planflächen konzentrieren 

sich auf Grün- und Freiflächen, landwirtschaftliche Flächen sowie Wald- und Wasser-

flächen. 

Weiterhin wurden über den Bestand hinaus gehend Flächen für die zukünftige Entwick-

lung des Amtes dargestellt. Dazu zählen Wohnbaupotenzialflächen, die im Rahmen 
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der Nachverdichtung und städtebaulichen Eigenentwicklung ausgewiesen wurden. 

Aber auch Potenzialflächen für die Gewerbe, Erholungsgebiete oder Photovoltaikfrei-

flächenanlagen werden dargestellt. Die geplanten Grün- und Freiflächen tragen zur 

ökologischen Aufwertung und Verbesserung der Lebensqualität bei. Die genauen 

Standorte und Nutzungsdetails der Planflächen werden in einer entsprechenden Über-

sichtstabelle und Kartenmaterialien dargestellt, die Bestandteil des Gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans sind. 

Bedeutung für die Region 

Durch die gemeinsame Planung der acht Gemeinden wird eine enge Abstimmung 

zwischen den kommunalen Entwicklungszielen erreicht. Der Gemeinsame Flächennut-

zungsplan schafft die Grundlage für eine nachhaltige und zukunftsfähige Nutzung der 

Flächen im Amtsgebiet und trägt zur Bewältigung des demografischen Wandels sowie 

der Herausforderungen des Strukturwandels bei. Besondere Beachtung finden dabei 

der Erhalt der regionalen Kulturlandschaft, die Förderung des Tourismus sowie die Si-

cherung von Arbeitsplätzen durch Gewerbe- und Industrieansiedlungen. 

Der Gemeinsame Flächennutzungsplan Peitz ist somit ein wesentliches Steuerungs-

instrument, dass die Entwicklung des Amtsgebietes in den kommenden Jahrzehnten 

prägt und gleichzeitig den Schutz der natürlichen und kulturellen Ressourcen gewähr-

leistet. 

9.1.2 Rechtsgrundlagen 

Der gemeinsame Flächennutzungsplan des Amtes Peitz basiert auf den rechtlichen 

Vorgaben und Regelungen des Baugesetzbuches (BauGB) und des Bundesnatur-

schutzgesetztes (BNatSchG) sowie weiteren einschlägigen Fachgesetzen und Verord-

nungen. Damit wird gewährleistet, dass die Planung den gesetzlichen Anforderungen 

entspricht und eine nachhaltige und geordnete Entwicklung des Amtsgebiets ermög-

licht wird. 

Baugesetzbuch 

Der Gemeinsame Flächennutzungsplan des Amtes Peitz basiert auf den Regelungen 

des Baugesetzbuches und wird gemäß § 5 BauGB als vorbereitender Bauleitplan er-

stellt. Dieser legt die Art der Bodennutzung in den Grundzügen fest und dient als 

Grundlage für verbindliche Bauleitpläne wie Bebauungspläne (§ 8 BauGB). 
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Er wird als Gemeinsamer Flächennutzungsplan nach § 204 BauGB aufgestellt, da die 

beteiligten Gemeinden – Drachhausen, Drehnow, Heinersbrück, Jänschwalde, Peitz, 

Tauer, Teichland und Turnow-Preilack – durch gemeinsame Entwicklungsbedarfe und 

Herausforderungen verbunden sind. Diese Form ermöglicht eine koordinierte Planung 

für Siedlungsentwicklung, Gewerbeflächen, Infrastruktur und Freiraumschutz über Ge-

meindegrenzen hinweg. 

Der Gemeinsame Flächennutzungsplan wird in einem geregelten Verfahren unter Be-

teiligung der Öffentlichkeit (§ 3 BauGB) und der Träger öffentlicher Belange (§ 4 

BauGB) erstellt. Zudem erfolgt eine Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB), um die Auswir-

kungen der Planung auf die Schutzgüter zu bewerten. Mit der Genehmigung durch 

den Landkreis Spree-Neiße (§ 6 BauGB) wird der Gemeinsame Flächennutzungsplan 

rechtswirksam und dient als behördenverbindliches Planwerk für die nachhaltige Ent-

wicklung des Amtsgebietes. 

Umweltrechtliche Vorschriften 

Die Erstellung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans wird durch verschiedene um-

weltrechtliche Regelungen ergänzt, darunter: 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): Der Gemeinsame Flächennutzungsplan 

trägt den Anforderungen des BNatSchG Rechnung, indem FFH-Gebiete, Vogel-

schutzgebiete sowie andere schutzwürdige Biotope im Amtsgebiet dargestellt und 

vor Eingriffen geschützt werden. Im Gemeinsamen Flächennutzungsplan und 

Landschaftsplan sind Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt vorgese-

hen, darunter die Ausweisung von zu erhaltenden Flächen und Flächen für Aus-

gleichsmaßnahmen. 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG): Die Darstellung von Wasserschutzgebieten und die 

Berücksichtigung von Hochwasserrisikogebieten erfolgen im Einklang mit den Vor-

gaben des WHG. Die im Amtsgebiet vorhandenen Gewässer, wie die Spree und 

die Malxe, werden durch die Festlegung von Flächen zur Renaturierung und na-

turnahen Uferbereichen geschützt. Zudem wurden wasserwirtschaftliche Belange 

bei der Planung von Bau- und Gewerbeflächen berücksichtigt. 

Klimaschutzgesetz (KSG) und Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG): Der Gemein-

same Flächennutzungsplan weist auf der Grundlage des Entwurfes des sachlichen 

Teilregionalplanes „Windenergienutzung“ der Regionalen Planungsgemeinschaft 
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Lausitz-Spreewald ein Vorranggebiet für Windenergie und vereinzelt konkret zu be-

planende Flächen für Photovoltaik aus, um die Ziele des Klimaschutzes und die 

Förderung erneuerbarer Energien zu unterstützen. Gleichzeitig wird durch die Re-

naturierung der Tagebaufolgelandschaften ein Beitrag zur CO₂-Bindung geleistet. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG): Die Planung berücksichtigt das BIm-

SchG, indem Pufferzonen zwischen Siedlungsflächen und Verkehrsachsen einge-

halten sind. Gewerbliche Bauflächen wurden so ausgewiesen, dass sie keine 

schädlichen Umweltauswirkungen auf benachbarte Wohngebiete haben. 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG): Der Schutz des Bodens wird durch die 

Wiedernutzbarmachung ehemaliger Tagebauflächen sowie durch die Begren-

zung von Flächenversiegelung im Gemeinsamen Flächennutzungsplan gewähr-

leistet. Die Ausweisung von Wald- und Landwirtschaftsflächen gemäß des ABPs 

Tagebau Jänschwalde unterstützt die Bodenerholung. 

Hochwasserschutz: Hochwasserschutzmaßnahmen wurden im Gemeinsamen Flä-

chennutzungsplan durch die Berücksichtigung von Überschwemmungsgebieten 

und Retentionsflächen integriert. Dargestellt wird auch das Hochwasserschutzpro-

jekt in Grießen, initiiert vom Landesamt für Umwelt (LfU) 

Europäische Richtlinien (FFH- und Vogelschutzrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie): 

Im Gemeinsamen Flächennutzungsplan wird die Verpflichtung zur Bewahrung von 

Schutzgebieten gemäß den FFH- und Vogelschutzrichtlinien durch deren exakte 

Darstellung und Berücksichtigung bei der Planung eingehalten. Auch die Wasser-

rahmenrichtlinie wird durch den Schutz der Gewässerqualität und die Renaturie-

rung von Fließgewässern umgesetzt. 

Bergrecht (BBergG): Der Gemeinsame Flächennutzungsplan berücksichtigt die 

Wiedernutzbarmachung der Tagebaufolgelandschaften im Einklang mit dem Bun-

desberggesetz. Es werden Flächen für Wasser-, Forst- und Naturnutzung darge-

stellt, die den bergrechtlichen Vorgaben zur Renaturierung entsprechen. 

Landesnaturschutzgesetz Brandenburg (BbgNatSchAG): Das Landesnaturschutz-

gesetz wurde insbesondere durch die Berücksichtigung von Landschaftsschutzge-

bieten und die Ausweisung von Kompensationsflächen im Amtsgebiet umgesetzt. 

Diese sind integraler Bestandteil der Planung und unterstützen die Entwicklung von 

Schutzräumen für Flora und Fauna. 
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Raumordnungsrecht 

Der Gemeinsame Flächennutzungsplan berücksichtigt die Vorgaben der Raumord-

nung auf Bundes- und Landesebene: 

Raumordnungsgesetz (ROG): Der Gemeinsame Flächennutzungsplan trägt dem 

Ziel der Förderung einer ausgewogenen Entwicklung ländlicher und städtischer 

Räume sowie dem Schutz natürlicher Ressourcen Rechnung. 

Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP HR): Der Gemeinsame Flächen-

nutzungsplan berücksichtigt die Vorgaben zur Entwicklung von Wohn- und Gewer-

beflächen sowie zum Schutz von Freiflächen und Kulturlandschaften. 

Fachplanungen und Vorgaben der Regionalplanung 

Der Gemeinsame Flächennutzungsplan des Amtes Peitz ist in die regionale und lan-

desweite Planung eingebettet. Insbesondere die Vorgaben der Regionalen Planungs-

gemeinschaft Lausitz-Spreewald werden berücksichtigt, wie z. B. die Festlegung von 

Vorranggebieten für Windenergienutzung und die Entwicklung der Bergbaufolgeland-

schaft. Diese Fachplanungen bilden eine wichtige Grundlage, um die Interessen des 

Strukturwandels und des Klimaschutzes mit den lokalen Entwicklungszielen in Einklang 

zu bringen. 

Besondere Berücksichtigung des Strukturwandels 

Angesichts der spezifischen Gegebenheiten im Amtsgebiet, wie den Bergbaufolge-

landschaften und der Transformation hin zu einer klimafreundlichen Energieversor-

gung, werden die rechtlichen Grundlagen erweitert durch: 

Braunkohlengesetz (BbergG): Das Gesetzt regelt die Wiedernutzbarmachung und 

Renaturierung von Tagebauflächen. 

Verordnung über den Braunkohlenplan Tagebau Jänschwalde auf Grundlage des 

Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung: Die 

Verordnung definiert die Nutzungs- und Funktionsansprüche zur Wiedernutzbar-

machung des Tagebaus Jänschwalde. 

Klimaanpassungsstrategien auf Landes- und Bundesebene: Die Strategie betrach-

tet die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels und definiert entsprechende 

Maßnahmen. 
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9.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

9.2.1 Schutzgut Boden 

Bedeutung und Funktionen des Bodens 

Der Boden im Amt Peitz ist eine zentrale Grundlage für das Leben von Menschen, 

Pflanzen und Tieren. Neben seiner Trägerfunktion, die es Lebewesen ermöglicht, sich 

anzusiedeln und zu interagieren, erfüllt der Boden eine Vielzahl weiterer wesentlicher 

Funktionen: 

Lebensraumfunktion: Der Boden beherbergt Millionen von Mikroorganismen, Pflan-

zenwurzeln und tierischen Lebewesen. Diese tragen zur Entwicklung und Frucht-

barkeit des Bodens bei und sind essenziell für ökologische Kreisläufe. 

Produktionsfunktion: Der Boden ist unverzichtbar für die land- und forstwirtschaftli-

che Produktion. Abhängig von der Bodenbeschaffenheit – wie Bodenart, Nähr-

stoffgehalt oder Feuchte – variiert seine Ertragsfähigkeit. 

Regulationsfunktion: Böden spielen eine zentrale Rolle im Wasserkreislauf. Sie spei-

chern und filtern Niederschlagswasser, bevor es in das Grundwasser übergeht. Die-

ser natürliche Filterprozess hängt von der chemischen und physikalischen Beschaf-

fenheit des Bodens ab. 

Klimarelevante Funktionen: Böden speichern organischen Kohlenstoff und tragen 

so zur Bindung von Treibhausgasen bei. 

Gefährdungen des Bodens 

Die natürlichen Bodenfunktionen können durch verschiedene menschliche und natür-

liche Einflüsse stark beeinträchtigt werden: 

Erosion: Der Boden ist durch Wasser- und Winderosion gefährdet, insbesondere auf 

Flächen mit geringer Vegetationsbedeckung.  

Verdichtung: Landwirtschaftliche Nutzung, insbesondere auf feuchten Standor-

ten, kann zu einer Verdichtung des Bodens führen, was die Wasserinfiltration und 

die Lebensraumfunktionen beeinträchtigen. 

Versiegelung: Verlust von Boden durch Bebauung und Versiegelung ist irreversibel.  

Tagebau: Die Auswirkungen des Tagebaus Jänschwalde auf die Böden, insbeson-

dere durch Abbaggerung und Aufschüttungen, sind gravierend.  
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Geologie und Topografie 

Das Amt Peitz weist eine vielfältige topografische und geologische Struktur auf, die 

durch die Weichselkaltzeit geprägt wurde. Die Höhenlagen reichen von 53 m über 

NHN bei den Peitzer Teichen bis zu 111 m über NHN bei den Tagebauaufschüttungen 

im Osten. Die wichtigsten geologischen und geomorphologischen Merkmale umfas-

sen: 

Schmelzwassersedimente: Sie erstrecken sich vor allem im Norden und Osten des 

Amtes und bestehen aus verschiedenen Sand- und Kiesarten. 

Moorbildungen: Zentral und südlich im Amt liegen Moorgebiete mit Niedermoor-

torf und humosen Sedimenten. Diese stellen wertvolle ökologische Ressourcen dar. 

Grundmoränen und Urstromtäler: Grundmoränen im Norden und große Talsand-

flächen prägen die mittleren und südlichen Bereiche des Amtes. 

Auenböden: Die Auen des Spreewaldes und kleinerer Fließgewässer bestehen aus 

humosem Sand und Auenlehmen. 

Die einzelnen Bodentypen sind Karte 2 des Landschaftsplans zu entnehmen. 

9.2.2 Schutzgut Wasser  

Bedeutung des Wassers 

Wasser ist ein essenzielles Element für das Leben von Menschen, Pflanzen und Tieren. 

Im Naturhaushalt tritt es in verschiedenen Formen auf: als atmosphärisches Wasser (z. 

B. Niederschlag, Wolken), in der Bodenschicht (z. B. Bodenfeuchte, Grundwasser) und 

als Oberflächenwasser (z. B. Flüsse, Seen, Teiche). Diese unterschiedlichen Erschei-

nungsformen des Wassers beeinflussen sowohl das Landschaftsbild als auch die öko-

logischen und klimatischen Prozesse. 
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Abbildung 41: Still- und Fließgewässer im Amt Peitz 

9.2.2.1 Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer sind bedeutende Landschaftselemente, die eine Vielzahl von 

Funktionen übernehmen: 

Lebensräume: Sie bieten einer Vielzahl von Organismen einen einzigartigen Le-

bensraum und vernetzen diese Lebensräume miteinander. Besonders Stillgewässer 

und Fließgewässer fördern den genetischen Austausch und die Wiederbesiedlung 

von Räumen mit eingeschränktem Lebensraum. 

Ökologische Funktionen: Oberflächengewässer tragen zur Entwässerung, Wasser-

rückhaltung, Stofftransport und Selbstreinigung bei. Sie spielen eine Rolle im Klima-

ausgleich und sind wichtige Regulatoren im Naturhaushalt. 

Sozio-ökonomische Bedeutung: Neben ihrer ökologischen Funktion bereichern 

Gewässer das Landschaftsbild und tragen erheblich zur Erholungseignung einer 

Region bei. 
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9.2.2.2 Stillgewässer 

Im Amt Peitz nehmen Stillgewässer etwa 5 % der Gesamtfläche ein. Die wichtigsten 

Stillgewässer umfassen: 

Peitzer Teichlandschaft: Dieses Netz aus 33 Teichen bildet das größte zusammen-

hängende Teichgebiet Deutschlands und hat sowohl ökonomische als auch öko-

logische Bedeutung. Die Teiche sind Brutgebiete für seltene Wasservogelarten und 

dienen vielen Vögeln als Rastplatz während der jährlichen Vogelzüge. Zudem sind 

sie ein bedeutendes Naherholungsgebiet für Einwohner und Gäste des Peitzer 

Landes. Die nachhaltige Bewirtschaftung der Teichlandschaft trägt zum Erhalt der 

biologischen Vielfalt bei und bietet durch Radwege und Lehrpfade Möglichkeiten 

zur Umweltbildung. 

Großsee, Kleinsee und Garkoschke: Diese natürlichen Stillgewässer sind wichtige 

Naherholungsorte und bieten Möglichkeiten zum Baden und Schwimmen. Der 

Großsee nahe der Gemeinde Tauer wird als EU-Badegewässer regelmäßig mikro-

biologisch überwacht und weist eine ausgezeichnete Wasserqualität auf. Die Gar-

koschke, ein künstlich entstandener See westlich von Peitz, ist eingebettet in eine 

Wald- und Wiesenlandschaft und bietet Ruhe und Naturerlebnis unweit der Alt-

stadt Peitz. 

Cottbuser Ostsee (anteilig): Der entstehende Cottbuser Ostsee wird als größter 

künstlicher See Deutschlands eine bedeutende Rolle für Tourismus, Freizeit und 

Ökologie in der Region spielen. Durch die Flutung des ehemaligen Tagebaus Cott-

bus-Nord entsteht ein neues Gewässer, das vielfältige Nutzungsmöglichkeiten bie-

ten soll. Die Entwicklung des Sees wird kontinuierlich überwacht, um die Wasser-

qualität und die Auswirkungen auf die umliegenden Ökosysteme zu sichern. 

Geplante Bergbaufolgeseen aus dem Tagebau Jänschwalde: Im Rahmen der Re-

naturierung des Tagebaus Jänschwalde sind drei neue Bergbaufolgeseen ge-

plant: der Heinersbrücker See, der Jänschwalder See und der Taubendorfer See. 

Diese Seen werden unterschiedliche Höhenlagen und Wasserstandsniveaus auf-

weisen und durch eine Überleitung von Neiße-Wasser gespeist. Ihr Konzept zielt 

darauf ab, einen weitgehend selbstregulierenden Wasserhaushalt zu schaffen, der 

die hydrologische Stabilität der Region fördert. Besonders der Taubendorfer See 

spielt hierbei eine zentrale Rolle, da er durch seine Lage die Grundwassersituation 

https://tourismus.peitz.de/index.php/de/landschaft/die-peitzer-teiche
https://tourismus.peitz.de/index.php/de/landschaft/die-peitzer-teiche
https://www.lkspn.de/kreisverwaltung/gesundheit/badegewaesser_spn.html
https://tourismus.peitz.de/index.php/de/badegewaesser/erholungsgebiet-garkoschke
https://tourismus.peitz.de/index.php/de/badegewaesser/erholungsgebiet-garkoschke
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positiv beeinflusst. Allerdings verschiebt er die Grundwasserscheide zugunsten der 

Neiße, was potenzielle Auswirkungen auf das Einzugsgebiet der Spree haben 

könnte. Die drei Seen werden nicht nur zur Stabilisierung des Wasserhaushalts bei-

tragen, sondern auch als Lebensräume für Flora und Fauna dienen. Die Renatu-

rierung dieser Gewässer bietet ein hohes Potenzial zur Förderung der biologischen 

Vielfalt. Gleichzeitig sind Freizeit- und Erholungsnutzungen geplant, was ihre Be-

deutung für die regionale Entwicklung weiter steigert. Die Ufergestaltung der Seen 

ist darauf ausgelegt, eine Balance zwischen ökologischer Funktionalität und tou-

ristischer Attraktivität zu gewährleisten. Herausforderungen wie die potenzielle Ver-

nässung angrenzender Gebiete durch zu hohe Wasserstände werden im Pla-

nungsprozess berücksichtigt und minimiert. Ihre langfristige Überwachung ist ent-

scheidend, um die ökologische und hydrologische Entwicklung zu sichern. Klimati-

sche Einflüsse, insbesondere Veränderungen in der Grundwasserneubildung durch 

verringerte Niederschläge, könnten eine Herausforderung für die nachhaltige Be-

wirtschaftung der Seen darstellen. Solche Szenarien sollten frühzeitig in die Planun-

gen integriert werden. 

9.2.2.3 Fließgewässer 

Das Gebiet des Amtes Peitz wird von mehreren Fließgewässern durchzogen, die be-

deutende ökologische, hydrologische und kulturelle Funktionen erfüllen. Die Malxe ist 

das zentrale Fließgewässer und wird durch ein umfangreiches Netz von Gräben und 

Kanälen ergänzt. Neben ihrer Funktion als Entwässerungssystem übernehmen diese 

Gewässer eine Schlüsselrolle für die Vernetzung von Lebensräumen und den Wasser-

haushalt der Region. 

Malxe 

Die Malxe ist ein Tieflandfluss mit sand- und lehmgeprägter Morphologie. Ihre Bedeu-

tung erstreckt sich von der Entwässerung bis zur Bereitstellung eines einzigartigen Le-

bensraums für Flora und Fauna. Aktuell wird die Malxe umfassend renaturiert und struk-

turell verbessert, um den Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ge-

recht zu werden und den ökologischen Zustand zu optimieren: 

Strukturverbesserung: Im Stadtgebiet Peitz wird die Malxe ökologisch und struktu-

rell aufgewertet. Die Maßnahmen umfassen die Anlage von Totholzbereichen, die 

Förderung der Strömungsdiversität, den Rückbau harter Uferbefestigungen und 
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die Schaffung flacher Böschungen. Diese Eingriffe sollen die Habitatqualität stei-

gern und die ökologische Durchgängigkeit verbessern. Zusätzlich wird die Erleb-

barkeit des Flusses erhöht, was durch die Einrichtung von Informationspunkten, 

Wasserzugängen und Erholungsflächen gefördert wird. Die Maßnahmen tragen 

dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung naturnaher Gewässer in der Bevölke-

rung zu stärken. 

Die Maßnahmen werden langfristig zur ökologischen Stabilisierung des Flusses beitra-

gen und dessen Fähigkeit zur Selbstreinigung verbessern. Gleichzeitig erhöht die bes-

sere Zugänglichkeit des Flusses die Akzeptanz und das Umweltbewusstsein in der Be-

völkerung. Allerdings bleibt zu beachten, dass die strukturellen Eingriffe Zeit benötigen, 

um ihre volle ökologische Wirkung zu entfalten. 

Renaturierung im Tagebaugebiet Jänschwalde: Nach Abschluss des Tagebaus 

Jänschwalde wird die Malxe auf ihrem ursprünglichen Verlauf wiederhergestellt. 

Dies umfasst die Schaffung eines neuen Flussbetts und die Einrichtung von Re-

tentionsflächen, um die hydrologischen Bedingungen zu optimieren. Das Ziel ist, 

die Verbindung zwischen Ober- und Unterlauf der Malxe wiederherzustellen und 

die Flussdynamik zu stärken. 

Hydrologische Auswirkungen: Berechnungen zeigen, dass der geplante Abfluss 

der Malxe bei Hochwasser (HQ100) nach der Renaturierung bei etwa 5,3 m³/s bis 

7,3 m³/s liegen wird. Aktuell sind die Abflusskapazitäten aufgrund anthropogener 

Beeinträchtigungen geringer. Die Renaturierung wird den Fluss somit widerstands-

fähiger gegenüber Starkregenereignissen machen und das Hochwasserrisiko ent-

lang der Malxe verringern. Gleichzeitig verbessert die Wiedereinführung von na-

türlichen Überflutungsflächen die Speicherung von Wasser und den Schutz an-

grenzender landwirtschaftlicher Flächen. 

Die Renaturierung wird positive Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und die ökolo-

gische Funktion der Malxe haben. Die höhere Abflusskapazität verringert das Risiko von 

Überschwemmungen in Siedlungsgebieten, könnte jedoch zu veränderten hydrologi-

schen Bedingungen im Unterlauf führen, die genau überwacht werden müssen. 

Spree und Neiße 

Obwohl diese Flüsse außerhalb des direkten Plangebietes verlaufen, beeinflussen sie 

das Amt Peitz durch hydrologische Wechselwirkungen. Der Malxe-Neiße-Kanal dient 
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aktuell als Entwässerungssystem, was die Verbindung zwischen Malxe und Neiße be-

tont. Nach der geplanten Renaturierung der Malxe wird der Hauptabfluss wieder stär-

ker in das Einzugsgebiet der Spree integriert. 

Die Rückverlagerung des Malxe-Abflusses ins Spreegebiet ist hydrologisch sinnvoll, da 

es den natürlichen Wasserfluss im Spreewald stärkt. Gleichzeitig reduziert dies den Was-

serabfluss zur Neiße, was dort zu geringeren Spitzenabflüssen führen könnte.  

Gräben und Kanäle 

Das weitverzweigte Grabensystem ergänzt die natürlichen Gewässer und dient vor al-

lem der landwirtschaftlichen Entwässerung und der Wasserführung in der Peitzer Teich-

landschaft. Diese Gräben übernehmen wesentliche Aufgaben der Wasserverteilung 

und Stabilisierung der Wasserstände in den Teichen. 

Die Funktionalität des Grabensystems ist eng mit dem Zustand der Malxe verknüpft. 

Verbesserungen in der Struktur der Malxe könnten positive Auswirkungen auf die Effizi-

enz des gesamten Systems haben. Langfristig ist jedoch eine Überwachung der hyd-

rologischen Dynamik notwendig, um die Funktionsfähigkeit der Gräben zu sichern. 

9.2.2.4 Grundwasser 

Bedeutung des Grundwassers 

Das Grundwasser im Amt Peitz stellt eine zentrale Ressource für den Wasserhaushalt 

und die Trinkwasserversorgung dar. Seine Bedeutung liegt insbesondere in der Verbin-

dung mit Oberflächengewässern und Feuchtgebieten, die von einem stabilen Grund-

wasserstand abhängig sind. Gleichzeitig wird das Grundwasser durch bergbauliche 

und landwirtschaftliche Einflüsse erheblich beeinflusst, was sowohl die Quantität als 

auch die Qualität betrifft. 

Die einzelnen Grundwasserstände sind dem Karte 3 des Landschaftsplans zu entneh-

men. 

Auswirkungen des Tagebaus Jänschwalde auf das Grundwasser 

Durch den Tagebau Jänschwalde wurde das Grundwasser großflächig abgesenkt, 

um die Grube trocken zu halten und den Abbau von Braunkohle zu ermöglichen. 

Diese Absenkung führte zur Entstehung eines Absenkungstrichters, der die natürliche 

Fließrichtung des Grundwassers teilweise umgekehrt hat. Die Auswirkungen sind in der 

gesamten Region spürbar und haben Feuchtgebiete, landwirtschaftliche Flächen 
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sowie die Wasserzufuhr für Oberflächengewässer beeinflusst. 

Wiederanhebung nach Beendigung des Tagebaus: Nach Schließung des Tage-

baus ist eine sukzessive Wiederanhebung des Grundwasserspiegels vorgesehen. 

Diese erfolgt sowohl durch natürliche Prozesse als auch durch die gezielte Einlei-

tung von Wasser aus der Neiße. Die Wiederanhebung wird auch die Flutung der 

geplanten Bergbaufolgeseen (Heinersbrücker, Jänschwalder und Taubendorfer 

See) unterstützen, die ihrerseits zur Stabilisierung des Grundwasserhaushalts beitra-

gen sollen. 

Hydrologische Wechselwirkungen: Der Prozess der Wiederanhebung beeinflusst 

nicht nur die Malxe und andere Oberflächengewässer, sondern kann auch an-

grenzende landwirtschaftliche Flächen beeinträchtigen. Steigende Grundwasser-

spiegel könnten einerseits zur Wiedervernässung ökologisch wertvoller Gebiete 

beitragen, andererseits aber auch eine potenzielle Übernässung von Anbauflä-

chen verursachen. 

Weitere Faktoren, die Einfluss auf das Grundwassers haben, sind: 

Grundwasserfließrichtung: Die Fließrichtung folgt weitgehend der Morphologie. 

Abweichungen in den Grundwasserfließrichtungen durch den Tagebau beein-

trächtigen das natürliche hydrologische Gleichgewicht und haben direkte Folgen 

für die Grundwasserqualität, die Wasserversorgung, die Umwelt und die wirtschaft-

liche Nutzung der Ressource Wasser. 

Grundwasserqualität: Die Qualität des Grundwassers im Amt Peitz wird durch ver-

schiedene Faktoren beeinflusst. Einerseits können Stoffeinträge aus der Landwirt-

schaft, wie Nitrat, die Wasserqualität beeinträchtigen. Andererseits besteht das Ri-

siko von Sulfat- und Eisenfreisetzungen durch den Kontakt des Grundwassers mit 

bergbaulich veränderten Böden. Diese Stoffe können langfristig auch in Oberflä-

chengewässer gelangen und deren Qualität beeinflussen. 

Die Böden der Region übernehmen eine zentrale Rolle bei der Reinigung des 

Grundwassers. Sie wirken als natürlicher Filter und binden Schadstoffe. Die Wirk-

samkeit dieser Funktion ist jedoch stark von der Bodenstruktur und den hydrologi-

schen Bedingungen abhängig. Mit der Wiederanhebung des Grundwassers kön-

nen diese Prozesse beeinflusst werden, was eine regelmäßige Überwachung erfor-

derlich macht. 
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Grundwasserneubildung: Durch die großflächige Versiegelung und die Verände-

rung der Landschaft wird das natürliche Versickerungspotenzial reduziert. Stattdes-

sen wird ein erheblicher Teil des Niederschlagswassers über Oberflächenwasser-

wege abgeführt. Dies führt zu einer Verringerung des Grundwasservolumens und 

verschärft die langfristigen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt. 

Hydrologische Wechselwirkungen: Neben den direkten Einflüssen des Bergbaus 

wirken sich auch klimatische Faktoren und landwirtschaftliche Nutzung auf die 

Grundwasserfließrichtung, -qualität und -neubildung aus. Die Wiederherstellung ei-

nes stabilen hydrologischen Systems nach dem Rückzug des Tagebaus wird eine 

zentrale Aufgabe der Renaturierungsmaßnahmen sein. Ziel ist es, ein Gleichge-

wicht zwischen den natürlichen und anthropogenen Einflüssen zu schaffen und 

die Grundwasserressourcen nachhaltig zu sichern. 

Maßnahmen zur Grundwasserbewirtschaftung 

Monitoring und Überwachung: Um die Auswirkungen der Grundwasserabsenkung 

und -anhebung zu bewerten, wird ein langfristiges Monitoring durchgeführt. Dieses 

umfasst die regelmäßige Messung der Grundwasserstände und die chemische 

Analyse der Wasserqualität. Damit können mögliche Risiken frühzeitig erkannt und 

Anpassungen an den Maßnahmen vorgenommen werden. 

Renaturierung und Wiedervernässung: Mit der Flutung der Bergbaufolgeseen und 

der Wiederanhebung des Grundwasserspiegels gehen Maßnahmen zur Wieder-

vernässung und Renaturierung einher. Diese dienen sowohl der Stabilisierung des 

Wasserhaushalts als auch der Wiederherstellung ökologischer Funktionen, insbe-

sondere in Feuchtgebieten. 

Prävention von Schadstoffeinträgen: Die Vermeidung weiterer Belastungen des 

Grundwassers, etwa durch landwirtschaftliche Einträge, wird durch die Einführung 

von Schutzmaßnahmen wie Pufferstreifen und optimierte Düngemethoden unter-

stützt. Auch die Begrenzung der Auswaschung von Altlasten in das Grundwasser 

ist ein Ziel der Maßnahmen. 

Zusammenhänge mit Oberflächengewässern und Klimawandel 

Die Verbindung zwischen Grund- und Oberflächenwasser ist im Amt Peitz eng, insbe-

sondere durch die Wechselwirkungen mit der Malxe und den geplanten Bergbaufol-

geseen. Die Wiederanhebung des Grundwassers wird positive Auswirkungen auf die 
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Wasserführung der Malxe haben, könnte jedoch zu einer Freisetzung von Schadstoffen 

in Oberflächengewässer führen. Der Klimawandel verstärkt diese Herausforderungen, 

da veränderte Niederschlagsmuster und längere Trockenperioden die Grundwasser-

neubildung beeinflussen könnten. Ein flexibles Management ist daher unerlässlich, um 

die Ressource nachhaltig zu bewirtschaften. 

9.2.2.5 Hochwasserschutz 

Der Hochwasserschutz im Amt Peitz ist von zentraler Bedeutung, insbesondere auf-

grund der Nähe zu Flüssen wie der Spree und der Neiße sowie der zahlreichen Teich-

landschaften, die das Gebiet prägen. 

 

Abbildung 42: Hochwasserschutzgebiete und Retentionsflächen im Amt Peitz 

Retentionsflächen und Deiche im Amt Peitz 

Im Südosten des Plangebiets befindet sich eine bedeutende Retentionsfläche (vgl. 

Abbildung 42), die dazu beiträgt, Hochwasserspitzen abzufangen und somit den Ab-

fluss zu regulieren. Diese Flächen sind essenziell, um Überschwemmungen in 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  158 

besiedelten Gebieten zu verhindern und die natürliche Wasseraufnahme der Land-

schaft zu fördern. 

Die Peitzer Teiche, als größtes zusammenhängendes Teichgebiet Deutschlands, spie-

len ebenfalls eine wichtige Rolle im Hochwasserschutz. Durch ihre Struktur und Anord-

nung können sie überschüssiges Wasser aufnehmen und somit zur Entlastung der Fluss-

systeme beitragen. Die Teiche sind terrassenförmig angelegt und werden durch den 

Hammergraben mit Wasser versorgt, wodurch eine natürliche Regulierung des Was-

serstandes ermöglicht wird. 

Zusätzlich zu den natürlichen und künstlichen Wasserflächen sind Deiche und andere 

technische Hochwasserschutzmaßnahmen im Amt Peitz vorhanden. Diese Bauwerke 

schützen Siedlungen und landwirtschaftliche Flächen vor Überflutungen, indem sie die 

Wassermassen kontrolliert ableiten oder zurückhalten. Die Kombination aus techni-

schen Bauwerken und natürlichen Retentionsräumen bildet ein integrales Hochwas-

serschutzsystem, das sowohl den Schutz der Bevölkerung als auch die Erhaltung der 

ökologischen Funktionen der Landschaft gewährleistet. 

Klimawandel und zukünftige Herausforderungen 

Angesichts des Klimawandels und der damit verbundenen Zunahme von Extremwet-

terereignissen wird der Hochwasserschutz im Amt Peitz kontinuierlich angepasst und 

optimiert. Die Integration von naturnahen Maßnahmen, wie der Reaktivierung von 

Flussauen, trägt dazu bei, das Hochwasserrisiko zu verringern und gleichzeitig die öko-

logischen Funktionen der Flusslandschaften zu verbessern. 

Die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen wird intensiviert, um 

den Hochwasserschutz und die Vorsorge angesichts zunehmender Risiken durch den 

Klimawandel zu stärken. Die Bundesregierung plant, eine neue Klimaanpassungsstra-

tegie vorzulegen und mehr in Vorsorge und Anpassung zu investieren. 

Mit der Kombination von technischen Schutzmaßnahmen, der Nutzung natürlicher Re-

tentionsräume und der Anpassung an klimatische Veränderungen verfolgt das Amt 

Peitz umfangreiche Schutzmaßnahmen vor Hochwasserereignissen, die sowohl den 

Schutz der Bevölkerung als auch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sicher-

stellen. Ein Hochwasserschutzkonzept ist erforderlich, um Maßnahmen gegen zuneh-

mend häufigere Starkregenereignisse zu bündeln und weitere notwendige Schritte ab-

leiten zu können. Dies zeigt sich am Hochwasserereignis im August 2010, bei dem 
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sieben Deichbrüche bei Grießen auftraten, Geschiebeablagerungen im südlichen Be-

reich der Neißeinsel beobachtet wurden und auf den mittleren sowie nördlichen Insel-

flächen Erosionen festgestellt wurden. 

9.2.3 Schutzgut Klima/Luft 

Das Schutzgut Klima/Luft im Amt Peitz umfasst sowohl die klimatischen Bedingungen 

als auch die Luftqualität, die für die Umwelt und die Lebensqualität der Bevölkerung 

von zentraler Bedeutung sind. Neben der bestehenden Klimabeschreibung rücken die 

Auswirkungen des Klimawandels zunehmend in den Fokus, da sie die regionalen kli-

matischen Verhältnisse und die Luftqualität langfristig beeinflussen. 

9.2.3.1 Regionalklima 

Das Amt Peitz liegt im gemäßigt warmen Klima (Köppen-Geiger-Klassifikation: Cfb) des 

ostdeutschen Binnenlandes. Dieses Klima zeichnet sich durch mäßig warme Sommer 

und kühle Winter mit relativ geringen Jahrestemperaturschwankungen aus. Die durch-

schnittliche Jahrestemperatur beträgt etwa 10,3 °C, wobei der Juli mit durchschnittlich 

20,1 °C der wärmste und der Januar mit 0,4 °C der kälteste Monat ist. Die Jahresnie-

derschlagsmenge liegt bei rund 693 mm, mit einem Maximum im Juli (ca. 85 mm) und 

einem Minimum im April (ca. 43 mm). In den letzten Jahrzehnten wurde eine durch-

schnittliche Erwärmung von etwa 1 °C beobachtet, was auf den Einfluss des Klima-

wandels hindeutet. 

9.2.3.2 Lokalklima 

Das Lokalklima im Amt Peitz wird maßgeblich durch die Topografie, insbesondere die 

Niederungen der Spree, sowie durch land- und forstwirtschaftliche Nutzungen beein-

flusst. Mikroklimatische Besonderheiten treten in offenen Tagebaugebieten und auf 

Kippenflächen auf, wo veränderte Strahlungs- und Windverhältnisse zu erhöhter Über-

wärmung und verstärktem Windaufkommen führen können. Die Windgeschwindigkei-

ten im Planungsgebiet liegen durchschnittlich zwischen 1 und 3 m/s, können jedoch 

lokal bis zu 30 m/s erreichen. 

Klimatisch bedeutsame Räume 

Wälder und Wasserflächen: Waldgebiete wie die Peitzer Teichlandschaft sowie die 

Spree wirken temperatur- und feuchtigkeitsregulierend, produzieren Frischluft, fil-

tern Schadstoffe und bieten Windschutz. Wasserflächen sorgen für Kühlung in 
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angrenzenden Siedlungen, wobei ihre Wirksamkeit von einer ausreichenden Was-

serbereitstellung abhängt. 

Kaltluftentstehung in Niederungen: In den Spree-Niederungen kann sich Kaltluft 

ansammeln und entlang des Gefälles in aufgeheizte Siedlungen strömen. Bebau-

ungen oder Gehölzriegel quer zur Hangneigung können diesen Effekt beeinträch-

tigen. 

Landwirtschaftliche Flächen: Diese Flächen erzeugen nachts Kaltluftströme, die 

angrenzende Siedlungen positiv beeinflussen. 

Rekultivierte Tagebauflächen: Die rekultivierten Tagebauflächen weisen spezifi-

sche mikroklimatische Bedingungen wie erhöhte Strahlungsintensität, verstärkte 

Winde und geringere Luftfeuchtigkeit auf, was ihre Nutzung beeinflusst. 

Schutzbedürftige klimatische Freiräume: Freiräume zwischen Ortschaften sind es-

senziell für den Luftaustausch und sollten aus klimaökologischer Sicht geschützt 

werden. 

Klimatische Belastungsgebiete 

Stark versiegelte Ortskerne: Ortskerne wie das Zentrum von Peitz neigen zu starker 

Aufheizung in den Sommermonaten. Versiegelte Flächen reduzieren die Verduns-

tung, speichern Wärme und erhöhen somit die Umgebungstemperaturen. Natur-

nahe Grünzüge entlang der Spree wirken diesen Effekten entgegen. 

Inversionswetterlagen im Winter: Tiefer gelegene Gebiete wie Peitz sind anfällig für 

Inversionslagen, die den Luftaustausch hemmen und Schadstoffe in bodennahen 

Luftschichten akkumulieren. 

9.2.3.3 Auswirkungen des Klimawandels 

Der Klimawandel hat bereits messbare Auswirkungen auf die klimatischen Bedingun-

gen im Amt Peitz und wird diese in Zukunft weiter verändern. 

Steigende Temperaturen: Häufigere Hitzewellen erhöhen die Wärmebelastung, 

insbesondere in versiegelten Ortskernen. 

Veränderte Niederschlagsmuster: Unregelmäßigere Niederschlagsverteilung führt 

zu einem höheren Risiko von Starkregen und Trockenperioden. 
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Extremwetterereignisse: Zunehmende Stürme, Starkregen und Trockenphasen ver-

stärken die klimatischen Belastungen. 

Auswirkungen auf klimatisch bedeutsame Räume: Wälder und Wasserflächen 

könnten durch Trockenheit und vermehrte Hitzetage geschwächt werden. Ihre 

kühlende und regulierende Funktion wird dadurch beeinträchtigt. 

Auswirkungen auf Luftqualität: Längere Trockenperioden könnten die Feinstaub-

belastung erhöhen, während stagnierende Wetterlagen Schadstoffkonzentratio-

nen begünstigen. 

9.2.3.4 Luftqualität 

Die Luftqualität im Amt Peitz wird durch Faktoren wie Verkehr, Landwirtschaft und na-

türliche Gegebenheiten beeinflusst. Daten nahegelegener Städte wie Cottbus deu-

ten darauf hin, dass die Luftbelastung relativ gering ist. 

Feinstaub (PM2.5, PM10): Hauptquellen für Feinstaub sind Verkehr und Heizung. Die 

Werte liegen unter den Grenzwerten der WHO. 

Stickstoffdioxid (NO2): Der Verkehr bedingt eine moderate Belastung mit Stickstof-

foxiden, jedoch unterhalb der EU-Grenzwerte. 

Ozon (O3): Die Konzentrationen von Ozon variieren saisonal, sind jedoch aufgrund 

der ländlichen Lage weniger problematisch. 

9.2.4 Schutzgut Flora und Fauna 

Die Flora und Fauna im Amt Peitz sind aufgrund der vielfältigen Biotope von großer 

ökologischer Bedeutung. Das Gebiet umfasst sowohl naturnahe Lebensräume als 

auch Flächen, die durch menschliche Nutzung geprägt sind, was zu einer Mischung 

aus naturnahen und anthropogenen Landschaften führt. Die Vielfalt der Pflanzen- und 

Tierarten ist direkt abhängig von den spezifischen Umweltbedingungen wie Boden-

feuchte, Nährstoffgehalt und dem Wasserhaushalt. 

Durch die vielfältigen naturnahen Lebensräume, wie Feuchtgebiete, Waldgebiete 

und Gewässerlandschaften, bietet das Amt Peitz zahlreichen gefährdeten Arten Le-

bensraum. Insbesondere die Peitzer Teiche, die als eines der größten zusammenhän-

genden Teichsysteme in Deutschland gelten, bieten einen einzigartigen Lebensraum 

für eine Vielzahl von Wasserpflanzen und -tieren. Das Gebiet umfasst auch rekultivierte 
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Tagebauflächen, die durch gezielte Renaturierungsmaßnahmen nach und nach wie-

der nutzbar gemacht werden. 

9.2.4.1 Flora 

Die Flora im Amt Peitz ist sehr vielfältig, mit einer klaren Unterscheidung zwischen den 

verschiedenen Biotopen, von Feuchtgebieten über Wälder bis hin zu offenen Land-

schaften und rekultivierten Tagebauflächen (Karte 1 Landschaftsplan). 

Vegetationstypen im Amt Peitz 

Im Amt Peitz sind verschiedene Vegetationstypen anzutreffen, die durch die unter-

schiedlichen Boden- und Wasserverhältnisse geprägt sind. Zu den typischen Vegeta-

tionseinheiten gehören: 

Feuchtgebiete und Teichlandschaften: Diese Gebiete sind von Schilfröhrichten, 

Großseggenrieden und Röhrichten geprägt. Insbesondere die Peitzer Teiche mit 

ihren eutrophen Verlandungszonen bieten wertvolle Lebensräume für wasserlie-

bende Pflanzenarten. Typische Vegetationsgemeinschaften umfassen Schwimm-

blattgesellschaften, Schilfrohrbestände und Seggenriede. 

Wälder: Die Wälder im Amt Peitz bestehen überwiegend aus Kiefernforsten, teil-

weise auch aus Laubholz- und Mischwäldern. In den tieferen Lagen und feuchte-

ren Gebieten kommen auch Erlen- und Birkenbruchwälder vor. Diese Wälder sind 

wichtige Lebensräume für viele Pflanzenarten, die feuchte, nährstoffreiche Böden 

bevorzugen. 

Trockenrasen und Heideflächen: Insbesondere in den Sanddünengebieten wie im 

Bereich des Flughafens Jänschwalde sind Trockenrasen mit Arten wie dem Sand-

Fingerkraut anzutreffen. Diese Flächen sind oft von besonderer Bedeutung für die 

Flora, da sie einen hohen Anteil an seltenen und spezialisierten Arten bieten. 

Besondere Pflanzenarten 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die folgenden Pflanzenarten, die durch den 

Standort, ihre Seltenheit oder Gefährdung von Bedeutung sind: 

Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis) – Eine geschützte Orchideenart, 

die in den Feuchtgebieten der Region vorkommt. 

Sumpf-Porst (Ledum palustre) – Eine in Hochmooren vorkommende Art, die beson-

ders empfindlich gegenüber Veränderungen im Wasserhaushalt ist. 
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Sonnentau-Arten (Drosera spp.) – Diese fleischfressenden Pflanzen sind typische 

Vertreter der Moore und Feuchtgebiete. 

9.2.4.2 Fauna 

Das Amt Peitz beherbergt eine Vielzahl von Tierarten, von denen einige besonders 

schützenswert sind. Die Fauna wird durch die Gewässerlandschaften, Wälder und 

Feuchtgebiete geprägt, die ideale Lebensräume für zahlreiche Tiere bieten. Neben 

den typischen Arten von Feuchtgebieten und Teichen finden sich auch Tiere, die auf 

trockene, strukturreiche Flächen angewiesen sind. 

Vögel 

Die Vögel des Amtsgebiets profitieren von den vielfältigen Lebensräumen. Besonders 

die Teichlandschaften und Feuchtgebiete bieten zahlreichen Vogelarten Brutplätze 

und Nahrung. Zu den wichtigsten Vogelarten gehören: 

Wasservögel: Die Peitzer Teiche und angrenzenden Gewässer sind Brut- und Rast-

plätze für viele Wasservögel. Typische Arten sind der Fischadler (Pandion haliae-

tus), die Kraniche (Grus grus) und der Rohrdommel (Botaurus stellaris). 

Wald- und Forstvögel: Die Wälder im Amt Peitz sind Lebensräume für Arten wie den 

Schwarzspecht (Dryocopus martius) und den Baumfalken (Falco subbuteo). 

Vögel der Agrarlandschaft: In den landwirtschaftlich genutzten Flächen kommen 

Vögel wie der Neuntöter (Lanius collurio) und das Rebhuhn (Perdix perdix) vor, die 

auf strukturreiche Randbereiche angewiesen sind. 

Die vorkommenden Arten sind im Landschaftsplan (Kapitel 3.6.2) aufgeführt. 

Säugetiere 

Im Amt Peitz sind verschiedene Säugetiere beheimatet, die insbesondere in den Ge-

wässern und Wäldern Lebensraum finden. Zu den typischen Arten zählen: 

Fischotter (Lutra lutra) – Ein in Feuchtgebieten und an Gewässern lebendes Tier, 

das auf eine intakte Ufervegetation angewiesen ist. 

Biber (Castor fiber) – Kommt in den Gewässern vor und trägt durch seine Aktivitä-

ten zur Veränderung der Uferstruktur bei. 

Die vorkommenden Arten sind im Landschaftsplan (Kapitel 3.6.2) aufgeführt. 
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Amphibien und Reptilien 

Die amphibische und reptilische Fauna ist im Amt Peitz ebenfalls von großer Bedeu-

tung. Besonders die Feuchtgebiete bieten geeignete Lebensräume für verschiedene 

Arten: 

Amphibien: Zu den häufigsten Arten gehören der Laubfrosch (Hyla arborea) und 

die Rotbauchunke (Bombina bombina), die in den Gewässern und feuchten Wie-

sen leben. 

Reptilien: Reptilien wie die Ringelnatter (Natrix natrix) und die Zauneidechse (La-

certa agilis) kommen häufig in den Übergangsbereichen zwischen Wald und Of-

fenland vor. 

Die vorkommenden Arten sind im Landschaftsplan (Kapitel 3.6.2) aufgeführt. 

Insekten 

Die Insektenfauna, insbesondere Schmetterlinge, Libellen und Heuschrecken, ist in den 

Feuchtgebieten und Wäldern des Amtes Peitz sehr vielfältig. Besonders die Peitzer Tei-

che und angrenzende Feuchtwiesen sind wichtige Lebensräume für gefährdete Insek-

tenarten. 

Schmetterlinge: Arten wie der Große Feuerfalter (Lycaena dispar) sind in den offe-

nen, extensiv genutzten Flächen anzutreffen. 

Libellen: In den Teichen und langsam fließenden Gewässern leben Arten wie die 

Große Moosjungfer (Leucorrhinia pecoralis) und die Torf-Mosaikjungfer (Aeshna 

juncea). 

Die vorkommenden Arten sind im Landschaftsplan (Kapitel 3.6.2) aufgeführt. 
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9.2.4.3 Handlungsbedarf und Schutzmaßnahmen 

Die Sicherung und der Schutz der Flora und Fauna im Amt Peitz erfordern gezielte Maß-

nahmen, um die Lebensräume der gefährdeten Arten zu erhalten und zu verbessern. 

Dazu gehören: 

Renaturierung von Feuchtgebieten und Gewässern: Die Verbesserung des Wasser-

haushalts in Feuchtgebieten und die Schaffung von geeigneten Bedingungen für 

Laichhabitate sind entscheidend für die Erhaltung der Amphibien- und Fischarten. 

Erhalt von Strukturvielfalt in Wäldern und Offenland: Der Schutz von Altholzbestän-

den und die Förderung von strukturreichen Übergängen zwischen Wald und Of-

fenland sind notwendig, um die Biodiversität der Vogel- und Säugetierarten zu er-

halten. 

Schaffung von Pufferzonen und Rückzugsgebieten: Der Erhalt von Rückzugsgebie-

ten, wie sie in den offenen Landschaften und an Gewässern erforderlich sind, trägt 

dazu bei, die Stabilität der Populationen gefährdeter Arten zu sichern. 

9.2.5 Schutzgut Landschaft 

9.2.5.1 Landschaft und Naturerlebnis 

Das Schutzgut Landschaft umfasst nicht nur das visuelle Erscheinungsbild der Natur, 

sondern auch die funktionalen, ökologischen und sozialen Aspekte, die sie für den 

Menschen und die Natur bietet. Die Landschaft im Amt Peitz zeichnet sich durch eine 

hohe ökologische Diversität aus, die in Form von Teichlandschaften, Wäldern, Feucht-

gebieten und landwirtschaftlich genutzten Flächen vorhanden ist. Diese Elemente 

prägen das Landschaftsbild und spielen gleichzeitig eine zentrale Rolle bei der Sicher-

stellung der biologischen Vielfalt und der Bereitstellung von Erholungsräumen. 

Ökologische Funktionen der Landschaft 

Die verschiedenen Landschaftselemente im Amt Peitz, insbesondere die Teichland-

schaften und Feuchtgebiete, tragen zur Stabilisierung des Naturhaushalts bei. Diese 

Gebiete wirken als natürliche Wasserrückhalteflächen und bieten wertvolle Lebens-

räume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Zu-dem spielen die Wälder eine bedeu-

tende Rolle im Klimahaushalt, indem sie CO2 speichern und als Schutz vor Erosion fun-

gieren. 
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Erholungswert der Landschaft 

Das Amt Peitz ist aufgrund seiner naturnahen Gebiete und seiner vielfältigen Land-

schaftselemente ein wertvolles Ziel für Erholung und Naturerlebnis. Die Möglichkeit, in 

einer weitgehend intakten Natur aktiv zu werden, fördert das Wohlbefinden und trägt 

zur physischen und psychischen Gesundheit der Bevölkerung bei. Besonders die Peit-

zer Teiche bieten eine hervorragende Möglichkeit zur Naturbeobachtung und zur Aus-

übung von Freizeitaktivitäten wie Wandern und Radfahren. 

9.3.5.2 Landschaftsstruktur und -nutzung 

Die Landschaftsstruktur im Amt Peitz ist vielfältig und umfasst sowohl natürliche Land-

schaftselemente als auch anthropogene Nutzungseinflüsse. Die unterschiedlichen 

Landnutzungsarten prägen das Bild der Region und tragen zur landschaftlichen Viel-

falt bei. Dabei kommt der Rekultivierung von Tagebauflächen eine besondere Be-

deutung zu, da diese Flächen nach dem Abschluss des Bergbaus durch gezielte Re-

naturierungsmaßnahmen wieder in den Naturhaushalt integriert werden. 

Natürliche Landschaftselemente 

Peitzer Teiche: Diese Teichlandschaft stellt das Herzstück der Region dar. Sie um-

fasst eine Vielzahl von Gewässern, die sowohl als Lebensraum für Vögel und an-

dere Tiere dienen als auch zur Erholung und Bildung genutzt werden. 

Wälder und Feuchtgebiete: Die Wälder, vorwiegend Kiefernforste, sind ein weiteres 

wichtiges Landschaftselement im Süden des Amts. Feuchtgebiete entlang der Ge-

wässer sind ebenfalls von großer ökologischer Bedeutung, da sie die biologische 

Vielfalt fördern und als Wasserrückhalteflächen dienen. 

Anthropogene Elemente 

Landwirtschaft: Landwirtschaftlich genutzte Flächen sind ein prägendes Element 

der Landschaft und sorgen für die Produktion von Nahrungsmitteln und Rohstoffen. 

In den landwirtschaftlich genutzten Bereichen sind vor allem extensiv bewirtschaf-

tete Flächen und die bewusste Förderung von Landschaftselementen wie Hecken 

und Bäumen von Bedeutung, um den landschaftlichen Wert zu steigern und den 

Lebensraum für verschiedene Tierarten zu verbessern. 

Rekultivierte Tagebauflächen: Diese Flächen sind nach Beendigung des Tage-

baus Jänschwalde von großer Bedeutung für die Renaturierung. Sie bieten Raum 
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für die Schaffung neuer Biotope und die Ansiedlung von Flora und Fauna, die in 

anderen Teilen des Amtsgebiets nicht mehr vorkommen würden. 

9.2.5.3 Schutzgebiete und Naturschutz 

Die Schutzgebiete im Amt Peitz sind von zentraler Bedeutung für den Schutz der bio-

logischen Vielfalt und das Landschaftsbild. Besonders hervorzuheben sind die Natur-

schutzgebiete (NSG), die europäisch relevanten FFH- und SPA-Gebiete sowie die 

Landschaftsschutzgebiete (LSG), die die wichtigen Lebensräume für Flora und Fauna 

schützen (vgl. Abbildung 4342). 

Abbildung 43: Schutzgebiete im Amt Peitz 

Wichtige Schutzgebiete 

Die regionalen Schutzgebiete bieten nicht nur wertvolle Lebensräume für bedrohte 

Arten, sondern tragen auch erheblich zum landschaftlichen Charakter des Amts bei. 

Insbesondere die Peitzer Teiche und das Lieberoser Endmoränen-Gebiet sind von her-

ausragender Bedeutung für den Natur- und Landschaftsschutz. 

NSG Peitzer Teiche und das Teichgebiet Bärenbrück und Laßzinswiesen (NSG): Die-

ses Gebiet umfasst eine Fläche von 1605,46 ha und stellt eines der zentralen Na-

turschutzgebiete des Amtes dar. Hier finden sich bedeutende Feuchtgebiete, die 

als Lebensraum für zahlreiche Vogelarten und andere Wildtiere dienen. Die recht-

liche Unsicherheit des Schutzgebiets (kein formaler Rechtsakt, sondern eine vor-

läufige Verfügung) stellt jedoch eine Herausforderung dar. 

Lieberoser Endmoräne (NSG): Das Gebiet umfasst eine Fläche von 6714,15 ha und 

stellt eine wertvolle ökologische Ressource dar. Besonders die vielfältigen Boden-

arten und die floristische Vielfalt sind hier zu erwähnen. 

Spreewald (SPA, FFH): Das Spreewaldgebiet ist als europäisches Vogelschutz-ge-

biet und FFH-Gebiet von internationaler Bedeutung. Es umfasst über 2305 ha und 

bietet Lebensraum für viele bedrohte Vogelarten, darunter der Schwarzstorch und 

der Kranich. 

9.2.5.4 Land- und forstwirtschaftliche Strukturen 

Im Amt Peitz sind die landwirtschaftlichen Strukturen ein prägendes Element der Land-

schaft (vgl. Abb. 44). Der überwiegende Teil der landwirtschaftlich genutzten Flächen 

befindet sich im Westen, Süden und Südosten des Amtes, in den Gemeinden Peitz, 
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Turnow-Preilack, Drehnow und Drachhausen. Der Anteil landwirtschaftlich genutzter 

Flächen im Ortsteil Bärenbrück ist im Vergleich geringer. Der Bodenwert für diese Flä-

chen liegt überwiegend im Bereich von <30 bis 50, was auf mittelwertige bis gute Bö-

den hinweist. 

Die landwirtschaftliche Nutzung umfasst vor allem Ackerbau und Grünlandbewirt-

schaftung, wobei auf den typischen Sandböden vor allem Getreide, Mais, Raps, Son-

nenblumen und Kartoffeln angebaut werden. Grünfutter dient überwiegend der Tier-

haltung, insbesondere der Rinderzucht. Die Landwirtschaft im Amt ist vorwiegend in-

tensiver Natur, wobei in den letzten Jahrzehnten durch Flurbereinigungen und Melio-

rationsmaßnahmen die strukturelle Vielfalt in der Feldflur verringert wurde. 

 

Abbildung 44: Land- und forstwirtschaftliche Flächen im Amt Peitz 

Förderprogramme und Landwirtschaft 

Die landwirtschaftliche Nutzung ist auch von EU-Förderprogrammen geprägt, die eine 

nachhaltige und naturschonende Bewirtschaftung unterstützen. Besonders im Hinblick 
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auf die Natura 2000-Gebiete erhalten Landwirte finanzielle Unterstützung, um Feucht-

gebiete, Feldgehölze und Baumreihen in ihre Produktionsflächen zu integrieren, was 

zur Förderung der Landschaftselemente beiträgt. 

9.2.5.5 Landschaft und Erholungswert 

Die landschaftlichen Gegebenheiten im Amt Peitz bieten zahlreiche Erholungsmög-

lichkeiten. Besonders das Angebot an sanften Freizeitmöglichkeiten, wie Wandern und 

Radfahren, hat in der Region hohe Bedeutung. Hierzu tragen sowohl die naturnahen 

Flächen als auch die ausgebaute Infrastruktur bei: 

Rad- und Wanderwegenetz: Das Amt Peitz ist an mehrere überregionalen Rad-

wege angebunden, darunter der Gurken-Radwanderweg und der Spree-Rad-

wanderweg. Diese Routen führen durch die unterschiedlichen Landschaftseinhei-

ten des Gebiets und bieten Besuchern die Möglichkeit, die natürliche Vielfalt haut-

nah zu erleben. 

Lehrpfade und Naturbeobachtungsstationen: Ein besonders wertvolles Angebot 

für Naturfreunde ist der „Peitzer Teichlehrpfad“, der Besucher über die Ökologie 

der Teiche und die Lebensräume der dort vorkommenden Arten informiert. Wei-

tere Aussichtspunkte und Naturbeobachtungsstationen ermöglichen es, die Re-

gion aus unterschiedlichen Perspektiven zu entdecken. 

Erlebniswege: Besonders hervorzuheben ist der Erlebnisweg auf der Bärenbrücker 

Höhe, der Besuchern nicht nur die Möglichkeit bietet, die Region zu Fuß zu erkun-

den, sondern auch das Naturerlebnis zu vertiefen. Der Weg verbindet Information 

und Erlebnis, was zur Steigerung der Attraktivität des Gebiets beiträgt. 

Zukünftige Entwicklungen 

Mit dem Cottbuser Ostsee und dem 3-Seen-Konzept in der Bergbaufolgelandschaft 

Tagebau Jänschwalde und der daraus resultierenden touristischen Entwicklung ge-

winnt das Gebiet weiter an Bedeutung für die Erholung und den Tourismus. Das Projekt 

wird dabei helfen, das Amt Peitz stärker als Ziel für nachhaltige Tourismus- und Erho-

lungsaktivitäten zu positionieren, während gleichzeitig auf den Schutz der natürlichen 

Ressourcen geachtet wird. 
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9.2.5.6 Anforderungen an die Planung 

Um die landschaftlichen und ökologischen Werte im Amt Peitz zu sichern und den Er-

holungswert langfristig zu steigern, sollten in der Planung folgende Maßnahmen be-

rücksichtigt werden: 

Renaturierung von Gewässern und Feuchtgebieten: Die Peitzer Teiche und angren-

zende Feuchtgebiete sollten weiterhin gepflegt und gegebenenfalls renaturiert 

werden, um die biologische Vielfalt zu erhalten und die Funktion als Wasserrück-

halteflächen zu sichern. 

Förderung von Grünstrukturen: Die Bewahrung und Förderung von Grünstrukturen, 

wie Hecken, Ackerbegleitvegetation und Waldrändern, ist erforderlich, um die 

Landschaft zu stabilisieren und die Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu sichern. 

Ausbau des Wegenetzes: Das Wander- und Radwegenetz sollte weiter ausgebaut 

und in die touristische Infrastruktur eingebunden werden, um die Region als attrak-

tives Ziel für Naturfreunde und Erholungssuchende zu stärken. 

Nachhaltiger Tourismus: Bei der touristischen Entwicklung, insbesondere im Bereich 

des Cottbuser Ostsees sollte darauf geachtet werden, dass diese im Einklang mit 

den Zielen des Naturschutzes stehen und keine negativen Auswirkungen auf die 

natürlichen Ressourcen und Landschaftselemente haben. 

9.2.6 Schutzgut Mensch 

9.2.6.1 Bevölkerungsstruktur und Siedlungsentwicklung 

Die Bevölkerungsstruktur im Amt Peitz zeigt eine insgesamt stabile Entwicklung, die je-

doch durch verschiedene demografische Faktoren wie Geburtenraten, Migration und 

Altersstruktur beeinflusst wird. Die derzeitige Bevölkerungszahl im Amt Peitz beträgt 

rund 10.636 Einwohner*innen (Quelle: Statistischer Bericht Berlin Brandenburg, Stand 

12/2022). Prognosen zeigen, dass sich die Bevölkerungszahl bis 2030 nur leicht verän-

dern wird, wobei in einzelnen Ortsteilen ein moderater Rückgang zu erwarten ist. Be-

sonders die ländlich geprägten Gemeinden wie Drachhausen, Drehnow und Heiners-

brück sind von diesem Rückgang betroffen, während Orte wie Peitz und Jänschwalde 

aufgrund von geplanten Entwicklungsprojekten, wie dem Cottbuser Ostsee und dem 

Green Areal Lausitz (GRAL), eine stabilere oder sogar leicht wachsende Bevölkerung 

erwarten könnten. 
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Die Siedlungsstruktur ist überwiegend dörflich geprägt, wobei zentrale Dorfkerne mit 

traditionellen Wohnverhältnissen und sozialen Infrastrukturen wie Schulen, Geschäften 

und medizinischen Einrichtungen bestehen. Besonders die historischen Ortskerne, bei-

spielsweise in Peitz, sind durch ihre bedeutenden Bauwerke und Ortsbilder ein prägen-

der Bestandteil der Region. In den letzten Jahrzehnten gab es verschiedene Gebiets-

reformen, in deren Rahmen kleinere Ortschaften wie Bärenbrück, Preilack und Schön-

höhe in größere Verwaltungseinheiten eingegliedert wurden. Der Ortsteil Schönhöhe 

wurde 1993 nach Tauer, Bärenbrück 2000 nach Teichland und Preilack 2001 nach 

Turnow-Preilack eingemeindet. 

Für die weitere Siedlungsentwicklung im Amt Peitz wurde auf die Erhaltung der dörfli-

chen Struktur geachtet, mit einer Schwerpunktsetzung auf Innenentwicklung und Lü-

ckenschließungen im Ortskern. Neubaugebiete werden vorwiegend dort ausgewie-

sen, wo bereits eine gute Anbindung an die Infrastruktur besteht, um Zersiedelung zu 

vermeiden und die landschaftliche Integration zu gewährleisten. 

9.2.6.2 Luftqualität und Immissionsschutz 

Die Luftqualität im Amt Peitz wird durch unterschiedliche Quellen beeinträchtigt. Vor 

allem der Verkehr auf den wichtigen Bundesstraßen B168 und B97, sowie Emissionen 

aus dem Braunkohlekraftwerk Jänschwalde und dem Tagebau Jänschwalde, wirken 

sich auf die Luftbelastung aus. Insbesondere Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid 

(NO2) stellen gesundheitliche Risiken dar, vor allem für empfindliche Bevölkerungsgrup-

pen wie Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen. 
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Durch den Verkehr entstehen nicht 

nur Luftschadstoffe, sondern auch 

Lärmemissionen, die als belastend 

für die Lebensqualität der Anwoh-

ner*innen angesehen werden. Der 

Lärmpegel in den Siedlungen ent-

lang der Hauptverkehrsstraßen und 

der Nähe zu industriellen Anlagen 

kann zu gesundheitlichen Belastun-

gen wie Schlafstörungen und er-

höhtem Stress führen. Von den acht 

Gemeinden des Landes unterlie-

gen lediglich Peitz und Teichland ei-

ner Kartierungspflicht. Gemäß 

Lärmkartierung des Landesamtes 

für Umwelt Brandenburg gehen 

Lärmemissionen insbesondere von der B 168 (Wilmersdorf – Peitz) aus. Es wird erwartet, 

dass der Ausbau von Verkehrswegen, insbesondere in Zusammenhang mit der Umnut-

zung des Kraftwerksgeländes und dem Green Areal Lausitz auch bei der Anbindung 

an den Schienenverkehr, zusätzliche Immissionen mit sich bringen könnte. 

Lärmquellen wie der Verkehr, industrielle Anlagen und eventuell auch geplante Erwei-

terungen der Infrastruktur sind potenzielle Quellen, die die Luftqualität beeinträchtigen 

und somit auch die Lebensqualität der Anwohner*innen senken. Die Luftqualität wird 

durch kontinuierliche Messungen überwacht, um die Einhaltung der geltenden Luft-

qualitätsstandards zu gewährleisten und mögliche gesundheitliche Gefährdungen 

frühzeitig zu identifizieren. Im Rahmen von Lärmschutzmaßnahmen sollen gezielte Ein-

griffe zur Verringerung von Lärm und Luftverschmutzung durch den Verkehr und indust-

rielle Quellen erfolgen. Eine Peitzer Ortsumfahrung hätte ebenfalls verbessernde Aus-

wirkungen auf Lärm- und Luftbeeinträchtigungen. 

9.2.6.3 Erholung und Freizeitnutzung 

Das Erholungsangebot im Amt Peitz ist vielfältig und trägt maßgeblich zur Lebensqua-

lität der Bewohner*innen bei. Besonders die naturnahen Gebiete, wie die Peitzer Teich-

landschaft, bieten zahlreiche Erholungsräume. Diese Teichlandschaft stellt eines der 

Abbildung 45: Straßenverkehrslärm Tag (LDEN) im Amt Peitz 

(Quelle: LfU 2022) 
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größten zusammenhängenden Teichgebiete in Mitteleuropa dar und ist nicht nur für 

die Fischerei, sondern auch als Naturerholungsgebiet von großer Bedeutung. Hier kön-

nen sich die Bewohner*innen und Besucher*innen zu Fuß und auf dem Rad bewegen, 

was sowohl der physischen als auch der psychischen Gesundheit förderlich ist. Zu den 

Angeboten zählen: 

Rad- und Wanderwege: Dazu zählen der Spree-Radweg und der Oder-Neiße-Rad-

weg, die das Amt Peitz sowohl mit den umliegenden Regionen als auch mit über-

regionalen touristischen Netzwerken verbinden. In den letzten Jahren wurde das 

Wander- und Radwegenetz weiter ausgebaut, um den Zugang zu wichtigen Erho-

lungsräumen zu verbessern und die Anbindung an weitere touristische Anziehungs-

punkte (z.B. Naturwelt Lieberose) zu ermöglichen. 

Freizeit- und Sporteinrichtungen: Besondere Beachtung finden auch Einrichtun-

gen, die zur Förderung der Gesundheit und des sozialen Miteinanders beitragen. 

Neben den naturnahen Erholungsflächen gibt es in den größeren Orten auch 

Sporteinrichtungen und Kulturangebote, die eine breite Palette an Freizeitmög-

lichkeiten bieten. Diese Infrastruktur hat einen erheblichen Einfluss auf das psychi-

sche Wohlbefinden der Bevölkerung und fördert den sozialen Zusammenhalt. 

9.2.6.4 Gesundheitsgefährdung durch Umweltfaktoren 

Die gesundheitlichen Risiken im Amt Peitz sind vor allem durch Lärm und Luftverschmut-

zung geprägt. Während die Belastung durch Luftschadstoffe in den städtischen Ge-

bieten und entlang der Hauptverkehrsstraßen wie der B 168 und B 97 relevant ist, be-

stehen auch Risiken durch Verkehrslärm (vgl. Abbildung 45) und die Emissionen von 

Industrieanlagen, insbesondere dem Braunkohlekraftwerk Jänschwalde. Der Kraft-

werksbetrieb und die Tagebaubetriebe beeinflussen den lokalen Luftqualität und ha-

ben auch Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, was zu Belastungen der Umwelt und 

der menschlichen Gesundheit führen kann. 

9.2.6.5 Sozioökonomische Aspekte 

Im Amt Peitz ist die wirtschaftliche Entwicklung stark mit der Landwirtschaft und dem 

Bergbau verbunden. Diese Wirtschaftszweige haben sowohl direkte als auch indirekte 

Auswirkungen auf die Lebensbedingungen und Arbeitsmarktsituation der Bevölke-

rung. Die Agrarwirtschaft spielt eine zentrale Rolle in der regionalen Wirtschaftsstruktur. 
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Gleichzeitig hat die Region im Bereich der erneuerbaren Energien Potenziale, etwa 

durch den Ausbau von Solarparks und Windkraftanlagen. 

Die Arbeitsmarktstruktur im Amt Peitz wird von den Agrargenossenschaften und der 

Industrie dominiert. Diese bieten Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, im Bergbau und 

in der Verarbeitung von Rohstoffen. Der Green Areal Lausitz sowie der geplante Um-

bau des Kraftwerkes Jänschwalde zu einem Speicherkraftwerk könnten jedoch neue 

Arbeitsplätze schaffen und so eine wirtschaftliche Diversifizierung fördern. 

Des Weiteren wird das Amt Peitz durch den Tourismus, insbesondere im Bereich der 

Erholung und Naturerlebnisse, wirtschaftlich profitieren. Die verstärkte touristische Nut-

zung, etwa durch den Cottbuser Ostsee und den Green Areal Lausitz, könnte zu einer 

positiven Entwicklung der Arbeitsmarktbedingungen beitragen. 

9.2.6.6 Sicherheit und Katastrophenschutz 

Im Bereich Unfall- und Katastrophenschutz werden gezielte Maßnahmen entwickelt, 

um das Sicherheitsniveau der Bevölkerung zu gewährleisten. Besondere Aufmerksam-

keit gilt dabei den Gefahrenpotenzialen durch Industrieanlagen, insbesondere durch 

das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde, sowie durch Verkehrsinfrastrukturen. Es sind 

Schutzmaßnahmen geplant, um gesundheitliche Risiken und Umweltschäden zu mini-

mieren und eine sichere Lebensumwelt zu gewährleisten. 

Die Unfallvorsorge und der Katastrophenschutz im Zusammenhang mit den Industrie-

anlagen und dem Bergbau stellen einen wichtigen Belang dar. Eine umfassende Not-

fallplanung könnte sowohl die Gefahren durch Umweltverschmutzung als auch durch 

industrielle Unfälle abdecken. 

9.2.7 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

9.2.7.1 Kulturelle Erbe und Denkmalschutz 

Das Schutzgut Kultur umfasst nicht nur das kulturelle Erbe im engeren Sinne, sondern 

auch die Erhaltung und Pflege von Denkmälern und kulturell wertvollen Stätten, die für 

die Identität und das historische Gedächtnis einer Region von Bedeutung sind. Im Amt 

Peitz finden sich zahlreiche kulturelle und historische Denkmäler, die die Entwicklung 

der Region widerspiegeln und ihre historische Bedeutung unterstreichen. 

Die Denkmäler im Amtsbereich (vgl. Abb. 46) umfassen unter anderem historische Ge-

bäude, Denkmalgeschützte Kirchen, Dorfkerne und Industriedenkmäler, die die 
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historische Entwicklung von der sorbischen Besiedlung bis hin zu der Industrialisierung 

und dem Bergbauzeitalter veranschaulichen. Besonders Peitz mit seiner Festung, die 

im 16. Jahrhundert erbaut und bis 1774 als militärische Befestigungsanlage genutzt 

wurde, stellt ein bedeutendes Denkmal für die Region dar. Weitere wertvolle Kulturgü-

ter sind die Kirchen in Heinersbrück und Drachhausen, die als Sakralbauten und Zeug-

nisse der sorbischen Geschichte wichtig sind. 

Eine vollständige Auflistung der Boden- und Baudenkmäler ist dem Anhang 13.3 und 

13.4 zu entnehmen. 

 

Abbildung 46: Denkmalbereiche im Amt Peitz 

Zudem haben die Bergbaufolgelandschaften, wie die Peitzer Teiche und das Green 

Areal Lausitz, ein großes Potenzial für den Kulturtourismus und die Kulturvermittlung. Hier 

könnte eine Erhaltungsstrategie für die Industriellen Erbe entwickelt werden, um die 

kulturellen Ressourcen für die zukünftigen Generationen zu bewahren. 
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Die denkmalschutzrechtliche Betrachtung muss dabei sicherstellen, dass die land-

schaftlichen, historischen und kulturellen Werte nicht durch unachtsame oder unge-

plante Entwicklungen gefährdet werden. Maßnahmen zum Denkmalschutz beinhal-

ten unter anderem die Restaurierung von Gebäuden, den Erhalt von Industriedenk-

mälern sowie die Dokumentation der historischen Bedeutung von Landschaftselemen-

ten und Dorfstrukturen. 

 

9.2.7.2 Landschaftliche und kulturelle Einflüsse 

Im Amt Peitz sind viele Landschaftselemente von kultureller Bedeutung. Dazu gehören 

nicht nur die historischen Dorfkerne und Gebäude, sondern auch archäologische Stät-

ten sowie traditionelle Kulturlandschaften, die über Jahrhunderte hinweg durch land-

wirtschaftliche Nutzung und Bergbau geprägt wurden. Zu den besonderen Land-

schaftselementen gehören: 

Teichwirtschaftssystem: Insbesondere die Peitzer Teiche habennicht nur eine öko-

logische Bedeutung, sondern sind auch ein kulturelles Erbe. Die Teichwirtschaft ist 

eine historische Fischzuchttradition, die bis in das 16. Jahrhundert zurückreicht. Der 

Peitzer Karpfen ist ein regionales Kulturgut, und die Teiche haben eine historische 

Bedeutung als Wirtschaftsgut und soziale Infrastruktur für die Region. Die fortge-

setzte Pflege und Nutzung dieser Teiche als kulturelle Erbstätten sollte durch die 

Teichwirtschaftsförderung und Bildungsprogramme für die Region unterstützt wer-

den. 

Bergbaufolgelandschaften: Vor allem die stillgelegten Tagebaue und die ehema-

ligen Kohlegruben bieten wichtige kulturelle und historische Perspektiven. Beson-

ders die Umgestaltung ehemaliger Tagebaue in Erholungs- und Naturschutzge-

biete, wie im Bereich des Cottbuser Ostsees, kann als Kulturprojekt zur Renaturie-

rung und Geschichtsbewahrung dienen. Hier gibt es Potenziale zur Kombination 

von Natur- und Kulturerlebnissen, die den Kulturtourismus anziehen könnten. 

9.2.7.3 Kulturtourismus und regionale Identität 

Der Kulturtourismus im Amt Peitz hat das Potenzial, durch gezielte Marketingstrategien 

und Förderung historischer Stätten weiter auszubauen. Die Region hat eine starke sor-

bische Tradition, die in verschiedenen kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen 

gepflegt wird. Beispielsweise sind die sorbischen Feste und traditionellen Bräuche wie 
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der Slawenmarkt in Peitz sowie lokale Handwerkskunst und sorbische Sprachen Teil des 

regionalen kulturellen Erbes. 

Die Integration von Natur- und Kulturerbe bietet sich besonders durch die Peitzer Tei-

che und die Nutzung von historischen Gebäuden als Museen oder Kulturzentren an. 

Mit der Erweiterung des Cottbuser Ostsees als Erholungsraum und der Entwicklung des 

Green Areals Lausitz (GRAL) als nachhaltigem Industriepark könnten neue touristische 

Attraktionen und Bildungsangebote entstehen, die nicht nur für die Region, sondern 

auch für den überregionalen Tourismusmarkt von Bedeutung sind. 

9.2.7.4 Auswirkungen durch geplante Nutzungen 

Die geplanten Bauprojekte und Infrastrukturmaßnahmen im Amt Peitz, einschließlich 

des Green Areals Lausitz und der Erweiterung der Energiewirtschaft durch erneuerbare 

Energien wie Photovoltaikanlagen und Windkraft, könnten Auswirkungen auf das kul-

turelle Erbe und denkmalschutzrechtlich relevante Flächen haben. Es ist wichtig, dass 

diese Projekte in Einklang mit den bestehenden kulturellen Ressourcen und denkmal-

pflegerischen Anforderungen durchgeführt werden. 

Der gemeinsame Flächennutzungsplan sieht in einigen Bereichen des Amtsgebietes 

Erweiterungen und Neubauten vor, die möglicherweise in unmittelbare Nähe von his-

torischen Denkmälern oder schutzwürdigen Landschaften fallen. Die möglichen Ein-

griffe in das Kulturerbe sollten durch entsprechende Gutachten und Evaluierungen 

geprüft werden. Der Eingriffstatbestand muss im Rahmen von Umweltverträglichkeits-

prüfungen (UVP) und Landschaftsplanungen berücksichtigt werden, insbesondere in 

Bezug auf den Schutz von Denkmälern und die Erhaltung von Kultur- und Naturdenk-

mälern. 

In den Gebieten mit hohem kulturellem Wert, insbesondere den historischen Ortsker-

nen und der Peitzer Teichlandschaft, muss auf die Wahrung der historischen Struktur 

geachtet werden. Es sollten keine Zersiedelung oder unpassende Neubauten erfol-

gen, die das kulturelle Bild der Region beeinträchtigen könnten. 

9.2.7.5 Weitere Sachgüter 

Neben dem kulturellen Erbe und den denkmalgeschützten Stätten umfasst das Schutz-

gut Kultur und sonstige Sachgüter auch besondere landschaftliche Elemente, wie 

Feuchtgebiete, historische Ackerflächen und Waldflächen, die in ihrer Struktur und 

Nutzung die Geschichte der Region widerspiegeln. Diese Gebiete sind von 
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ökologischer und kultureller Bedeutung und sollten durch entsprechende Schutzmaß-

nahmen erhalten werden. 

Ein weiteres relevantes Thema ist die Landnutzung in Bereichen, die ehemals durch 

den Braunkohlenbergbau geprägt wurden. Diese Flächen könnten z. B. als Industrie-

flächen oder für die Wiederherstellung von Ökosystemen genutzt werden, was aller-

dings im Einklang mit den kulturellen und landschaftlichen Erfordernissen geschehen 

muss. Hier bieten sich Renaturierungsprojekte an, die auch eine kulturelle Aufarbeitung 

der Geschichte des Bergbaus mit einbeziehen könnten. Der Gemeinsame Flächennut-

zungsplan und generell die Bauleitplanung (vorbereitende wie verbindliche) können 

an diesen Stellen jedoch keine abschließenden Aussagen treffen, da die Flächen un-

ter Bergrecht stehen. 

9.2.7.6 Anforderungen an die Planung 

Für die kulturellen Sachgüter und denkmalgeschützten Objekte im Amt Peitz sollten im 

Rahmen der weiteren Planung spezielle Erhaltungsstrategien entwickelt werden. Diese 

sollten unter anderem folgende Themen beinhalten: 

Restaurierung und Pflege von Denkmälern und historischen Gebäuden. 

Dokumentation von historischen und kulturellen Elementen. 

Integrierte Planung von Kulturtourismusangeboten. 

Schutzkonzepte für kulturelle Landschaften und naturräumliche Elemente, die his-

torisch geprägt sind. 

Berücksichtigung von Denkmalschutzauflagen bei der Entwicklung neuer Bauflä-

chen und Infrastrukturmaßnahmen. 

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Landschaftsplaner*innen, Denkmalschutzbehör-

den und Kulturanthropolog*innen ist erforderlich, um den Erhalt des kulturellen Erbes 

sicherzustellen. 

9.2.8 Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern 

Im folgenden Kapitel werden die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen 

Schutzgütern im Planungsgebiet des Amtes Peitz analysiert. Diese Wechselwirkungen 

sind von besonderer Bedeutung, da die Schutzgüter in einem komplexen ökologi-

schen, sozialen und wirtschaftlichen Gefüge miteinander verbunden sind. Ziel ist es, 

die gegenseitigen Einflüsse zu verstehen und Empfehlungen für eine nachhaltige 
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Entwicklung zu formulieren, die alle relevanten Schutzgüter berücksichtigt. Die Wech-

selwirkungen zwischen den Schutzgütern beeinflussen sich gegenseitig, sei es im posi-

tiven oder negativen Sinne, und sollten bei der Planung von Maßnahmen stets berück-

sichtigt werden. 

 

9.2.8.1 Wechselwirkungen zwischen Natur- und Landschaftsschutz 

Ein zentrales Thema der Wechselwirkungen ist die Beziehung zwischen den natürlichen 

Schutzgütern wie Boden, Wasser, Klima/Luft sowie Flora und Fauna einerseits und den 

landschaftlichen und kulturellen Schutzgütern andererseits. Die Bodenqualität und der 

Wasserhaushalt stehen unter direktem Einfluss von landwirtschaftlichen Tätigkeiten und 

Bebauung. Aus eben jenen Tätigkeiten oder Bebauung leiten sich gleichzeitig Auswir-

kungen auf die biologische Vielfalt und das Landschaftsbild ab. 

Boden und Flora/Fauna: Die landwirtschaftliche Nutzung und die Verstädterung 

führen zu einer Veränderung der Bodenstruktur, die das ökologische Gleichge-

wicht stören kann. Eine verstärkte Versiegelung von Flächen im Rahmen von Neu-

bauprojekten reduziert die Bodenfunktionalität und beeinträchtigt die Lebens-

räume vieler Pflanzen- und Tierarten. Insbesondere der Verlust von Feuchtgebieten 

und Grünlandflächen durch Bebauung oder intensive landwirtschaftliche Nutzung 

führt zu einer Verringerung der Biodiversität. Dies wirkt sich negativ auf den Natur-

haushalt und den Artenbestand aus. 

Wasser und Flora/Fauna: Die Teiche und Gewässer, wie die Peitzer Teiche, sind 

nicht nur für die Fischzucht von Bedeutung, sondern auch als Lebensräume für 

viele Wasservögel und andere Wasserorganismen. Die Wasserqualität kann durch 

landwirtschaftliche Düngung und Pestizide beeinträchtigt werden, was die Was-

serfauna gefährdet, und die ökologische Funktion des Gewässers beeinträchtigt. 

Umgekehrt fördern gut gepflegte Gewässer die Biodiversität und unterstützen den 

Naturschutz. 

Klima und Landschaft: Wälder und landwirtschaftliche Nutzflächen wirken sich 

auch auf das Klima und das Landschaftsbild aus. Ein ausgedehnter Waldumbau 

hin zu Mischwäldern kann das Klimaschutzpotenzial der Region verbessern, da 

Mischwälder eine höhere Kohlenstoffspeicherung aufweisen und widerstandsfähi-

ger gegenüber klimatischen Extremereignissen sind. Gleichzeitig wirkt sich die 
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Vegetation positiv auf das Landschaftsbild aus, da sie das visuelle Erscheinungs-

bild der Region prägt und eine natürliche Ästhetik unterstützt. 

 

9.2.8.2 Wechselwirkungen zwischen Kultur und Natur 

Das kulturelle Erbe und die natürlichen Schutzgüter im Amtsbereich sind eng miteinan-

der verknüpft. Kulturelle Elemente wie historische Gebäude, denkmalgeschützte Stät-

ten und Traditionen beeinflussen die Wahrnehmung der Landschaft und des Natur-

haushalts. 

Kulturelles Erbe und Landschaft: Der Bergbau und die Teichwirtschaft haben über 

Jahrhunderte hinweg das Landschaftsbild des Amtes geprägt. Die Renaturierung 

von ehemaligen Bergbaugebieten und die Umwandlung von Bergbaufolgeland-

schaften in Naturschutzgebiete oder Freizeitflächen fördert nicht nur den Natur-

schutz, sondern trägt auch zur Erhaltung des kulturellen Erbes bei. Das Industrielle 

Erbe kann in die touristische Nutzung integriert werden, was zu einer höheren Wert-

schätzung des Natur- und Landschaftsschutzes führt. 

Teichwirtschaft und Biodiversität: Die Peitzer Teiche sind nicht nur eine wichtige 

Wirtschaftsquelle für die Region, sondern auch ein kulturelles Erbe und ein Natur-

schutzgebiet. Der Schutz dieser Teiche, ihre Pflege und Nutzung müssen in Einklang 

mit den ökologischen Anforderungen stehen. Konflikte zwischen intensiver Teich-

wirtschaft und dem Naturschutz können entstehen, wenn beispielsweise Wasser-

stände nicht optimal reguliert werden oder wenn die Fischzucht Methoden an-

wendet, die die Wasserqualität beeinträchtigen. 

9.2.8.3 Wechselwirkungen zwischen Mensch und Natur 

Die Erholung und Freizeitnutzung stehen in enger Wechselwirkung mit den natürlichen 

Schutzgütern. Der Freizeitwert der Region, insbesondere in den naturnahen Gebieten 

wie den Teichen, den Wäldern und der Bergbaufolgelandschaft, trägt zur wirtschaftli-

chen Entwicklung bei und unterstützt den touristischen Sektor. 

Erholung und Natur: Die Ausweisung von Erholungsgebieten wie dem Cottbuser 

Ostsee und den Bergbaufolgelandschaften bietet nicht nur Möglichkeiten zur Na-

turbeobachtung und zum Wandern, sondern unterstützt auch den Naturschutz. 

Naturnahe Erholungsräume tragen dazu bei, die Lebensqualität der Bevölkerung 
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zu steigern und gleichzeitig das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Umwelt-

schutzes zu fördern. Hier besteht eine positive Wechselwirkung, da die Schaffung 

von Naherholungsgebieten zur Erhaltung und Renaturierung von natürlichen Le-

bensräumen beiträgt. 

Landschaft und Freizeitnutzung: Für die Kulturtourismusbranche bietet sich die 

Kombination aus Naturschutz und Kulturangeboten wie den historischen Stätten 

und der Peitzer Teichwirtschaft an. Diese Mischung stärkt die regionale Identität 

und fördert eine nachhaltige Entwicklung der Region. Jedoch müssen Konflikte 

zwischen intensiver Freizeitnutzung und den Bedürfnissen des Naturschutzes ver-

mieden werden. Zu starke touristische Erschließung von Naturräumen könnte zu 

einer Beeinträchtigung der natürlichen Ressourcen führen, insbesondere durch 

Lärm oder Verschmutzung. 

9.2.8.4 Wechselwirkungen zwischen sonstigen Sachgütern und Umweltschutz 

Die sozioökonomischen Aspekte wie wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsmarkt ste-

hen in Wechselwirkung mit den Umweltschutzmaßnahmen und den Schutzgütern. Eine 

nachhaltige Entwicklung muss sowohl die ökonomischen als auch die ökologischen 

Anforderungen in Einklang bringen. 

Wirtschaftliche Entwicklung und Naturschutz: Der Braunkohlenbergbau und die 

Energieproduktion haben in der Vergangenheit die wirtschaftliche Entwicklung 

geprägt, verursachten jedoch auch Umweltschäden wie die Beeinträchtigung 

des Wasserhaushaltes und den Verlust von Bodenfunktionen. Im Zuge der Umstruk-

turierung der Region (z. B. durch die Entwicklung des Green Areals Lausitz oder des 

Cottbuser Ostsees) müssen innovative Lösungen gefunden werden, die sowohl die 

Umweltschutzstandards als auch die wirtschaftliche Entwicklung berücksichtigen. 

Nachhaltige Projekte, wie die Nutzung von Erneuerbaren Energien oder die Rekul-

tivierung von Bergbauflächen, bieten Potenziale für eine grüne Wirtschaft. 

Arbeitsmarkt und Umwelt: Der Übergang von traditionellen Industrien, wie dem 

Braunkohlenbergbau, zu umweltfreundlicheren Wirtschaftsbereichen (z. B. Solar-

parks oder Biogasproduktion) wird Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte und die 

regionale Wirtschaftsstruktur haben. Es sind Schulungsprogramme und Fördermaß-

nahmen erforderlich, um die lokale Arbeitskraft auf diese neuen Sektoren vorzu-

bereiten und die wirtschaftliche Chancengleichheit sicherzustellen. 
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9.2.8.5 Anforderungen an die Planung 

Die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Schutzgütern erfordern eine inte-

grierte Betrachtung bei der Raum- und Landschaftsplanung. Folgende Maßnahmen 

sind erforderlich, um die nachhaltige Entwicklung des Amtes Peitz zu fördern: 

Zielgerichtete Planung von Erholungsgebieten unter Berücksichtigung des Natur-

schutzes. 

Förderung von Innovationen in der wirtschaftlichen Entwicklung, die gleichzeitig 

Umweltschutz und Biodiversität berücksichtigen. 

Schutz von kulturellem Erbe und historischen Stätten im Rahmen der Flächenpla-

nung. 

Vermeidung von Konflikten zwischen Natur- und Kultur durch abgestimmte Um-

weltschutzmaßnahmen und touristische Entwicklungen. 

Die Wechselwirkungen müssen als ganzheitliches System betrachtet werden, um eine 

nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten und die Schutzgüter in ihrer Vielfalt und Wer-

tigkeit zu erhalten. Nur durch eine integrierte Planung, die sowohl ökologischen als 

auch sozioökonomischen Belangen gerecht wird, kann ein langfristig lebenswerter 

Raum für Mensch und Natur geschaffen werden.  
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9.3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei (Nicht-

) Durchführung des Plans 

9.3.1 Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Mit der Umsetzung der Planung im Amt Peitz sind die im Kapitel 2 dargestellten Um-

weltauswirkungen verbunden. In Bezug auf die Natur- und Landschaftsstrukturen sind 

im Zusammenhang mit den geplanten Bebauungsmaßnahmen Auswirkungen auf den 

Naturhaushalt zu erwarten. Diese betreffen insbesondere den Verlust von Grün- und 

Landwirtschaftsflächen sowie Veränderungen der bestehenden Landschaftsele-

mente. 

Die Gesamtzahl der potenziellen Planflächen im Amt Peitz beläuft sich auf 26 mit einer 

Fläche von 172,9 ha. Dabei ergeben sich folgende Bewertungen der Flächen hinsicht-

lich ihrer Eignung und der möglichen Umweltauswirkungen: 

Auf Grundlage der Potenzialanalyse wurden Flächen herausgearbeitet, die z. B. für 

Wohnraum- oder Gewerbenutzung grundsätzlich verfügbar und geeignet sind. Bei der 

Realisierung müssen die Schutzgüter in unterschiedlichen Ausmaßen berücksichtigt 

werden (Anhang 13.6). 

Die Belastung des Naturhaushaltes in den betroffenen Bereichen wird durch bauliche 

Eingriffe und die Veränderung der Landnutzung verstärkt. Insbesondere die Umwand-

lung von landwirtschaftlich genutzten Flächen oder naturnahen Flächen für Bauvor-

haben erfordert umfassende Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen, um die 

ökologischen Funktionen langfristig zu sichern. 

9.3.2 Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Wenn die im Flächennutzungsplan des Amtes Peitz vorgesehenen Maßnahmen nicht 

durchgeführt werden, würden die bestehenden Nutzungen in den betroffenen Berei-

chen fortgeführt. In den meisten Gebieten ist davon auszugehen, dass die Natur suk-

zessive in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehrt, jedoch mit unterschiedlichen Aus-

wirkungen, je nach Art der Nutzung und dem Zustand der Flächen. 

Brachen und ungenutzte Flächen: Auf brachliegenden Flächen, wie ungenutzten 

landwirtschaftlichen Flächen oder Randbereichen bestehender Siedlungen, 

würde sich ohne bauliche Eingriffe eine natürliche Sukzession einstellen. Die Fort-

führung von Naturschutzmaßnahmen, wie gezielte Mahd oder Beweidung, könnte 
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diese Flächen offenhalten und gleichzeitig zu einer Aufwertung der Biodiversität 

beitragen. Sofern sich auf den Brachen ungenutzte Gebäude befinden, würden 

sie weiterhin als beeinträchtigend für das Orts- und Landschaftsbild bestehen blei-

ben, würden sich andererseits zu Habitaten von Höhlen und Nischen bewohnen-

den Tierarten entwickeln können. 

Waldflächen: Auf den zukünftigen mit Bebauung vorgesehenen Waldflächen und 

landwirtschaftlich genutzten Bereichen könnte die Nutzung weiterhin fortgeführt 

werden, es sei denn, eine naturschutzfachliche Maßnahme würde sie verändern. 

Waldflächen, die nicht als Bauflächen genutzt werden, könnten sich weiter als 

Waldflächen entwickeln und durch natürliche Prozesse ihre ökologische Stabilität 

wiedererlangen. 

Landwirtschaft: In den Gebieten, die landwirtschaftlich genutzt werden und nicht 

für die Bebauung vorgesehen sind, würde die bestehende landwirtschaftliche Nut-

zung fortgesetzt werden. Die bestehenden Beeinträchtigungen, die durch inten-

sive Landwirtschaft entstehen, wie etwa durch den Einsatz von Düngemitteln und 

Pflanzenschutzmitteln, würden auch weiterhin bestehen. 

Siedlungsentwicklung: Sollte die vorgeschlagene Erweiterung der Siedlungsflä-

chen im Amt Peitz nicht oder an anderer Stelle umgesetzt werden, würde dies zu 

einer nicht nachhaltigen Entwicklung im Sinne einer langfristig orientierten Planung 

der Gemeinden führen. Bei keiner Neuausweisung von Siedlungsflächen sind Vor-

haben dementsprechend vorrangig auf den Innenbereich zu beschränken. Der 

Gemeinsame Flächennutzungsplan ist als eine Angebotsplanung zu verstehen. 

Die neuen ausgewiesenen Siedlungsflächen müssen nicht umgesetzt werden. Dort 

wo Planungsflächen außerhalb der Ortslage oder am Siedlungsrand ausgewiesen 

wurden bzw. sich entwickelt haben oder wo Splittersiedlungen sich etabliert ha-

ben, würde der Status quo erhalten bleiben. 

Industrie- und Gewerbegebiete: In den geplanten Industrie- und Gewerbegebie-

ten, die auf ehemaligen Tagebauflächen oder in Bereichen mit hohem Potenzial 

für wirtschaftliche Entwicklung ausgewiesen sind, würde die Nutzung weiterhin be-

stehen. Ohne die Neuausweisung von Flächen für Gewerbe oder Industrie könnte 

sich der Status quo in Bezug auf industrielle und gewerbliche Entwicklungen hal-

ten, was jedoch zu einer Begrenzung des wirtschaftlichen Wachstums führen 

könnte. 
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Kohlenabbau und Bergbaufolgelandschaft: In den von der Bergbautätigkeit be-

troffenen Bereichen würde die Landschaft weiterhin von den Folgen des Koh-

lenabbaus geprägt bleiben. Die Renaturierung und Rekultivierung der Bergbau-

flächen würden, sofern keine neuen Planungen erfolgen, langsam voranschreiten. 

Die mit dem Braunkohlenabbau verbundenen Auswirkungen auf den Wasserhaus-

halt und die Landschaftsgestaltung würden jedoch weiterhin bestehen bleiben. 

Da für einige Gemeinden im Amt Peitz rechtskräftige Flächennutzungspläne vorliegen, 

ergäbe sich die Entwicklung der Flächen im Plangebiet bei Nichtdurchführung der 

Aufstellung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans im Wesentlichen aus den dort 

festgesetzten Nutzungen. In Gemeinden die über keinen rechtskräftigen Flächennut-

zungsplan verfügen, besteht für jedes Vorhaben ein erhöhter Planungsaufwand, da 

die Entwicklung aus dem FNP (Entwicklungsgebot) nicht gegeben ist. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass bei Nichtdurchführung der Planung in vielen Berei-

chen der Umweltzustand weitgehend unverändert bleibt. 
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9.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

nachteiliger Umweltauswirkungen 

Der gemeinsame Flächennutzungsplan des Amtes Peitz ist auf eine nachhaltige und 

umweltfreundliche Entwicklung ausgerichtet. Zahlreiche Maßnahmen sind in den Plan 

integriert, um negative Auswirkungen auf Umwelt und Menschen zu vermeiden, zu ver-

ringern oder durch Kompensationen auszugleichen. Die Planung berücksichtigt die 

Anforderungen der Umweltgesetze, die Ergebnisse der Umweltprüfung sowie spezifi-

sche regionale Gegebenheiten. Die Ausgleichs- und Ersatzflächen zur Kompensation 

von Eingriffen in die Umwelt sind in Karte 5 vom Landschaftsplan dargestellt. 

9.4.1 Schutzgut Boden 

Der Schutz und die nachhaltige Nutzung des Bodens sind zentrale Ziele des Gemein-

samen Flächennutzungsplans des Amtes Peitz. Um die Funktionsfähigkeit des Bodens 

zu bewahren und die Inanspruchnahme neuer Flächen zu minimieren, sind eine Viel-

zahl von Maßnahmen im Plan integriert: 

Innenentwicklung und Nachverdichtung: Der Gemeinsame Flächennutzungsplan 

priorisiert die Nutzung innerstädtischer Brachflächen und die Nachverdichtung be-

stehender Siedlungsgebiete. Diese Strategie schont wertvolle Böden und reduziert 

den Flächenverbrauch. Sie trägt zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung bei, ohne 

zusätzliche Flächen zu versiegeln (vgl. Anhang 13.6 zur Begründung des Gemein-

samen Flächennutzungsplans). 

Rekultivierung und Nachnutzung: Ehemalige Tagebauflächen werden für ökologi-

sche und ökonomische Zwecke rekultiviert. Zu den Maßnahmen zählen die Begrü-

nung von Halden, die Einrichtung von Naherholungsflächen und die Nutzung als 

extensiv bewirtschaftete Landwirtschaftsflächen, um die Bodenqualität langfristig 

zu verbessern. 

Erosionsschutz: In erosionsgefährdeten Bereichen werden bodenschonende An-

baumethoden gefördert, wie etwa Heckenanpflanzungen, Terrassierungen und 

die Nutzung von Deckfrüchten. Diese Maßnahmen verringern den Bodenabtrag 

und fördern die Bodenstabilität. 

Altlastensanierung: Der Gemeinsame Flächennutzungsplan übernimmt ausgewie-

sene Altlastenstandorte und regt deren Sanierung an. Ziel ist es, die Bodenqualität 
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wiederherzustellen und potenzielle Gefahren für Grundwasser sowie die menschli-

che Gesundheit zu minimieren. 

Schonung landwirtschaftlicher Nutzflächen: Hochwertige landwirtschaftliche Bö-

den sind zu schonen, um ihre langfristige Nutzung zu sichern. Geplante Bauflächen 

werden überwiegend auf minderwertigen Böden ausgewiesen, um wertvolle Res-

sourcen zu schonen. 

Vermeidung von Bodenversiegelung durch Entsiegelungsmaßnahmen: Neuversie-

gelungen werden durch Entsiegelungsmaßnahmen ausgeglichen. Dies umfasst 

die Rückführung bestehender versiegelter Flächen in eine naturnahe Nutzung, um 

die Regenerationsfähigkeit des Bodens zu fördern und die Versiegelungsgrade zu 

reduzieren. 

Einsatz von multifunktionalen Kompensationsmaßnahmen: Eingriffe in Böden mit 

hoher naturschutzfachlicher Wertigkeit werden durch hochwertige Kompensati-

onsmaßnahmen ausgeglichen. Beispiele sind die Aufforstung und die Renaturie-

rung von Brachflächen, die zur Wiederherstellung der Bodenfunktionen beitragen. 

Erweiterung von Flächenpools: Der integrierte Landschaftsplan sichert bestimmte 

Flächen für vorgezogene Kompensationsmaßnahmen (Flächenpools). Diese Flä-

chen können für Renaturierungsprojekte oder als Ausgleichsflächen genutzt wer-

den, um langfristige Bodenqualität und Funktionsfähigkeit sicherzustellen. 

9.4.2 Schutzgut Wasser 

Der Schutz des Wassers als essentielle Ressource für Mensch, Natur und Wirtschaft hat 

im Gemeinsamen Flächennutzungsplan des Amtes Peitz hohe Priorität. Um die Qualität 

und Verfügbarkeit von Grund- und Oberflächenwasser zu sichern, werden umfas-

sende Maßnahmen zur Renaturierung, Hochwasservorsorge und nachhaltigen Nut-

zung integriert. 

Renaturierung und Gewässerschutz: Die Renaturierung von Fließgewässern wie der 

Malxe ist ein zentraler Bestandteil des Gemeinsamen Flächennutzungsplans. Durch 

die Wiederherstellung natürlicher Uferstrukturen wird die Gewässerökologie ver-

bessert, was sowohl die Artenvielfalt als auch die Gewässerfunktion stärkt. Renatu-

rierungsmaßnahmen fördern zudem die Selbstreinigungskraft der Gewässer und 

mindern Hochwasserrisiken. 
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Hochwasserschutz: Maßnahmen wie das Hochwasserschutzprojekt in Grießen re-

duzieren Überschwemmungsrisiken und erhöhen die Sicherheit für angrenzende 

Siedlungen. Zusätzlich werden entlang der Lausitzer Neiße und der Malxe Re-

tentionsflächen geschaffen, die nicht nur den Wasserabfluss regulieren, sondern 

auch wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen bieten. 

Trinkwasserschutz: Wasserschutzgebiete im Amtsgebiet werden im Gemeinsamen 

Flächennutzungsplan durch strikte Nutzungseinschränkungen gesichert. Bauvor-

haben in diesen Bereichen sind stark reguliert, um eine Beeinträchtigung der Trink-

wasserqualität zu verhindern. Besonders in Regionen mit hoher Grundwasserent-

nahme liegt der Fokus auf einer nachhaltigen Wassernutzung. 

Regenwassermanagement: Für neue Baugebiete werden Systeme zur Rückhal-

tung und Versickerung von Regenwasser eingeplant. Dazu gehören Zisternen, die 

Sammlung und Wiederverwendung von Regenwasser ermöglichen, sowie Versi-

ckerungsmulden und wasserdurchlässige Pflasterungen. Diese Maßnahmen verrin-

gern die Belastung der Kanalisation und fördern die Grundwasserneubildung. 

Qualitätsverbesserung von Grund- und Oberflächenwasser: Zur Reduzierung von 

Nähr- und Schadstoffeinträgen in Gewässern werden Uferbereiche begrünt und 

Randstreifen entlang landwirtschaftlicher Nutzflächen eingerichtet. Dies mindert 

die Belastung durch landwirtschaftliche Düngemittel und Pestizide und schützt die 

ökologische Qualität der Gewässer. 

Berücksichtigung des Versiegelungsgrades: Der Gemeinsame Flächennutzungs-

plan sieht vor, den Versiegelungsgrad in Gewässernähe durch Entsiegelungsmaß-

nahmen zu verringern. Dies schützt die natürliche Wasserinfiltration und reduziert 

die Oberflächenabflüsse in die Gewässer. 

Nutzung multifunktionaler Kompensationsmaßnahmen: Eingriffe in Gewässernähe 

werden durch Kompensationsmaßnahmen wie die Anlage neuer Feuchtgebiete 

oder die Renaturierung von Seitenarmen ausgeglichen. Diese Maßnahmen ver-

bessern die Wasserqualität und bieten zusätzliche Lebensräume für Wasserorga-

nismen. 

Anpassung an den Klimawandel: Der Gemeinsame Flächennutzungsplan berück-

sichtigt die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels, wie häufigere Starkrege-

nereignisse und Trockenperioden. Daher werden Maßnahmen zur 
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Wasserrückhaltung, wie die Schaffung von Mulden-Rigolen-Systemen in urbanen 

Gebieten, integriert. 

Erweiterung von Wasserspeicherflächen: Durch die Umgestaltung von ehemali-

gen Tagebauflächen zu Speicherbecken wird das regionale Wasserangebot ge-

stärkt. Diese Wasserflächen dienen der Regulierung des Wasserhaushalts und tra-

gen zur Hochwasservorsorge bei. 

9.4.3 Schutzgut Klima/Luft 

Der Gemeinsame Flächennutzungsplan des Amtes Peitz legt großen Wert auf den 

Schutz und die Verbesserung des Klimas und der Luftqualität. Um den Herausforderun-

gen des Klimawandels zu begegnen und die Lebensqualität zu erhöhen, integriert der 

Gemeinsame Flächennutzungsplan eine Vielzahl von Maßnahmen zur Emissionsmin-

derung, CO₂-Bindung und klimafreundlichen Entwicklung. 

Förderung erneuerbarer Energien: Der Gemeinsame Flächennutzungsplan über-

nimmt nachrichtlich die Vorranggebiete für Windkraftanlagen aus der Regional-

planung, insbesondere auf Flächen ehemaliger Tagebaugebiete. Diese Standorte 

fördern eine klimafreundliche Energieversorgung und leisten einen wichtigen Bei-

trag zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. 

Grünflächen und Aufforstung: Die Anlage neuer Wälder und die Begrünung ehe-

maliger Industrie- und Tagebauflächen binden CO₂, verbessern das lokale Klima 

und bieten Schutz vor starker Erwärmung. Grünflächen und Baumpflanzungen in 

urbanen Gebieten wirken als Frischluftschneisen und kühlen das Mikroklima. 

Nachhaltige Mobilität: Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die Förderung 

von Fahrradwegen und die Schaffung von Elektromobilitätsinfrastrukturen (z. B. La-

destationen) werden im Gemeinsamen Flächennutzungsplan unterstützt. Diese 

Maßnahmen reduzieren den motorisierten Individualverkehr und damit die Emissi-

onen von Luftschadstoffen wie Stickoxide und Feinstaub. 

Emissionsminderung durch Pufferzonen: Zwischen Gewerbegebieten und Wohn-

siedlungen werden Pufferzonen mit Grünstreifen und Lärmschutzwänden einge-

richtet. Diese wirken nicht nur schalldämpfend, sondern verbessern durch Vege-

tation auch die Luftqualität, indem sie Schadstoffe binden. 
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Klimaanpassungsmaßnahmen: Zur Anpassung an die Auswirkungen des Klima-

wandels, wie Hitzeperioden und Starkregenereignisse, werden Frischluftschneisen 

ausgewiesen und Retentionsflächen in Siedlungsnähe geschaffen. Diese Maßnah-

men schützen vor Überhitzung und verringern Überschwemmungsrisiken. 

Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung: In neuen Baugebieten wird die 

Begrünung von Dächern und Fassaden empfohlen. Diese Maßnahmen verbessern 

die Luftqualität, regulieren die Temperatur und wirken gleichzeitig als CO₂-Senken. 

Renaturierung von Mooren: Ehemals entwässerte Moorflächen werden renaturiert, 

um die Freisetzung von CO₂ zu reduzieren und die Fähigkeit der Moore zur Kohlen-

stoffspeicherung wiederherzustellen. Diese Flächen leisten einen wichtigen Beitrag 

zum Klimaschutz. 

Reduzierung des Versiegelungsgrades: Der Gemeinsame Flächennutzungsplan 

fordert die Nutzung von wasserdurchlässigen Materialien in urbanen und Gewer-

begebieten, um die Oberflächenversiegelung zu reduzieren. Dies verbessert die 

Verdunstungskühlung und fördert ein ausgeglichenes Stadtklima. 

Berücksichtigung multifunktionaler Kompensationsmaßnahmen: Eingriffe mit kli-

matischen Auswirkungen, wie die Versiegelung von Flächen, werden durch Maß-

nahmen wie Aufforstungen, Extensivgrünland oder die Schaffung von Feuchtge-

bieten kompensiert. Diese tragen zur CO₂-Bindung und Verbesserung des lokalen 

Klimas bei. 

Sicherung der Luftqualität in Industrie- und Gewerbegebieten: Neue Gewerbeflä-

chen werden so geplant, dass Abgasemissionen durch technische Filtersysteme 

und grüne Barrieren minimiert werden. Diese Maßnahmen reduzieren die Ausbrei-

tung von Schadstoffen in angrenzende Wohn- und Naturräume. 

9.4.4 Schutzgut Flora und Fauna 

Der Erhalt und die Förderung der biologischen Vielfalt sowie die Schaffung von Lebens-

räumen für Flora und Fauna sind zentrale Ziele des Gemeinsamen Flächennutzungs-

plans des Amtes Peitz. Um Eingriffe in die Natur auszugleichen und die naturschutz-

fachlichen Werte des Amtsgebiets zu sichern, wurden zahlreiche Maßnahmen in den 

Plan integriert. 
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Erhalt von Schutzgebieten: FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete und andere gesetz-

lich geschützte Flächen werden im Gemeinsamen Flächennutzungsplan darge-

stellt und vor Eingriffen geschützt. Um Beeinträchtigungen zu vermeiden, werden 

Pufferzonen empfohlen, die als Übergangsbereich zwischen Schutzgebieten und 

intensiver genutzten Flächen dienen. 

Biotopvernetzung: Der Gemeinsame Flächennutzungsplan fördert die Verbindung 

von Lebensräumen durch die Anlage von Biotopverbundsystemen, die sich ent-

lang von Fließgewässern, Waldrändern und linearen Strukturen wie Feldhecken er-

strecken. Diese Korridore ermöglichen den genetischen Austausch und die Wan-

derung von Tierarten. 

Förderung bedrohter Arten: Spezielle Maßnahmen, wie die Schaffung von Nistplät-

zen für Vögel und Fledermäuse, die Einrichtung von Laichgewässern für Amphibien 

oder die Renaturierung von Feuchtgebieten, sind Teil der Strategie zur Förderung 

gefährdeter Arten. 

Renaturierung von Lebensräumen: Eingriffe in natürliche Lebensräume werden 

durch die Wiederherstellung von Mooren, Heiden, Feuchtgebieten und Seitenar-

men von Gewässern kompensiert. Diese Flächen bieten nicht nur neuen Lebens-

raum, sondern tragen auch zur Klimaregulation und zur Verbesserung der Wasser-

qualität bei. 

Kompensationsflächen: Im Rahmen der Eingriffsregelung werden Flächen für Kom-

pensationsmaßnahmen ausgewiesen, die ökologisch aufgewertet werden, z. B. 

durch Aufforstung, die Extensivierung von Wiesen oder die Schaffung neuer Wald- 

und Grünflächen. 

Schutz von Alt- und Totholzbeständen: Alte Baumbestände und Totholzbereiche 

werden im Gemeinsamen Flächennutzungsplan als wertvolle Habitate geschützt. 

Diese sind besonders für Insekten, Vögel und Fledermäuse von großer Bedeutung. 

Reduzierung von Störquellen: Maßnahmen wie die Anlage von Pufferzonen zwi-

schen sensiblen Naturräumen und Siedlungen oder Verkehrswegen verringern 

Lärm und Lichtverschmutzung, die die Lebensräume von Tieren beeinträchtigen 

können. 

Berücksichtigung multifunktionaler Kompensationsmaßnahmen: Eingriffe in hoch-

wertige Biotope werden durch die Schaffung neuer, ökologisch gleichwertiger 
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Flächen ausgeglichen. Diese Maßnahmen fördern sowohl die Flora als auch die 

Fauna und verbessern die ökologische Gesamtbilanz. 

Förderung ökologischer Landwirtschaft: In landwirtschaftlich geprägten Bereichen 

wird der Umstieg auf extensive Bewirtschaftung und der Einsatz von Blühstreifen 

entlang der Felder vorgesehen, um Nahrungsquellen für Bestäuberinsekten wie 

Bienen und Schmetterlinge bereitzustellen. 

Integration von Naturschutzmaßnahmen in urbanen Gebieten: Die Begrünung von 

städtischen Räumen, wie Parks, Straßenrändern und Dächern, trägt zur Schaffung 

neuer Lebensräume bei und erhöht die Artenvielfalt in urbanen Bereichen. 

9.4.5 Schutzgut Landschaft 

Der Erhalt und die nachhaltige Entwicklung der Landschaft sind wichtige Ziele des Ge-

meinsamen Flächennutzungsplans des Amtes Peitz. Die Maßnahmen zielen darauf ab, 

das Landschaftsbild zu bewahren, die Funktionalität der Landschaft zu verbessern und 

gleichzeitig die ästhetische und kulturelle Bedeutung der Landschaft zu berücksichti-

gen. 

Wiederherstellung der Landschaft nach Tagebau: Die Renaturierung ehemaliger 

Tagebauflächen ist ein wesentlicher Bestandteil des Gemeinsamen Flächennut-

zungsplans. Diese Flächen werden in Wälder, Grünflächen oder Seen umgewan-

delt, um neue Lebensräume zu schaffen und die landschaftliche Vielfalt zu för-

dern. Die neu gestalteten Flächen bieten auch Potenziale für Erholung und Touris-

mus und leiten sich aus dem Abschlussbetriebsplans zum Tagebau Jänschwalde 

ab. 

Erhalt historischer Landschaftsstrukturen: Elemente wie historische Wegeführun-

gen, alte Alleen und traditionelle Grenzmarkierungen werden im Gemeinsamen 

Flächennutzungsplan berücksichtigt und vor Eingriffen geschützt. Diese Strukturen 

prägen das Landschaftsbild und haben eine hohe kulturelle Bedeutung. 

Gestaltung von Sichtachsen: Der Gemeinsame Flächennutzungsplan hat beim 

Ausweisen von Flächen auf die Wahrung und Gestaltung von Sichtachsen, insbe-

sondere in der Nähe von historischen Bauwerken oder landschaftlichen Höhe-

punkten. Diese Sichtachsen betonen die ästhetische Qualität der Landschaft und 

stärken die regionale Identität. 
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Integration von Erholungsnutzungen: Grünflächen und Wälder werden so gestal-

tet, dass sie auch als Naherholungsgebiete genutzt werden können. Wander-

wege, Aussichtspunkte und Informationsstellen zu naturräumlichen und kulturellen 

Besonderheiten werden in die Planung integriert. 

Berücksichtigung von Multifunktionalität: Die Maßnahmen im Bereich Landschafts-

schutz verbinden ökologische, ästhetische und soziale Funktionen. Beispielsweise 

werden Kompensationsflächen nicht nur zur ökologischen Aufwertung genutzt, 

sondern auch zur Förderung des Landschaftsbildes und der Erholungsnutzung. 

Schutz von Landschaftsschutzgebieten: Landschaftsschutzgebiete werden im Ge-

meinsamen Flächennutzungsplan dargestellt und vor Beeinträchtigungen durch 

bauliche oder industrielle Entwicklungen geschützt. Hierbei wird besonderer Wert 

auf die naturnahe Entwicklung dieser Gebiete gelegt. 

Anpassung an den Klimawandel: Durch die Schaffung von Grünzügen und Vege-

tationsstrukturen wird das Landschaftsbild nicht nur geschützt, sondern auch kli-

matisch stabilisiert. Diese Grünzüge bieten Schutz vor Bodenerosion, verbessern 

das Mikroklima und wirken der Überhitzung in urbanen Gebieten entgegen. 

Entwicklung von Wasserlandschaften: Die Schaffung neuer Seen in ehemaligen 

Tagebaugebieten wird im Gemeinsamen Flächennutzungsplan als land-

schaftsprägende Maßnahme berücksichtigt. Diese Wasserflächen bieten nicht nur 

ökologische, sondern auch touristische Potenziale. 

Ästhetische Integration neuer Nutzungen: Neue Bau- und Gewerbeflächen wer-

den so gestaltet, dass sie sich harmonisch in das bestehende Landschaftsbild ein-

fügen. Dazu zählen Begrünungskonzepte, die Einhaltung bestimmter Bauhöhen 

und die Gestaltung von Übergangszonen. 

Reduzierung von Störquellen: Maßnahmen wie die Begrenzung von Lärm- und 

Lichtemissionen sowie die Vermeidung großflächiger Bodenversiegelungen tra-

gen dazu bei, das natürliche Landschaftsbild zu bewahren. 

9.4.6 Schutzgut Mensch 

Der Schutz des Menschen und die Sicherung seiner Lebensqualität reiht sich in die 

zentralen Ziele des Gemeinsamen Flächennutzungsplans des Amtes Peitz ein. Die Maß-

nahmen konzentrieren sich darauf, Gefahren und Belastungen für die Bevölkerung zu 
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minimieren und gleichzeitig die Erholungs- und Lebensbedingungen im Amtsgebiet zu 

verbessern. 

Lärmminderung: Der Gemeinsame Flächennutzungsplan integriert Maßnahmen 

zur Reduzierung von Lärmbelastungen, insbesondere in Wohngebieten. Dazu zäh-

len die Einrichtung von Pufferzonen zwischen Wohn- und Gewerbegebieten, der 

Bau von Lärmschutzwänden entlang von Verkehrsachsen sowie die Begrünung 

von Pufferflächen, die zusätzlich zur Schallreduktion beitragen. 

Hochwasserschutz: Projekte wie das Hochwasserschutzprojekt in Grießen schützen 

Siedlungen vor Überflutungen und minimieren Risiken für Leib und Leben. Zusätzlich 

werden Retentionsflächen geschaffen, die den Hochwasserschutz verbessern und 

als Freizeiträume genutzt werden können. 

Verbesserung der Luftqualität: Maßnahmen wie die Förderung emissionsarmer Mo-

bilität (ÖPNV, Radwegenetzen, E-Mobilitätsstationen) und die Begrünung urbaner 

Räume tragen zur Reduzierung von Schadstoffen in der Luft bei. Diese Maßnah-

men fördern die Gesundheit und erhöhen die Aufenthaltsqualität. 

Erholung und Freizeitnutzung: Grünflächen, renaturierte Tagebauflächen und 

Fließgewässer wie die Malxe werden als Erholungsräume gestaltet. Wanderwege, 

Radwege und Aussichtspunkte verbessern die Freizeitmöglichkeiten und die Le-

bensqualität der Bewohner. 

Sicherung der Trinkwasserversorgung: Die im Amtsgebiet liegenden Wasserschutz-

gebiete werden im Gemeinsamen Flächennutzungsplan berücksichtigt. Maßnah-

men wie Einschränkungen bei baulichen Vorhaben in Schutzgebieten stellen den 

Schutzstatus sicher und sichern die Qualität des Trinkwassers für die Bevölkerung. 

Verkehrssicherheit: Mit der Einrichtung von separaten Rad- und Fußwegen sowie 

die Begrünung von Straßenrändern zur besseren Abgrenzung unter den Verkehrs-

teilnehmern kann eine Verbesserung der Verkehrswege erzielt werden. 

Anpassung an den Klimawandel: Maßnahmen zur Klimaanpassung, wie die Schaf-

fung von Frischluftschneisen und die Begrünung von urbanen Räumen, tragen 

dazu bei, Überhitzung in den Sommermonaten zu verhindern. Diese Anpassungen 

verbessern die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner*innen. 
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Schutz vor Schadstoffbelastung: In der Nähe von neuausgewiesenen Industrie- und 

Gewerbeflächen wurden Pufferzonen berücksichtigt, um die Ausbreitung von 

Schadstoffen auf angrenzende Wohngebiete zu verhindern. Gleichzeitig sind in 

bestehenden Industrieanlagen technische Maßnahmen zur Reduzierung von 

Schadstoffemissionen zu unterstützen. 

Barrierefreiheit: Öffentliche Räume, Wege und Grünflächen sind so gestalten, dass 

sie barrierefrei zugänglich sind, um eine inklusive Nutzung durch alle Bevölkerungs-

gruppen zu ermöglichen. 

9.4.7 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

Das Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter umfasst die Erhaltung und den Schutz 

historischer, architektonischer und kulturell bedeutsamer Strukturen sowie weiterer ma-

terieller Werte, die im Kontext der Umweltbelange eine Rolle spielen. Der Gemeinsame 

Flächennutzungsplan des Amtes Peitz enthält Maßnahmen, die darauf abzielen, den 

Einfluss geplanter Nutzungen auf diese Sachgüter zu minimieren und ihren Erhalt sicher-

zustellen. 

Schutz archäologischer Stätten: Im Amtsgebiet gelegene archäologische Fund-

stätten und potenzielle Bodendenkmale werden bei der Planung neuer Bau- und 

Infrastrukturprojekte berücksichtigt. Vor der Erschließung von Bauflächen sind ar-

chäologische Untersuchungen verpflichtend vorzunhemen, um Funde zu doku-

mentieren und zu sichern. Der Gemeinsame Flächennutzungsplan trägt damit zur 

Bewahrung des kulturellen Erbes im Boden bei. 

Erhalt historischer Bauwerke und Ensembles: Historische Gebäude und bauliche 

Ensembles, wie Kirchen, alte Gutshäuser und Brücken, werden im Gemeinsamen 

Flächennutzungsplan durch Darstellungen vor Beeinträchtigungen geschützt. Puf-

ferzonen und die gezielte Steuerung angrenzender Nutzungen verringern potenzi-

elle Auswirkungen durch bauliche oder industrielle Eingriffe. 

Renaturierung und Integration kulturhistorischer Landschaftsstrukturen: Historische 

Landschaftselemente wie Wegesysteme, Alleen oder alte Grenzmarkierungen, 

die ökologisch wertvoll sind, werden erhalten und renaturiert. Diese Strukturen tra-

gen nicht nur zum kulturellen, sondern auch zum ökologischen Wert der Land-

schaft bei. 
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Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Hochwasserschutz: Kulturell bedeut-

same Bauwerke in hochwassergefährdeten Bereichen, wie historische Mühlen o-

der Wehranlagen, werden durch angepasste Hochwasserschutzmaßnahmen ge-

schützt. Dies betrifft sowohl bauliche Schutzmaßnahmen als auch die Gestaltung 

von Überschwemmungsbereichen, die den Charakter der Umgebung erhalten. 

Integration technischer Denkmäler in die Landschaftsplanung: Relikte aus der 

Bergbaugeschichte, wie alte Fördertürme oder Wasserbauwerke, werden nicht 

nur erhalten, sondern ökologisch und gestalterisch in neue Planungen integriert. 

Diese Maßnahmen fördern den naturnahen Charakter der Landschaft und erhal-

ten kulturhistorisch bedeutsame Elemente. 

Schutz vor anthropogenen Belastungen: Um den Einfluss von Lärm, Vibrationen o-

der Schadstoffen auf empfindliche kulturhistorische Sachgüter zu minimieren, wer-

den Schutzmaßnahmen wie Pufferzonen oder emissionsarme Verkehrsführungen 

berücksichtigt. Diese tragen zur Erhaltung der ursprünglichen Substanz und Nut-

zungsmöglichkeiten bei. 

Nachhaltiger Umgang mit Denkmälern: Unvermeidbare Eingriffe in schützenswerte 

Kulturgüter werden durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. Dazu gehören die 

umfassende Dokumentation betroffener Strukturen und, wo möglich, die Wieder-

verwendung von Materialien im Rahmen naturnaher und kulturell angepasster 

Maßnahmen. 

 

9.4.8 Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs im Rahmen des Gemeinsamen Flächennut-

zungsplans des Amtes Peitz erfolgt auf Grundlage der gesetzlichen Eingriffsregelung 

(§§ 13 und 15 BNatSchG) und weiterer naturschutzrechtlicher Vorgaben. Ziel ist es, die 

Auswirkungen von Eingriffen in Natur und Landschaft zu quantifizieren und durch ge-

eignete Kompensationsmaßnahmen auszugleichen. Der Kompensationsbedarf ist im 

Rahmen der nachfolgenden Planungsebene zu ermitteln. Im gesamten Amtsgebiet 

stehen potenzielle Ausgleichsflächen im Umfang von ca. 73.000 m² zur Verfügung. 

Diese sind Karte 5 des Landschaftsplans zu entnehmen. Die Bewertung des Kompen-

sationsbedarfs sowie die Verortung der Maßnahmen basiert auf folgenden Kriterien: 
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Bewertung der Eingriffsintensität: Alle Eingriffe in Natur und Landschaft werden im 

Gemeinsamen Flächennutzungsplan hinsichtlich ihrer Intensität und der betroffe-

nen Schutzgüter bewertet. Maßgeblich sind dabei die Kriterien des Bundesnatur-

schutzgesetzes sowie die naturschutzfachlichen Leitlinien des Landes Branden-

burg. Zu den bewerteten Faktoren gehören Flächenversiegelung, Bodenschäden, 

Verluste von Biotopen und Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. 

Kompensationsregelung nach Biotopwerten: Der Kompensationsbedarf wird auf 

Basis des Biotopwertverfahrens berechnet, das die Qualität und ökologische Be-

deutung der betroffenen Flächen berücksichtigt. Eingriffe in hochwertige Biotope 

(z. B. Feuchtgebiete, Wälder oder artenreiche Wiesen) erfordern entsprechend 

höhere Kompensationsmaßnahmen als Eingriffe in intensiv genutzte landwirt-

schaftliche Flächen. 

Sicherung von Kompensationsflächen: Der Gemeinsame Flächennutzungsplan 

stellt Flächen für vorgezogene Kompensationsmaßnahmen (Flächenpools) bereit. 

Diese Flächen dienen der ökologischen Aufwertung durch Maßnahmen wie Auf-

forstung, Extensivierung von Grünland oder die Anlage von Feuchtbiotopen. Die 

Nutzung von Flächenpools ermöglicht eine flexible und nachhaltige Umsetzung 

der Kompensationsverpflichtungen. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen: Zur Vermeidung von Verzögerungen bei 

Bauvorhaben werden vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen priorisiert. Dies bein-

haltet Renaturierungsprojekte, die bereits vor dem Eingriff umgesetzt werden, um 

die ökologischen Funktionen der Flächen frühzeitig zu sichern. 

Multifunktionale Kompensation: Die Kompensationsmaßnahmen im Gemeinsa-

men Flächennutzungsplan sind so gestaltet, dass sie mehrere Schutzgüter gleich-

zeitig unterstützen. Zum Beispiel kann die Renaturierung eines Flussabschnitts so-

wohl die Biotopqualität als auch die Hochwassersicherheit verbessern und das 

Landschaftsbild aufwerten. 

Regionaler Kompensationsansatz: Eingriffe werden nach Möglichkeit im direkten 

Umfeld kompensiert, um die ökologischen Funktionen vor Ort zu erhalten. Wo dies 

nicht möglich ist, wird der Ausgleich im Rahmen regionaler Projekte umgesetzt, die 

ebenfalls den naturschutzfachlichen Anforderungen entsprechen. 
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Monitoring und Sicherstellung der Maßnahmen: Zur Überprüfung der Wirksamkeit 

der Kompensationsmaßnahmen wird ein Monitoring durchgeführt. Dieses stellt si-

cher, dass die Maßnahmen den geplanten ökologischen Nutzen erzielen und 

langfristig erhalten bleiben. Fehlentwicklungen können so frühzeitig erkannt und 

korrigiert werden. 
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9.5 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Nachfolgend wird auf der Grundlage von Nr. 3c der Anlage zum BauGB eine allge-

mein verständliche Zusammenfassung der nach dieser Anlage erforderlichen Anga-

ben gegeben. 

Ziel und Inhalte des Gemeinsamen Flächennutzungsplans 

Anlass der Planung ist die erstmalige Bearbeitung eines gemeinsamen Flächennut-

zungsplanes für die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Peitz. Für die Gemein-

den Drewitz, Grießen, Jänschwalde und Teichland liegen rechtskräftige Flächennut-

zungspläne vor. 

Aufgabe des Gemeinsamen Flächennutzungsplans ist es, die beabsichtigte kurz- bis 

mittelfristige städtebauliche Entwicklung unter Beachtung der voraussehbaren Bedürf-

nisse der Gemeinden in den Grundzügen darzustellen. 

Im Rahmen der Aufstellung des Gemeinsamen Flächennutzungsplans ist eine Umwelt-

prüfung durchzuführen, deren Ereignisse in einem Umweltbericht darzulegen sind. Ziel 

der Umweltprüfung ist es, die voraussichtlich nachteiligen Umweltauswirkungen der 

Planung zu beschreiben und zu bewerten. Dabei sind Maßnahmen zur Vermeidung, 

Verminderung und Ausgleich möglicher Auswirkungen zu berücksichtigen. Ebenso 

werden anderweitige Planungsmöglichkeiten betrachtet. Die Ergebnisse der Umwelt-

prüfung sind in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Im vorliegenden Umweltbericht werden die Umweltauswirkungen dargestellt, die sich 

bei der Umsetzung der Inhalte des gemeinsamen Flächennutzungsplanes Peitz voraus-

sichtlich ergeben. Dabei werden vor allem die Planflächen berücksichtigt, für die der 

Gemeinsame Flächennutzungsplan eine vom Realbestand 2024 abweichende Flä-

chennutzung vorsieht. Es wurden daher die Umweltauswirkungen für 26 Planflächen 

des Gemeinsamen Flächennutzungsplans bestimmt. Im Rahmen der Umweltprüfung 

werden die Auswirkungen der Planung auf folgende Umwelt-Schutzgüter bestimmt: 

Mensch / menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Fläche, 

Grund- und Oberflächenwasser, Luft und Klima, Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter 

sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern. 

Die Siedlungsentwicklung stellt im Gemeinsamen Flächennutzungsplan Peitz einen 

Schwerpunkt dar, sodass die meisten vom Bestand abweichenden Planflächen als 
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Wohnbauflächen ausgewiesen werden. Betrachtet man jedoch die Großvorhaben 

mit flächenhaft höchster Ausdehnung und mit qualitativ den gravierendsten Umwelt-

auswirkungen, so steht die Erweiterung der gewerblichen Bauflächen südlich des 

Green Areal Lausitz an vorderster Stelle. Dieses Areal umfasst flächenbezogen fast die 

Hälfte (ca. 81 ha) aller Planflächen mit Bauvorhaben (insgesamt ca. 173 ha). Weitere 

flächenhafte Planflächen umfassen die Erweiterungsfläche des Erlebnisparks Teich-

land IN Neuendorf sowie das Feriendorf ebenso in Neuendorf. Die vorläufige Bewer-

tung der Umweltbelastung dieser Flächen wurde im Rahmen des Verfahrens durchge-

führt und ist dem Anhang 13.6 zu entnehmen. Flächen die als Planflächen im GFNP 

übernommen wurden, jedoch nicht bewertet wurden sind in Heinersbrück (Wohnbau-

fläche), Turnow-Preilack (Sondergebiet Photovoltaik) und Teichland (Sondergebiet 

Photovoltaik). Die ersten beiden Flächen entstammen Bebauungsplänen, innerhalb 

derer Verfahren die Umweltbelange bereits berücksichtigt wurden bzw. werden. Die 

dritte Fläche hat ihren Ursprung in der Potenzialanalyse Solar. Eine Bewertung der Flä-

che kann den Steckbriefen in Anhang 13.8 entnommen werden.  

Umweltauswirkungen durch die Planung sowie Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-

gerung und zum Ausgleich 

Nach Beschreibung und Bewertung der Umwelt im Plangebiet sowie der Prognose der 

möglichen Auswirkungen bei Umsetzung der Planung bleibt festzustellen, dass erheb-

liche nachteilige Auswirkungen vor allem auf die Schutzgüter Mensch / menschliche 

Gesundheit, Boden / Wasser, Klima / Luft, Tiere / Pflanzen / Biologische Vielfalt sowie 

Landschaftsbild zu erwarten sind. Kultur- und Sachgüter werden zwar durch die Pla-

nung beeinträchtigt, jedoch kommt es nicht zu gesamtstädtisch relevanten Auswirkun-

gen. 

Vorbelastungen durch bestehende oder ehemalige Nutzungen fanden bei der Beur-

teilung entsprechend Berücksichtigung. Bislang erkennbare Konfliktpunkte können in 

den weiterführenden Planungen zu einzelnen Vorhaben unter Einschluss von Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen bewältigt werden. 

Entscheidende Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Mensch treten z. B. durch die 

Erweiterung der gewerblichen Bauflächen am Green Areal Lausitz und dem damit 

verbundenen Anstieg der Verkehrsbelastung auf den angrenzenden Straßen. Beein-

trächtigungen auf das Schutzgut in Verbindung mit der Ausweisung neuer Wohnbau-

flächen sind nicht zu erwarten, da sie nicht in der Nähe stark frequentierter Straßen 
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oder gewerblichen Bauflächen befinden. Die entlastende Wirkung auf das Schutzgut 

Mensch wird insbesondere durch die Sicherung öffentlicher Grünflächen und die Er-

weiterung der touristischen Infrastruktur gewährleistet. 

Im Amt Peitz entstehen nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Flora und Fauna 

vor allem durch den Verlust von (Teil-)Lebensräumen von vorkommenden Arten. Be-

einträchtigungen entstehen durch die Ausweisung von neuen Bauflächen und deren 

infrastrukturellen Erschließung. Wesentlicher Wirkfaktor ist hier die Versiegelung von Bö-

den. Maßnahmen zur Renaturierung und die Ausweisung von Ausgleichsflächen stel-

len entscheidende Entlastungsfaktoren dar, um die negativen Einflüsse auf die Schutz-

güter abzumildern. Dies schließt insbesondere die Schaffung und Weiterentwicklung 

neuer Lebensräume in rekultivierten Tagebaugebieten ein. 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden treten dann auf, wenn durch Versiegelun-

gen mit einem Verlust der Bodenfunktionen zu rechnen ist. Vorbelastungen bestehen 

vor allem durch den Tagebau und das Kraftwerk Jänschwalde. Vereinzelt sind Altlas-

tenverdachts- und Altlastenflächen vorhanden. Positive Auswirkungen haben Entsie-

gelungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen der natürlichen Bodenfunktionen. Zu be-

rücksichtigen ist jedoch, dass die Böden selbst nach Entsiegelung in ihrer Bedeutung 

den natürlichen gewachsenen Böden in ihrer Qualität und Funktion nicht ebenbürtig 

sind. Des Weiteren wurde der Nachverdichtung eine Priorität zugeordnet, sodass sich 

die Neuinanspruchnahmen freier Flächen im Wesentlichen auf die Erweiterung der ge-

werblichen Bauflächen des Green Areal Lausitz konzentriert. 

Bezogen auf das Schutzgut Klima/Luft entstehen negative Auswirkungen vorwiegend 

durch großflächige Bodenversiegelungen bei gleichzeitiger Beseitigung von Vegeta-

tion und dem damit verbundenen Entstehen klimarelevanter Wirkräume. Erhöhte Tem-

peraturen vor allem im Sommer wirken sich negativ auf das Wohlbefinden des Men-

schen sowie auf die Ökosysteme aus. Aufgrund der Lage der Planflächen im Außen-

bereich sowie im Vergleich zu bereits vorbelasteten Bauflächen ist diese Beeinträchti-

gung jedoch nur bedingt erheblich. Mit dem Erhalt von Grünflächen und Ausweisung 

von Flächen bzw. Maßnahmen für die Bewaldung kann der Trend zur Verdichtung von 

Wärmeinseleffekten abgemildert werden.  

Für das Schutzgut Landschaft im Amt Peitz kommt es nur zu bedingt erheblichen Beein-

trächtigungen. Nachteilige Auswirkungen ergeben sich vor allem durch Zersiedlung 

der Landschaft durch die Ausweisung von Bauflächen an den Rändern der 
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bestehenden Bauflächen. Zudem können größere Bauvorhaben in der Offenland-

schaft wie z. B. die geplante Erweiterung der gewerblichen Bauflächen zum Green 

Areal Lausitz negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild haben. Positive Effekte 

für Natur und Landschaft ergeben sich vor allem aus der Umsetzung von Maßnahmen 

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung dieser Bereiche, die gleichzeitig die Schaf-

fung naturnaher Flächen für die Landschaft fördern. Die geplanten Bergbaufolgeland-

schaften auf den Flächen der ehemaligen Tagebaue Cottbus-Nord und Jänschwalde 

wird zu einer Neuentwicklung des Landschaftsbildes führen. 

Im Amt Peitz wurden nachteilige Wirkungen auf das Schutzgut Kultur und sonstige 

Sachgüter, wie etwa durch Überbauung oder störende Bebauung in bedeutenden 

Sichtachsen, geprüft. Diese wurden jedoch als nicht erheblich eingestuft. Konflikte zwi-

schen dem Denkmalschutz und den geplanten Flächennutzungen sind auf der Ebene 

des Flächennutzungsplans in der Regel nicht zu erwarten, da Eingriffe in Bau- oder Bo-

dendenkmale stets die Genehmigung durch die zuständige Denkmalschutzbehörde 

erfordern. 

Bewertung des Kompensationsbedarfs 

In der Gesamtbetrachtung der Auswirkungen auf die Schutzgüter wurden 26 vom Be-

stand abweichende Planflächen überprüft. Bei der Realisierung dieser potenziellen 

Nutzungen ist mit nachteiligen Umweltauswirkungen auf mindestens ein Schutzgut zu 

rechnen. Unvorhergesehene erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind in der 

Planung frühzeitigt zu ermitteln und ggf. Maßnahmen zu ergreifen. Der Landschafts-

plan (Kapitel 6.2) schlägt hierzu eine Vielzahl an Maßnahmen vor. 

Der Kompensationsbedarf für die im Rahmen der Planungen des Gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans zu erwartenden Eingriffe ist im Rahmen der nachfolgenden Pla-

nungsebene zu ermitteln. Im gesamten Amtsgebiet stehen potenzielle Flächen im Um-

fang von 73.000 m² zur Verfügung, die für den Ausgleich oder den Ersatz im Rahmen 

der naturschutzfachlichen Eingriffsregelungen genutzt werden können. Diese sind 

Karte 5 des Landschaftsplans zu entnehmen. 

Mit der Umsetzung der Planung können für die Umwelt u. U. sogar Verbesserungen 

erreicht werden. Durch Konzentration der Eingriffe wird das übrige Gemeindegebiet 

geschont, sensible Bereiche können geschützt werden. 
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Die allgemeinen übergeordneten und regionalen Ziele in Bezug auf den Umweltschutz 

und die übergeordneten Fachplanungen werden berücksichtigt. 

Grundsätzliche Alternativen zum Planungskonzept sind auf Grund der Vorgaben durch 

den Masterplan Cottbuser Ostsee und der Abhängigkeit von der Bergbaufolgeland-

schaft (Tagebau Jänschwalde) nicht erkennbar. 

Die vorgesehenen Maßnahmen zum Umweltschutz können durch die Amtsverwaltung 

ohne größeren zusätzlichen Aufwand im Rahmen der üblichen Verfahren, im Rahmen 

der verbindlichen Bauleitplanung oder bei der Bauausführung bzw. im Rahmen der 

routinemäßigen Umweltübermachungen kontrolliert werden. 
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10 Verfahren 

Landesplanerische Stellungnahme 

Mit Schreiben vom 17.01.2024 hat die Gemeinsame Landesplanungsabteilung (GL) 

mitgeteilt, dass noch keine landesplanerische Bewertung erfolgen kann. 

Aufstellungsbeschluss 

Am 27.10.2021 wurde in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz der Aufstel-

lungsbeschluss gefasst. In den Gemeindevertretungen wurden am 01.02.2022 in Hei-

nersbrück, am 03.02.2022 in Jänschwalde, am 08.02.2022 in Drehnow, am 15.02.2022 

in Teichland, am 24.02.2022 in Tauer, am 25.02.2022 Turnow-Preilack und am 03.03.2022 

in Drachhausen die Beschlüsse gefasst. Die Beschlüsse wurden im Amtsblatt Nr. 04/2022 

vom 27.04.2022 bekannt gemacht. 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit: 

Die Gemeinden haben in Sitzungen zwischen dem 08.02.2024 und 12.03.2024 den Vor-

entwurf des GFNPs einschließlich zugehöriger Begründung gebilligt und die frühzeitige 

öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen. Der Vorentwurf des 

GFNPs hat in der Zeit vom TT.MM.JJJJ bis einschließlich TT.MM.JJJJ öffentlich ausgele-

gen. 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange: 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ge-

mäß § 4 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom 05.04.2024 bis einschließlich 08.08.2024 statt. 

Beteiligung der Öffentlichkeit: 

Die Gemeinden haben in Sitzungen zwischen dem 06.02.2025 und 10.04.2025 den Ent-

wurf des GFNPs einschließlich zugehöriger Begründung gebilligt und die öffentliche 

Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange: 

Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom TT.MM.JJJJ bis einschließlich TT.MM.JJJJ statt. 
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Feststellungsbeschlusses  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz sowie die Gemeindevertretungen 

der Gemeinden Drachhausen, Drehnow, Heinersbrück, Jänschwalde, Tauer, Teich-

land und Turnow-Preilack haben am TT.MM.JJJJ den Feststellungsbeschluss für den 

GFNP des Amtes Peitz gefasst.  

Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde 

Der Landkreis Spree-Neiße als höhere Verwaltungsbehörde hat am TT.MM.JJJJ den 

GFNP des Amtes Peitz genehmigt. 

Mit Bekanntmachung der Genehmigung im Amtsblatt Nr. XX/JJJJ gilt der GFNP am 

TT.MM.JJJJ als wirksam. 
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11 Rechtsgrundlagen 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung  

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der aktuellen Fassung 

• Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der aktuellen Fassung  

• Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 

(BbgNatSchAG) in der aktuellen Fassung 

• Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) in der aktuellen Fassung 

• Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der aktuellen Fassung 

• Bundeswaldgesetz (BWaldG) in der aktuellen Fassung 

• Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in der aktuellen Fassung 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstellung des Plan-

inhalts - Planzeichenverordnung (PlanZV) in der aktuellen Fassung 
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13 Anhang 

13.1 Liste aller Gemeinbedarfsflächen im Amt Peitz 

Bezeichnung 
Stadt/Gemeinde, 

OT 
Adresse/Verortung 

Gemeinbedarfsflächen mit der Zweckbestimmung „Schule“ 

Krabat-Grundschule 

Jänschwalde,  

OT Jänschwalde-

Ost 

Schulstraße 2, 

03197 Jänschwalde 

Mosaik-Grundschule Peitz 
Schulstraße 2, 

03185 Peitz  

Oberschule Peitzer Land Peitz 
Juri-Gagarin-Straße 6A, 

03185 Peitz 

Gemeinbedarfsflächen mit der Zweckbestimmung „Soziales“ 

KITA Regenbogen Drachhausen Drachhausen 
Sand 101a, 03185 

Drachhausen 

Kita "Wirbelwind" Drehnow Drehnow 
Hauptstraße 34, 03185 

Drehnow 

Kita "Im Zeichen der Linde" 

Heinersbrück 
Heinersbrück 

Hornoer Straße 16, 03185 

Heinersbrück 

KITA-Kinderhort Heinersbrück Heinersbrück-Most 
Hauptstraße 2, 03185 

Heinersbrück 

KITA Lutki Jänschwalde-Ost 

Jänschwalde,  

OT Jänschwalde-

Ost 

Eichenallee 51, 03197 

Jänschwalde 

Evangelische Kita Peitz Peitz Schulstraße 5, 03185 Peitz 

Kita "Sonnenschein" Peitz Peitz 
Dammzollstraße 66, 03185 

Peitz 

Oase 99 Peitz Jahnplatz 1, 03185 Peitz 

WERG e.V. Peitz (soziale Einrichtung 

Tafe u. Möbelbörse u. 

Flugchtlingsberatung)  

Peitz 

Dammzollstraße 52 B, 03185 

Peitz 

August-Bebel-Straße 29 

Kita "Spatzennest" Tauer Tauer 
Hauptstraße 114 a, 03185 

Tauer 

Kita "Spatzennest" Neuendorf 
Teichland,  

OT Neuendorf  

Cottbuser Straße 2 

03185 Teichland 
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Bezeichnung 
Stadt/Gemeinde, 

OT 
Adresse/Verortung 

Kita "Benjamin Blümchen" Turnow 
Turnow-Preilack,  

OT Turnow 

Dorfstraße 9, 03185 Turnow-

Preilack 

Kita "Kunterbunt" Preilack 
Turnow-Preilack,  

OT Preilack 

Schulstraße 21, 03185 

Turnow-Preilack 

Gemeinbedarfsflächen mit der Zweckbestimmung „Verwaltung“ 

Amt Peitz - Amtsverwaltung Peitz Schulstraße 6, 03185 Peitz 

Gemeinbedarfsflächen mit der Zweckbestimmung „Kirche“ 

Kirche Drachhausen Drachhausen 
Dorfstraße 58a, 03185 

Drachhausen 

Evangelische Kirche Heinersbrück Heinersbrück-Most 
Hauptstraße 7, 03185 

Heinersbrück 

Dorfkirche Drewitz 
Jänschwalde,  

OT Drewitz 

Dorfstraße 12, 03197 

Jänschwalde 

Kirche Jänschwalde - Pfarrsprengel 

Jänschwalde 

Jänschwalde,  

OT Jänschwalde-

Dorf 

Kirchstraße 10, 03197 

Jänschwalde 

Dorfkirche Jänschwalde 

 Jänschwalde,  

OT Jänschwalde-

Dorf 

Hauptstraße 24, 03197 

Jänschwalde 

Wehrkirche Grießen 
Jänschwalde, OT 

Grießen 

Dorfstraße 17, 03185 

Jänschwalde 

Evangelische Kirche Peitz Peitz Markt, 03185 Peitz 

Katholische Kirche St. Josef  Peitz 
An d. Glashütte 15, 03185 

Peitz 

Evangelische Kirche Tauer Tauer Alte Schulstraße, 03185 Tauer 

Dorfkirche Neuendorf 
Teichland,  

OT Neuendorf   

Jänschwalder Str. 5, 03185 

Teichland 

Kirche Turnow 
Turnow-Preilack,  

OT Turnow 

Schulweg 1, 03185 Turnow-

Preilack 

Gemeinbedarfsflächen mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ 

Freiwillige Feuerwehr 

Drehnow/Gemeindebüro 
Drehnow 

Hauptstraße 24, 03185 

Drehnow 

Freiwillige Feuerwehr Heinersbrück Heinersbrück 
Hauptstraße 2, 03185 

Heinersbrück 

Freiwillige Feuerwehr Grötsch 
Heinersbrück,  

OT Grötsch 

Dorfstraße 34, 03185 

Heinersbrück 
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Bezeichnung 
Stadt/Gemeinde, 

OT 
Adresse/Verortung 

Freiwillige Feuerwehr Radewiese 
Heinersbrück-

Radewiese 

Radewiese 49, 03185 

Heinersbrück 

Freiwillige Feuerwehr Drewitz 
Jänschwalde,  

OT Drewitz 

Dorfstraße 19 

03197 Jänschwalde 

Freiwillige Feuerwehr Jänschwalde 

 Jänschwalde,  

OT Jänschwalde-

Dorf 

Pastwaweg 1, 03197 

Jänschwalde 

Freiwillige Feuerwehr Grießen 
Jänschwalde, OT 

Grießen 

Dorfstraße 42 A, 03172 

Jänschwalde 

Freiwillige Feuerwehr der Fischer- und 

Festungsstadt Peitz 
Peitz Mauerstraße 1, 03185 Peitz 

Freiwillige Feuerwehr Tauer Tauer 
Hauptstraße 106, 03185 

Tauer 

Freiwillige Feuerwehr Bärenbrück 
Teichland,  

OT Bärenbrück 

Dorfstraße 27C, 03185 

Teichland 

Freiwillige Feuerwehr Maust 
Teichland,  

OT Maust 

Mühlenweg 1, 

03185 Teichland 

Freiwillige Feuerwehr Neuendorf 
Teichland,  

OT Neuendorf 

Cottbuser Str. 3, 03185 

Teichland 

Freiwillige Feuerwehr Preilack 
Turnow-Preilack,  

OT Preilack  

Schönhöher Str. 24, 03185 

Turnow-Preilack 

Freiwillige Feuerwehr Turnow 
Turnow-Preilack,  

OT Turnow 

Friedhofsweg 9, Turnow-

Preilack 

Gemeinbedarfsflächen mit der Zweckbestimmung „Kultur“ 

Museum "Kólasko" 

Drachhausen/Gemeindekulturzentrum 

Drachhausen 

Drachhausen 
Dorfstraße 40, 03185 

Drachhausen 

Gemeindezentrum Grötsch 
Heinersbrück,  

OT Grötsch 

Dorfstraße 32, 03185 

Heinersbrück 

Wendisch-Deutsches  

Heimatmuseum 

 Jänschwalde,  

OT Jänschwalde-

Dorf 

Kirchstraße 11, 03197 

Jänschwalde 

Hütten - und Fischereimuseum Peitz Hüttenwerk 1, 03185 Peitz 

Malzhausbastei Peitz Festungsgraben, 03185 Peitz 

Festungsturm Peitz Festungsweg 2, 03185 Peitz 

Heimatmuseum Tauer Tauer Hauptstraße 88, 03185 Tauer 
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Bezeichnung 
Stadt/Gemeinde, 

OT 
Adresse/Verortung 

Gemeindezentrum  

Bärenbruck 

Teichland,  

OT Bärenbrück 

Dorfstraße 31a, 03185 

Teichland 

Gemeinde Zentrum Maust/ 
Teichland,  

OT Maust 

Mauster Dorfstraße 21, 03185 

Teichland 

Holländermühle Turnow 
Turnow-Preilack,  

OT Turnow 

Ausbau Windmühle 5, 03185 

Turnow-Preilack 

Gemeinbedarfsflächen mit der Zweckbestimmung „Gemeindezentrum“ 

Gemeindekulturzentrum Drachhausen Drachhausen 
Dorfstraße 40, 03185 

Drachhausen 

Gemeindebüro Drehnow Drehnow 
Hauptstraße 24, 03185 

Drehnow 

Gemeindezentrum Heinersbrück Heinersbrück 
Hauptstraße 2, 03815 

Heinersbrück 

Gemeindebüro Jänschwalde Jänschwalde 
Gubener Straße 30b, 03917 

Jänschwalde 

Rathaus Peitz Markt 1, 01385 Peitz 

Gemeindebüro Tauer Tauer 
Hauptstraße 108, 03185 

Tauer 

Gemeindezentrum Bärenbrück 
Teichland, OT 

Bärenbrück 

Dorfstraße 31a, 03185, 

Bärenbrück 

Gemeindezentrum Maust 
Teichland, OT 

Maust 

Mauster Dorfstraße 21, 03185 

Maust 

Gemeindezentrum Neuendorf 
Teichland, OT 

Neuendorf 

Cottbuser Straße 3, 03185 

Neuendorf 

Gemeindezentrum Turnow Turnow-Preilack Schulweg 19, 03185 Turnow 
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13.2 Liste aller Flächen der Ver- und Entsorgung im Amt Peitz 

Bezeichnung 

Stadt/Gemeinde  

und OT Adresse/Verortung 

Ver- und Entsorgungsflächen mit der Zweckbestimmung „Elektrizität“ 

Umspannwerke 

Heinerbrück 1 und 2 

Heinersbrück An der B97 

Umspannwerk Radewiese Jänschwalde,           

OT Jänschwalde-Dorf 

An der B97 

Wasserkraftwerk Grießen Jänschwalde,  

OT Grießen 

Bahnhofstraße 58, 03197,  

03197 Jänschwalde 

Umspannwerk Peitz Peitz Martinstraße  

Umspannwerk Neuendorf Teichland, 

OT Neuendorf 

Am Schaltwerk 1, 03185 Teichland 

Umspannwerk Turnow-

Preilack 

Turnow-Preilack,  

OT Preilack 

An der Chaussee,  

03185 Turnow-Preilack  

Ver- und Entsorgungsflächen mit der Zweckbestimmung „Abwasser“ 

Abwasserpumpstation Jänschwalde,  

OT Jänschwalde-Ost 

Flugplatzstraße 

Kläranlage Peitz Peitz Kraftwerkstraße 28 

03185 Peitz 

Kleinkläranlage Schönhöhe Tauer, OT Schönhöhe südlich von OT Schönhöhe 

03185 Tauer  

Ver- und Entsorgungsflächen mit der Zweckbestimmung „Wasser“ 

Druckerhöhungsstation 

Heinersbrück 

Heinersbrück Jänschwalder Str. 40,  

03185 Heinersbrück 

Druckerhöhungsstation 

Jänschwalde 

Jänschwalde,  

OT Jänschwalde-Ost 

Kreuzung Flugplatzstraße u.  

Chausseestraße 

Wasserwerk Jänschwalde-

Ost 

Jänschwalde,  

OT Jänschwalde-Ost 

Flugplatzstraße 40,  

03197 Jänschwalde 

Wasserwerk Peitz Peitz Str. d. Völkerfreundschaft 5,  

03185 Peitz 

Wasserwerk Schönhöhe Tauer, OT Schönhöhe Dorfstraße 35, 03185 Tauer 

Abwasserpumpstation Teichland, OT 

Bärenbrück 

Dorfstraße, 03185 Teichland 
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13.3 Liste aller Bodendenkmale im Amt Peitz 

Gemarkung Flur Bezeichnung Bodendenkmalnummer 

Bärenbrück 2 Siedlung Bronzezeit, Siedlung 

Neolithikum, Siedlung Eisenzeit, Rast 

und Werkplatz Mesolithikum 

120108 

Bärenbrück 2 Dorfkern deutsches Mittelalter, 

Dorfkern Neuzeit 

120109 

Drachhausen 5 Rast- und Werkplatz Mesolithikum, 

Siedlung Bronzezeit 

120015 

Drachhausen 5 Siedlung Bronzezeit, Rast- und 

Werkplatz Mesolithikum 

120016 

Drachhausen 4 Gräberfeld Bronzezeit 120300 

Drachhausen 8 Rast- und Werkplatz Mesolithikum, 

Rastund Werkplatz Paläolithikum 

120301 

Drachhausen 8 Rast- und Werkplatz Mesolithikum, 

Siedlung Neolithikum, Siedlung 

Bronzezeit 

120302 

Drachhausen 8 Rast- und Werkplatz Steinzeit 120303 

Drachhausen 8 Rast- und Werkplatz Mesolithikum 120304 

Drachhausen 8 Rast- und Werkplatz Mesolithikum 120305 

Drachhausen 6 Rast- und Werkplatz Mesolithikum 120306 

Drachhausen 6 Rast- und Werkplatz Mesolithikum, 

Siedlung Urgeschichte 

120307 

Drachhausen 6 Rast- und Werkplatz Mesolithikum, 

Siedlung Urgeschichte 

120308 

Drachhausen 5 Siedlung Eisenzeit, Siedlung Bronzezeit 120309 

Drachhausen 8 Siedlung Urgeschichte, Rast- und 

Werkplatz Mesolithikum 

120310 

Drachhausen 7 Gräberfeld Bronzezeit, Gräberfeld 

Eisenzeit 

120311 

Drachhausen 3, 7 Dorfkern deutsches Mittelalter, 

Dorfkern Neuzeit, Kirche deutsches 

Mittelalter, Kirche Neuzeit, Friedhof 

deutsches Mittelalter, Friedhof Neuzeit 

120313 

Drachhausen 8 Rast- und Werkplatz Mesolithikum, 

Siedlung Neolithikum 

120332 

Drachhausen 8 Rast- und Werkplatz Mesolithikum 120333 

Drehnow 2 Gräberfeld Bronzezeit 120314 
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Gemarkung Flur Bezeichnung Bodendenkmalnummer 

Drehnow 1 Siedlung Bronzezeit, Rast- und 

Werkplatz Steinzeit 

120315 

Drehnow 1 Rast- und Werkplatz Mesolithikum, 

Siedlung Bronzezeit 

120316 

Drehnow 3 Rast- und Werkplatz Steinzeit, Siedlung 

Bronzezeit 

120317 

Drehnow 1 Rast- und Werkplatz Steinzeit, Siedlung 

Bronzezeit 

120318 

Drehnow 1 Siedlung Bronzezeit, Siedlung römische 

Kaiserzeit, Siedlung Eisenzeit 

120319 

Drehnow 1 Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit 120320 

Drehnow 1 Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit 120321 

Drehnow 1, 2 Dorfkern deutsches Mittelalter, 

Dorfkern Neuzeit, Gräberfeld 

Bronzezeit 

120322 

Drewitz 4, 6, 7 Dorfkern Neuzeit, Gräberfeld 

Bronzezeit, Kirche Neuzeit, Friedhof 

Neuzeit, Dorfkern deutsches Mittelalter, 

Friedhof deutsches Mittelalter, Kirche 

deutsches Mittelalter 

120356 

Drewitz 6, 8 Siedlung Eisenzeit 120844 

Grötsch 1 Dorfkern deutsches Mittelalter, Neuzeit 120699 

Heinersbrück 1, 2, 5, 

6 

Dorfkern deutsches Mittelalter, 

Dorfkern Neuzeit, Kirche Neuzeit, 

Friedhof Neuzeit, Siedlung 

Urgeschichte, Kirche deutsches 

Mittelalter, Friedhof deutsches 

Mittelalter 

120670 

Heinersbrück 2 Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit 120714 

Heinersbrück 1 Gräberfeld Bronzezeit 120779 

Heinersbrück 1 Siedlung Neolithikum, Siedlung 

Bronzezeit, Siedlung römische Kaiserzeit 

120780 

Heinersbrück 1, 9 Siedlung Bronzezeit, römische Kaiserzeit 120819 

Heinersbrück 9 Rast und Werkplatz Mesolithikum 120837 

Heinersbrück 9 Dorfkern Neuzeit 120838 

Jänschwalde 1, 3 Dorfkern deutsches Mittelalter, Neuzeit; 

Kirche deutsches Mittelalter, Neuzeit; 

Friedhof deutsches Mittelalter, Neuzeit 

120221 

Jänschwalde 6 Siedlung Bronzezeit; Hügelgrab 

Bronzezeit; Gräberfeld Bronzezeit 

120579 
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Gemarkung Flur Bezeichnung Bodendenkmalnummer 

Jänschwalde 1 Gräberfeld Bronzezeit 120839 

Jänschwalde 9 Siedlung Urgeschichte 120840 

Jänschwalde 1 Hort Eisenzeit 120842 

Jänschwalde 12 Gefangenenlager Neuzeit 120843 

Maust 2 Dorfkern Neuzeit, Dorfkern deutsches 

Mittelalter 

120149 

Maust 2, 6 Mühle Neuzeit, Mühle deutsches 

Mittelalter 

120150 

Neuendorf 5 Siedlung Eisenzeit, Siedlung Bronzezeit 120049 

Neuendorf 5, 6 Rast- und Werkplatz Mesolithikum 120429 

Neuendorf 5 Siedlung Eisenzeit, Siedlung Bronzezeit 120430 

Neuendorf 2 Dorfkern Neuzeit 120431 

Neuendorf 5 Siedlung Eisenzeit, Siedlung Bronzezeit 120432 

Neuendorf 5, 6 Siedlung Eisenzeit, Siedlung Bronzezeit 120433 

Peitz 7 Rast- und Werkplatz Steinzeit, Siedlung 

Neolithikum, Siedlung Bronzezeit 

120128 

Peitz 7 Rast- und Werkplatz Steinzeit 120129 

Peitz 7 Siedlung Neolithikum, Siedlung 

Bronzezeit 

120130 

Peitz 9, 10 Altstadt Neuzeit, Festung Neuzeit, 

Siedlung Eisenzeit, Altstadt Mittelalter, 

Burg deutsches Mittelalter 

120140 

Peitz 4 Siedlung Steinzeit 120141 

Peitz 6, 11 Produktionsstätte Neuzeit 120142 

Peitz 8 Gräberfeld Bronzezeit 120143 

Preilack 3 Dorfkern deutsches Mittelalter, 

Dorfkern Neuzeit 

120588 

Preilack 4 Siedlung Bronzezeit 120610 

Preilack 3 Siedlung Urgeschichte 120611 

Schönhöhe 2 Dorfkern Neuzeit 120296 

Schönhöhe 3 Siedlung Neuzeit; Produktionsstätte 

Neuzeit 

120841 

Tauer 1, 2, 4 Dorfkern  Neuzeit, Kirche  Neuzeit, 

Friedhof  Neuzeit, Siedlung  

Urgeschichte 

120599 
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Gemarkung Flur Bezeichnung Bodendenkmalnummer 

Tauer 1 Gräberfeld  Bronzezeit, Gräberfeld  

Eisenzeit 

120600 

Tauer 1 Siedlung Bronzezeit 120601 

Tauer 4 Siedlung Bronzezeit 120602 

Tauer 4 Siedlung Bronzezeit 120603 

Tauer 4 Siedlung Urgeschichte 120604 

Tauer 4 Siedlung Bronzezeit 120605 

Tauer 4 Siedlung Bronzezeit 120606 

Tauer 4 Siedlung Urgeschichte 120607 

Tauer 2 Siedlung Urgeschichte 120608 

Tauer 1, 4 Siedlung Urgeschichte 120609 

Turnow 2, 3 Gräberfeld Bronzezeit 120287 

Turnow 3, 10 Dorfkern Neuzeit, Siedlung Bronzezeit 120396 

Turnow, 

Preilack 

2, 2 Gräberfeld römische Kaiserzeit 120060 

 

13.4 Liste aller Baudenkmale im Amt Peitz 

Gemeinde Ortsteil Adresse Bezeichnung ID 

Drachhausen Drachhausen Dorfstraße  Kriegerdenkmal 09125816 

Drachhausen Drachhausen Dorfstraße 20a Feuerwehrgebäude 09125398 

Drachhausen Drachhausen Dorfstraße 58 Pfarrhaus mit 

Wirtschaftsgebäuden 

09125397 

Drachhausen Drachhausen Dorfstraße 58a Dorfkirche 09125327 

Drachhausen Drachhausen Dorfstraße 59a Schule 09125328 

Drachhausen Drachhausen Sand 107 Scheune 09125871 

Drachhausen Drachhausen Sand 108b Gemeinschaftsgrab für drei 

Gefallene der Roten Armee, 

auf dem Friedhof 

09125329 

Drehnow Drehnow Hauptstraße 34 Schule, Glockenturm und 

Nebengebäude 

09125399 

Heinersbrück Heinersbrück Hauptstraße 2a Schule 09125885 

Heinersbrück Heinersbrück Hauptstraße 6a Dorfkirche 09125189 

Heinersbrück Heinersbrück Hauptstraße 6a Gefallenendenkmal - 
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Gemeinde Ortsteil Adresse Bezeichnung ID 

Heinersbrück Heinersbrück Peitzer Straße 

15, Radewieser 

Straße 

Sowjetischer Ehrenfriedhof, 

auf dem Friedhof 

09125189 

Jänschwalde Drewitz  Dorfkirche 09125092 

Jänschwalde Drewitz  Kriegerdenkmal 09125820 

Jänschwalde Grießen Bahnhofstraße Wasserkraftwerk und 

Wohnhaus (Nr. 56) 

09125470 

Jänschwalde Grießen Bahnhofstraße 

45 

Bahnhof 09125839 

Jänschwalde Grießen Dorfstraße 34a Kriegerdenkmal 09125978 

Jänschwalde Grießen Dorfstraße 34a Dorfkirche 09125126 

Jänschwalde Jänschwalde Hauptstraße 23 

W 

Wohnhaus und Stallspeicher 09125981 

Jänschwalde Jänschwalde Kirchstraße Kirche 09125191 

Jänschwalde Jänschwalde Kirchstraße 6 Pfarrgehöft mit Wohnhaus, 

Scheune, Stallgebäude und 

Einfriedung 

09125383 

Jänschwalde Jänschwalde Hauptstraße Kriegerdenkmal 09125912 

Maust Teichland Mauster 

Dorfstraße 

Ehrenmal für die Opfer des 

Kapp-Putsches 

09125223 

Maust Teichland Mühle 3 „Pariser Pavillon“ im Garten 

der Gaststätte Maustmühle 

09125224 

Neuendorf Teichland Jänschwalder 

Straße 5 

Kirche der wahren Hoffnung 09125504 

Peitz Peitz  Bebauung Markt, 

Hauptstraße, Terrain der 

ehemaligen Zitadelle und 

Festungsreste 

09125485 

Peitz Peitz  Gitterträgerbrücke über die 

Malxe 

09125527 

Peitz Peitz Alte 

Bahnhofstraße 

69 

Bahnhof Peitz-Ost mit 

Bahnhofsempfangsgebäude, 

Nebengebäuden und 

Wasserturm 

09125821 

Peitz Peitz Am Bahnhof Kriegerdenkmal für die 

Gefallenen des Ersten 

Weltkriegs 

09125387 

Peitz Peitz Am Bahnhof 1 Bahnhofsempfangsgebäude 09125833 

Peitz Peitz August-Bebel-

Straße 9 

Wohnhaus und Industriehalle 09125940 
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Gemeinde Ortsteil Adresse Bezeichnung ID 

Peitz Peitz August-Bebel-

Straße 16 

Molkerei 09125375 

Peitz Peitz August-Bebel-

Straße 29 

Gerichtsgebäude und 

Kriegerdenkmal 

(Reichseinigungskriege) 

09125230 

Peitz Peitz Cottbuser 

Straße 12 

Stallscheune 09125861 

Peitz Peitz Dammzollstraße Alter Friedhof mit drei 

Gruftbauten 

(Andrae/Schmettow, Glette, 

Gründer), Grabdenkmal 

Giesel sowie Grabstätten der 

Familien Rehn und 

Rosengarten 

09125320 

Peitz Peitz Dammzollstraße 

35 

Wohnstallhaus 09125903 

Peitz Peitz  Denkmalbereichssatzung der 

Stadt Peitz (Peitzer 

Amtsanzeiger, Amtliches 

Mitteilungsblatt des Amtes 

Peitz, 2. Jg., Nr. 12 vom 

01.12.1993 und Amtsblatt für 

das Amt Peitz/Amtske 

topjeno za amt Picnjo mit 

seinen Gemeinden Drach-

hausen, Drehnow, Heiners-

brück, Jänschwalde, Tauer, 

Teichland, Turnow- Preilack 

und der Stadt Peitz", Nr. 1 

vom 11.01.2006) 

09125314 

Peitz Peitz Dammzollstraße 

52 

Fabrik- und Wohngebäude 

mit Resten der Einfriedung 

09125910 

Peitz Peitz Dammzollstraße 

68 

Lederfabrik und 

Fabrikantenwohnhaus mit 

Hofpflasterung und 

Einfriedung 

09125353 

Peitz Peitz Festungsweg 2 Festungsturm mit äußerer 

Erdwallanlage 

09125234 

Peitz Peitz Festungsweg 8 Gefängnis 09125412 

Peitz Peitz Gubener Straße 

2, 2 a 

Gaststätte „Reichshalle“ 09125232 

Peitz Peitz Gubener 

Vorstadt 1 

Wohnhaus mit Stallgebäude 09125229 

Peitz Peitz Hauptstraße 15 Wohnhaus 09125481 
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Gemeinde Ortsteil Adresse Bezeichnung ID 

Peitz Peitz Hauptstraße 16 Apotheke 09125228 

Peitz Peitz Hüttenwerk 1, 1 

a, 2, 6, Am 

Hammergraben 

Eisenhütten- und 

Hammerwerk 

09125241 

Peitz Peitz Lindenstraße 2 Gutshaus Luisenruh 09125235 

Peitz Peitz Lutherstraße 1 Haustür 09125236 

Peitz Peitz Markt Klassizistische 

Schwengelwasserpumpe 

09125346 

Peitz Peitz Markt 1 Rathaus 09125523 

Peitz Peitz Markt 1a Stadtpfarrkirche 09125590 

Peitz Peitz Markt 4 Wohnhaus mit 

Rundbogenportal 

09125333 

Peitz Peitz Markt 22 Festungskommandantur 09125231 

Peitz Peitz Mauerstraße 1 Feuerwehrdepot 09125458 

Peitz Peitz Mauerstraße 8 Kavalier der Magazinbastion 09125524 

Peitz Peitz Plantagenweg 

2 

Wohn- und Arbeitshaus 09125239 

Peitz Peitz Schulstraße 1 Villa der Familie Rehn, 

Umfassungsmauer 

09125238 

Peitz Peitz Schulstraße 6 Fabrikgebäude und 

Nebengebäude 

09125918 

Peitz Peitz Wilhelm-Külz-

Straße 11 

Haustür 09125237 

Tauer Tauer Hauptstraße 

16b 

Oberförsterei Tauer, 

bestehend aus Forsthaus 

(Wohngebäude) und 

Stallscheune 

09125586 

Tauer Tauer Alte Schulstraße 

17 

Schule 09125916 

Tauer Tauer Alte Schulstraße 

18 

Dorfkirche 09125341 

Tauer Tauer Hauptstraße 106 Feuerwache 09125281 

Tauer Tauer Hauptstraße 108 Gutshaus 09125282 

Tauer Tauer Hauptstraße 110 Bockwindmühle 09125340 

Turnow-

Preilack 

Turnow Ausbau 

Windmühle 5 

Ehemalige 

Holländerwindmühle mit 

Mühlenturm und technischer 

Ausstattung sowie Speicher, 

09125284 
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Gemeinde Ortsteil Adresse Bezeichnung ID 

Maschinenhaus und 

Trafostation 

Turnow-

Preilack 

Preilack Schulstraße Transformatorenhaus 09125882 
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13.5 Liste aller Naturdenkmale im Amt Peitz 

Gemarkung Lage Bezeichnung Nr.  

Peitz Dammzollstraße, 

Friedhof 

Stieleiche 34 

Peitz Schulstraße 1 Blutbuche  

Tauer Dorfstraße 85 Stieleiche 35 

Tauer Dorfstraße 129a Feldulme 36 
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13.6 Steckbriefe Planflächen im Amt Peitz 

Drachhausen 

Dorfstraße/ Aue Drachhausen 
Grunddaten 

Größe 0,4 ha 

Akt. Nutzung Ehemalige Pferdekoppel 

Bisherige Darstellung im FNP Kein FNP vorhanden 

Geplante Nutzung Gemischte Baufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 4 EFH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt am östlichen Rand von Drachhausen an der Dorfstraße. Sie ist um-

geben von dörflichen Hofstrukturen und Landwirtschaftsflächen. Die geplante Nut-

zung fügt sich harmonisch in die bestehende Bebauung ein und ergänzt das Sied-

lungsgefüge sinnvoll. 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Dorfstraße/ L 50 erschlossen. Eine innere Erschließung ist nicht 

erforderlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle in ca. 400 m 

gegeben. 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die Lage in einem von Siedlungskörpern geprägtem Gebiet kann davon aus-

gegangen werden, dass die technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur 

der Anschluss an das örtliche Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Wohnbebauung geprägt. Erhebliche Auswir-

kungen auf die geplante Nutzung durch Immissionen sind nicht zu erwarten. 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat geringe Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch geplante Versiege-

lung ist ein mittleres Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu erwar-

ten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 5 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat als Frischwiese mittlere Bedeutung. Sie weist Habitatfunktion für ge-

schützte Arten und Biotope auf. Es besteht mittleres Konfliktpotential durch Entfer-

nung der Vegetation und Versiegelung. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von geringer Bedeutung. 

Es sind mittlere Beeinträchtigung durch Versiegelung und Bebauung zu erwarten.  

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Durchführung von Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten und anderer arten-

schutzrechtlicher Belange zum Schutz von Fledermausquartieren in Baumhöhlen 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesensäumen in den Randbereichen 

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

• Aktive und/ oder passive Schallschutzmaßnahmen  
Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,6 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,2 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust:  

Die teilweise Versiegelung von ruderaler Staudenflur ist durch die Entwicklung einer 

Ruderalflur im Verhältnis 2:1 an anderer Stelle auszugleichen. Die Umsetzung ist auf 

nachfolgender Planungsebene abzustimmen. 

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Die Fachplanungen sind zu berücksichtigen und ggf. geeignete Schutzmaßnahmen 

in Abstimmung mit der Fachbehörde/Fachplanung zu ergreifen: 

• Beachtung der Anforderungen zum Schutz des Bodendenkmals 

Zusammenfassung 

Die Fläche am östlichen Rand von Drachhausen entlang der Dorfstraße ergänzt das 

Siedlungsgefüge und ist verkehrlich gut angebunden. Die ehem. Pferdekoppel weist 

ein mittleres Konfliktpotential für geschützte Arten und Biotope auf. Maßnahmen wie 

artenschutzgerechte Bauzeiten und der Erhalt von Wiesensäumen sollen diese mini-

mieren. 

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als gemischte Baufläche dargestellt. 
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kollektiv stadtsucht GmbH  XXVII 

Aue bei der Agrargenossenschaft 
Grunddaten 

Größe 0,35 ha 

Akt. Nutzung Frischwiese 

Bisherige Darstellung im FNP Kein FNP vorhanden 

Geplante Nutzung Gemischte Baufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 3 EFH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt südlich des Zentrums von Drachhausen. Sie befindet sich neben 

Wohnbebauung und der Agrar Genossenschaft Vorspreewald eG. Die geplante 

Nutzung fügt sich harmonisch in die bestehende Bebauung ein und ergänzt das 

Siedlungsgefüge sinnvoll. 

 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist erschlossen. Die Verkehrsanbindung ist über die Straße „Aue“ möglich. 

Eine innere Erschließung ist erforderlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist im Ort mit 

einer Bushaltestelle in ca. 500 m gegeben. 

 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die zentrale Dorflage kann davon ausgegangen werden, dass die technische 

Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der Anschluss an das örtliche Ver- und 

Entsorgungsnetz erfolgen muss. 

 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Wohnbebauung sowie forst- und landwirt-

schaftlich genutzte Flächen geprägt. Durch die nahegelegene Agrargenossen-

schaft ist mit Geruchs- und Lärmemissionen zu rechnen. 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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kollektiv stadtsucht GmbH  XXVIII 

Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat geringe Bedeutung für die Schutzgüter, weshalb ein geringes Kon-

fliktpotential zu erwarten ist. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 5 – 7,5 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche liegt auf einer Frischwiese mit mittlerer Bedeutung. Sie weist keine Habi-

tatfunktion für geschützte Arten (Fledermäuse und Vögel) und Biotope auf. Es be-

steht geringes Konfliktpotential durch Entfernung der Vegetation und Versiegelung. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von mittlerer Bedeutung. 

Der Übergang zur angrenzenden Waldfläche ist zu beachten. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Durchführung von Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten und anderer arten-

schutzrechtlicher Belange zum Schutz von Fledermausquartieren in Baumhöhlen, 

da Potentialbäume in der Nähe 

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

• Pflanzung von Strauchhecken oder standortgerechten Bäumen 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesensäumen in Randbereichen 

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung 
Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,6 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,2 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust:  

Die Überbauung der Frischwiese ist durch Neupflanzung von heimischen Arten im 

Verhältnis 2:1 an anderer Stelle auszugleichen. 

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen (z.B. Ersatzfledermauskästen) zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Die Fachplanungen sind zu berücksichtigen und ggf. geeignete Schutzmaßnahmen 

in Abstimmung mit der Fachbehörde/Fachplanung zu ergreifen: 

• Gehölzverluste sind gemäß Gehölzschutzverordnung zu kompensieren 

Zusammenfassung 

Die Fläche „Aue bei der Agrargenossenschaft“ ergänzt das Siedlungsgefüge und 

ist verkehrlich gut angebunden, wobei eine innere Erschließung nicht erforderlich 

ist. Die Fläche weist geringes Konfliktpotential für geschützte Arten und Biotope auf. 

Maßnahmen wie artenschutzgerechte Bauzeiten, der Erhalt heimischer Gehölze 

und Wiesensäumen sowie Kompensationspflanzungen sollen diese minimieren. 

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als Gemischte Baufläche dargestellt. 
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kollektiv stadtsucht GmbH  XXIX 

Dorfstraße/Heide Drachhausen 
Grunddaten 

Größe 0,3 ha 

Akt. Nutzung Frischwiese 

Bisherige Darstellung im FNP Kein FNP vorhanden 

Geplante Nutzung Gemischte Baufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 1-2 EFH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt nordöstlich an der Kreuzung der „Dorfstraße“ und der Straße 

„Heide“, nahe von landwirtschaftlichen Flächen. Die geplante Nutzung fügt sich gut 

in das vorherrschende Landschaftsbild ein. 

 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet von der „Dorfstraße“ und von der „Heide“ aus erschlossen. Eine An-bin-

dung an den ÖPNV mit einer Bushaltestelle ist in ca. 140m gegeben. 

 

Ver- und Entsorgung:  

Durch die angrenzende Nutzung kann davon ausgegangen werden, dass die tech-

nische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der Anschluss an das örtli-che Ver- 

und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 

 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch landwirtschaftliche Flächen geprägt. Er-heb-

liche Auswirkungen auf die geplante Nutzung durch Immissionen sind nicht zu erwar-

ten.  

 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 

  



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  XXX 

Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat eine mittlere Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die Planung ist 

durch Versiegelung ein geringes Konfliktpotential für den Boden und das Grundwas-

ser zu erwarten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 3-4 m“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch die Frischwiese mittlere Bedeutung. Sie weist Habitatfunktion 

für geschützte Arten und Biotope auf. Es besteht mittleres Konfliktpotential durch Ent-

fernung der Vegetation und Versiegelung. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von geringer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zur Wahrung artenschutzrechtlicher Be-

lange und zum Schutz von Bodenbrütern 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesensäumen in den Randbereichen  

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung 

• Erhalt und Integration der angrenzenden Gehölzstrukturen (z.B. Allee) 

• Aktive und /oder passive Schallschutzmaßnahmen 

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,6 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,2 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust: 

Die teilweise Versiegelung der Frischwiese wird durch die Entwicklung artenreicher 

wiesen auf artenarmem Grünland im Verhältnis 2:1 ausgeglichen. Die Um-setzung ist 

auf nachfolgender Planungsebene abzustimmen. 

Artenschutz: 

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

keine 

Zusammenfassung 

Die Flächenerweiterung an der Kreuzung der Dorfstraße und Heide am nordöstli-

chen Rand von Drachhausen ergänzt das Siedlungsgefüge sinnvoll und ist verkehr-

lich gut angebunden. Sie weist ein mittleres Konfliktpotential für Böden, Grundwas-

ser, geschützte Arten und Biotope auf. Maßnahmen wie artenschutzgerechte Bau-

zeiten, erhalt von bestehenden Gehölzen sowie Kompensationspflanzungen und 

Schallschutzmaßnahmen, sollen diese minimieren.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als gemischte Baufläche dargestellt. 
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kollektiv stadtsucht GmbH  XXXI 

Drehnow 

Nordweg 
Grunddaten 

Größe 0,6 ha 

Akt. Nutzung Wald 

Bisherige Darstellung im FNP Kein FNP vorhanden 

Geplante Nutzung Gemischte Baufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 5 EFH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt am nördlichen Rand von Drehnow am Nordweg. Sie grenzt an eine 

Waldfläche sowie dörfliche Hofstrukturen. Die geplante Nutzung fügt sich harmo-

nisch in die bestehende Bebauung ein und ergänzt das Siedlungsgefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet wird über den Nordweg erschlossen, eine innere Erschließung ist nicht 

nötig. Eine Bushaltestelle in ca. 500 m bietet Anbindung an den ÖPNV. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die Lage in einem von Siedlungskörpern geprägtem Gebiet kann davon aus-

gegangen werden, dass die technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur 

der Anschluss an das örtliche Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Wohnbebauung und Wald gekennzeichnet. 

Erhebliche Auswirkungen auf die geplante Nutzung durch Immissionen sind nicht zu 

erwarten. 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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kollektiv stadtsucht GmbH  XXXII 

Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat geringe Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die geplante Ver-

siegelung ist ein mittleres Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu 

erwarten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 3 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch den Nadel-Laub-Mischwald mittlere Bedeutung. Sie weist Ha-

bitatfunktion für geschützte Arten (Fledermäuse und Vögel) und Biotope auf. Es be-

steht mittleres Konfliktpotential durch Entfernung der Vegetation und Versiegelung. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von mittlerer Bedeutung. 

Der Übergang zur angrenzenden Waldfläche ist zu beachten.  

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten und unter Berücksichtigung des Arten-

schutzes 

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

• Pflanzung von Strauchhecken oder standortgerechten Bäumen zur Gestaltung 

eines Übergangs zum Waldgebiet 

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,6 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,4 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust: 

Die Rodung des Nadel-Laub-Mischbestandes ist durch Neubepflanzung von heimi-

schen Arten im Verhältnis 2,5:1 an anderer Stelle auszugleichen 

Artenschutz:  

Artenschutzkonflikte sind möglich und auf nachfolgender Ebene zu prüfen; ggf. sind 

Maßnahmen erforderlich. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Die Fachplanungen sind zu berücksichtigen und ggf. geeignete Schutzmaßnahmen 

in Abstimmung mit der Fachbehörde/Fachplanung zu ergreifen: 

• Waldumwandlung und Einhaltung von Schutzabständen von 10-30 m  

• Beachtung der Anforderungen zum Schutz des Bodendenkmals 

Zusammenfassung 

Die Fläche am Nordweg im Norden von Drehnow ergänzt das Siedlungsgefüge 

und ist verkehrlich gut angebunden. Bei mittlerem Konfliktpotenzial für Böden, 

Grundwasser, Arten und Biotope sollen Maßnahmen wie artenschutzgerechte Bau-

zeiten, der Erhalt heimischer Gehölze sowie Kompensationspflanzungen das Poten-

zial minimieren.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als gemischte Baufläche dargestellt. 
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kollektiv stadtsucht GmbH  XXXIII 

Erweiterung dörfliches Gewerbe 
Grunddaten 

Größe 0,7 ha 

Akt. Nutzung Extensiv genutzte Landwirtschaftsfläche 

und Lagerfläche 

Bisherige Darstellung im FNP Kein FNP vorhanden 

Geplante Nutzung Gemischte Baufläche 

Beschreibung Erweiterungsfläche für die hinten lie-

gende Gewerbeeinheit 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche am südöstlichen Rand von Drehnow an der Hauptstraße grenzt an dörf-

liche Hofstrukturen und Landwirtschaft. Die geplante Nutzung ergänzt das Siedlungs-

gefüge harmonisch. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Hauptstraße teilweise erschlossen, eine innere Erschließung 

ist nötig. Eine Bushaltestelle liegt ca. 200 m entfernt. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die Lage angrenzend zu einem von Siedlung geprägtem Gebiet kann davon 

ausgegangen werden, dass die technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und 

nur der Anschluss an das örtliche Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Wohnbebauung und landwirtschaftliche Nut-

zung geprägt. Erhebliche Auswirkungen auf die geplante Nutzung durch Immissio-

nen sind nicht zu erwarten. 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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kollektiv stadtsucht GmbH  XXXIV 

Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat geringe Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die geplante Ver-

siegelung ist ein mittleres Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu 

erwarten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 3 m.“ 

Klima/Luft: 

Die Fläche hat mittlere Bedeutung als Frischluftschneise. Durch Überbauung und 

Versiegelung ist ein mittleres Konfliktpotential für das Mikroklima zu erwarten. 

Arten/Biotope:  

Die Fläche hat durch die Frischwiese mittlere Bedeutung, da sie eine Habitatfunktion 

für geschützte Arten aufweist. Eine Biotopverbundfunktion ist vorhanden. Die Fläche 

weist mittleres Konfliktpotential durch Entfernung der Vegetation und Versiegelung 

auf. 

Landschaftsbild/Erholung:  

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von mittlerer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zur Wahrung artenschutzrechtlicher Be-

lange und zum Schutz von Boden- und Gehölzbrütern 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesensäumen in den Randbereichen  

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,6 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,4 ha versiegelt. Entweder sind als Ausgleich Entsiegelungsmaßnahmen im 

Verhältnis 1:1 oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust: 

Die teilweise Versiegelung der Frischwiese wird durch die Entwicklung artenreicher 

Wiesen auf artenarmem Grünland im Verhältnis 2:1 ausgeglichen. Die Umsetzung ist 

auf nachfolgender Planungsebene abzustimmen. 

Artenschutz 

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Keine 

Zusammenfassung 

Die Fläche Erweiterung dörfliches Gewerbe am südöstlichen Rand von Drehnow 

an der Hauptstraße ergänzt das Siedlungsgefüge und ist verkehrlich gut angebun-

den, wobei eine innere Erschließung noch erforderlich ist. Die extensiv genutzte 

Landwirtschaftsfläche weist ein mittleres Konfliktpotential für Böden, Grundwasser, 

Mikroklima, Arten und Biotope sowie das Landschaftsbild auf. Maßnahmen wie ar-

tenschutzgerechte Bauzeiten, der Erhalt heimischer Gehölze und Wiesensäume so-

wie Kompensationspflanzungen sollen diese minimieren.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als Wohnbaufläche dargestellt. 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  XXXV 

Heinersbrück 

Erweiterung Dorfgewerbe Hauptstraße 
Grunddaten 

Größe 0,1 ha 

Akt. Nutzung Grünbrache 

Bisherige Darstellung im FNP Kein FNP vorhanden 

Geplante Nutzung Gemischte Baufläche 

Beschreibung Erweiterung dörfliches Gewerbe 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt im südöstlichen Bereich von Heinersbrück an der Hauptstraße. An-

grenzend befinden sich dörfliche Hofstrukturen, Kleingewerbe sowie Landwirt-

schaftsflächen. Die geplante Nutzung fügt sich harmonisch in die bestehende Be-

bauung ein und ergänzt das Siedlungsgefüge sinnvoll. 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Hauptstraße erschlossen. Eine innere Erschließung ist erforder-

lich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle in ca. 350 m gegeben. 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die angrenzende Wohnnutzung kann davon ausgegangen werden, dass die 

technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der Anschluss an das örtliche 

Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung besteht überwiegend aus Wohnbebauung, Kleingewerbe sowie 

landwirtschaftlich genutzten Flächen. Erhebliche Auswirkungen durch Immissionen 

sind nicht zu erwarten. 

 

 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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kollektiv stadtsucht GmbH  XXXVI 

Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat mittlere Bedeutung für diese Schutzgüter, da der Fluss Malxe an dem 

Grundstück vorbeifließt. Durch die Planung ist durch Versiegelung ein mittleres Kon-

fliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu erwarten. „Der Grundwasser-

flurabstand beträgt ca. 20 - 30 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch die Frischwiese eine mittlere Bedeutung. Sie weist Habitatfunk-

tion für geschützte Arten und Biotope auf. Es besteht mittleres Konfliktpotential durch 

Entfernung der Vegetation und Versiegelung. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von mittlere Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zur Wahrung artenschutzrechtlicher Be-

lange und zum Schutz von Fledermäusen, Gehölz- und Bodenbrütern 

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

• Aktive und/ oder passive Schallschutzmaßnahmen  

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesensäumen in den Randbereichen 

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,6 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,06 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 

1:1 oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen. 

Biotopverlust:  

Die teilweise Versiegelung der extensiven Frischweide kann durch die Entwicklung 

artenreicher Wiesen auf artenarmem Grünland ausgeglichen werden. Dies sollte im 

Verhältnis 2:1 erfolgen, muss im Detail jedoch auf nachfolgender Planungsebene 

ermittelt werden.  

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Die Fachplanungen sind zu berücksichtigen und ggf. geeignete Schutzmaßnahmen 

in Abstimmung mit der Fachbehörde/Fachplanung zu ergreifen: 

• Beachtung der Anforderungen zum Schutz des Bodendenkmals 

Zusammenfassung 

Die Erweiterungsfläche an der Hauptstraße im Südosten von Heinersbrück ergänzt 

das Siedlungsgefüge und ist verkehrlich gut angebunden. Maßnahmen wie arten-

schutzgerechte Bauzeiten und Flächenkompensation sollen das mittlere Konfliktpo-

tenzial minimieren. Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Um-

weltauswirkungen zu erwarten. Die Fläche wird als Gemischte Baufläche darge-

stellt. 
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kollektiv stadtsucht GmbH  XXXVII 

Jänschwalde 

Dorfstraße Drewitz 
Grunddaten 

Größe 0,5 ha 

Akt. Nutzung Extensiv genutzte Landwirtschaftsfläche 

Bisherige Darstellung im FNP Fläche für Landwirtschaft 

Geplante Nutzung Gemischte Baufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 4 EFH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt am südlichen Rand von Drewitz an der Dorfstraße. Bei der Fläche 

handelt es sich um Grabeland. Angrenzend befinden sich sowohl Wohnbebauung 

als auch gewerbliche Anlagen. Die geplante Nutzung fügt sich harmonisch in die 

bestehende Bebauung ein und ergänzt das Siedlungsgefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Dorfstraße erschlossen. Eine innere Erschließung ist nicht er-

forderlich.  Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle in ca. 500 m 

gegeben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die Lage in einem von Siedlung geprägtem Gebiet kann davon ausgegan-

gen werden, dass die technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der An-

schluss an das örtliche Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend von Wohnbebauung und landwirtschaftlich genutz-

ter Fläche geprägt. Die südlich angrenzende Fläche wird für Oldtimer- und Militär-

treffen genutzt. Dadurch sind temporäre Auswirkungen auf die geplante Nutzung 

durch Immissionen zu erwarten. 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat mittlere Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die Planung ist durch 

Versiegelung ein geringes Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu 

erwarten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 20 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch die Frischwiese mittlere Bedeutung. Sie weist Habitatfunktion 

für geschützte Arten und Biotope auf. Es besteht mittleres Konfliktpotential durch Ent-

fernung der Vegetation und Versiegelung. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von geringer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zur Wahrung artenschutzrechtlicher Be-

lange und zum Schutz von Bodenbrütern 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesensäumen in den Randbereichen  

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

• Erhalt und Integration der angrenzenden Gehölzstrukturen (z. B. Allee) 

• Aktive und/ oder passive Schallschutzmaßnahmen 

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung: 

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,6 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,4 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust: 

Die teilweise Versiegelung der Frischwiese ist durch die Entwicklung artenreicher 

Wiesen auf artenarmem Grünland im Verhältnis 2:1 auszugleichen. Die Umsetzung 

ist auf nachfolgender Planungsebene abzustimmen. 

Artenschutz: 

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Die Fachplanungen sind zu berücksichtigen und ggf. geeignete Schutzmaßnahmen 

in Abstimmung mit der Fachbehörde/Fachplanung zu ergreifen: 

• Beachtung der Anforderungen zum Schutz des Bodendenkmals 

Zusammenfassung 

Die Fläche Dorfstraße Drewitz am südlichen Rand von Drewitz ergänzt das Siedlungs-

gefüge sinnvoll und ist verkehrlich gut angebunden. Sie weist ein mittleres Konflikt-

potential für Böden, Grundwasser geschützte Arten und Biotope auf. Maßnahmen 

wie artenschutzgerechte Bauzeiten, der Erhalt heimischer Gehölze und Wiesen-

säume sowie Kompensationspflanzungen sollen diese minimieren.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als gemischte Baufläche dargestellt. 
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Gewerbeflächen südlich des GRALs 
Grunddaten 

Größe 81 ha 

Akt. Nutzung Wald 

Bisherige Darstellung im FNP Gewerbliche Baufläche 

Geplante Nutzung Gewerbliche Baufläche 

Beschreibung Gewerbeflächenpotential zur langfristi-

gen Erweiterung des GRALs 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt zwischen dem Flugplatz Drewitz und der Bahnstrecke Frankfurt (O-

der) - Leipzig. Die Fläche ist aufgrund ihrer Lage potenziell außerhalb schutzbedürf-

tiger Wohnnutzung für eine gewerbliche Nutzung geeignet. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Flugplatzstraße erschlossen. Eine innere Erschließung ist erfor-

derlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit dem Bahnhof Jänschwalde Ost in ca. 

700 m gegeben. Die geplante Schienenverbindung kann darüber hinaus für den 

Güterverkehr genutzt werden. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die Lage außerhalb des Siedlungsgefüges ist davon auszugehen, dass die 

technische Infrastruktur vor Ort nicht vorhanden ist sowie der Anschluss an das örtli-

che Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Wald und gewerbliche Flächen gekenn-

zeichnet. Bei der geplanten Fläche handelt es sich nicht um eine schutzbedürftige 

Nutzung. Erhebliche Auswirkungen durch Immissionen sind damit nicht zu erwarten. 

Von der geplanten Nutzung sind jedoch Auswirkungen auf angrenzende Nutzungen 

möglich. 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat geringe Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die geplante Ver-

siegelung ist ein geringes Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu 

erwarten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca.30 - 40 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch den Laub- Nadel-Mischbestand und Birkenbestand hohe Be-

deutung. Sie weist Habitatfunktion für geschützte Arten und Biotope auf. Es besteht 

hohes Konfliktpotential durch Entfernung der Vegetation und Versiegelung.  

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von hoher Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zum Artenschutz 

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

• Aktive und/ oder passive Schallschutzmaßnahmen 

• Pflanzung von Strauchhecken oder standortgerechten Bäumen zur Gestaltung 

eines Übergangs zum Waldgebiet 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesensäumen in den Randbereichen  

• Ausgleich des Eingriffs in Waldflächen durch Waldumwandlung 

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,8 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 65 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust:  

Zum Ausgleich der Strauchhecke wird ein Ausgleich mit der Neuanlage von He-

cken vorgeschlagen, welcher im Verhältnis 5:1 erfolgen sollte. Der Forstbestand ist 

mit einer Erstaufforstung mit heimischen Laub- oder Nadelbäumen im Verhältnis 

2,5:1 auszugleichen.  

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

 Keine 

Zusammenfassung 

Die Gewerbeflächen südlich des GRALs dienen der langfristigen gewerblichen Ent-

wicklung außerhalb des Siedlungsgefüges bei weiterem Entwicklungsbedarf des 

GRALs. Die gut angebundene Fläche weist geringes Konfliktpotenzial für Boden, 

Grundwasser und Klima auf. Artenschutzgerechte Bauzeiten, Erhalt heimischer Ge-

hölze und Kompensationspflanzungen sollen dies weiter minimieren.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind Umweltauswirkungen zu erwarten. Die Flä-

che wird im GFNP vorerst als Gewerbliche Baufläche dargestellt, genauere Belange 

werden im nachgeordneten Bauleitverfahren beleuchtet. 
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Feldweg 
Grunddaten 

Größe 0,7 ha 

Akt. Nutzung Extensiv genutzte Landwirtschaftsfläche 

Bisherige Darstellung im FNP Fläche für Landwirtschaft 

Geplante Nutzung Gemischte Baufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 6 EFH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche Feldweg befindet sich am südwestlichen Siedlungsrand von Jänsch-

walde. Angrenzend befindet sich Einfamilienhausbebauung. Die geplante Nutzung 

fügt sich harmonisch in die bestehende Bebauung ein und ergänzt das Siedlungs-

gefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über den Feldweg erschlossen. Eine innere Erschließung ist nicht erfor-

derlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle in ca. 900 m gege-

ben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die angrenzende sowie gegenüberliegende vorhandene Wohnbebauung 

kann davon ausgegangen werden, dass die technische Infrastruktur vor Ort vorhan-

den ist und nur der Anschluss an das örtliche Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die nähere Umgebung ist durch Wohnnutzung und landwirtschaftliche Flächen ge-

prägt. Erhebliche Auswirkungen auf die geplante Nutzung durch Immissionen sind 

nicht zu erwarten. 

 

 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat geringe Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die geplante Ver-

siegelung ist ein geringes Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu 

erwarten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 4 – 7,5 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch die intensiv genutzte Ackerfläche geringe Bedeutung. Sie weist 

Habitatfunktion für geschützte Arten und Biotope auf. Es besteht mittleres Konfliktpo-

tential durch Entfernung der Vegetation und Versiegelung.  

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von geringer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zur Wahrung artenschutzrechtlicher Be-

lange und zum Schutz von Bodenbrütern 

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

• Verträgliche Grundstücksgestaltung durch standortgerechte Strauchhecken 

• Aktive und/ oder passive Schallschutzmaßnahmen 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesensäumen in den Randbereichen  

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,6 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,4 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust:  

Die teilweise Versiegelung der Ackerfläche ist durch die Entwicklung einer artenrei-

chen Frischwiese im Verhältnis 2:1 an anderer Stelle auszugleichen. Die Umsetzung 

ist auf nachfolgender Planungsebene abzustimmen.  

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

 Keine 

Zusammenfassung 

Die Fläche Feldweg am südwestlichen Siedlungsrand von Jänschwalde ergänzt das 

Siedlungsgefüge und ist verkehrlich gut angebunden. Die Freifläche weist ein gerin-

ges Konfliktpotential für Boden, Grundwasser und Klima auf. Maßnahmen wie arten-

schutzgerechte Bauzeiten, der Erhalt heimischer Gehölze sowie Kompensations-

pflanzungen sollen diese minimieren.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als Wohnbaufläche dargestellt. 
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Hauptstraße am Bahnhof 
Grunddaten 

Größe 0,4 ha 

Akt. Nutzung Extensiv genutzte Landwirtschaftsfläche 

Bisherige Darstellung im FNP Fläche für Landwirtschaft 

Geplante Nutzung Gemischte Baufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 4 EFH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt unmittelbar südlich der Bahnstrecke Frankfurt (Oder) – Leipzig an der 

Hauptstraße (L 502). Angrenzend befinden sich dörfliche Hofstrukturen. Die geplante 

Nutzung fügt sich harmonisch in die bestehende Bebauung ein und ergänzt das 

Siedlungsgefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Hauptstraße (L 502) erschlossen. Eine innere Erschließung ist 

nicht erforderlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle in ca. 400 

m sowie den Bahnhof Jänschwalde in ca. 100 m gegeben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die angrenzende sowie gegenüberliegende vorhandene Wohnbebauung 

kann davon ausgegangen werden, dass die technische Infrastruktur vor Ort vorhan-

den ist und nur der Anschluss an das örtliche Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Wohnbebauung gekennzeichnet. Von der 

Hauptstraße (L 502) sowie der Bahnstrecke sind Auswirkungen auf die geplante Nut-

zung durch Immissionen zu erwarten. 

 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 

  
Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 
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Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat geringe Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die Planung ist durch 

Versiegelung ein geringes Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu 

erwarten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 5 – 7,5 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch die Frischwiese mittlere Bedeutung. Sie weist Habitatfunktion 

für geschützte Arten und Biotope auf. Es besteht mittleres Konfliktpotential durch Ent-

fernung der Vegetation und Versiegelung.  

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von mittlerer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zur Wahrung artenschutzrechtlicher Be-

lange und zum Schutz von Bodenbrütern 

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

• Verträgliche Grundstücksgestaltung durch standortgerechte Strauchhecken 

• Aktive und/ oder passive Schallschutzmaßnahmen 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesensäumen in den Randbereichen  

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,6 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,3 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust:  

Die teilweise Versiegelung der Frischwiese ist durch die Entwicklung einer artenrei-

chen Frischwiese im Verhältnis 2:1 an anderer Stelle auszugleichen. Die Umsetzung 

ist auf nachfolgender Planungsebene abzustimmen.  

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

 Keine 

Zusammenfassung 

Die Fläche Hauptstraße am Bahnhof ergänzt das Siedlungsgefüge und ist verkehrlich 

gut angebunden. Die Freifläche weist ein geringes Konfliktpotential für Boden, 

Grundwasser und Klima auf. Maßnahmen wie artenschutzgerechte Bauzeiten, des 

Flächenausgleichs sollen diese minimieren.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als Gemischte Baufläche dargestellt. 
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Kurzer Weg 
Grunddaten 

Größe 0,2 ha 

Akt. Nutzung Grünbrache 

Bisherige Darstellung im FNP Wohnbaufläche 

Geplante Nutzung Gemischte Baufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 2 EFH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt unmittelbar südlich der Bahnstrecke Frankfurt (Oder) – Leipzig an der 

Straße Kurzer Weg. Angrenzend befinden sich dörfliche Hofstrukturen. Die geplante 

Nutzung fügt sich harmonisch in die bestehende Bebauung ein und ergänzt das 

Siedlungsgefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Straße Kurzer Weg erschlossen. Eine innere Erschließung ist 

nicht erforderlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle in ca. 400 

m gegeben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die angrenzende vorhandene Wohnbebauung kann davon ausgegangen 

werden, dass die technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der Anschluss 

an das örtliche Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Wohnbebauung und Waldflächen gekenn-

zeichnet. Von der Bahnstrecke sind Auswirkungen auf die geplante Nutzung durch 

Immissionen zu erwarten. 

 

 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat geringe Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die Planung ist durch 

Versiegelung ein geringes Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu 

erwarten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 15 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch Gärten mittlere Bedeutung. Sie weist Habitatfunktion für ge-

schützte Arten und Biotope auf. Es besteht mittleres Konfliktpotential durch Entfer-

nung der Vegetation und Versiegelung.  

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von geringer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zur Wahrung artenschutzrechtlicher Be-

lange und zum Schutz von Boden- und Höhlenbrütern 

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

• Verträgliche Grundstücksgestaltung durch standortgerechte Strauchhecken 

• Aktive und/ oder passive Schallschutzmaßnahmen 

• Pflanzung von Strauchhecken oder standortgerechten Bäumen zur Gestaltung 

eines Übergangs zum Waldgebiet 

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,6 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,1 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust:  

Die teilweise Versiegelung der Gärten ist durch die Entwicklung einer artenreichen 

Frischwiese im Verhältnis 2:1 an anderer Stelle auszugleichen. Die Umsetzung ist auf 

nachfolgender Planungsebene abzustimmen.  

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

 Keine 

Zusammenfassung 

Die Fläche Kurzer Weg ergänzt das Siedlungsgefüge und ist verkehrlich gut ange-

bunden. Die Freifläche weist ein geringes Konfliktpotential für Boden, Grundwasser 

und Klima auf. Maßnahmen wie artenschutzgerechte Bauzeiten, der Erhalt heimi-

scher Gehölze sowie Schaffung von Ausgleichflächen sollen diese minimieren.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als Gemischte Baufläche dargestellt. 
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kollektiv stadtsucht GmbH  XLVII 

Peitz 

Frankfurter Straße 
Grunddaten 

Größe 3,5 ha 

Akt. Nutzung Intensiv genutzter Acker 

Bisherige Darstellung im FNP Kein FNP vorhanden 

Geplante Nutzung Wohnbaufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 35 EFH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt am westlichen Rand von Peitz an der Bundesstraße 168. Sie ist um-

geben von Einfamilienhausbebauung sowie dörflichen Hofstrukturen. Die geplante 

Nutzung fügt sich harmonisch in die bestehende Bebauung ein und ergänzt das 

Siedlungsgefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist noch nicht erschlossen. Eine innere Erschließung ist erforderlich. Eine 

Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle in ca. 200 m gegeben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die angrenzende Wohnbebauung kann davon ausgegangen werden, dass 

die technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der Anschluss an das örtli-

che Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Wohnbebauung und landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen gekennzeichnet. Das Peitzer Betonwerk im Osten des Plangebiets hat 

aufgrund der bereits vorhandenen Wohnbebauung voraussichtlich keine erhebli-

chen Auswirkungen auf die geplante Nutzung. 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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kollektiv stadtsucht GmbH  XLVIII 

Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat geringe Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die geplante Ver-

siegelung ist ein mittleres Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu 

erwarten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 4 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat als Ackerbrache mittlere Bedeutung. Sie weist Habitatfunktion für ge-

schützte Arten und Biotope auf. Es besteht mittleres Konfliktpotential durch Entfer-

nung der Vegetation und Versiegelung. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von geringer Bedeutung. 

Der Übergang zur angrenzenden Waldfläche ist zu beachten.  

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Durchführung von Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten und anderer arten-

schutzrechtlicher Belange zum Schutz von Bodenbrütern 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesensäumen in den Randbereichen  

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung: 

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,4 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 1,4 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust: 

Die teilweise Versiegelung des Ackers ist durch die Entwicklung einer artenreichen 

Wiese auf artenarmem Grünland im Verhältnis 2:1 an anderer Stelle auszugleichen. 

Die Umsetzung ist auf nachfolgender Planungsebene abzustimmen. 

Artenschutz: 

Artenschutzkonflikte sind möglich und auf nachfolgender Ebene zu prüfen; ggf. sind 

Maßnahmen erforderlich. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Die Fachplanungen sind zu berücksichtigen und ggf. geeignete Schutzmaßnahmen 

in Abstimmung mit der Fachbehörde/Fachplanung zu ergreifen: 

• Beachtung der Anforderungen zum Schutz des Bodendenkmals 

Zusammenfassung 

Die Fläche Frankfurter Straße am westlichen Rand von Peitz ergänzt das Siedlungs-

gefüge und profitiert von der guten Verkehrsanbindung, wobei eine innere Erschlie-

ßung noch erforderlich ist. Die Ackerbrache weist ein mittleres Konfliktpotential für 

Boden, Grundwasser und geschützte Arten auf. Maßnahmen wie artenschutzge-

rechte Bauzeiten, der Erhalt von Wiesensäumen und Gehölzpflanzungen sollen diese 

minimieren. Das Bodendenkmal ist in der Bauleitplanung zu berücksichtigen.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als Wohnbaufläche dargestellt. 
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kollektiv stadtsucht GmbH  XLIX 

Am Malxebogen Hornoer Ring 
Grunddaten 

Größe 0,8 ha 

Akt. Nutzung Grünlandbrache 

Bisherige Darstellung im FNP Kein FNP vorhanden 

Geplante Nutzung Gemischte Baufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 5 EFH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt am nordöstlichen Rand von Peitz am Malxebogen. Sie ist von Wohn-

bebauung, gewerblicher Nutzung sowie Landwirtschaftsflächen umgeben. Die ge-

plante Nutzung fügt sich harmonisch in die bestehende Bebauung ein und ergänzt 

das Siedlungsgefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über den Malxebogen erschlossen. Eine innere Erschließung ist erfor-

derlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle in ca. 100 m gege-

ben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die angrenzende Wohnbebauung kann davon ausgegangen werden, dass 

die technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der Anschluss an das örtli-

che Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Wohnbebauung und landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen gekennzeichnet. Außerdem ist ein kleingewerblicher Standort im 

Westen sowie eine Sondernutzung in der Nähe vorhanden. Erhebliche Auswirkungen 

auf die geplante Nutzung durch Immissionen sind teilweise zu erwarten. 

 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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kollektiv stadtsucht GmbH  L 

Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat geringe Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die Planung ist durch 

Versiegelung ein mittleres Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu 

erwarten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 6 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch die Grünlandbrachen mit vereinzeltem Bewuchs mittlere Be-

deutung. Sie weist Habitatfunktion für geschützte Arten und Biotope auf. Es besteht 

mittleres Konfliktpotential durch Entfernung der Vegetation und Versiegelung. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von geringer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Durchführung von Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten und anderer arten-

schutzrechtlicher Belange zum Schutz von Bodenbrütern 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesen- und Waldsäumen in den Randbereichen  

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung 

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,6 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,5 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust:  

Die Versiegelung der Grünlandbrache ist durch die Entwicklung einer artenreichen 

Wiese im Verhältnis 2:1 sowie die des Forsts durch Erstaufforstung mit heimischen Bäu-

men im Verhältnis 2,5:1 an anderer Stelle auszugleichen. Auch junge Aufforstungen 

sind entsprechend zu kompensieren. Die Umsetzung ist auf nachfolgender Planungs-

ebene abzustimmen. 

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Keine  

Zusammenfassung 

Die Fläche „Am Malxebogen Hornoer Ring“ ergänzt das Siedlungsgefüge und ist 

verkehrlich gut angebunden, wobei eine innere Erschließung noch erforderlich ist. 

Die Grünlandbrache hat eine mittlere Bedeutung als Habitat und für das Land-

schaftsbild, mit einem mittleren Konfliktpotential für Böden und Grundwasser. Maß-

nahmen wie artenschutzgerechte Bauzeiten, der Erhalt heimischer Gehölze, Kom-

pensationspflanzungen und artenreiche Wiesenentwicklung minimieren die Auswir-

kungen.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als gemischte Baufläche dargestellt. 
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kollektiv stadtsucht GmbH  LI 

Am Malxebogen beim Sportplatz 
Grunddaten 

Größe 0,6 ha 

Akt. Nutzung Sportplatz und Wiese 

Bisherige Darstellung im FNP Kein FNP vorhanden 

Geplante Nutzung Gemischte Baufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 6 EFH oder 2 RH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt östlich des Sportplatzes am Malxebogen. Sie ist von Blockbebauung 

sowie Sport- und Grünflächen umgeben. Die geplante Nutzung fügt sich harmonisch 

in die bestehende Bebauung ein und ergänzt das Siedlungsgefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Straße Am Malxebogen erschlossen. Eine innere Erschließung 

ist nicht erforderlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle in ca. 

200 m gegeben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die angrenzende Wohnbebauung kann davon ausgegangen werden, dass 

die technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der Anschluss an das örtli-

che Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

In der näheren Umgebung befinden sich eine Rettungswache, ein Sport- und Spiel-

platz sowie Wohnsiedlungen. Erhebliche Auswirkungen auf die geplante Nutzung 

durch Immissionen sind teilweise zu erwarten.  

 

 

 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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kollektiv stadtsucht GmbH  LII 

Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat geringe Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die Planung ist durch 

Versiegelung ein mittleres Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu 

erwarten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 15 m.“ 

Klima/Luft: 

Die Fläche hat mittlere Bedeutung als Frischluftschneise. Durch Überbauung und 

Versiegelung ist ein mittleres Konfliktpotential für das Mikroklima zu erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch die ruderale Pioniergrasflur mittlere Bedeutung. Sie weist Habi-

tatfunktion für geschützte Arten und Biotope auf. Es besteht mittleres Konfliktpoten-

tial durch Entfernung der Vegetation und Versiegelung  

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von geringer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Durchführung von Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten und anderer arten-

schutzrechtlicher Belange zum Schutz von Bodenbrütern 

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

• Aktive und/ oder passive Schallschutzmaßnahmen  

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,6 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,4 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust:  

Die teilweise Versiegelung von ruderaler Staudenflur ist durch die Entwicklung einer 

Ruderalflur im Verhältnis 2:1 an anderer Stelle auszugleichen. Die Umsetzung ist auf 

nachfolgender Planungsebene abzustimmen. 

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Keine  

Zusammenfassung 

Die Fläche Am Malxebogen beim Sportplatz ergänzt das Siedlungsgefüge und ist 

verkehrlich gut angebunden. Sie weist ein mittleres Konfliktpotential für Böden, 

Grundwasser, Klima und geschützte Arten auf. Maßnahmen wie artenschutzge-

rechte Bauzeiten, der Erhalt heimischer Gehölze sowie Kompensationspflanzungen 

sollen diese minimieren.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als gemischte Baufläche dargestellt. 
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kollektiv stadtsucht GmbH  LIII 

Richard-Wagner-Straße 
Grunddaten 

Größe 1,4 ha 

Akt. Nutzung Wiese, Freifläche 

Bisherige Darstellung im FNP Kein FNP vorhanden 

Geplante Nutzung Wohnbaufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 14 EFH oder 3-4 RH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt am nordöstlichen Rand von Peitz an der Richard-Wagner-Straße. Sie 

befindet sich neben größeren Blockbauten sowie angrenzend an einer Schule, als 

auch Wald- und Landwirtschaftsflächen. Die geplante Nutzung fügt sich harmonisch 

in die bestehende Bebauung ein und ergänzt das Siedlungsgefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Richard-Wagner-Straße erschlossen. Eine innere Erschließung 

ist erforderlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle in ca. 200 m 

gegeben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die angrenzende Wohnbebauung kann davon ausgegangen werden, dass 

die technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der Anschluss an das örtli-

che Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Wohnbebauung gekennzeichnet. Im Süden 

grenzt die Oberschule „Peitzer Land“ an. Erhebliche Auswirkungen auf die geplante 

Nutzung durch Immissionen sind teilweise zu erwarten. 

 

 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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kollektiv stadtsucht GmbH  LIV 

Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat geringe Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die geplante Ver-

sieglung ist ein geringes Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu er-

warten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 15 m.“ Die Fläche liegt in Zone 3 

des Wasserschutzgebiets, ohne Einschränkungen für Wohnnutzung. 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch den Zier-/ Scherrasen geringe Bedeutung. Sie weist Habitat-

funktion für geschützte Arten und Biotope auf. Sie weist mittleres Konfliktpotential 

durch Entfernung der Vegetation und Versiegelung auf. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von geringer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Durchführung von Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten und anderer arten-

schutzrechtlicher Belange zum Schutz von Bodenbrütern 

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

• Verträgliche Gestaltung des Grundstücks z.B. durch Pflanzung von Strauchhe-

cken standortgerechter, heimischer Arten  

• Aktive und/ oder passive Schallschutzmaßnahmen  

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,4 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,6 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust:  

Die teilweise Versiegelung des Zierrasens ist durch die Entwicklung einer artenreichen 

Frischwiese im Verhältnis 2:1 an anderer Stelle auszugleichen. Die Umsetzung ist auf 

nachfolgender Planungsebene abzustimmen.  

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Keine 

Zusammenfassung 

Die Fläche an der Richard-Wagner-Straße ergänzt das Siedlungsgefüge und ist ver-

kehrlich gut angebunden, wobei eine innere Erschließung noch erforderlich ist. Die 

Freifläche weist ein geringes Konfliktpotential für Boden, Grundwasser und Klima auf. 

Maßnahmen wie artenschutzgerechte Bauzeiten, der Erhalt heimischer Gehölze so-

wie Kompensationspflanzungen sollen diese minimieren.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als Wohnbaufläche dargestellt. 
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kollektiv stadtsucht GmbH  LV 

Juri-Gagarin-Straße 
Grunddaten 

Größe 4,5 ha 

Akt. Nutzung Grünbrache und versiegelte Parkplätze 

Bisherige Darstellung im FNP Kein FNP vorhanden 

Geplante Nutzung Wohnbaufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 45 EFH oder 10 RH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt im östlichen Teil der Stadt Peitz an der Juri-Gagarin-Straße. Sie ist 

umgeben von Einfamilienhausbebauung, dörflichen Hofstrukturen, einer Schule so-

wie Landwirtschaftsflächen. Die geplante Nutzung fügt sich harmonisch in die be-

stehende Bebauung ein und ergänzt das Siedlungsgefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Juri-Gagrin-Straße erschlossen. Eine innere Erschließung ist für 

die südlichen Flächen erforderlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer direkt 

angrenzenden Bushaltestelle gegeben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die angrenzende Wohnbebauung kann davon ausgegangen werden, dass 

die technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der Anschluss an das örtli-

che Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Wohnbebauung gekennzeichnet. Erhebliche 

Auswirkungen auf die geplante Nutzung durch Immissionen sind teilweise zu erwar-

ten. 

 

 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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kollektiv stadtsucht GmbH  LVI 

Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat geringe Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die geplante Ver-

sieglung ist  ein geringes Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu 

erwarten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 15 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch die anthropogene Nutzung der Fläche geringe Bedeutung. Sie 

weist Habitatfunktion für geschützte Arten und Biotope auf. Sie weist mittleres Kon-

fliktpotential durch Entfernung der Vegetation und Versiegelung auf. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von geringer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zur Wahrung artenschutzrechtlicher Be-

lange und zum Schutz von Bodenbrütern 

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

• Verträgliche Grundstücksgestaltung durch standortgerechte Strauchhecken 

• Aktive und/ oder passive Schallschutzmaßnahmen 

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,4 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 1,8 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust:  

Die teilweise Versiegelung des Zierrasens und der Gärten ist durch die Entwicklung 

einer artenreichen Frischwiese im Verhältnis 2:1 an anderer Stelle auszugleichen. Die 

Umsetzung ist auf nachfolgender Planungsebene abzustimmen. 

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Keine 

Zusammenfassung 

Die Fläche an der Juri-Gagarin-Straße ergänzt das Siedlungsgefüge und ist verkehr-

lich gut angebunden, wobei eine innere Erschließung noch erforderlich ist. Die Flä-

che weist ein geringes Konfliktpotential für Böden, Grundwasser und Mikroklima auf. 

Maßnahmen wie artenschutzgerechte Bauzeiten, der Erhalt heimischer Gehölze so-

wie Kompensationspflanzungen sollen diese minimieren. 

 

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als Wohnbaufläche dargestellt. 
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kollektiv stadtsucht GmbH  LVII 

Ringstraße 
Grunddaten 

Größe 0,1 ha 

Akt. Nutzung Extensiv genutzte Landwirtschaftsfläche 

Bisherige Darstellung im FNP Kein FNP vorhanden 

Geplante Nutzung Wohnbaufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 1 EFH  

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt im nördlichen Teil von Ottendorf an der Straße Wokolica. Sie ist um-

geben von Einfamilienhausbebauung, dörflichen Hofstrukturen sowie Landwirt-

schaftsflächen. Die geplante Nutzung fügt sich harmonisch in die bestehende Be-

bauung ein und ergänzt das Siedlungsgefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Ringstraße erschlossen. Eine innere Erschließung ist nicht er-

forderlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle in 400 m gege-

ben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die angrenzende Wohnbebauung kann davon ausgegangen werden, dass 

die technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der Anschluss an das örtli-

che Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Wohnbebauung und landwirtschaftliche Flä-

chen gekennzeichnet. Erhebliche Auswirkungen auf die geplante Nutzung durch 

Immissionen sind nicht zu erwarten. 

 

 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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kollektiv stadtsucht GmbH  LVIII 

Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat hohe Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die geplante Versie-

gelung ist ein hohes Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu erwar-

ten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 1 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat als Grünlandbrache eine mittlere Bedeutung. Sie weist Habitatfunk-

tion für geschützte Arten und Biotope auf. Es besteht mittleres Konfliktpotential durch 

Entfernung der Vegetation und Versiegelung.  

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von geringer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zur Wahrung artenschutzrechtlicher Be-

lange und zum Schutz von Bodenbrütern 

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

• Verträgliche Grundstücksgestaltung durch standortgerechte Strauchhecken 

• Aktive und/ oder passive Schallschutzmaßnahmen 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesensäumen in den Randbereichen  

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,4 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,04 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 

1:1 oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust:  

Die teilweise Versiegelung der Grünlandbrache ist durch die Entwicklung einer ar-

tenreichen Frischwiese im Verhältnis 2:1 an anderer Stelle auszugleichen. Die Umset-

zung ist auf nachfolgender Planungsebene abzustimmen. 

Artenschutz:  

Artenschutzkonflikte sind möglich und auf nachfolgender Ebene zu prüfen; ggf. sind 

Maßnahmen erforderlich. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Keine 

Zusammenfassung 

Die Fläche an der Straße Wokolica ergänzt das Siedlungsgefüge und ist verkehrlich 

gut angebunden. Die Fläche weist ein hohes Konfliktpotential für Böden, Grundwas-

ser und Mikroklima auf. Maßnahmen wie artenschutzgerechte Bauzeiten und die 

Schaffung von Ausgleichsflächen sollen diese minimieren. 

 

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als Wohnbaufläche dargestellt. 
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kollektiv stadtsucht GmbH  LIX 

Tauer 

Turnower Straße 
Grunddaten 

Größe 0,2 ha 

Akt. Nutzung Extensiv genutzte Landwirtschaftsfläche 

Bisherige Darstellung im FNP Kein FNP vorhanden 

Geplante Nutzung Gemischte Baufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 2 EFH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt im westlichen Teil von Tauer an der Turnower Straße. Angrenzend 

befindet sich Einfamilienhausbebauung. Die geplante Nutzung fügt sich harmonisch 

in die bestehende Bebauung ein und ergänzt das Siedlungsgefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Turnower Straße erschlossen. Eine innere Erschließung ist nicht 

erforderlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle in ca. 500 m 

gegeben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die angrenzende vorhandene Wohnbebauung kann davon ausgegangen 

werden, dass die technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der Anschluss 

an das örtliche Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Wohnbebauung und landwirtschaftliche Flä-

chen gekennzeichnet. Erhebliche Auswirkungen durch Immissionen auf die ge-

plante Nutzung sind nicht zu erwarten. 

 

 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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kollektiv stadtsucht GmbH  LX 

Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat mittlere Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die geplante Versie-

gelung ist ein mittleres Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu er-

warten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 6 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch die Ackerbrache mittlere Bedeutung. Sie weist Habitatfunktion 

für geschützte Arten und Biotope auf. Es besteht mittleres Konfliktpotential durch Ent-

fernung der Vegetation und Versiegelung. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von geringer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zur Wahrung artenschutzrechtlicher Be-

lange und zum Schutz von Bodenbrütern 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesen- und Waldsäumen in den Randbereichen  

• Pflanzung von Strauchhecken oder standortgerechten Bäumen zur Gestaltung 

eines Übergangs zum Waldgebiet 

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

• Aktive und/ oder passive Schallschutzmaßnahmen 

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,6 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,1 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust:  

Die teilweise Versiegelung der Ackerbrache ist durch die Entwicklung artenreicher 

Wiesen auf artenarmem Grünland im Verhältnis 2:1 auszugleichen. Die Umsetzung 

ist auf nachfolgender Planungsebene abzustimmen. 

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Keine 

Zusammenfassung 

Die Fläche Turnower Straße ergänzt das Siedlungsgefüge und ist verkehrlich gut an-

gebunden. Die Landwirtschaftsfläche weist ein mittleres Konfliktpotential für Boden, 

Grundwasser, Arten und Klima auf. Maßnahmen wie artenschutzgerechte Bauzei-

ten, der Erhalt heimischer Gehölze sowie Kompensationspflanzungen sollen diese 

minimieren.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als Gemischte Baufläche dargestellt. 
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kollektiv stadtsucht GmbH  LXI 

Bergstraße 
Grunddaten 

Größe 0,6 ha 

Akt. Nutzung Extensiv genutzte Landwirtschaftsfläche 

Bisherige Darstellung im FNP Kein FNP vorhanden 

Geplante Nutzung Gemischte Baufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 5 EFH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt im östlichen Teil von Tauer an der Hauptstraße (L 50). Angrenzend 

befindet sich Einfamilienhausbebauung sowie dörfliche Hofstrukturen. Die geplante 

Nutzung fügt sich harmonisch in die bestehende Bebauung ein und ergänzt das 

Siedlungsgefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Hauptstraße (L 50) erschlossen. Eine innere Erschließung ist 

nicht erforderlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle in ca. 100 

m gegeben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die angrenzende vorhandene Wohnbebauung kann davon ausgegangen 

werden, dass die technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der Anschluss 

an das örtliche Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Wohnbebauung, Wald- und landwirtschaftli-

che Flächen gekennzeichnet. Erhebliche Auswirkungen durch Immissionen auf die 

geplante Nutzung sind nicht zu erwarten. 

 

 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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kollektiv stadtsucht GmbH  LXII 

Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat mittlere Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die Planung ist durch 

Versiegelung ein mittleres Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu 

erwarten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 6 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch die Ackerbrache mittlere Bedeutung. Sie weist Habitatfunktion 

für geschützte Arten und Biotope auf. Es besteht mittleres Konfliktpotential durch Ent-

fernung der Vegetation und Versiegelung. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von geringer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zur Wahrung artenschutzrechtlicher Be-

lange und zum Schutz von Bodenbrütern 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesen- und Waldsäumen in den Randbereichen  

• Pflanzung von Strauchhecken oder standortgerechten Bäumen zur Gestaltung 

eines Übergangs zum Waldgebiet 

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

• Aktive und/ oder passive Schallschutzmaßnahmen zur Straße 

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung: 

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,6 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,4 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust:  

Die teilweise Versiegelung der Ackerbrache ist durch die Entwicklung artenreicher 

Wiesen auf artenarmem Grünland im Verhältnis 2:1 auszugleichen. Die Umsetzung 

ist auf nachfolgender Planungsebene abzustimmen. 

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Keine 

Zusammenfassung 

Die Fläche Bergstraße ergänzt das Siedlungsgefüge und ist verkehrlich gut angebun-

den. Die Landwirtschaftsfläche weist ein mittleres Konfliktpotential für Boden, Grund-

wasser, Arten und Klima auf. Maßnahmen wie artenschutzgerechte Bauzeiten, der 

Erhalt heimischer Gehölze sowie Kompensationspflanzungen sollen diese minimie-

ren.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als Gemischte Baufläche dargestellt. 
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kollektiv stadtsucht GmbH  LXIII 

Teichland 

Erweiterungsfläche Erlebnispark 
Grunddaten 

Größe 6,9 ha 

Akt. Nutzung Wald 

Bisherige Darstellung im FNP Fläche für Landwirtschaft 

Geplante Nutzung Entwicklungsfläche Erlebnispark 

Beschreibung Erweiterung Erlebnispark Teichland 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt nordöstlich der Ortslage Neuendorf an der Straße Zum Erlebnispark. 

Angrenzend befindet sich der Erlebnispark Teichland innerhalb von Wald- und land-

wirtschaftlichen Flächen. Die geplante Nutzung fügt sich harmonisch in die beste-

hende Bebauung ein und ergänzt das Siedlungsgefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Straße Zum Erlebnispark erschlossen. Eine innere Erschließung 

ist erforderlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle sowie dem 

Bahnhof Teichland in ca. 1.500 m gegeben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die angrenzende Nutzung als Erlebnispark kann davon ausgegangen wer-

den, dass die technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der Anschluss an 

das örtliche Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung besteht überwiegend aus forst- und landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen. Erhebliche Auswirkungen durch Immissionen sind nicht zu erwarten. 

 

 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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kollektiv stadtsucht GmbH  LXIV 

Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat geringe Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die geplante Ver-

siegelung ist ein mittleres Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu 

erwarten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 10-15 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch den Nadel-Laub-Mischbestand mittlere Bedeutung. Sie weist 

Habitatfunktion für geschützte Arten und Biotope auf. Es besteht mittleres Konfliktpo-

tential durch Entfernung der Vegetation und Versiegelung. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von mittlerer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zur Wahrung artenschutzrechtlicher Be-

lange und zum Schutz von Fledermäusen, Gehölz- und Bodenbrütern 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesen- und Waldsäumen in den Randbereichen  

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

• Ausgleich des Eingriffs in Waldflächen durch Waldumwandlung  

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,8 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 5,5 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen. 

Biotopverlust:  

Die teilweise Versiegelung des Nadel-Laub-Mischbestandes ist mit einer Erstauffors-

tung mit heimischen Laub- oder Nadelbäumen im Verhältnis 2,5:1 auszugleichen.  

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Die Fachplanungen sind zu berücksichtigen und ggf. geeignete Schutzmaßnahmen 

in Abstimmung mit der Fachbehörde/Fachplanung zu ergreifen: 

• Waldumwandlung und Einhaltung von Schutzabständen von 10-30 m  

Zusammenfassung 

Die Erweiterungsfläche Erlebnispark im Süden von Neuendorf ergänzt das Sied-

lungsgefüge und ist verkehrlich gut angebunden, wobei eine innere Erschließung 

noch erforderlich ist. Sie weist ein geringes Konfliktpotential für Böden, Grundwas-

ser, Arten und Biotope auf. Maßnahmen wie artenschutzgerechte Bauzeiten, der 

Erhalt heimischer Gehölze sowie Kompensationspflanzungen/ Waldumwandlung 

sollen diese minimieren. 

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als Entwicklungsfläche Erlebnispark dargestellt. 
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kollektiv stadtsucht GmbH  LXV 

Parkplatz Erlebnispark Teichland 
Grunddaten 

Größe 1,3 ha 

Akt. Nutzung Grünbrache und Wald 

Bisherige Darstellung im FNP Gewerbliche Baufläche und Waldfläche 

Geplante Nutzung Sondergebiet Erholung 

Beschreibung Fläche für Stellplätze für den Erlebnispark 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt am nordöstlichen Rand von Bärenbrück an der Mauster Straße. Sie 

befindet sich auf dem Gelände eines Umspannwerks und ist umgeben von Wald- 

und Landwirtschaftsflächen. Die geplante Nutzung fügt sich harmonisch in die be-

stehende Bebauung ein und ergänzt das Siedlungsgefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Mauster Straße erschlossen. Eine innere Erschließung ist erfor-

derlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle in 750 m und dem 

Bahnhof Teichland in 950 m gegeben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die angrenzende Nutzung kann davon ausgegangen werden, dass die tech-

nische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der Anschluss an das örtliche Ver- 

und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Waldflächen geprägt. Auswirkungen durch 

Immissionen des Umspannwerks auf die geplante Nutzung sind möglich. 

 

 

 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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kollektiv stadtsucht GmbH  LXVI 

Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat geringe Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die Planung ist durch 

Versiegelung ein mittleres Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu 

erwarten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 8 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch die Grünlandbrache mittlere Bedeutung. Sie weist Habitatfunk-

tion für geschützte Arten und Biotope auf. Es besteht mittleres Konfliktpotential durch 

Entfernung der Vegetation und Versiegelung. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von mittlerer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zur Wahrung artenschutzrechtlicher Be-

lange und zum Schutz von Fledermäusen, Gehölz- und Bodenbrütern 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesensäumen in den Randbereichen  

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

• Aktive und/ oder passive Schallschutzmaßnahmen 

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,8 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 1 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust:  

Die teilweise Versiegelung der Grünlandbrache ist durch das Anlegen einer neuen 

Grünlandbrache an anderer Stelle im Verhältnis 2:1 auszugleichen.  

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Fachplanungen 

Die Fachplanungen sind zu berücksichtigen und ggf. geeignete Schutzmaßnahmen 

in Abstimmung mit der Fachbehörde/Fachplanung zu ergreifen: 

• Gehölzverluste sind gemäß Gehölzschutzverordnung zu kompensieren.  

Zusammenfassung 

Die Fläche Parkplatz Erlebnispark Teichland am nordöstlichen Rand von Bären-

brück an der Mauster Straße ergänzt das Siedlungsgefüge und ist verkehrlich gut 

angebunden. Sie weist ein geringes Konfliktpotential für Böden, Grundwasser, Ar-

ten und Biotope auf. Maßnahmen wie artenschutzgerechte Bauzeiten, der Erhalt 

heimischer Gehölze sowie Kompensationspflanzungen sollen diese minimieren. 

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als Sondergebiet Erholung dargestellt. 

  



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  LXVII 

Feriendorf und Campingplatz Cottbuser Ostsee 
Grunddaten 

Größe 25 ha 

Akt. Nutzung Intensiv genutzte Landwirtschaftsfläche, 

Wald  

Bisherige Darstellung im FNP Waldfläche, Sonderbaufläche mit ho-

hem Waldanteil 

Geplante Nutzung Sondergebiet mit erhöhtem Waldanteil 

Beschreibung Schaffen eines Feriendorfs und Camping-

platzes 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt südwestlich von Neuendorf an der Cottbuser Straße, nahe dem Kies-

see Maust, dem Cottbuser Ostsee sowie Wald- und Landwirtschaftsflächen. Die ge-

plante naturnahe Nutzung passt ins Landschaftsbild. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Cottbuser Straße, die Straße Am Sportplatz sowie die südlich 

verlaufende Straße erschlossen. Die Bundesstraße B 169 verläuft ca. 1.500 m westlich. 

Eine innere Erschließung ist erforderlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer 

Bushaltestelle in ca. 700 m gegeben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die nicht vorhandene angrenzende Bebauung ist davon auszugehen, dass 

die technische Infrastruktur vor Ort nicht vorhanden ist sowie der Anschluss an das 

örtliche Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung besteht überwiegend aus Wald- und Landwirtschaftsflächen; erheb-

liche Immissionsauswirkungen auf die geplante Nutzung sind nicht zu erwarten. 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat geringe Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die geplante Ver-

siegelung ist ein hohes Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu er-

warten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt <1 - 40m.“ 

Klima/Luft: 

Die Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch Biotoptypen wie junge Aufforstung, Acker, Grabeland, Frisch-

wiese und Mischbestand eine mittlere Bedeutung. Sie bietet Habitatfunktion für ge-

schützte Arten und weist mittleres Konfliktpotenzial durch Vegetationsentfernung 

und Versiegelung auf. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von hohe Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zur Wahrung artenschutzrechtlicher Be-

lange und zum Schutz von Fledermäusen sowie Boden-, Gehölz und Uferbrütern 

• Erhalt von extensiv genutzten Wald- und Wiesensäumen in Randbereichen 

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

• Pflanzung von Strauchhecken oder standortgerechten Bäumen zur Gestaltung 

eines Übergangs zum Waldgebiet 

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,8 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 20 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust:  

Die teilweise Versiegelung der Fläche ist durch eine junge Aufforstung im Verhältnis 

2,5:1, eine Frischwiese im Verhältnis 2:1, einen Laub-Nadel-Mischwald im Verhältnis 

2,5:1, eines Feldgehölzes im Verhältnis 2:1 und die Entwicklung einer Ruderalflur im 

Verhältnis 2:1 an anderer Stelle auszugleichen. Die Umsetzung ist auf nachfolgender 

Planungsebene abzustimmen. 

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Die Fachplanungen sind zu berücksichtigen und ggf. geeignete Schutzmaßnahmen 

in Abstimmung mit der Fachbehörde/Fachplanung zu ergreifen: 

• Gehölzverluste sind gemäß Gehölzschutzverordnung zu kompensieren.  

• Waldumwandlung und Einhaltung von Schutzabständen von 10-30 m 

Zusammenfassung 

Die Fläche Feriendorf und Campingplatz Cottbuser Ostsee eignet sich für eine na-

turnahe Nutzung und ist verkehrlich gut angebunden, wobei eine innere Erschlie-

ßung noch erforderlich ist. Die Wald- und Landwirtschaftsfläche weist ein mittleres 
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Konfliktpotential für Boden, Grundwasser und Arten auf. Maßnahmen wie arten-

schutzgerechte Bauzeiten, der Erhalt heimischer Gehölze sowie Kompensations-

pflanzungen/ Waldumwandlung sollen diese minimieren.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind Umweltauswirkungen zu erwarten. Die Flä-

che wird im GFNP vorerst als Sonderbaufläche mit erhöhtem Waldanteil darge-

stellt, genauere Belange werden in nachgeordneten Bauleitverfahren beleuchtet. 
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Turnow-Preilack 

Ugorina 

Grunddaten 

Größe 0,5 ha 

Akt. Nutzung Extensiv genutzte Landwirtschaftsfläche 

Bisherige Darstellung im FNP Kein FNP vorhanden 

Geplante Nutzung Gemischte Baufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 4 EFH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt am südlichen Rand von Preilack an der Schulstraße. Angrenzend 

befinden sich dörfliche Hofstrukturen sowie Landwirtschaftsflächen. Die geplante 

Nutzung fügt sich harmonisch in die bestehende Bebauung ein und ergänzt das 

Siedlungsgefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Schulstraße erschlossen. Eine innere Erschließung ist nicht er-

forderlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle in ca. 350 m ge-

geben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die angrenzende Wohnbebauung kann davon ausgegangen werden, dass 

die technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der Anschluss an das örtli-

che Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Wohnbebauung und landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen gekennzeichnet. Erhebliche Auswirkungen auf die geplante Nutzung 

durch Immissionen sind nicht zu erwarten. 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat mittlere Bedeutung für diese Schutzgüter. Durch die geplante Versie-

gelung ist ein mittleres Konfliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu er-

warten. „Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 1-2 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch die Frischwiese mittlere Bedeutung. Sie weist Habitatfunktion 

für geschützte Arten und Biotope auf. Es besteht mittleres Konfliktpotential durch Ent-

fernung der Vegetation und Versiegelung. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von mittlerer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zur Wahrung artenschutzrechtlicher Be-

lange und zum Schutz von Bodenbrütern 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesensäumen in den Randbereichen  

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung: 

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,6 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,3 ha versiegelt. Entweder sind als Ausgleich Entsiegelungsmaßnahmen im 

Verhältnis 1:1 oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust: 

Die teilweise Versiegelung der Frischwiese ist durch die Entwicklung artenreicher 

Wiesen auf artenarmem Grünland im Verhältnis 2:1 an anderer Stelle auszugleichen. 

Die Umsetzung ist auf nachfolgender Planungsebene abzustimmen. 

Artenschutz: 

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Keine 

Zusammenfassung 

Die Fläche Ugorina im Süden von Preilack ergänzt das Siedlungsgefüge und ist ver-

kehrlich gut angebunden. Die Landwirtschaftsfläche weist ein mittleres Konfliktpo-

tential für Boden, Grundwasser, Arten und das Landschaftsbild auf. Maßnahmen wie 

artenschutzgerechte Bauzeiten, der Erhalt heimischer Gehölze sowie Kompensati-

onspflanzungen sollen diese minimieren.  

Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 

erwarten. Die Fläche wird als Gemischte Baufläche dargestellt. 
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Am Kanal 
Grunddaten 

Größe 0,6 ha 

Akt. Nutzung Extensiv genutzte Landwirtschaftsfläche 

Bisherige Darstellung im FNP Kein FNP vorhanden 

Geplante Nutzung Gemischte Baufläche 

Beschreibung Wohnraum für ca. 5 EFH 

Städtebauliches 

Lage im Siedlungskörper: 

Die Fläche liegt im nordwestlichen Teil von Preilack an der Straße Am Kanal. Angren-

zend befinden sich dörfliche Hofstrukturen, ein Sportplatz sowie Landwirtschaftsflä-

chen. Die geplante Nutzung fügt sich harmonisch in die bestehende Bebauung ein 

und ergänzt das Siedlungsgefüge sinnvoll. 
 

Erschließung/Zuwegung: 

Das Gebiet ist über die Straße Am Kanal sowie den Schulweg erschlossen. Verkehrs-

anbindung ist über die Wiesenstraße gewährleistet. Eine innere Erschließung ist nicht 

erforderlich. Eine Anbindung an den ÖPNV ist mit einer Bushaltestelle in ca. 400 m 

gegeben. 
 

Ver- und Entsorgung: 

Durch die angrenzende Wohnbebauung kann davon ausgegangen werden, dass 

die technische Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und nur der Anschluss an das örtli-

che Ver- und Entsorgungsnetz erfolgen muss. 
 

Lärmschutz/Immissionen: 

Die Umgebung ist überwiegend durch Wohnbebauung und landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen geprägt. Erhebliche Auswirkungen auf die geplante Nutzung durch 

Immissionen sind nicht zu erwarten. 

 

 

Luftbild Darstellung im zukünftigen FNP 
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Prognose der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 

Boden/Grundwasser/Oberflächengewässer: 

Die Fläche hat hohe Bedeutung für diese Schutzgüter, da der Präsidentengraben 

durch die Fläche fließt. Durch die Planung ist durch Versiegelung ein mittleres Kon-

fliktpotential für den Boden und das Grundwasser zu erwarten. „Der Grundwasser-

flurabstand beträgt ca. 1-2 m.“ 

Klima/Luft: 

Eine Überbauung lässt ein geringes Konfliktpotential für das lokale Klima erwarten. 

Arten/Biotope: 

Die Fläche hat durch die Ackerbrache mittlere Bedeutung. Sie weist Habitatfunktion 

für geschützte Arten und Biotope auf. Es besteht mittleres Konfliktpotential durch Ent-

fernung der Vegetation und Versiegelung. 

Landschaftsbild/Erholung: 

Eine Überbauung ist für die Strukturvielfalt und Naturnähe von mittlerer Bedeutung. 

Vorschläge für Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

• Bauarbeiten außerhalb der Brutzeiten zur Wahrung artenschutzrechtlicher Be-

lange und zum Schutz von Boden- und Höhlenbrütern 

• Erhalt der Kaltluftströmungen durch Gebäudestellung  

• Erhalt und Integration von heimischen Gehölzen und Vegetationsstrukturen 

• Verträgliche Grundstücksgestaltung durch standortgerechte Strauchhecken 

• Aktive und/ oder passive Schallschutzmaßnahmen 

• Erhalt von extensiv genutzten Wiesensäumen in den Randbereichen  

Kompensationsbedarf/Prognose 

Versiegelung:  

Bei einer max. zulässigen GRZ von 0,4 gemäß Nutzungsart (§17 BauNVO) werden 

max. 0,2 ha versiegelt. Als Ausgleich sind Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 

oder Gehölzpflanzungen im Verhältnis 2:1 vorzunehmen.  

Biotopverlust:  

Die Versiegelung der Ackerbrache ist durch die Entwicklung einer artenreichen 

Wiese im Verhältnis 2:1 an anderer Stelle auszugleichen. Die Umsetzung ist auf nach-

folgender Planungsebene abzustimmen. 

Artenschutz:  

Artenschutzrechtliche Konflikte können nicht ausgeschlossen werden und sind auf 

nachfolgender Ebene zu prüfen. Ggf. sind vorgezogene Artenschutzrechtliche Maß-

nahmen zu ergreifen. 

Informationen aus relevanten Fachplanungen + Hinweise 

Keine  

Zusammenfassung 

Die Fläche Am Kanal im Ortsteil Turnow ergänzt das Siedlungsgefüge und ist verkehr-

lich gut angebunden. Die Ackerbrache hat eine mittlere Bedeutung als Habitat und 

für das Landschaftsbild, mit einem hohen Konfliktpotential für Böden und Grundwas-

ser. Maßnahmen wie artenschutzgerechte Bauzeiten, der Erhalt heimischer Gehölze, 

Kompensationspflanzungen und artenreiche Wiesenentwicklung minimieren die 

Auswirkungen. Nach Umsetzung der Maßnahmen sind keine erheblichen Umwelt-

auswirkungen zu erwarten. Die Fläche wird als Wohnbaufläche dargestellt. 
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13.7 Kriterienkatalog Potenzialanalyse Solar 

Harte Ausschlusskriterien für FF-PVA im Amt Peitz 

Kriterium Bemerkung Quelle 

Folgende Bereiche werden auf Basis naturschutzrechtlicher Bestimmungen ausgeschlossen (Karte 1 Potenzialanalyse) 

Naturschutzgebiet § 23 BbgNatSchG 

Landesamt für Umwelt 

Brandenburg 

Landschaftsschutzge-

biet 
z. B. Großsee, Peitzer Teichlandschaft mit Hammergraben, Neißeaue um Grießen 

FFH-Gebiet, Flora-

Fauna -Habitat  

Natura 2000 Gebiete, z.B. Peitzer Teiche mit dem Teichgebiet Bärenbrück und 

Laßzinswiesen, Pinnower Läuche und Tauersche Eichen 
SPA-Gebiet, Special 

Protected Area, Vogel-

schutzgebiet 

Gesetzlich geschützte 

Biotope (flächenhaft, 

linienhaft und punktu-

ell) 

§ 30 BNatSchG i.V.m. § 18 BbgNatSchAG  

(im Amtsgebiet nicht vorhanden) 
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Kriterium Bemerkung Quelle 

Naturdenkmäler  § 28 BNatSchG 
Untere Naturschutzbe-

hörde 

Geschützte Land-

schaftsbestandteile 

(flächenhaft, linienhaft 

und punktuell) 

§ 29 BNatSchG 

(im Amtsgebiet nicht vorhanden) 
- 

Freiraumverbund LEP 

HR    
 

Landesentwicklungs-

plan Hauptstadtregion 

Berlin -Brandenburg 

von 2019, Z 6.2 

Gebiete mit klimati-

scher Ausgleichsfunk-

tion (Kaltluftentste-

hung, Kaltluftabfluss) 

Keine belastbare naturschutzrechtliche Festlegung 
keine Datengrundlage 

vorhanden 

Luftaustauschbahnen 

zwischen belasteten 

und unbelasteten Be-

reichen 

Keine belastbare naturschutzrechtliche Festlegung 
keine Datengrundlage 

vorhanden 
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Kriterium Bemerkung Quelle 

Folgende Bereiche werden auf Basis wasserschutzrechtlicher Bestimmungen ausgeschlossen (Karte 2 Potenzialanalyse) 

Gewässer 
Fließende oder stehende Gewässer, natürlicher oder künstlicher Art (Bergbaufol-

geseen).  

Landesamt für Umwelt 

Brandenburg 

Abstand zu Gewässern 
50 m Puffer an Bundeswasserstraßen, Gewässern 1. Ordnung und stehenden Ge-

wässern > 1 ha, sonst 5 m (§61 BNatSchG) 

HQ100 (Hochwasser-

schutzgebiet), festge-

setzte Überschwem-

mungsgebiete 

natürliche und tatsächliche Überschwemmungsgebiete, Gebiete für den vorbeu-

genden Hochwasserschutz 

Wasserschutzgebiet 

Zone I + II 

§ 15 Abs. 4 Brandenburgisches Wassergesetz 

(in Schutzzone III sind bauliche Anlagen mit Auflagen zulässig) 

Retentionsflächen 
Flächen, die im Falle eines Hochwasserabflusses als Überflutungsfläche genutzt 

werden können. 

Kommunale Planun-

gen 

Folgende Bereiche werden auf Basis denkmalschutzrechtlicher Bestimmungen ausgeschlossen (Karte 2 Potenzialanalyse) 

Baudenkmäler  
Brandenburgisches 

Landesamt für Gartendenkmäler Im Amtsgebiet nicht vorhanden 
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Kriterium Bemerkung Quelle 

Bodendenkmäler  

Denkmalpflege und 

Archäologisches Lan-

desmuseum, Landkreis 

Spree-Neiße 

Folgende Bereiche werden auf Basis vorhandener und geplanter Nutzungen ausgeschlossen / konkurrierende Nutzungen (Karte 3 

Potenzialanalyse) 

Wohnbauflächen Bestand, Planung, Potenzial Vorentwurf Gemeinsa-

mer Flächennutzungs-

plan (GFNP), Bebau-

ungspläne (B-Pläne), 

auf Grundlage des 

Amtlichen Liegen-

schaftskatasterinfor-

mationssystems (ALKIS) 

 

 

Vorentwurf Gemeinsa-

mer 

Gemischte Bauflächen Bestand, Planung, Potenzial 

Gewerbliche Bauflä-

chen 
Bestand, Planung, Potenzial 

Sondergebiete Bestand, Planung, Potenzial 

Wohnanlagen im Au-

ßenbereich 
 

Flächen für den Ge-

meinbedarf 
Alle Zweckbestimmungen 

Grünflächen Alle Zweckbestimmungen 
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Kriterium Bemerkung Quelle 

Flächen für Wald  Flächennutzungsplan 

(GFNP), Bebauungs-

pläne (B-Pläne), auf 

Grundlage des Amtli-

chen Liegenschaftska-

tasterinformationssys-

tems (ALKIS) 

Flächen für Ver- und 

Entsorgung 
Alle Zweckbestimmungen 

Folgende Bereiche werden auf Basis von sonstigen Restriktionen ausgeschlossen (Karte 4 Potenzialanalyse) 

Vorranggebiet "Siche-

rung oberflächennaher 

Rohstoffe"  

 
Regionalplan Lausitz-

Spreewald 

Flächen für Bahn  

Vorentwurf GFNP auf 

Grundlage des Amtli-

chen Liegenschaftska-

tasterinformationssys-

tems (ALKIS) 

Stromtrassen 20 m Abstände zu unter- und oberirdischen Leitungstrassen 

 

H2-Trasse (geplant) 20 m Abstände zu unter- und oberirdischen Leitungstrassen 
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Weiche Ausschlusskriterien für FF-PVA im Amt Peitz 

Kriterium Bemerkung Quelle 

Weiche Ausschlusskriterien (Karte 5 Potenzialanalyse) 

Abstand zu Wohnbau-

flächen, Gemischten 

Bauflächen und 

Wohnanalagen im Au-

ßenbereich 

200 m, um Nutzungskonflikte zu vermeiden 
GFNP auf Grundlage 

ALKIS 

Abstand zu Flächen für 

Wald  

30 m, um Konflikte durch Verschattung, Windwurf, umstürzende Bäume, umherflie-

gende Äste zu vermeiden 

GFNP auf Grundlage 

ALKIS sowie Forstgrund-

karte 

Abstand zu Hauptrad-

wegen 
200 m  

GFNP auf Grundlage 

ALKIS 

Abstand zu Sonderge-

bieten  

200 m Abstand zu Erholungsschwerpunkten für die landschaftsbezogene Erholung 

(Sichtbereiche von Aussichtspunkten, Hauptaufenthaltsorte von Urlaubern) 

GFNP auf Grundlage 

ALKIS sowie verbindli-

che Bauleitplanung 
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Abwägungskriterien für FF-PVA im Amt Peitz 

Kriterium Bemerkung Quelle 

Abwägungskriterien (Karte 6 Potenzialanalyse) 

Abstand zu Windkraft-

anlagen (Eiswurf) 

Grundsätzlich sind WKA mit PV-Anlagen auch in Windeignungsgebieten kombi-

nierbar. Konfliktpotenzial ergibt sich jedoch durch Eiswurf der Windräder und 

mögliche Beschädigungen der PV-Anlage. Ab einem Abstand von 150 m kann 

von keiner Gefahr durch Eiswurf ausgegangen werden.  

Aus diesem Grund wird ein vorläufiger Radius von 150 m um die Windräder gezo-

gen, in dem die Gefahr von Eiswurf besteht (dies entspricht etwa dem maximalen 

Durchmesser eines Rotors von etwa 100 m zzgl. 50 m Puffer). Bei einer Kombina-

tion der beiden Nutzungen kann durch eine Haftungsübernahme des Betreibers 

das Kriterium abgewogen werden. 

Landesamt für Umwelt 

Brandenburg 

Wasserschutzgebiet 

Zone III 

In Wasserschutzgebietszone III ist die Errichtung baulicher Anlagen grundsätzlich 

erlaubt, es muss jedoch auf Bebauungsplanebene eine wasserrechtliche Geneh-

migung eingeholt sowie Auflagen für den Umgang mit wassergefährdenden Stof-

fen (beispielsweise Trafoöle) eingehalten werden. 

Landesamt für Umwelt 

Brandenburg 
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Kriterium Bemerkung Quelle 

Baubeschränkungs-

zone an Straßen, Frei-

haltebereich 

Regelquerschnitt (RQ) + Baubeschränkung 20 m für Bundes-(RQ 10,5 m), Landes- 

(RQ 9,5 m) und Kreisstraßen (RQ 7,5) 

 

Eignungsgebiete Wind-

nutzung 

Sachlicher Teilregionalplan Wind nicht rechtskräftig, im Verfahren. 

Durch eine Haftungsübernahme kann auch in Gebieten mit Windkraftanlagen 

eine FF-PVA errichtet werden. 

Sachlicher Teilregional-

plan Wind 

Gebiete mit hochwerti-

gem Landschaftsbild 

Gemäß des Sachlichen Teilplans „Landschaftsbild“ aus dem Landschaftspro-

gramm sind unterschiedliche Landschaftsbildräume definiert und mit unterschied-

lichen Zielsetzungen versehen. Dargestellt sind die Landschaftsbilder mit den Ziel-

setzungen „Erhalten“ und „Pflegen“.  

Flächen mit einem hochwertigen Landschaftsbild können durch die Errichtung 

von PV-Anlagen visuell beeinträchtigt werden. Sie sind somit nur bedingt für die 

Nutzung von PV geeignet. PV-Anlagen sollten vorrangig auf Flächen mit gering-

wertigem Landschaftsbild errichtet oder wenn möglich eingegrünt werden.  

Landschaftsprogramm 

Sachlicher Teilplan 

„Landschaftsbild“ 2022 

A&E-Maßnahmen Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kompensationsflächenpool, flä-

chig und linienhaft) 

Verwaltung Amt Peitz 
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Kriterium Bemerkung Quelle 

Unzerschnittene und 

störungsarme Räume 

Als „Unzerschnittene Verkehrsarme Räume“ (UZVR) werden Bereiche genannt, die 

auf einer Fläche von > 100 km² nicht durch Verkehrswege, Bundeswasserstraßen, 

Siedlungen oder Flughäfen zerschnitten werden (BfN 2010). Es handelt sich dabei 

um großflächige Ausweisungen, die in der Regel nicht durch PV Anlagen geringe-

rer Dimension zerschnitten werden.  

Landschaftsprogramm 

Sachlicher Teilplan 

„Landschaftsbild“ 2022 

Ortsumstellung 360° Im Zuge der Abwägung wird geprüft, ob Ortschaften in zu großem Ausmaß von 

für PV geeigneten Potenzialflächen umgeben sind. Dabei wird darauf geachtet, 

dass Ortschaften und Ortsteile zu nicht mehr als 180 Grad durch FF-PVA umstellt 

werden. 

gutachterliche Bewer-

tung 

Biotopverbund (LA-

PRO) 

Zum Biotopverbund zählen eine Reihe von Netzwerken verschiedener Lebens-

räume, die Kontakt zwischen Biotopen und Populationen herstellen und dem Ar-

tenschutz dienen. Je nach Größe, Art des Lebensraums (Wald, Feucht-, Trocken-

gebiete) und Art der Funktion (Kern- oder Verbindungsfläche) können Beeinträch-

tigungen durch PV-Anlagen entstehen. Waldlebensräume sind häufig großflächig 

ausgewiesen und bieten für die betroffenen Arten die Möglichkeit, kleinflächige 

PV-Anlagen zu umwandern. Verbindungsflächen für Feuchtlebensräume bei-

spielsweise, die aktuell durch Intensivackerbau genutzt werden, können durch 

PV-Anlagen positiv durch den Anstieg der Bodenfeuchte und der Extensivierung 

beeinflusst werden. Trockenstandorte hingegen sind gegenüber PV-Anlagen eher 

Landschaftsprogramm 

Brandenburg 
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Kriterium Bemerkung Quelle 

gefährdet und sollten, insbesondere bei geringer Flächenausdehnung des Tro-

ckenlebensraumes, nicht für PV-Nutzung zur Verfügung gestellt werden. 

Naturpark Bei Überschneidung einer Potenzialfläche mit einem Naturpark ist im Pflege- und 

Entwicklungsplan zu prüfen, ob eine PV-Nutzung den Pflege- und Entwicklungszie-

len des Naturparks entgegensteht. Zu schützende Bereiche sind meistens bereits 

über die Ausschlusskriterien abgedeckt, jedoch kann eine Beeinträchtigung der 

Erholungswirkung durch PV-Anlagen innerhalb des Naturparks möglich sein. 

Landesamt für Umwelt 

Brandenburg 

 

Positivkriterien für FF-PVA im Amt Peitz 

Kriterium Bemerkung Quelle 

Positivkriterien (Karte 7 Potenzialanalyse) 

Konversionsflächen Ausschreibungskriterium für Solaranlagen gem. §37 Abs. 1 Nr. 2b EEG 2023 UAWB 

Benachteiligte Gebiete 

 

Ausschreibungskriterium für Solaranlagen gem. §37 Abs. 1 Nr. 2i EEG 2023 MLUK 

 

Versiegelte Flächen Ausschreibungskriterium für Solaranlagen gem. §37 Abs. 1 Nr. 2a EEG 2023 ALKIS 
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500m-Korridor zu BAB 

und Schienen 

Ausschreibungskriterium für Solaranlagen gem. §37 Abs. 1 Nr. 2c EEG 2023 ALKIS 

Nähe zu Netzein-spei-

sepunkten 

Im Rahmen dieser Studie wurde nur die Nähe zu Umspannwerken und vorhande-

nen Netzeinspeisepunkten von Bestands-PV-Anlagen berücksichtigt. Es wurde 

pauschal bei einem Abstand von bis zu 5 km zu einem Umspannwerk von einer 

positiven Betroffenheit des Kriteriums ausgegangen. Nähere Angaben zum Netz-

anschluss sind bei einer konkreten Solarparkplanung mit dem zuständigen Netz-

betreiber abzustimmen. 

ALKIS 

Bodenzahl <= 30 Böden mit einer Bodenzahl < 30 weisen eine geringe Bodenfruchtbarkeit auf und 

gelten als ertragsschwache Böden, auf denen eine landwirtschaftliche Nutzung in 

der Regel nur eingeschränkt lohnend ist. Diese Böden eignen sich daher besser 

als Standorte für PV-Anlagen anstelle von Böden, die aufgrund ihrer höheren 

Fruchtbarkeit vorrangig für die landwirtschaftliche Produktion genutzt werden soll-

ten. 

Solaratlas Branden-

burg 
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13.8 Steckbriefe Potenzialflächen für FF-PVA 

Flächennummer 1 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Drachhausen 6,4 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl > 30  
 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

brandenburg/freiflaechen 

1 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 
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Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich etwa einen Kilometer südlich der Gemeinde 

Drachhausen. 

• Die Landschaft ist geprägt von landwirtschaftlich genutzten Flächen im Os-

ten und Süden, während sich im Norden, Westen und Westsüden Waldge-

biete erstrecken. 

 

Abwägungsrelevante Belange 

 

• Der östliche Teil des Gebiets grenzt an die Baubeschränkungszone. Ab-

stand können Reduziert werden.  

→ Siehe Maßnahmen 
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Flächennummer 2 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Drachhausen 9,5 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl > 30  
 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

brandenburg/freiflaechen 

2 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 
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Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich etwa einen Kilometer südlich der Gemeinde 

Drachhausen. 

•  Die Landschaft ist durch landwirtschaftliche Flächen geprägt, während 

sich im Süden und Osten Waldgebiete erstrecken. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Der westliche Teil des Gebiets grenzt an die Baubeschränkungszone. 

→ Siehe Maßnahmen 
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Flächennummer 3 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Drachhausen 3,7 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl > 30  
 

 

geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

brandenburg/freiflaechen 

3 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 
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Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein genutzter Acker. 

• Die Wohnung liegt 250 Meter nördlich der Gemeinde Drachhausen 

• Die Landschaft ist geprägt von landwirtschaftlich genutzten. Von Norden 

und Westen grenzt die Fläche an das Vogelschutzgebiet (SPA). 

Abwägungsrelevante Belange 

• Es werden keine spezifischen Negativkriterien auf die Oberfläche ange-

wandt, die die Oberfläche für die Photovoltaikanlage besser geeignet ma-

chen.  
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Flächennummer 4 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Drehnow - Turnow 9 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl > 30  

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt). 

X 

 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

brandenburg/freiflaechen 

4 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 
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Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf) X 

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild  

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche liegt ungefähr 800 m nordwestlich der Gemeinde Turnow. liegt 

aber gleichzeitig und teilweise in der Gemeinde Drehnow 

• Südlich der Fläche befindet sich ein Gewerbegebiet, während im Südosten 

ein Stück Wald liegt. Teilweise gibt es nordwestlich auch Windkraftanlagen. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Teilweise liegt die Fläche im Eiswurfbereich einer Windkraftanlage. Gleich-

zeitig befindet sich das Gebiet in unzerschnittenen und störungsarmen 

Räumen. 

• Nördlich und östlich wird die Fläche von der Straße begrenzt..  

→ Siehe Maßnahmen 
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Flächennummer 5 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Turnow 2,5 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl < 30 X 

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt). 

X 

 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

brandenburg/freiflaechen 

5 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 
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Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche liegt etwa 600 Meter nordöstlich der Gemeinde Turnow.  

• Die Landschaft ist geprägt von landwirtschaftlich genutzten Flächen im 

Westen und Norden. Im Süden erstreckt sich ein Waldgebiet. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Westlich wird die Fläche von der Straße begrenzt.  

• Die Fläche befindet sich in unzerschnittenen und störungsarmen Räumen. 

→ Siehe Maßnahmen 
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Flächennummer 6 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Drehnow - Turnow 4,1 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl < 30 X 

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

Konversionsflächen Ausschreibungskri-

terium für Solaranlagen gem. §37 Abs. 1 

Nr. 2b EEG 2023  

( Es gibt teilweise Altlasten im Gebiet.) 

X 

 

 

geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

brandenburg/freiflaechen 

6 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 
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Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild  

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich 700 Meter westlich der Gemeinde Turnow, liegt 

aber gleichzeitig und teilweise in der Gemeinde Drehnow. 

•  Von Süden grenzt die Fläche an ein Gewerbegebiet, und von Osten gibt 

es ein Stück Wald. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Östlich wird die Fläche von der Straße begrenzt. 

 

→ Siehe Maßnahmen 
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Flächennummer 7 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Turnow - Preilack 16,1 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl > 30  

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

brandenburg/freiflaechen 

7 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 
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Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich 300 Meter südöstlich der Gemeinde Preilack. 

• Die Fläche ist von Landwirtschaft geprägt, und teilweise gibt es Bäume auf 

der Fläche, jedoch nicht im Sinne eines Waldes oder einer geschützten 

Fläche. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Der westliche Teil des Gebiets grenzt an die Baubeschränkungszone. 

• Das Gebiet wurde als ein Bereich mit hochwertigem Landschaftsbild be-

trachtet. 

→ Siehe Maßnahmen 
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Flächennummer 8 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Turnow - Peitz 8,3 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl > 30  

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

brandenburg/freiflaechen 

8 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 
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Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO) X 

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Teilweise ist die Fläche ein genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich westlich der Gemeinde Preilack. Sie ist schmal 

und erstreckt sich bis zu den südlichen Gewerbegebieten, einschließlich 

eines Projekts für Photovoltaikanlagen. 

• Es gibt Bäume und Grünelemente auf der Fläche, jedoch nicht im Sinne ei-

nes Waldgebietes oder eines Schutzgebietes. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Das Gebiet wurde als ein Bereich mit hochwertigem Landschaftsbild und 

Biotopverbund betrachtet. 

• Die einzige echte negative Eigenschaft der Fläche ist, dass sie zu schmal 

ist. In einer Weise, dass sie 40 Meter breit und 1340 Meter lang ist. 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CI 

Flächennummer 9 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Neunedorf 3,5 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl > 30  

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

brandenburg/freiflaechen 

9 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CII 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen X 

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO) X 

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich 800 m nördlich des alten Umspannwerks und liegt 

4 km nördlich des Ortsteils Neundorf. 

• Die Fläche grenzt westlich und südlich an Waldgebiete, was bedeutet, 

dass die Sicht von diesen Richtungen aus nicht blockiert wird. Der Wald un-

terscheidet sich von der Fläche und den Umgebungen auf beiden Seiten 

(südlich und westlich). 

Abwägungsrelevante Belange 

• Das Gebiet wurde als ein Bereich mit hochwertigem Landschaftsbild und 

Biotopverbund betrachtet. 

• Teilweise liegt die Fläche in einem Gebiet für Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen (A&E-Maßnahmen)." 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CIII 

Flächennummer 10 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Neunedorf 5,7 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl > 30  

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

500m-Korridor Autobahn und Schienen 

Ausschreibungskriterium für Solaranla-

gen gem. §37 Abs. 1 Nr. 2c EEG 2023 

X 

 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

brandenburg/freiflaechen 

10 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CIV 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO) X 

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche liegt 250 Meter westlich des Ortsteils Neundorf, und 30 Meter 

westlich der Fläche befindet sich das Waldgebiet. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Das Gebiet wurde als ein Bereich mit hochwertigem Landschaftsbild und 

Biotopverbund betrachtet. 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CV 

Flächennummer 11 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Neunedorf - Bärenbrück 38,2 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl < 30 X 

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

500m-Korridor Autobahn und Schienen 

Ausschreibungskriterium für Solaranla-

gen gem. §37 Abs. 1 Nr. 2c EEG 2023 

X 

 

 

geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

11 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CVI 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich 800 Meter östlich des Ortsteils Neundorf in der Ge-

meinde Teichland. 

• Die Landschaft ist von landwirtschaftlich genutzten Flächen geprägt. Im 

Norden, Süden und Osten ist sie von Waldgebieten begrenzt, wobei bereits 

ein Abstand von 30 Metern eingehalten wird. Östlich grenzt die Fläche an 

den Erlebnispark 

Abwägungsrelevante Belange 

• Die Landschaft zählt zu den Gebieten mit einem hochwertigen Land-

schaftsbild. 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CVII 

Flächennummer 12 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Neunedorf - Bärenbrück 2,2 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl (nicht verfügbar)  

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

500m-Korridor Autobahn und Schienen 

Ausschreibungskriterium für Solaranla-

gen gem. §37 Abs. 1 Nr. 2c EEG 2023 

X 

 

 

geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

12 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CVIII 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Das Gebiet befindet sich 2000 Meter nordöstlich des Ortsteils Neundorf und 

1400 Meter nordwestlich des Ortsteils Bärenbrück. 

• Die Landschaft ist geprägt von grünen Wäldern im Süden, Norden und Os-

ten. Während auf der westlichen Seite ein Schlammstapelbecken liegt, be-

steht ein Abstand von mehr als 250 Metern zwischen dem Wasserkörper 

und der Fläche. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Die Landschaft zählt teilweise zu den Gebieten mit einem hochwertigen 

Landschaftsbild. 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CIX 

Flächennummer 13 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Bärenbrück 11,4 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl (nicht verfügbar)  

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

 

 

geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

13 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CX 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche liegt auf der Nordseite des Ortsteils Bärenbrück. 

• Die Landschaft wird von einem landwirtschaftlichen Bild geprägt. Im Nor-

den, Osten und Westen der Fläche liegen Waldgebiete. Während im Süden 

ein Abstand von 200 Metern zum Ortsteil Bärenbrück eingehalten wird. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Die Landschaft zählt teilweise zu den Gebieten mit einem hochwertigen 

Landschaftsbild. 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXI 

Flächennummer 14 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Bärenbrück 27.6 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl < 30  

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

Konversionsflächen X 
  

geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

14 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXII 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich direkt südlich des Ortsteils Bärenbrück (Mit einem 

Abstand von 200 Metern zu den Wohnbebauungen) in der Gemeinde 

Teichland. 

• Die Landschaft ist von landwirtschaftlich genutzten Flächen geprägt, wäh-

rend sich im Westen Waldgebiete erstrecken. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Die Landschaft zählt teilweise zu den Gebieten mit einem hochwertigen 

Landschaftsbild. 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXIII 

Flächennummer 15 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Bärenbrück 11,7 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl (nicht verfügbar)  

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

 

 

geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

15 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXIV 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich 200 m im Südosten des Ortsteils Bärenbrück 

• Die Landschaft ist von landwirtschaftlich genutzten Flächen geprägt, wäh-

rend sich im Osten und teilweise Westen Waldgebiete erstrecken. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Die Landschaft zählt teilweise zu den Gebieten mit einem hochwertigen 

Landschaftsbild. 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXV 

Flächennummer 16 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Bärenbrück 11,5 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl (nicht verfügbar)  

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

500m-Korridor Autobahn und Schienen 

Ausschreibungskriterium für Solaranla-

gen gem. §37 Abs. 1 Nr. 2c EEG 2023 

X 

 

 

geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

16 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXVI 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich ungefähr 500 m südöstlich des Ortsteils Bären-

brück. 

• Die Landschaft ist von Landwirtschaft geprägt. Das Gebiet wird im Westen 

und Osten von Waldflächen begrenzt. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Die Landschaft zählt teilweise zu den Gebieten mit einem hochwertigen 

Landschaftsbild. 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXVII 

Flächennummer 17 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Heinersbrück 4,4 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl > 30 X 
 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

17 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXVIII 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich im Südosten der Gemeinde Heinersbrück und 

zwischen der Wohnbebauung und der Fläche gibt es ein ungefähr 150 

Meter breites Waldgebiet. Dieses wirkt als immergrüne Ecke zwischen 

den Gebieten und der Gemeinde. 

• Die Fläche selbst ist von Landwirtschaft geprägt und wird auf beiden 

Seiten von Straßen begrenzt. Teilweise gibt es Bäume, jedoch nicht in 

dem Sinne, dass es ein Waldgebiet wäre. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Die Landschaft zählt teilweise zu den Gebieten mit einem hochwertigen 

Landschaftsbild und Unzerschnittene Räume. 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXIX 

Flächennummer 18 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Heinersbrück 3,6 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl > 30  
 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

18 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXX 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche ist im Süden und Nordosten von Waldgebieten begrenzt, wobei 

bereits ein Abstand von 30 Metern eingehalten wird. Im Westen wird sie 

von einer mit Verkehr beschränkten Bebauungsfläche begrenzt. 

• Die Landschaft ist von Landwirtschaft geprägt und begrenzt. Die Waldge-

biete wirken als ein grüner Gürtel zwischen dem Gebiet und seiner Umge-

bung. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Die Landschaft zählt teilweise zu den Gebieten mit einem hochwertigen 

Landschaftsbild und Unzerschnittene Räume. 

 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXI 

Flächennummer 19 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Heinersbrück 14,9 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl > 30 X 

Konversionsflächen X 
 

 

geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

19 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXII 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Die Fläche ist überwiegend kein Ackerland. 

• Und sie befindet sich etwa 1 km südöstlich von Heinersbrück. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Die Landschaft zählt teilweise zu den Gebieten mit einem hochwertigen 

Landschaftsbild und Unzerschnittene Räume. 

 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXIII 

Flächennummer 20 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Heinersbrück 39,2 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl > 30  

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

500m-Korridor Autobahn und Schienen 

Ausschreibungskriterium für Solaranla-

gen gem. §37 Abs. 1 Nr. 2c EEG 2023 

X 

 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

20 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXIV 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360° X 

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich ungefähr 1 km südlich der Gemeinde Heiners-

brück. 

• Die Landwirtschaft wird von Waldgebieten begrenzt. Innerhalb der Fläche 

gibt es keine bestimmte Grünfläche. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Die Landschaft zählt teilweise zu den Gebieten mit einem hochwertigen 

Landschaftsbild und teilweise zu den Unzerschnittene Räume. 

• Mit den anderen potenziellen Flächen in der Umgebung ermöglicht die 

Fläche eine 360°-Ortsumstellung. 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXV 

Flächennummer 21 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Heinersbrück 3,9 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl < 30 X 

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

21 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXVI 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360° X 

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche liegt ungefähr 2 km südwestlich der Gemeinde Heinersbrück 

und 250 Meter nordwestlich des Ortsteils Grötsch. 

• Die Landschaft des Gebiets ist von Landwirtschaft und geprägt. Dabei hat 

die Fläche einen Abstand von 30 Metern zum Waldboden bewahrt. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Die Landschaft zählt teilweise zu den Gebieten mit einem hochwertigen 

Landschaftsbild und teilweise zu den Unzerschnittene Räume. 

• Mit den anderen potenziellen Flächen in der Umgebung ermöglicht die 

Fläche eine 360°-Ortsumstellung. 

 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXVII 

Flächennummer 22 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Heinersbrück 2,4 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl < 30 X 
 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

22 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXVIII 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360° X 

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche liegt 900 Meter südöstlich der Gemeinde Heinersbrück und ist 

von Stromtrassen begrenzt, wobei ein Abstand von 20 Metern zu den Tras-

sen eingehalten wird. 

• Die Landschaft ist von Landwirtschaft geprägt, wobei ein Abstand von 30 

Metern zu den Waldgebieten bereits eingehalten wird. Auf der Fläche 

selbst gibt es keine bestimmten grünen Elemente im Sinne von Wald- oder 

Schutzgebieten. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Die Landschaft zählt teilweise zu den Gebieten mit einem hochwertigen 

Landschaftsbild und teilweise zu den Unzerschnittene Räume. 

• Mit den anderen potenziellen Flächen in der Umgebung ermöglicht die 

Fläche eine 360°-Ortsumstellung. 

 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXIX 

Flächennummer 23 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Grötsch 10,5 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl (Nicht vorhanden)  

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

23 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXX 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360° X 

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche liegt ungefähr 2 km südwestlich der Gemeinde Heinersbrück 

und 250 Meter nordwestlich des Ortsteils Grötsch  

• Die Landschaft des Gebiets ist von Landwirtschaft und geprägt. Von drei 

Seiten wird die Fläche von Waldgebieten begrenzt, wobei ein Abstand von 

30 Metern bereits eingehalten wird. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Die Landschaft zählt teilweise zu den Gebieten mit einem hochwertigen 

Landschaftsbild und teilweise zu den Unzerschnittene Räume. 

• Mit den anderen potenziellen Flächen in der Umgebung ermöglicht die 

Fläche eine 360°-Ortsumstellung. 

 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXXI 

Flächennummer 24 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Grötsch 33,9 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl (Nicht vorhanden)  

Konversionsflächen X 

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

  

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

24 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXXII 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360° X 

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Die Fläche liegt etwa 500 Meter südöstlich des Ortsteils Grötsch. 

• Die Landschaft ist teilweise von Landwirtschaft geprägt. Von Norden und 

Süden wird die Fläche von Waldgebieten begrenzt, wobei ein Abstand von 

30 Metern zwischen dem Grünboden und dem Gebiet eingehalten wird. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Die Landschaft zählt teilweise zu den Gebieten mit einem hochwertigen 

Landschaftsbild und teilweise zu den Unzerschnittene Räume. 

• Mit den anderen potenziellen Flächen in der Umgebung ermöglicht die 

Fläche eine 360°-Ortsumstellung. 

 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXXIII 

Flächennummer 25 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Grötsch - Heinersbrück 360,4 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl (Nicht vorhanden)  
 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

25 

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXXIV 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Das Gebiet liegt 300 Meter südlich des Ortsteils Grötsch. 

• Das Gebiet besteht überwiegend aus Sand und Schotter. Es gibt keine grü-

nen Elemente innerhalb der Fläche. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Teilweise wird das Gebiet als ein Bereich mit hochwertigem Land-

schaftsbild angesehen. 

 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXXV 

Flächennummer 26 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Heinersbrück 360,4 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl > 30  

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 

26 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXXVI 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche ist 300 Meter entfernt vom Ortsteil Radewiese. 

• Das Gebiet wird von Waldflächen im Norden und Süden umgeben, wo-

bei stets ein Abstand von 30 Metern zwischen der Fläche und den 

Waldgebieten eingehalten wird. Im Westen grenzt die Fläche an eine 

Stromtrasse, und ein Abstand von 20 Metern zur Trasse wird bereits ein-

gehalten. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Das Gebiet wurde als ein Bereich mit hochwertigem Landschaftsbild 

betrachtet. 

• Teilweise wurde das Gebiet als unzerschnittene und störungsarme 

Räume betrachtet. 

• Der westliche und östliche Teil des Gebiets grenzt an die Baubeschrän-

kungszone. 

 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXXVII 

Flächennummer 27 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Heinersbrück 12,5 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl < 30 X 

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 

27 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXXVIII 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich 250 Meter östlich des Ortsteils Radewiese. 

• Es gibt einen grünen Gürtel zwischen dem Gebiet und der Wohnbebau-

ung, der als Sichtschutz dient. Dies ist auch ein Vorteil des Gebiets. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Das Gebiet wurde als ein Bereich mit hochwertigem Landschaftsbild 

betrachtet. 

• Teilweise wurde das Gebiet als unzerschnittene und störungsarme 

Räume betrachtet. 

• Der östliche Teil des Gebiets teilwiese grenzt an die Baubeschränkungs-

zone. 

 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXXXIX 

Flächennummer 28 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Heinersbrück 4 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl > 30  

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

Konversionsflächen X 
  

geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 

28 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXL 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche ist 200 Meter entfernt vom Ortsteil Radewiese. 

• Das Gebiet wird von Waldflächen im Norden und Süden umgeben, wo-

bei stets ein Abstand von 30 Metern zwischen der Fläche und den 

Waldgebieten eingehalten wird. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Das Gebiet wurde als ein Bereich mit hochwertigem Landschaftsbild 

betrachtet. 

• Der östliche Teil des Gebiets teilwiese grenzt an die Baubeschränkungs-

zone. 

 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXLI 

Flächennummer 29 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Jänschwalde-Dorf 5,3 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl > 30  

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 

29 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXLII 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich 250 Meter südöstlich des Ortsteils Kolone. Von 

der östlichen Seite ist sie mit einem Sportplatz begrenzt. 

• Die Landschaft ist von Landwirtschaft geprägt und wird von einer Straße 

und Waldfläche begrenzt (Die Abstände zur Straße und Waldfläche 

werden stets eingehalten). 

Abwägungsrelevante Belange 

• Das Gebiet wurde als ein Bereich mit hochwertigem Landschaftsbild 

betrachtet. 

• Der östliche Teil des Gebiets teilwiese grenzt an die Baubeschränkungs-

zone. 

 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXLIII 

Flächennummer 30 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Jänschwalde-Dorf 2,3 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl < 30 X 

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

500m-Korridor Autobahn und Schienen 

Ausschreibungskriterium für Solaranla-

gen gem. §37 Abs. 1 Nr. 2c EEG 2023 

X 

 

 

geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 

30 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXLIV 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich zwischen der Gemeinde Jänschwalde . 

• Dabei wurde ein Abstand von 200 Metern zwischen der Fläche und den 

Wohnbebauungen eingehalten. 

• Die Landschaft ist von Landwirtschaft geprägt. Es gibt auch grüne Ele-

mente im Gebiet, jedoch nicht im Sinne eines Waldes oder Schutzge-

bietes. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Das Gebiet wurde als ein Bereich mit hochwertigem Landschaftsbild 

betrachtet. 

 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXLV 

Flächennummer 31 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Jänschwalde 5,6 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl > 30  

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 

31 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXLVI 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Das Gebiet ist von Landwirtschaft geprägt und enthält grüne Elemente, 

jedoch nicht im Sinne eines Waldgebiets. Inmitten des Gebiets befindet 

sich auch eine Flugstraße, die keine negativen Auswirkungen auf die 

Fläche haben soll. 

• Von der östlichen Seite des Gebiets gibt es auch Waldboden, wobei 

der Abstand von 30 Metern zwischen der Fläche und dem Waldgebiet 

bereits eingehalten wurde. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Das Gebiet wurde als ein Bereich mit hochwertigem Landschaftsbild be-

trachtet. 

• Der westliche Teil des Gebiets teilweise grenzt an die Baubeschränkungs-

zone. 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXLVII 

Flächennummer 32 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Jänschwalde 18,7 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl < 30 X 

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

 

 

geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 
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Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXLVIII 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO) X 

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich 1200 Meter östlich des Ortsteils Drewitz in der Ge-

meinde Jänschwalde. 330 Meter südlich des Gebiets befindet sich ein wei-

teres Solarprojekt, und dazwischen erstreckt sich eine Waldfläche. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Die Fläche liegt im Bereich eines Biotopverbunds (Großsäugerkorridore). 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CXLIX 

Flächennummer 33 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Jänschwalde 2,6 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl < 30 X 

Nähe zu Netzeinspeisepunkten (weniger 

als 5 km entfernt) 

X 

 

 

geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 
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Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CL 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO) X 

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Ein intensiv genutzter Acker. 

• Die Fläche befindet sich 600 Meter östlich des Ortsteils Drewitz. 330 Meter 

südlich des Gebiets befindet sich ein weiteres Solarprojekt, und dazwi-

schen erstreckt sich eine Waldfläche. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Die Fläche liegt im Bereich eines Biotopverbunds (Großsäugerkorridore). 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CLI 

Flächennummer 34 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Jänschwalde 39,5 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl  (Nicht Vorhanden)  

Konversionsflächen X 
 

 

geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 
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Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CLII 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild X 

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume  

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Überwiegend besteht die Fläche aus Sand und ist weniger ertragreich 

• Das Gebiet liegt 900 Meter südlich des Ortsteils Grießen. 

• Rund um die Fläche gibt es Grünflächen und Waldgebiete. Im Inneren des 

Gebiets gibt es jedoch keine Grünanlagen. 

Abwägungsrelevante Belange 

• Teilweise wurde das Gebiet als unzerschnittene und störungsarme Räume 

betrachtet. 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CLIII 

Flächennummer 35 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Grießen 5,4 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl < 30 X 
 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 

35 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CLIV 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild  

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Die Fläche liegt 250 Meter südlich des Ortsteils Gießen. 

• Rund um die Fläche gibt es im Süden, Osten und Norden Grünkörper, die 

auch eine positive Auswirkung auf die Fläche haben sollen, da sie als 

Sichtschutz zwischen der Fläche und der Wohnbebauung fungieren.  

Abwägungsrelevante Belange 

• Von der westlichen Seite der Fläche erstreckt sich die Straße. 

• Das Gebiet als unzerschnittene und störungsarme Räume betrachtet. 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CLV 

Flächennummer 36 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Grießen 3,8 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl < 30 X 
 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 
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Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CLVI 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung" X 

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild  

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen 
 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Die Fläche liegt 250 Meter nördlich des Ortsteils Gießen.  

• Sie ist begrenzt durch die Berge des Tagebaus.  

• Der Boden der Fläche ist überwiegend sandig.  

Abwägungsrelevante Belange 

• Das Gebiet als unzerschnittene und störungsarme Räume betrachtet. 

→ Siehe Maßnahmen 

 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CLVII 

Flächennummer 37 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Horno 32,7 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl ( Nicht Vorhanden)   
 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 
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Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CLVIII 

 

 

 

  

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf) X 

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild  

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Das Gebiet befindet sich 4 km östlich der Gemeinde Heinersbrück und ist 

überwiegend sandig geprägt 

Abwägungsrelevante Belange 

• Das Gebiet als unzerschnittene und störungsarme Räume betrachtet. 

• Teilweise liegt das Gebiet in einer Baubeschränkungszone zu Straßen und 

im Eiswurfbereich (150 m) 

→ Siehe Maßnahmen 



Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CLIX 

Flächennummer 38 

 

Gemarkung Flächengröße (ha) 

Horno - Jänschwalde 109,3 

Betroffene Positivkriterien Eignung 

Fläche in benachteiligten Gebieten (§37 

Abs. 1 Nr. 2h EEG 2023) 

X 

Bodenwertzahl ( Nicht Vorhanden)   
 

 

bedingt geeignet 

 

Ertragsfähigkeit der Böden 

Quelle:https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/so-

laratlas-brandenburg/freiflaechen 

https://energieportal-brandenburg.de/cms/inhalte/tools/solaratlas-

Bodenzahl 0-22 

Bodenzahl 23-30 

Bodenzahl > 30 

 
Der Standort der Fläche 
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Gemeinsamer Flächennutzungsplan der Gemeinden des Amtes Peitz - ENTWURF 

 

 

 

 

kollektiv stadtsucht GmbH  CLX 

 

Abwägungskriterien 
 

1.  Abstand zu Windkraftanlagen (Eiswurf)  

2.  Wasserschutzgebiet Zone III  

3.  Vorbehaltsgebiete "Rohstoffgewinnung"  

4.  Gebiete mit hochwertigem Landschaftsbild  

5.  A&E-Maßnahmen  

6.  Unzerschnittene und störungsarme Räume X 

7.  Baubeschränkungszone zu Straßen X 

8.  Ortsumstellung 360°  

9.  Biotopverbund (LAPRO)  

10.  Naturpark  

Eignungsbewertung 

 

 

• Das Gebiet befindet sich 4 km östlich der Gemeinde Heinersbrück und ist 

überwiegend sandig geprägt 

Abwägungsrelevante Belange 

• Das Gebiet als unzerschnittene und störungsarme Räume betrachtet. 

• Teilweise liegt das Gebiet in einer Baubeschränkungszone zu Straßen. 

→ Siehe Maßnahmen 


